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schriftlich übergebe. Z. „Gedenkend Valentin Gärcngroß bon wegen siner lönfen." „Gedenkend onch
Gnllisscn von Wesen, wie unser Eidgnossen von Gstiris für in gebetten Hand. unser Eidgnossen von Schwyz
^r in ze betten."

Zu !> (besonders 8 '>t folgender Act zu beachten.

1532, 4. Mai, Brunnen. Die Boten der III Waldstättc au Zürich. Durch die ungetreuen, verräte¬

rischen Umtriebe der Banditen von Napperswyl, die sich im Gebiet von Zürich aufhalten, habe man sich genö¬

tigt gesehen, das Schloß daselbst zn besetzen, um die dortige Bürgerschaft und das gutwillige Volk vor solchen

schändlichen Leuten zu schirmen und zugleich zu verhüten, daß durch sie etwas angefangen winde, was gemeine

Eidgenossen iu Kummer »ud Gefahr (Gebresten) brächte; also zur Erhaltung der Ruhe, des Friedens, guter

Nachbarschaft und eidg. Treue sei dieser Zusatz verordnet. Zu weiterer Rechtfertigung dienen die Unruhen iu

Napperswyl, indem sich Etliche ungehorsam und verdächtig gezeigt haben; dadurch sei die Ehrbarkeit veranlaßt

morden, einige Personen in Gefangenschaft zu legen, um deren Anschläge zu erkunde», und dadurch habe man erfah¬

ren, daß ein Verständnis; mit den Banditen gemacht gewesen, um ihnen die Stadt zu übergeben nnd die Drucke
abzuwerfen, damit die Gutwilligen keine Hülfe erhielten; was dann gehandelt würde, vermöge ^eder selbst zn

crmcsscu. Daneben haben etliche Banditen die Rappcrswylcr bei Stacht ans den Häusern gefordert und ihnen,

wie auch Personen ans den V Orten mit dem Tode gedroht; de» Vüclmnnn von Pfä'fikon habe Hein, ^ogt

im Grüninger Amt verwundet. Solche Dinge seien ganz unleidlich; um dergluchcn zu vei mten, )a ien cie

Altvordern Bünde und Verkommnisse gemacht (folgt Aufzählung) und dieselben beschworen; dnmlt stimme auch

der jüngst geschlossene Friede. Demgemäß crmahne man Zürich vermöge der Bünde und res Fncdcns, zene

Banditen von Stadt nnd Land zu verweise» nnd zn verschaffen, daß mau sicher sei und aus ihrem -meiden nicht

größeres Uebcl erwachse, ?c. Wiewohl man sich keines Abschlags versehe, bitte man doch ,»n ansdn.cklichen

Bescheid durch die Boten, die nächstens nach Baden komme» werden, w. St. A. -Zürich: «. R°pp°rsM)l.

(Die Redaetion des Originals ist etwas breit angelegt). > r ,
Daß der Tag bis 4. Mai gedauert habe, ist unnöthig anzunehmen; die Ausfertigung gemeinsam be¬

schlossener Schreiben verzögerte sich oft um 1—2 Tage.

714.

Zürich. 1533, 4. Mai (Samstag nach Maitag).

Ttixitsarchiv Zürich- A-t-" Rhein,Hai.

Bcrhandlung mit einer Botschaft der evangelischen Nhcinthaler:

„Als dann der bidcrwcu lütcn im Nyntal, so minen Herren von Zürich und irem bcgrundten eristeiilichcn

gloubcn anhängig sind, erbnr botschaftcn ir anligge» und bcschwärdcn, damit sy vom friden und gött¬

lichem wort durch etlicher ufsatz ge.rungen und fridbrüchig gescholten, von land und .reu pfrnonden vertr.be»

'verdenk, durch etlich schriftlich artikel, onch von mund fürgclcgt, und sy umb hilf und rat, damit sy l""> gotS-

wort, irem cristenlichen glonbcn und dem friden gcschirmpt und gehandhabct werden mögend, zum demuetigistcn

angerücft, und aber gcmeltc m. h. von Zürich zno ircn Eidgnossen von den sibcn Orten, so onch mit inen teil

"» Nyntal Hand, der zuovcrsicht und hoff.,...ig sind, daß st) gedachten friden uit „..»der dann sy zno halten »i.d

>re gcincinc underthnnen daby ze handhaben und zc schirmen gcsinnet sygind, so habe», sy gerächter Ryntaler

botten mit iren artiklen und beschwärdcn für jetzgedachte ir Eidgnossen „ff jetz äugenden tag gan Baden ge-

wiscn, sich alles deß dasclbs zno erklagen, das sy gedenkend inen von göttlich?, worts wegen besichwärlich und

»nträglich sin, und sy uffs höchst und oberist zc bitten, inen ufs fürbrnchtc arlilel ein sründtlichc gnedigc nnt-
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wnrt und lüternng zc geben, damit das göttlich wort mit züchten lind bescheidenhcit, doch der waarhcit unab-
brüchlich ze predigen fry gelassen werde. Si) ivcllint onch iren botten in bcfalch geben, den Nyntalern nst^
trüivlichejt by den Eidtgnosscn beraten und beholfen ze sin und allen mnglichen flyß zno cntladnng irer beschtvärdcn,
frynng göttlichs ivorts und ircs cristenlichcnglonbens fiirzeivendcn, der znouersicht, so sn ire beschwärden ver¬
neinen, sy sich aller billigkeit bcflyßen und by inhalt des fridens schirmen, inen auch solichs >vol und zno guote»
rnowen crschicßlich sin und da ein antwnrt nach irem benncgen gefallen werde. Wo aber s>) an solich antwurt
nit komen möchten, soll dieselbe widcrumb an mine Herren langen; die werdint dann der fach wytcr nachgedenke»,
ivie und welicher maaß doch den bidcrwen lüten, es sygc mit recht oder andern fücgl'lichcn zymlichcn wegen Zvo
hilf ze kainmcnd syg, damit sy by göttlichem wort lnt und vcrmög des fridens und wie es derselb vermag, bc-
lybcn und gehandhabet werden mögind; dann sy wyter nit begercnd, dann daß dem friden styf gelcpt und niemand
umb der waarheit willen vcrtriben oder gefcchdet werde."

715.

Gl, Ulis. 1532, 5. Mai.

Val. Tschudi (Archiv IX.), «4S, 44S.

1. Abermalige Versammlung der Landsgemeinde, jedoch nach Glaubenspartcien getrennt, Deßhalb ver¬
mitteln die Boten der V Orte in dem Sinne, daß mir Landlente theilnehmcnund mehren sollen. 2. Nach
Erwählnug des Landammanns (Dionys Bnssi) eröffnen die V Orte den Entschluß, die Anhitnger des alten
Glaubens zu schirmen und dabei zu handhaben;diese stellen Bedingungen für ihre Theilnahme an den lst»
schichten, fordern unter Nndcrm die Abschaffung des Ehegerichts und beschweren sich über ungebührliche Schei-
tungen. 3. Das Ehegericht wird beseitigt, dem Landschrciber ein (katholischer?) Gehülfe beigeordnet,als Bogt
nach Utznach Ulrich Stucki von Oberurnen ernannt und das Neunergericht besetzt; des Glaubens halb beharren
indessen die Parteien bei ihren besondern Erklärungen.

Auch hier vermissen wir manche nähere Aufschlüsse, da die Chronik durch anderweitige Berichte sich
ergänzen läßt. Um so eher mag es sich rechtfertigen,wenn das glücklicherweise im Glarncr Kantonsarchiv cr^
haltene (uns von Or. I. I. Blum er mitgctheilte) Protocoll der Gemeinde nach seinem wesentlichen Inhalt
wörtlich beigefügt wird.

1. „lind als dann unser insnndcrs gnotcn fründ und gctrüwen lieben Eidgnossen von den fünf Orten
abermalcn ir ersam wys botschaft vor einer ganzen lnndsgemeind zno Glarns gehcpt und erschincn sind, oM)
zno beiden teilen uns gar fründtlich gebetten und ermant, daß wir den landsfridcnund die geschwornen y"»
trüwlich und erlich an inen halten und erstatten, dcßglichen bi dem alten waren nnbczwyfloten christenlichen
glouben, gnotcn brächen und harkomcn belyben, uns nit von inen ze sündcrn zc., onch wer bemelt unser l>e
Eidgnossen von den fünf Orten wider billichs und recht von dem iro (sio) tryben oder trengen, unser eer, ly
und gnot zno inen setzen zc., mit wer Worten unnot zno melden.

2. „Harauf habcnt sich die an einem teil diser antwnrt beraten und ^ entschhlosscn, nämlich) daß sy wellend
die geschwornen (pündt und den) landsfridentrüwlich und ehrlich an benempten) iren lieben Eidgnossen hahlü'W

Die eingeklammerten Stellen dienen zur Anssüllnng der durch Moder und Mäusefraß entstandenen Lacle»
Originals. — Eine nach der Mitte des XVI. Jahrhunderts gefertigte Gopie des Hanptterles, die im K. A. SchwyZ
Glarns) liegt, weicht in einzelne» Stellen, jedoch substantiell unerheblich, ab.
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sofer man die) an incn auch halte, und dein (statt thuon und) wer si wider billichs und recht trybcn, (wellten

stl) ir ecr, lyb und gnot zna incn setzen, beidcrsits einandcrn allivcgen nach Inhalt der gcschnwrncn pündtcn

bcholfcn und beraten ze sin und sich nüt siindcrn, auch der setz und vor crgangnen zuosagnng, zna Tcnnibcrg

bcschcchcn, nachkamen und statt thnon, und sagent bemclten ircn gctrüwcn lieben Eidgnosscn von den fünf Orten

Höchen flyßigen dank ires großen kostens, mücg und arbeit, mit crpictung, wo st) sölichs um (die) genannten

ircn gckrmven lieben Eidgnosscn seiner bcschnlden und verdienen (könnend), wellend st) allwcgen geneigt und

guotwillig erfunden ivcrdcn, mit ernstlicher pitt »nd bcger, s>) hinfür (zuo) halten und nchteii als iresns gc-

trüwen lieben Eidgnosscn, inen das best ze thnond, beholscn und beraten de siii und an diser antwin t ein bcnücgcn
(je) haben ?c.

3. „Iis sölichs sind die am andern teil iren getrüwen lieben Eidgnossen von den fünf Orten nf (das

n»bri)ngcn, an st) gcthon, mit solichcr antwurt (begcgn)et, als hernach folget.

„Nämlich daß s>) wellend die geschivorncn pündt initsampt dem nniv nfgcrichtcn landsfeidui trüivlich iind

ersteh an incn halten, erstatten und dem nachkommen, mich b>) dem alten waren christcnlichc» glonbcn, löbliche»

brüchen und harkommen, wie die von ircn frommen altvordcrn an st) kennen, mit l>)b und gnot belyben und

verharren; dcßglychcn wer (die) bcmcltcn iresn) lieben Eidgnosscn von dem landsfridcn, den geschivorncn pündten,

allen ircn scheiten, gercchtigkeiten und alten Harkammen und insonders von dem alten waren christenlichen

glonbcn tryben oder trcngcn, daran wellent st) ir ecr, l>)b und gnot zno incn setzen nach ircm becheii veemögcn

und sich dheins wcgs von inen sündcrn, onch der nächsten zuosagnng trüivlich und eelieh statthuou. Dero niid

anderer znosagnngen, so Hinwider gegen incn von bcncmpten iren getrüwcn lieben Eidgnosscii beschcchcn, (haben)

stl Höchen und fchßigc» dank gesagt, mit ernstlicher pitt und bcger, st) als ir lieben Eidgnosscn alwcgen für be-

svlchcn ze haben." Datum ?c.

4. „Diß ant.vnrtcn hat der fromm (.. . Dionys) Busst) den obgcnannten imsern l(icbcn Eidgnossen) uß

grheiß und befelch der landt(lütcn von beiden?) teilen an offner landsginein(d eröffnet)."

Es folgen noch die getroffenen Wahlen; das Neunergericht ist aber nicht erwähnt.

71«.

die

den

Bern. 1532) 10. Mai.

Staatsarchiv «er»: Rathsbuch Nr. sss, i>. sss, es?, sos.

^ b. Die Boten bon Saboyen eröffnen, wie es den Herzog freue, daß man mit ihm eine engere Freund-'

schließen („fründen") wolle; doch bitte er um einige Rücksicht in Betreff der Verpfandung der Waat;

"660 Kronen seien jetzt hier und in Freiburg vorhanden; er wünsche dafiir quittirt zu werden »nd für- - ' " r, stmiae Artikel des Bündnisses seien ihn. beschwerlich,

n Rest bis Lichtmeß (1533) Frist zu erhalten. 2. E l ^ ^ h„lw en.e ^ot-
'°'hhalb er sich mit seine». Bruder noch berathen wolle sc,„m
'chast nach Bade,, geschickt, um für Erueuerung des "llgen halten; daher

dcßhalb zu schreiben. 3. Den Geufcrn walle er, e ^ umhcrfahren, den Leute» das
iuan sie zur Ruhe weisen. Zudem sei zu klagen,^ e e p ^ Märchen gegen Aelcn werde"Uge nehmen und nicht bezahlen, was auch abgcste

weiterer Bericht gegeben werden. ^ Uebrige wird, wenn Freiburg
N. (Autwort). 1. Das Geld soll in Auburg erleg wer . warten, bis des Herzogs Bruder«««„, Zi„ dis W-»»,.chv>, WM,»».. 2. Bm.d,. »..lb

»IVgx
Ihr
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(heiin) kommt. Was der Bund enthält, bei dem will mnn bleiben. 3. Des Gubernators Schreiben über dic
Märchen wird gewärtigt. 4. Die Genfer'werden schriftlich ermahnt, sich künftig rnhig zu verhalten. Der
von- ihnen geforderten Kosten halb bestätigt man den frühcrn Beschluß.

71,7.

Nndeil. 1533, 10. bis e. 16. Mai (Freitag nach der Auffahrt Christi f.).
Staatsarchiv L»ccr»: Mg. Absch. i, 2. k. -ioi. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Bd. 11, r. soa, sät.

Staatsarchiv Born: Allg. Abschiede l>:o. is?. zrantvilsarchiv Frcibvrg: Abschied- Bd. is. Kaiitonsarchiv Basel: Absckjiedc.
Kantottsarchiv Solotl»::-»: Abschiede Bd. is. KantonSarchiv DchaMauscn:Abschiede.

Gesandte: Zürich. Diethelm Röist, Bürgermeister; M. Hans Haab. Bern. Peter Stürler;
Pa stor. Lucern. Hans Golder, alt-Schultheiß. llri. Josna von Beroldingen, alt-Ammann. Schwhl
Gilg Rychmnoth,Ammann. Unterwaldcn. Hans Amstcin, alt-Ammann. Zug. Oswald Tost, Am »w>w'
Glarus. Fridolin Dvlder. Basel. Jacob Götz, Salzhcrr. Freiburg. Uolman Techtermann. Solo-
t h nr n. HanS Hugi; Benedict Mannsleib. Schaffst a u scn. Spcndmcistcr(Konrad Master). A P Penzol l-
Ammann Broger. — E. A. A. toi. 426.

k». 1. Der Receptor des St. Johannis-Ordenszeigt im Auftrag des Oberstmeistersan, es sei der Cd>n-
menthnr zu Tobel, Konrad von Schwalbach, vor einiger Zeit gestorben, und er habe nun Befehl erhalten, jew"
Gotteshans zu „inventiren", um es nach dem Brauch des Ordens wieder zu versehen; der Landvogt
Thurgau habe ihm solches nicht bewilligen wollen und ihn auf gegenwärtigenTag gewiesen; darum stell«-' er
nun seine Bitte hier, weil gemäß dem Landfrieden jeder wieder zu dein Seinigen kommen solle. Heimzubringen-
2. Es wird indessen dem Landvogt im Thurgau befohlen, wohl Obacht zu geben, daß nichts aus dem
entfremdet werde. Auf dem nächsten Tag ist Antwort zu geben, wie man sich hierin Verhalten wolle. ^
letztem Tage (?) war von den X Orten Wilhelm von Peyern zum Vogt auf Gottliebeu bestellt worden.
meldet derselbe, daß der Bischof von Konstanz gegen seine Anstellung Schwierigkeitengemacht, und daß
Schutzwehren des Schlosses zerbrochen und zerfallen seien. Es wird an den Bischof geschrieben, er möge jew'>"
Vogt keine Hindernisse in den Weg legen. Heimzubringen,ob man von zwei Orten eine Botschaft ins SclPl'
schicken wolle, um für dessen Herstellung zu sorgen, r. l. Glarus fordert Antwort auf sein Gesuch
Bezahlung der Forderungen seiner Knechte zu Gottlieben, des Vogtes Brunner und der Erben Vogt Döicher's- ^
V Orte erwidern, jen'e Besatzung sei nicht nothwendig gewesen; zudem habe sie sich den V Orten feiw '
gezeigt. 2. Da Glarus bemerkt, sie habe in dem Span zwischen den Edellentcn und den llnterthanen g"^
Dienste geleistet, und die fragliche Summe sei ja gering, so wird es in den Abschied genommen, um «ms ^
Jahrrechnung zu Baden Antwort zu geben, wie man bezahlen wolle. «I. (V Orte:) Heimzubringendas
gehren einer Botschaft des Bischofs von Constanz, das Bündniß, das der verstorbene Bischof Hugo w>t den
Eidgenossen gehabt, zu erneuern. Antwort auf dem nächsten Tag. Nachdem schon einmal beraths»)
worden, ob man von den V Orten eine Botschaft an den Kaiser absenden wolle, um ihre Freiheiten »
Anderes zu begehren, wird jetzt erkannt: Es soll jeder Bote darauf dringen, daß eine solche Botschost ,
werde, und darüber auf dem Tag zu Lucern Antwort geben. 1'. Ans Begehren der Botschaft des
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üvn Savoyen wird ein Tag nach Lucern angesetzt auf Mittwoch in den Pfingstfeiertagcn (22. Mai).*) K'. Mit

denen ob dein Wädenswyler-Berg koinint man gütlich überein nnd verspricht ihnen 170 Gld. rhcin. noch

Pswgsten; dobei ist Roß nnd Sottel des kruniwen Sottlers nnd des Bruppochers Knh vorbehalten. I». Do

durch die Gnade Gottes olles wieder billiger geworden, ober nichts desto weniger die Metzger, Wirthe :c. bei

'hren geblieben sind, so hoben die Boten der XIII Orte ons schuldigen und göttlichen Pflichten,

uui übermäßigen Gewinn und Bedrückung des gemeinen Monnes obzustcllen, auf Genehmigung der Obern hin

folgende Artikel festgesetzt: 1. In Betreff des Fleisches, do ein Metzger dem andern aus den Händen kauft,

^eil man verschiedene Preise geduldet Hot, wird der schweren Ochsen und andern „rinderhaftigen" Bichs halb,

wdcm Gewicht nnd Münze fast in ollen Orten ungleich, auch die Zehrungskosten nicht überoll dieselben sind,

für dos Thunlichste erachtet, dnß jede Obrigkeit sich erkundige, wie an andern Orten gekauft werde, damit

nicht einer theurer als der andere kaufe; wo ober solches nicht geschähe, werde man Anstalt treffen, daß dahin

"nchts mehr zu kaufen gegeben werde. 2. Für ein Mahl soll kein Wirth mehr als 6 gute Kreuzer, für die

-^orgensuppe, dos Abendbrot nnd den Schlaftrunk mehr als je 3 Kreuzer fordern, außer wenn jemand zu

^ („unzimlich") trinken würde, in welchem Fall der Wirth, um sich schadlos zu halten, die Zeche nach Ver-

häliniß stellen darf. 3. Betreffend den Haber soll ein Wirth für ein Nachtsutter nicht mehr als 2 Sehl.,

für ein Tagfutter nur 1 Schl., für eine „Stallmicthe" 2 Schl. Lucerner Währung nehmen, i. Um das

^"trinken, das in der Eidgenossenschaft leider so sehr überhand genommen, und woraus so viele Laster und

^"gehorsam entstehen, zu verhindern, wird beschlossen, es sollen in allen gemeinen Herrschaften folgende Bußen

^uablnßlich erkannt werden: Wenn einer dem andern „eins bringt" oder „wartet", so wird er um 10 Btz.

'rstraft; wer dermaßen trinkt, daß er's „wiedergibt", verfällt in eine Buße von 50 Btz.; ist der zu Bestrafende

so soll er bei Wasser nnd Brot also büßen: Für einfaches Zutrinken einen Tag und eine Nacht im

"Mm; wer sich übertrinkt, vier Tage und vier Nächte, ohne alle Gnade. Damit dem desto besser nachgelebt

ü^l>e, sotten alle Wirthe und ihre Bediensteten zu Gott und den Heiligen schwören, jeden anzuzeigen, der sich

Alegcn verfehle. Auf dem nächsten Tage ist endliche Antwort zu geben, ob man diese Artikel annehmen

bwlle. dem verführerischen Wesen der Wiedertäufern zu begegnen, wird auf Geuehmhaltuug der

" ^'n hin beschlossen: Es soll jedes Ort die Wiedertäufer in seinem Gebiet nach Verdienen strafen; in den

^lncinen Vogteien soll der Landvogt sie durch Leute, welche der Schrift kundig sind, davon abweisen lassen;

^ che aber nicht davon abstehen wollten, die soll er ohne alles Rechten ertränken, um die großen Kosten mit
Landgerichten zu ersparen. I. Heimzubringen das Begehren einer Botschaft des Priors der „großen Kar-

"'P , das Gotteshans Jttingen gemäß dem Landfrieden wieder dem Orden zu Händen zu stellen. Autwort

^'>n nächsten Tag. iss. 1. Bern beschwert sich, daß Einige auf seinem Gebiete Tanuäste tragen**), wo-

Unruhen und Todschläge folgen könnten, und begehrt, daß man solches verbiete. 2. Demnach stellen die

0gen ^ ^ ^ ^ Bjjte, hie nöthigcn Maßregeln zu treffen, damit Keiner außer

llnn Gebiete Tannäste trage, nnd die Fehlbaren nach Verdienen hart zu bestrafen; auch soll man sich bei

auch uu Lucerner Exemplar läßt hier einen durchgestrichenen Artikel folgen, der nicht übergangen werden dürfte: „Es sollen
unser Eidgnossen von Lnzern ein vollkommen gwalt fdem Großen Rath?) haben nnd die iren, so in dem kzwelb zuo

buhgehalte», beschicken, dann wir von den vier Orten etwas mit inen reden nnd handien werden, wie jeder bott witer
sagen kau."

Leute ^ Lucerner Abschied enthält eine Beilage, dd. Hallwpl ö. Mai: Erzählung eines Auftritts in Fahrwangcn, bei welcher
"an Schougau betheiligt gewesen.
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Strafe beiderseits aller Schmähreden und Lästerungen müßigen, um desto eher Friede, Ruhe und Einigkeit

zu erhalten, i». 1. Das Hauptgeschäft dieses Tages ist der Streit zwischen dem röm. König und den Städten

Zürich und Bern in Betreff der gegenseitig verfügten Arreste. Da die cilf Orte aus den Instructionen der

Parteien gesehen, daß die Sache sich gütlich nicht vereinbaren lasse, so stellen sie an die Gesandten des Könige

das dringende Gesuch, die Beschlagnahme der Einkünfte der Klöster Stein und Königsfelden auszuheben, >»

der Hoffnung, daß man durch Gottes Gnade und Hülfe bald wieder zur Einigkeit des Glaubens gelange, da

Zürich dann dasselbe thun werde, und Bern es bereits gethan. 2. Die Commissarien des Königs erklären

sich nicht befugt, diesen Vorschlag anzunehmen, wollen ihn aber ihrer Herrschaft schriftlich mittheilen und deren

Gefallen weiter berichten. «». lieber die Artikel einer Verkommniß, welche der Herzog von Mailand ans

letztem Tage vorgeschlagen, sind die Ortsstimmen ungleich, indem einige zu dieser Zeit gar nichts eingehen,

jedoch dem Herzog gute Nachbarschaft und Freundschaft erweisen wollen, andere aber einige Artikel abzuschließen

geneigt sind, jedoch auf Hintcrsichbringen. Nachdem nian diese Artikel, wie sie folgen, angehört, hat nM

gefunden, daß solche niemandem schädlich, sondern vielmehr für die Eidgenossenschaft Vortheilhaft sind; darum bringt

man sie heim, um sich auf dem nächsten Tag über deren Annahme zu erklären: 1. Es soll der Herzog allen Eidge¬

nossen und ihren Angehörigen, und Hinwider die Eidgenossen dem Herzog und seinen Unterthanen, feilen Kauf Z»'

kommen lassen nach jedes Theils Vermögen. 2. Der Herzog soll die Eidgenossen mit Salz und aller Hab und Gut

zoll- und geleitfrei fahren lassen bis an den Graben zu Mailand, wie es unter den alten Herzogen Brauch gewesen-

3. Entsteht unter einzelnen Personen ein Span, so soll der Kläger den Andern suchen, wo er seßhaft ist, und niclM

Gewaltthätiges gegen ihn vornehmen; dem Kläger soll auch innert Monatsfrist Recht ergehen. Sollte der Herzog

mit den Eidgenossen insgemein oder einzelnen Orten Anstünde bekommen, so soll das Recht mit gleicher Anzuhk

Schiedsrichter an passender Malstatt gebraucht und über die Bestellung des Obmanns, wenn jene zerfiele»,

eine Uebereinkunft getroffen werden. 4. Wenn Ungehorsame aus dem Gebiet des Einen in das des Ander»

entweichen, so soll man beiderseits auf erhobene Klage Recht über sie ergehen lassen. 5. Im Uebrigen ftlleu

beide Theile einander alle Freundschaft, Liebe und gute Nachbarschaft erweisen. K». 1. Eine Botschaft l"'

Hrrzogs von Savoyeu bringt vor, daß derselbe mit den Eidgenossen die Vereinung zu erneuern und z»

schwören wünsche, damit man sich beiderseits daran halten könnte, wenn einem Theil etwas Widerwärtige

zustoßen würde. Heimzubringen, da man jetzt ohne Vollmacht ist. 2. Veinebens wird jedoch dem Gesaudtr»

bemerkt, es sei früher nie gebräuchlich gewesen, solche Vereinungen zu beschwören; auch hat man die a»-"

stehenden Pensionen gefordert, «z. Die von Lauis, Lnggarus und Mcndris entrichten die Hälfte der ihm'»

auferlegten Steuer, wovon jedes Ort erhält 143^ Kronen an Gold, 4'/^ Kranen an wälscher Münze G»

Krone zu 22 h/z Btz.), 2V Kronen an dicken Plaparten und 1 Gulden an Gold*), und bitten inständigst, »»'"

möchte ihnen die andere Hülste in Gnaden erlassen, weil sie schon dieses Geld nur kümmerlich haben aufbringt

können. Heimzubringen, i. Uri und Schwyz machen die Anzeige, daß sie eine Botschaft an den Kaiser st'

schicken gedenken, um ihre Freiheiten und Privilegien bestätigen zu lassen; Untcrwalden und Zug äußern dwp

Absicht auch und »vollen sich hiemit gegen allfällige Verdächtigungen verantwortet haben. 8. Da das Sch"'

Lnggarus niedergerissen und die Besatzung entfernt worden ist, so wird dem Vogt zu größerer Sicherheit ge

stattet, einen Weibel zu halten, und der Schreiber angewiesen, ihm ebenfalls zur Verfügung Z» stehe»-

<-» Heimzubringen, daß man die von Baden, Bremgarten und Mellingen, die schon seit vielen Jahre»

*1 Dieser Popen ist im Lncerner Abschied durchgestrichen.
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'dgenossen nicht mehr geschworen, nnd deren Freiheiten mon nicht gehörig kennt, wieder schwören losse und

hicfnr einen Tag ansetzen wolle. ». Da man erfahrt, daß in der Grafschaft Sargnns allerlei Frevel Vor¬

Rhen »zider den Landfrieden, »nd nicht weiß, ob der Landvogt dieselben straft, so soll ans Fronleichnamstag

- Mai) jedes Ort einen Boten nach Sargnns senden, mn die Sachen zu untersuchen und nach Gebühr zu

Nrfügen. v. Abgeordnete der vier Höfe im Rheinthal, von beiden Religionen, berichten über die Streitig-

^'N, welche zwischen ihnen obwalten. Es wird ihnen folgender Bescheid: Sie sollen in jeder Kirche aus

c»i gemeinen Kirchengnt die Altäre, Kelche und andere Zierden wieder anschaffen; die Kirchenpfleger sollen

Wen über die bisherigen Einnahmen Rechnung abstatten; in Zukunft soll jede Partei einen Kirchenpfleger

^n und von ihm alljährlich Rechnung empfangen; die Pfründen sollen sie nach Marchzahl der Personen

lei m einander unangefochten lassen. HX. Bern nnd Zürich ziehen an, daß Schultheiß Honegger nnd

) Btntschli einige der alten Näthe zu Vremgartcn um Bezahlung des Weins.belangen, der ihnen im

^'gc weggetrunken worden, obschon diese Näthe daran unschuldig seien, und bitten, solches zu wehren. Da

^och die Näthe, als die Beiden ihren Wein wegführen wollten, dafür gutgesprochen, so soll man denselben

" bg das Recht gestatten, x. Auf letztem Tage hatten die V Orte denen von Solothurn der Kriegskosten

^gen Mittel vorgeschlagen*). Nachdem nun Solothurn abermals weitläufig erzählt, wie große Kosten

^gehabt, und wie es nur des Friedens wegen ausgezogen sei; da auch Zürich und Bern, die Rathsboten
^ ^ei Schiedorte nnd die französischen „Herren" die V Orte dringlich bitten und ermahnen, diese Kosten

'whzulassen, so versprechen Letztcrc, es nochmals heimzubringen; es soll sich dann jedes Ort auf dem Tag

w Lucern erklären, damit man auf der Jnhrrechnung zu Baden einhellige und endliche Antwort geben könne.

' Auf den Tag zu Lucern soll jeder Bote Vollmacht bringen, denen von Glarus (den Altgläubigen) die

Rstnd^'te Verschreibung aufzurichten. 1. Abgeordnete der Gemeinden Gostau, Norschach und Waldkirch

^Weren sich gegen den Abt von St. Gallen, daß er ihre Prediger vertreiben und ihnen dafür Meßpfaffen

dx/" was gegen den Landfrieden sei; denn sie wünschen bei dem Gotteswort zu verbleiben, ohne jemand,
^ begehrte, daran zu hindern; auch wollen sie dem Abte treulich alles verabfolgen, was sie schuldig

hou-ll Hauptmann des Abtes erwidert, der Abt sei ein freier Fürst und könne mit seinen Gottes-

kiind galten nach Gefallen; er gebe ihnen auch nur fromme Priester, die das wahre Evangelium ver-
„nd hoffe, die IV Schirmorte werden ihn dabei schützen und die Leute zum Gehorsam weisen. 3. Die

^ Orte -

Gotte
^'offnen hierauf ihre Instructionen: Zürich will dem Abt nicht gestatten, (die Leute) von dem

uuht weiter handle. Lucern und Schwyz wollen hingegen den Abt bei seinen Freiheiten, Briefen
srlben^'^ Landfrieden zu drängen, bietet ihm Recht und begehrt, daß er bis zum Austrag des-

Ulld Si -N l , ' » " 7 » V I V, , .

Ichied bleiben lassen. Glarus hat keinen bcsondcrn Befehl gehabt nnd nimmt dies alles in den Ab¬

sicht ^ Botschaft ""ch Bünden schickt, so ersuchen die andern Orte Lucern, sich darin

^hei,d" Lucern wird beauftragt, an den Zoller zu Lanis zu schreiben, daß er „die aus-

ss>ier! ^ ^uminc" bezahle, re. Heimznberichten, was für Reden den Knechten des Schultheißen Frei und
° ^nynins Metzger, des Raths zu Baden, begegnet sind. «I«I. Hans Widmcr von Blickcnstorf bittet jedes

»»> ein Fenster, worüber dem Boten von Zug auf dem Tage zn Lucern Bescheid zu geben ist. «e. „Ich**)

nit färgässcn an(ze)zicn von des abschcitz von Prunnen wägen, antrcffen(d) die Be'nzigcr („bäntzigon" ?)

<er Abschiedtertwiederholt die früher mitgetheilten Bestiminniigen.

) Nachtrag von der Hand Golder's.

S
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»nd anders", lt. Die Thurgauer erscheinen „abermals" nnd bitten dringlich, ihnen von den 30,OVO Gulden,

die der Herzog von Mailand von dem müssischen Kriege her schuldig sei, etwas zu verabreichen, weil sie darin

ebenfalls große Kasten gehabt. Man ist darüber nicht instrnirt, soll aber ans dem nächsten Tag Antwort

geben, ob man ihnen „eine Ehrung thun" wolle oder nicht. AA. Die gleiche Bitte haben die Toggenburger

vorgetragen. Ans den erneuerten Anzug von Zürich und Bern, daß die von Bremgarten und Mellingen

bei dem Landfrieden bleiben nnd des Glaubens wegen nicht Vertrieben werden sollten, haben die V Orte ge¬

antwortet wie auf dem letzten Tag und wollen es bei jenem Abschied gänzlich bleiben lassen. ZZ. Zürich und

Zug sollen auf nächsten Donnerstag Abends (16. Mai) ihre Botschaften zu Dießenhofen haben, um sich Z"

erkundigen, „wie.es ergangen", nnd den Leuten rund heraus zu sagen, wenn sie sich künftig nicht schicklicher

verhielten, so würde man nach Inhalt des Landfriedens mit ihnen Verfahren. Zürich soll seinem Boten eine

Eopie des Schirmbriefs mitgeben, damit beide wissen, was sie fordern können; auch sollen die von Dießenhofen

die Boten bezahlen. Itlt.» Walter Heid bittet um ein Fenster in sein neuerbautes Haus. IL» Caspnr'

Göldli, Ritter, begehrt von Zürich Geleit dahin nnd zurück oder gütliche Herausgabe der 400 Gulden, die

er von seiner seligen Schwester her beansprucht; wenn es keines von beiden bewillige, so möge es wenigstens

an gebührenden Orten deßhalb des Rechten sein. Die Boten von Zürich eröffnen vor den andern Orten, s»'

haben Befehl, demselben nicht zu antworten, aber ihnen anzuzeigen, daß die Obern ihm ein Geleit zum Rechten

geben wollen und ihm freistellen, dasselbe anzunehmen oder der 400 Gulden wegen einen Anwalt zu schicken-

Sie werden nun freundlich ersucht, die Bitte heimzubringen, daß dem Caspar Göldli jene Summe gütlich

verabfolgt werde, oder im Fall der Verweigerung das Recht an einem geziemenden Orte gestattet würde,

worüber sie auf dem nächsten Tag Antwort geben sollen, »»»»s. 1. Ans die Bitte der V Orte, dem Weih-

bischof von Constanz Geleit zu geben, wenn er solches begehrte, um in den gemeinen Vogteien die Kirchen Z»

weihen, antwortet Zürich, derselbe möge durch sein Gebiet kommen, wann cS ihm gefalle; ein Geleit wcrR

es aber nicht geben; sollte ihm dann etwas widerfahren, so wäre solches der Obrigkeit-leid. 2. Die V .Orte

äußern ihr Bedauern über diesen Bescheid und machen bcmerklich, daß sie die Prädicanten in ihren Gebiete»

auch frei und sicher wandeln lassen, weßhalb sie Zürich nochmals ernstlich bitten, das Geleit nicht abzuschlwM'

da es doch nur für die gemeinen Vogteien verlangt werde; wenn es aber nicht entspräche, so würden sie d»

Prädicanten auch nicht mehr passircn lassen, nnd dürfte auch sonst nichts Gutes daraus folgen. Wenn Zi^

das Geleit geben will, so soll es dies dem Landvogt zu Baden anzeigen. »!>e»° Die V Orte bringen fernes

zur Sprache, daß Etliche im Gericht Lnnkhofen sie arg beschimpft und zwei bidcrbe Leute, die sie vertheidiisi,

schwer verwundet haben. Die Boten von Zürich sollen dies heimbringen, damit die Thäter bestraft werde»-

«»«». Gemeine Eidgenossen vertuenden sich bei Zürich für „ Margeli" Werdmüller mit der freundlichen Bitü,

„ihm" die Stadt wieder zu öffnen und „sie" da wohnen zu lassen, wogegen sie sich ehrbar zu halten vcrspricksi-

K»K». Jeder Bote weiß zu sagen, wie Zürich dem Bischof und der Domstift zu Constanz die Häftc und Wr

böte in seinem Gebiete aufgelöst und um das von deren Amtleuten Dargeliehene einen gütlichen Tag »w

Montag nach Corporis Christi (2. Juni) in Zürich angenommen hat. Dagegen werden die Anwälte der

Domstift freundlich ersucht, sich der Bezahlung halb billig finden zu lassen nnd nicht zu viel zu fordern;

zwischen soll Zürich bei dem Vogt zu Audclsingcn erfragen, was von dem Amtmann (der Stift) zu Ossing'R

entlehnt worden sei. Zürich verantwortet den Heini Vogt und einen Andern von Nappcrswhl,

namentlich den erstem wegen eines Spans, den er mit dem Vüelmann gehabt; es wolle deßhalb fördcr > ^

das Recht ergehen lassen. Die V Orte zeigen dagegen an, was für ungebührliche Dinge derselbe treibe, ü>»'
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^ 4 B. einmal Nachts in RapperSwhl eiuein vor scin Haus gekoinmeu sei und ihn herausgefordert nnd dabei

e wht hnbc, j^en non RapperSwhl oder aus den V Orten, der ihm begegne, zu erstechen oder, hinter einer

nudc" lauernd, zu erschicßeu, was alles wider die Bünde sei; dnruin begehren sie, daß Zürich ihn verhafte,

»"ch Verdienen strafe und in seinem Gebiete nirgends mehr dulde, indem die Bünde dorschreiben, daß kein

den Feinden des andern Ausenthalt geben solle. Es werden auch die dou Schwhz die Geständnisse der

äu Napderswyl Gerichteten nach Zürich schicken, damit es über den Handel gründlichen Bericht erhalte. 11. Es

"»gezogen worden, wie der alte Commcnthur von Hitzkirch, nämlich der von Mülinen, den Abt von St.

^an ans einem Feste schwer mißhandelt nnd ihm geflucht habe, so daß derselbe habe fliehen müssen; der-

tui M künftig vermieden werden. «V. Heinrich Schönbrunncr, Landvogt zu Baden, Hauptmann Ueber-

mr und der Hellberger haben angezeigt, „wie die Franzosen setz gan Töringen, sye der weibcl kommen und

"» dtyeu nachgefragt und geredt, er söltc si fachen." Sie begehren zu wissen, ob sie sich des Landfriedens

mdürfen. Darüber sollen die Voten (von Bern) auf den nächsten Tag Antwort bringen, tt. Die

^^ichaft von Bern hat dem Weihbischof von Cvnstanz für die gemeinen Vogteien das Geleit bewilligt (?).
Auf die Anfrage des Schaffners zu Lcuggcrn wegen Viberstein hat Bern geantwortet, die Mannschaft

^ ihw, das Haus ertrage wenig und befinde sich in schlechtem Zustand; es könne sich daher nur um

dc>, ^ wofür die Boten Gewalt hätten. Darauf ist ihnen abermals gesagt worden, sie sollen

de," lesen und den Pfandschilliug geben oder das Haus zurückerstatten oder ins Recht treten; auf
Antwort bringen, w. Hauptmann Zellcr von Zürich beklagt sich über die Wer-

Gcld'^^ Frciburg und Solothurn auf etliche Summen Gelds gelegt haben, und bemerkt, daß diese
" »'cht ihm, sondern den Knechten gehören, für die er gebürgt, bittet also ernstlich, sie ihm verabfolgen zu

Hab"'' "'cht schuldig sei, die „Aemter" zu bezahlen, und man deßhalb dem Herzog abermals geschrieben

vb>v'" ^ heinibringen und bei den Herren bitten, daß sie die Nnsprechcr des Verbots halb

sile Hailptmann rechtlich belangen, so sollen sie ihn den Bünden gemäß an seinem Wohn-

d^' » Da auf dem letzten Tage Hr. Sturze! infolge Vermächtiguug der V Orte („unser Venn.")

dcni^"^ (früher) verfallenen Pensionen bezahlt hat, so ist man der Meinung gewesen, sie werde

ha/ »on Beuggen (I. v. Andlau) den Haft auflösen; weil dies aber nicht geschehen, so

(>vo ^ ^ ^^l'erfalleue Pension nicht ausrichten wollen, sondern bei dem Laudvogt zu Baden Hinterlegt,

^ ° s'e bleiben soll), bis das Verbot aufgehoben sein werde; dabei erbietet erosich, sobald der Haft gelöst sei,

Nu," dem Landcommenthur und Ludwig von Reischach zu handeln, daß dieser wohl befriedigt werde.
. "ull rathen, den Arrest fallen zu lassen; würde dann aber nicht beförderlich unterhandelt (vermittelt),

'"Ü Basel ihn wieder herstellen.

^ aus dem Zürcher, 11—rm aus dem Bcruer, W aus dem Frciburger, rvrv aus dem Basler
» . ^"'plar. J,n Zecher fehle» .1—8', »n—v«; Vcru hat -r—v, t, >v, tt—Itlt, mir iu vcrnn-

Wer Reihenfolge; x, Ii—n» bilden ciucu Anhang ans besonderem Bogen. Frciburg hat v, It—8,
' 11? 88, Basel Ii—iu—8, tll, 8l?, vv ?c., Solothurn wie Freiburg, Schaffhansen Ii—k,, itt bis

11? 68'.

Z" Im Zürcher nnd Bcruer Abschied findet sich dieser Artikel erheblich weitläufiger ausgeführt:
1- Nachdem die Parteien . . . (Wiederholungen) ab dem letzten Tage heinigebracht, daß man (sc. die cilf

. ^e) versuchen wolle, ihren Span gütlich auszutragen, haben des Königs Näthe nnd Coinmissaricn, mimlich
Jacob Stnrzcl von Puchheim nnd Adam von Hombnrg, laut ihrer Instruction eröffnet, daß der König

V»ube, den beiden Städten kein Erbeinnngsgcldschuldig zu scin, bis sie die Klöster Stein nnd Königs-
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seiden völlig restitnirt und in den alten Stand gesetzt hätten, wie dieselben von den Stiftern fundirt und st'^

Zahrhuude-tci- erhalte-- worden, und zugleich den Gotteshäusern in den österreichischen Landen, die noch >h^'

Stiftung gemäß bestehen, ihr Einkoinincn unverkürzt verabfolgen ließen; sobald dies geschehe, -verde der König

d-c ausstehenden Erbciunngsgcldcr gütlich entrichten und die Nutzungen jener zwei Klöster auch wieder freigeben.

2. Diese Meinung hat man den Boten von Zürich und Bern vorgelegt, worauf sie geantwortet haben, es vcr-

rathe ein solcher Befehl keine Neigung zu gütlicher Handlung; da sie auf dein letzten Tage ausdrücklich erklärt,

daß ihre Obern bei der angenommenen Reformation fest beharren werden, und die königlichen Näthc keine

Bollmacht zu gütlicher Verhandlung haben, so sei alle Arbeit umsonst. Letztere erwidern, sie dürften von stst^'

Znstniction nicht abweichen; wenn Zürich und Bern ihre Zumuthung verwerfen, so sollen sie laut der Erb-

einung des Rechten sein, ob sie zuerst die Gotteshäuser zu restituiren und die gcthancu Höste zu relarircn, oder

ob der König die Einkünfte der Klöster Stein und Königsfeldeu freizugeben und die Erbeiuuugsgelder zn ent¬

richten habe. 3. Zürich und Bern wiederholen, daß dieses Ansinnen nur auf das Recht ziele. Zürich bemerkt, daß

es nur den außerhalb der Eidgenossenschaft gelegenen Gotteshäusern die Zinse verboten habe, wahrend der Kön'S

das Einkommen des Klosters Stein, dessen rechter Schirmherr es sei, versperre; sobald er diesen Haft anfhebc

und das bioher Eingezogene ersetze, -verde es seinerseits alle Verbote lösen und das Zurückbehaltene g-llstä)

herausgebe»; es sei dcßhnlb nicht schuldig, mit gebundenen Händen („verpfändt") in das Recht zu stehe»; die

Erbeiuung -volle es treulich halte--, sosern sie ihm auch gehalten werde. Die Boten von Bern zeigen an, daß

ihre Herren alle ihnen bekannte» Höste gegen auswärtige Klöster bereits aufgehoben; sie -vollen aber gerne oc>-

uehnren, ob noch etwas fehle. Die Commissaricn antworten, sie wissen jetzt nichts anders, als des Abtes vo»

St. Peter Gerechtigkeit zu Hcrzogcubuchsee. 4. Bern trägt hierauf weiter vor, es hoffe, daß nun der Hast

Waide-Hut auch gelöst -verde; denn es sei rechter Schirmherr und Kastvogt zn Königsfelden, habe das Gottes¬

haus mit dem Schiverte gewonnen und werde es, wenn jemand es davon drängen wollte, mit dem Schwelle

zu behaupten unterstehen - auch gebe der Vertrag von Basel zu, was es dort innehabe; demnach erwarte es, daß

das Erbeinungsgeld ihm auch gereicht -verde; im andern Fall frage es zwar nicht viel darnach und -volle d-e

Erbeinung dessen ungeachtet treulich halten, wenn der König sie auch haltet 5. Nachdem man die Parteien «och

-veiter angehört und ihnen verschiedene Mittelwege vorgeschlagen, hat man, weil alle bei ihren Befehle» geblieben,

d-e königlichen Commissaricn gebeten, die Höste gegen Stein und Königsfelden z» entschlagen -e. (wie oben),

und schließlich ersucht, den beiden Städten die Erbeinu-igSgeldcr zu verabfolgen, was sie aber nur an ihre

schaft bringen wollen.

Zu UI». Der Bcrncr Stadtschrciber (Cyro) bemerkt hiezu: „Des habt dank, daß ir so vil meisterst"^
alles bis uf sin z-st."

71».

Wttsen. 14. Mai (Dienstag bor Pfingsten).

Staatsarchiv Zürich: Acten II. (iappelerknest.

Gesandte: Schwyz. Vogt Geißer; Vogt Gupfer; Vogt ans der Manr. Glarns. Vogt Stncki;
Vogel; Vogt Stiißi.

Die Boten schreiben an Zürich, sie haben ans die Anzeige, daß es zu Weesen schriftlich durch einen Liiast'
eine Schuld um nenn Hakenbüchsen, die es der Stadt geliehen, gefordert, jene Hake» zn Händen der b-iR>
Orte genommen und glauben dazu Nolles Recht zu haben; da nun aber Alle wieder gute Eidgenossen st^'
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su wollen sie, wenn sich je eine allgemeine Gefahr erhöbe, dieses Geschah auch „darstellen" und ihre Pflichten
lreu erfüllen; sie bitten daher Zürich, die don Weesen rnhig zu lassen und als gute Nachbarn zu behandeln.

719.

Bern. 1532, 22. Mai f.

Staatsarchiv Bern: Rathsbuch Nr. 2S4, p, s, is.

Wo- ^ Voten don Frankreich legen im Namen des Königs einen schriftlichen Vortrag ein,
"l Man erwidert, den Frieden wolle man getreulich halten und was dawider sei, abwenden; mau betrachte

"w König als guten Freund und Gedatter.

^ II- (24. Mai). Ans das Anbringen derselben Bote» antwortet man, den Frieden werde man halten.
^ Bund mit dem Herzog sei alt (lilter) und dem König nicht zuwider. Man «verde alles thun, was guten
wunden gezieme. „Kein schriftliche antwurt, sich unter nit inlassen, in dhein dereinung."

729.

Uahere
te

15^ 23. und 24. Mai-
MN. 1^' ^ „

Staatsarchiv V°n.-. ^ ^ Herzog sich BrmS

(23. Mai). 1. Als Bdte v^SavoY^zngt^^^don ^uerm ^be^lag^er.^e ^

siellung des Prüdicantcu,da (dessen h" behülflich zu fem- T . 2. Antwort: (Der
L">t- gehm-smn zu machen und brtte Bern, r^^^ ^ schrrstlrch ^ ^werde
Werburg habe sich noch nicht erklärt, um ;hm beliebe. ^a-, ' fossen. Denen von
Herzog?) möge sich in seinen Landen aufen ^^^ Gerung des l^cn ^bsiiu ^ ^ Sonntag
wcnr halten und über die Erneuerung r ^;^onr blerbe mr gg^wcns des Herzogs Rechten
Gerlingen sei man durch ein BundmN w ^ zugeschickt; wo e und Gut schuldig; den Bund
wieder erneuern. Den Prädicanten ha ^ "'e was sie un ^ wegen) an den
'"cht Abbruch thun und dahin wirken, dag dr ^mrert. (D'-ser Ü . . gliche Antwort müsseh»be man boriges Jahr mit dem Vorbehalt de Glaube^ Eure schr.stl.ch

Swßcn Rath zu gelarrgcn. sei nicht nothrg nn Herrlichkeit wolle bleiben
^^^»en. den HerM der Die

(24. Mai). 1. Die Botschaft verdank^ .Untren. 2^ A'r -

lAsen. und bittet, die Boten nach Peterlmgen rn dnsim^^ herholt i^l
^vten werden bezügliche Weisungen erhalten.
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tragc und Wünsche. Noch fügt sie bei, der Herzog begehre, daß man keiner Klage über ihn Gehör gebe,

sondern ihn (Meilen) benachrichtige, damit er zu antworten wisse. Der tion Mnsso sei nicht bei ihm; seht

baue er freilich ein Schiff, aber nur zur Kurzweil für sich und seine Frau; wohin er jetzt geritten, wisse der

-Zote mcht. 4. Darauf antwortet man wie früher. Den Herzog ersuche man, die tion Pctcrlingen bei dem

Gottcswort bleiben zu lassen, um Unruhen vorzubeugen, und den alten Bund zn berücksichtigen. Um jenes

neue Schiff kümmere man sich nicht viel. Wenn Klagen gegen den Herzog eingehen, so werde man ihm

darüber schreiben, was zwar nicht nöthig scheine, da er es sonst erfahre.

721.

Lucern. 1532, 23. und 24. Mai (Donstag nach Pfingsten f.).

Staatsarchiv Lucern: Allgem.Abschieds I. 2. k. rss.

Tag der V Orte.

t». Da ein Anstand waltet in Betreff eines Waldes, welcher an der Landniarch des Mcyenberger ? »> ^

liegt, so soll das heimgebracht werden, um auf nächster Jahrrechnnng zu Baden zu beschließen, wem »w» s"

Bereinigung der Märchen Auftrag geben wolle, ü». Junker Ulrich Mntschli und Jacob (Hans!) Howgill'^

alt-Schnltheiß zu Bremgartcn, stellen das Gesuch, man möchte ihnen ans der nächsten Jahrrechnnng das Aa)

eröffnen gegen die von Bremgarten in Betreff des ihnen abhanden gekommenen (Weins), e. Hcimznbnn

und ans der Jahrrechnnng Beschluß zn fassen, ob man den Brandbeschädigten zn Rüßegg eine Beisteuer

wolle, «t. Der Kirchhcrr zn Bunkhofen beschwert sich über das, was ihm von Zürichs Unterthanen im

Amt begegnet ist. Es wird dieser Bericht in Schrift verfaßt und heimgebracht; was darüber an Zürich geselM '

worden, weiß jeder Bote. v. 1. Es soll jeder Bote seinen Obern Bericht erstatten, wie Einige aus der ^

und Landschaft Zürich de» Anschlag gemacht, Zug mit 2tt00 Mann zu überfallen, was aber ohw' ^

Obrigkeit Wissen geschehen, der es leid sei. Ferner, daß unter den Bernern ein Gerücht gehe, als ob ^
V Orte samt Wallis und einigen tausend Wälschen die Absicht hätten, die Bcrner zn überfallen, und

Berner sich dcßwcgen gerüstet haben und „Erstmann" sein wollen. 2. Dieser und anderer Warnungen weg

wird nun beschlossen, es solle jedes Ort sich gerüstet halten, damit man nicht unversehens zu Schaden

1'. Jeder Bote kann berichten über die unschicklichen Predigten und Reden, welche der Prädicant zu ÄÜ ^
zell gehalten, und was deßhalb an den Bischof geschrieben worden. K. ES wird der Antrag

schlechten Münzen, namentlich die Fünfschillinge, zn verbieten, damit nicht der gemeine Mann zu

komme. Antwort ans nächstem Tag. I». Uri und Schwyz werden von den drei Orten ersucht, in

der Zeitumstände keine Botschaft an den Kaiser zn senden und den väterlichen guten Rath zn beachten, ^

der Bischof von Vernlam schriftlich gegeben, daß nämlich der Kaiser alle Händel, welche die Italiener oder ^
Eidgenossen betreffen, seinen Anwälten zu Rom übergeben habe, daß sie also große Kosten haben und

keinem Ziele gelangen würden wegen der an Höfen gewöhnlichen Langsamkeit infolge der vielen ^

auch würden sie bei ihrer Gegenpartei den Argwohn erregen, als ob sie etwas gegen dieselbe im Sinne ^

was dann zu einem plötzlichen Ueberfall Anlaß geben dürfte, was nicht nur ihnen, sondern auch dein h"
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^uhl den größten Schaden brächte; darin» ermahne und bitte er sie, noch zu warten bis zur Ankunft

' 4'han's und Baptista's de Jusula. i. Schwyz wird beauftragt, dafür zu sorgen, daß die Verhöre der

^"longencn von Napperswyl denen von Zürich mitgethcilt werden. It. Lucern ersucht Schwyz nochmals, ihm
w ^ltzungskostcn für die gefangenen Toggenburger ohne weiter» Verzug zu senden. I. Zur Bcrathung der

die"? ^ ^ zutragen möchten, und zur Festsetzung einer Belohnung zu dem verdienten Solde für
Eschenthaler Haupt- und Amtleute wird ein anderer Tag angesetzt auf Mittwoch nach Frouleichnamstag

^ Juni), z» früher Nathszeit. Betreffend die drei Vorschläge, welche mau Solothurn gemacht hinsicht-

der .ikricgskosten, beschließt man einstimmig, nicht davon abzugehen, und daß Solothurn einen derselben

^zunehmen habe. i». Jeder Bote kann berichten, was Uri, Unterwaldcn und Zug an Zürich geschrieben in

^"chen des Abtes von St. Gallen. «. Der Herzog von Savoyen stellt das Begehren, das Vündniß mit
o" ^ Orten zu erneuern und in das nnter ihnen des Glaubens wegen geschlossene Büuduiß aufgenommen

worden, damit er wüßte, wessen er sich zu ihnen zu versehen habe, wenn er mit Bern in einen Urieg vcr-

!, würde; endlich wünscht er, daß die V Orte sich an seiner Statt bei Bern und Solothurn verbürge»

"4 o», denen er einige Städte und Schlösser verpfändet habe, indem er ihnen die Pfandschaft und Versetzungoiiix- "

Scw
^ Lunde und Leute lieber gönnen würde, als den zwei Städten. K». 1. Der Gesandte des Herzogs von

oho» zxjgt weiter an, er wolle den V Orten nächsten Montag die Pensionen für zwei Jahre hier aus-

t>aS Uebrige in drei oder vier Wochen, oder sobald es ihm möglich sei; die Boten mögen bis nächsten

zubry ^ H^ogs Kosten zu Luceru bleiben. 2. Schließlich bittet er, den gestellten Autrag heim-

driickt ^ empfehlen, damit die V Orte mit dem Herzog „etwas handeln oder machen" würden; auch

werde ^ Hoffnung ans, daß sie dem Herzog behülflich wären, wenn die Bcrncr dieser Vcrhuudlungen inne

»nd s" dcßhalb angreifen sollten. 3. Beschluß: Ihm gute Worte zu geben, wie er es auch gethau,

rr geb^ "ochsten Montag (27. Mai) wieder in Lncern einzufinden, um da in Empfang zn nehmen, was

Honm»' ^'tag "och Pfingsten). I. Der Abgeordnete des Abtes von St. Gallen, Jacob am Ort,

hwis begehrt zu wissen, ob man dem Abt das Burgrecht und die mit ihm und seinem Gottes¬

woge ^eten Briefe halten wolle. 2. Antwort: Der Abt solle dessen versichert sein; der Hauptmann

3i>riä" ^ ratheu, daß er mit Absetzung der Prediger innehalte und das Recht, welches ihm
w'warte; denn nach den Bünden sowohl als dem Landfrieden sei mau verpflichtet, der

^ wö ^^iU'ndcn Partei dasselbe zu gewähren. 3. Auch wird von Lucern und Schwyz au Zürich geschrieben,

boii P^,c^ verschieben und einsiweilen, bis zum Austrag des Handels, mit der Aufstellung

ü"gleicl"v^"" (""ch) zurückhalten. 4. Dasselbe schreiben Uri, Unterwaldcn und Zug an Zürich »nd bitten

schreie/ abzuschlagen, indem es befremdlich erscheinen würde, immer nach Recht zu
"ud es doch selbst nicht gestatten zn wollen. Sc sc Lm-r»: sc Miel sc Salle».

Vers^,' ^^^chrcibuug der V Orte gegen (die Altgläubigen von) Glarus, daß man zufolge den gemachten

ihnen Glanben zu bleiben, die geschworncn Bünde und den neuen Landfrieden an

stünde '^"ou auch mit Leib, Ehre und Gut beistehen werde, wenn sich jemand unter-
vl.m dein alten Glauben oder den Bunden zu drängen. St. A. Lucern: A. Glarus.

»I si»p Ivcnigstens folgende Acten beizurückcn:

Der (Donstag nach Pfingsten), Lucern. Die Boten der V Orte schreiben an Zürich:
l Ku-chhcn' zu Lnnkhofcn und Andere berichten, wie von Einigen aus dem Freienamt an diesem Priester
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Gewalt und Hochmuth verübt worden sei, wider die Bünde, den neuen Frieden und alle Nachbarschaft; ja die

Thater haben unverholen herausgesagt, sie werden dergleichen weiter thnn ec. Zürich habe deßhalb an Schuld

heiß Golder geschrieben, daß es diese ungeschickte Handlung bedaure und die Ucbertrcter strafen werde, wen» e^

die Schuldigen erfahren könne. Man möge nun glauben, daß Zürich solches mißfalle, und bekenne auch, dos
es beiderseits mnth'willige böse Leute gebe, welche Zwietracht mehr (zu stiften) begehren als Frieden und Ruhe«

dem müsse aber von beiden Theilen vorgebaut, und die Unglückmachcr nach Verdienen bestraft werden. lDc

Betheiligten wisse man nicht alle zu nennen, da deren eine große Zahl gewesen, wohl aber einige Nachgebet,

nämlich Peter Guter von Affoltern, Heini Schnewli (Schnccbeli?), Steiner von Düsse», Uli Snter, Beruhe

Suter von Affoltern; die werden, recht befragt, Anfang und Verlans der Sache, auch die Mithaften wohl an-

geben könne». Man erwarte nun, daß Zürich die Thater »ach Gebühr bestrafen werde. Ferner wünsche wo»

umgehend schriftliche Antwort, ob es den Priester wieder zu der Pfründe kommen lassen und vor weiter» Aw

griffen sichern wolle, zc. St. A. Zürich! A. Lucer» u. ». O.

2) 1532, 25. Mai (Samstag hl. Dreifaltigkeit Abend). Zürich an die V Orte (gemeinsam). Antwort

ans ihre Zuschrift betreffend den Handel in Lunkhofen (Nccapitulation). Man sei fest gesonnen, mit solcher»

Ernste zu strafen, daß die Frevler einsehen, daß sie Unrecht gcthan, und in Zukunft wohl ruhig sein werden!

denn freundliche Nachbarschaft und Liebe zu beweisen und Unruhen zu vermeiden, sei man gutwillig geneigt,
St. A. Lucern: Missiven. — St. A. Zürich: Missiven.

722.

Morlinge,l. 1532, 26. Mai.
Staatsarchiv Bern: Instructionen v. I08d.

Gesandte von Bern — (Hans) Franz Nägeli und Jörg Schöni — haben folgende Befehle zu

ziehen: l. Bevor sie den Eid für die Erneuerung des Blindes angeben, sollen sie an das erinnern, was (d?»

Rüthen und der Gemeinde) schon voriges Jahr bei diesem Anlaß dort und in Bern zugemuthet und daran

hin auch zugesagt worden, nämlich die Anhänger des Gotteswortcs nicht zu strafen, und ihnen e'i»e»

Prädicantcn zu geben. Der Bischof von Lausanne habe dann einen Prediger geschickt, den sie aber abstelle»

wollen, da er ihnen die evangelische Wahrheit verkündige; auch versuchen sie, deren Anhänger mit Drohung

und Strafen abfällig zu machen, was man zum höchsten bedaure; deßhalb werden sie des allerdringlich!^»

ermahnt, den Prädicantcn und seine Zuhörer nicht mehr anzufechten. 2. Der Herzog von Savoyen habe zw»

durch seine Boten in Bern begehrt, vielleicht auch die von Peterlingcn ersucht, den Prädicantcn zu entferw»

und die für seine Lande erlassenen Mandate betreffend den Glauben zu halten, wogegen Etliche von

lingen behaupten, er habe sie nicht zu regieren; darüber habe man heute dem Gubernator der lWaat

Antwort gegeben, man sei nicht Willens, ihm an der Herrlichkeit etwas abzubrechen, die er da haben

sondern die Gemeinde zum Gehorsam in Dingen, welche Leib und Gut berühren, zu ermahnen; aber

Glaubens halb bitte man den Herzog, die von Peterlingcn und Andere, die des göttlichen Wortes

um der Ruhe willen unangefochten z» lassen; denn wo sie deßwegen bedrängt würden, könnte man ihm»

möge des Bundes, der viel älter sei als der mit dem Hause Savohen, die (nöthigc) Hülfe nicht versag

das soll der Gemeinde angezeigt werden. (23. Mai; als Tag der Verhandlung ist der nächste Souuiag

Trinitatis — bezeichnet).
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SlU'gMlS. 1532, 31. Mai.
Staatsarchiv Lueern: Alldem. AbschiedeI. 2. s. 414. Staatsarchiv Asirich: Abschiede Bd. 11, f. 281

Gesandte: Zürich. (Hauptmann Heinrich Rahn). — (Die andern nicht bekannt).

> tt. Auf die Anzeige des Landvogtes, daß Einige den Zoll „Verfahren" (umgehen), werden Maßregeln
fliegen ergriffen. I». Der Prediger zu Mels, Fridolin Brunuer, hat nach eingenommenen Verhören gepredigt:
' ^a Ehristus mit Leib und Seele gen Himmel gefahren und bis zum jüngsten Tage nicht wieder herab-
"»ne, so Frisch noch Blut im Brot und Wein sein. 2. Er hat die Beichte angefochten,
^ »Dhrenbcichtc"genannt und dabei gesagt, alle Menschen, Jung und Alt, Frauen und Männer, seien

> er. 3. Mancher, er wolle im Glauben seiner Väter leben und sterben und auch mit ihnen
n, b>eun dieselben verloren seien; er aber sage darüber, die Altvordernhaben „das" unwissentlich geglaubt,
>hre Unwissenheit werde ihnen von Gott nicht zur Verdammnis;angerechnet;aber jetzt, da das Licht an-

°chen, könne sich damit niemand vor Gott verantworten. 4. Es wird erkannt, er solle einen Eid schwören,

^'^t «cht Tagen das Land zu verlassen nnd ohne Bewilligung nicht mehr zurückzukehren, zudem als Buße
onf St. Verenentag (l. Sept.) zu entrichten, oder 15 Gl., wenn er sogleich bezahlt. t. Caspar

lkm^ "ud^Sebastian Saxcr haben thätlich den Frieden gebrochen; was darüber verfügt ist, wissen die Boten,

wird^ ^ ^ er gegeben; Bastian um 2 Gld.; auch bezahlt). «I. Hans Madlener
her ^ ^ gebüßt, da er gegen den Landfrieden gehandelt. (Er hat nämlich geredet, wer ihn bei den

k'u Erzböscwicht; nnd Hr. Flori(n) müsse innert zehn Tagen wieder predigen nnd im Pfarr-

lanu ^ ^ ^ Batzen. Hat bezahlt), v. Hans Thöni (von Ragatz), der sich geäußert,
u»t/^ sei ihm eine gute Taufe, wird um 5 Gl. gebüßt (oder soll fünf Tage und Nächte bei Wasser
k Gl^^ Thurm liegen; 1 Gl. wird ihm jedoch nachgelassen), t. Konrad Kluscr zu Ragatz wird um
( Bn ^ geredet, man habe den Frieden gebrochen, denn man brauche die Glocken zur Ganklerei
«Iis ^ Z"U"). U. In Betreff des Predigers zu Ragatz, der laut der zu Sargnns liegenden Kundschaften
Nnckt^^^^ Weise gegen den Landfrieden gepredigt hat*), wird beschlossen: Er soll einen Tag nnd eine
9l>id ^^tngniß liegen und dann bis ans weitem Bescheid das Land verlassen, ii. Es sind auch noch
llele worden wegen Vergehen gegen den Landfrieden, was der auf dem Schloß z» Sargans niedcr-

^ ^ Abschi^ näher ausweist.**) i. Jeder Bote soll Bericht erstatten über das Begehren deren von Mayen-

2. Christ,^", ^"'chcr Abschied gibt den Inhalt der Kundschaft: Er hat gepredigt, 1. das alte Testament gelte nichts mehr.

Tasse»- 'r, diejenige» nicht gebore», die ans die «Zeremonien des A. T., die man eben jetzt brauche, als Altarröcke, geweihtes
4. die Kirchcnzicrdcn, halte»! 3- die das jetzt klare Gotteswort nicht annehmen, seien Böcke, ja Hunde nnd Säue:

anderes >"eh" St. Petrus nnd andere Heilige können für »ns nicht bitte»! es sei ans sie kein Trost ;n setzen. Und viel

I. dieses allgemeinen Artikels gibt der Zürcher Abschied folgende Sätze:

' ein etliche zno Ragatz, so einen Priester mit schmächlichcn Worten nnd plären angeschrniven hend, ist jeder gestraft mnb
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fcld, eine Brücke über den Rhein zn bauen, was aber die von Ragatz nicht zugeben wallen. Jeder Thcil

will nun seine Gründe zn Tagen schriftlich übergeben. Es lvird Kundschaft eingenommen über gewisse

Aenszerungcn des ttntcrtwgtcs zn Ragatz*). Darüber haben die Voten nicht weiter eintreten wolle», sondern

die Sache in den Abschied genommen, um auf dem nächsten Tage zn Baden Antwort z» geben. Es wird

jedoch einstweilen der Untervogt im Amte eingestellt. I. Licnhard Gantner von Ragatz wird (um 5 Gld')

gestraft, weil er gesagt, reines Wasser sei hinlänglich zur Taufe; wenn er Kinder hätte und sie im Namen

des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes getauft würden, so wäre es ihm genug. Auch seine Frau wird

(um 1'/z Gld.) gebüßt, da sie gesagt: Der Priester, welcher zu Ragatz Messe lese, predige Lügen und trciln

Gaukelei, is». Jeder Bote kann berichten, was in Betreff des Träyers und des Predigers zn Flnms vc»

handelt und was dem Vogt deßwegen aufgetragen worden. Zürich hat jedoch nicht dazu eingewilligt'

i». Es wird in der ganzen Landschaft ein Verbot erlassen, daß niemand weder den Landvogt noch andere

Amtleute früherer Handlungen wegen hassen oder anfeinden solle, bei Strafe an Leib und Gut. «»»

werden noch viele andere Geschäfte behandelt, worüber die Boten mündlich berichten können. Es sind jrdmh

alle in einem Abschied verzeichnet und (dieser) dem Landvogt zur Aufbewahrung übergeben worden. V»

der Zoller von Atzmoos, der am Scholberg an der Rheinfähre den Zoll bezieht, sein Amt aufgeben will, weit

der Vogt oder der Zoller von Vaduz ihm Eintrag thne, indem er ans der Eidgenossen Gebiet Zoll beziehe, s"

wird dies in den Abschied genommen, um es unverzüglich ans Tagen zn verhandeln und an den Grafen von SulZ,

als Herrn zn Vadutz, deßhalb zu schreiben, «z. Hr. Oswald Cordell wird um 4 Gld. bestraft, weil er wid^'

die Segnung der Taufe geredet, i. Es soll ans dem Tage zu Baden beantragt werden, an die III Bünde

zu schreiben, das; sie ihre Prediger, welche an der Grenze von Sargans wohnen, anhalten, die Priest^',

welche Messe lesen, nicht zu lästern oder z» verketzern; namentlich soll der Bote von Lucern hiesen Ärti ^

nicht vergessen, da er der Eile wegen nicht in alle Abschiede gekommen ist. «. Dietrich Göll von Flui»»-

der Einem seine Frau aus dem Lande entführt hat, ist um 35 Gnlden bestraft, woran er bereits

gegeben, t. Luci Mentler zu Mels ist zu 10 Pfund Heller Buße verfällt; er hat nämlich demjenigeU'

der den Sand „zum Altar" (zn dessen Bau) gefahren, vorgeworfen, er handle damit wider die gmG'

Gemeinde, i». Andres Schwickli und „Ober Heinrich Gcs" (?) haben sich gleich vergangen, erhalten "»0

dieselbe Strafe, v. Jeder Bote hat 10 Gld. alte Münze zum Lohn und für Zehrung erhalten,

Knecht 2 Gld. Münze. Hv. Die Boten sind damit einverstanden („zuofriden") gewesen, daß jedermann

bei dem Seinen bleibe, wie der Landfriede besagt; sie haben auch mit dem Landvogt und dem SchuÄll'^'

Kramer geredet, daß sie einander beholfen seien, damit jeder nach seinem Gefallen bei dem Gotteswort adct

bei der Messe bleiben könne; auch sollen sie jeden Theil bei seinem Rechte schirmen, nichts hinter cina»d^

handeln und beiderseits nach Frieden und Ruhe trachten; wo es nöthig sei, mögen sie Prädicanten »der

Mcßpfaffen annehmen lassen laut des Landfriedens; auch können die Pfründen nach Anzahl der

getheilt werden, x, Schwhz und Glarus begehren Antwort und eine Uebereinknnft „des Fahrs" wcgc»,

j gl., sind iro siben; zwen hend zalt." 2. „Item Plnci Meli hat ;uo einer fronten gredt. do st) zur mess hat
wett, daß dn mit bloßem ars nebent dem pfasfe» nff dem altar säßist, nnd derglichcn me hat (er) gere t. ^annn
nmb rv gl. minder viij batzc», hat er zalt." — „Me von Rappen (?) weißt jeder bott ze sagen.

*) Die im Original erwähnten Acußerungen erscheinenunverständlich und jedenfalls nicht besonders verfangli), '
Suspensivbeschluß erkläre» dürfte.
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1 Juni (Samstag nach Corp. vhusti)-5'ucern. 156^ ^

Tag der V Orte (vgl. Nr. 72V). ^ zu geben, ob man
..r> m.s der Johrrcchmmg zu Boden .u. Abordnung einer Botschaft m

.Heimzubringen und c»f ^ ^ ^^le. i d.e
gegenwärtig Untcrvogt zu Baden, 'c> s" e . Bänden Landraih ge?a e Münzen wird be.
die Bünde soü Uri ai. Lucern Anzeige wmm ^

Botschaft (rechtzeitig) abfertigen tonn. anzunehmen. damit sie an- acmcinsam münzen

Z-Hrnchuunz I°« mm. I.ch d»n» >" ( ' j,, Mlw-rt -u «'<»" ' , , ,z ,„ll d« Sache
»».u ». de. ihu.u !«-- »° '7 ch «che» «-W. °>e.che
Von (...?) in Betreff einer Capelle „ngcn. Drohungen und uns )

q..." ,««. w-.d..u De, che» »» ?777«..u w.'d 7, Imw. und wie ...NU
I>ch die ««» Mrich und Bern !» ^l«n nG.»u °b .»NN 7,..!,!.... °b ...NN weg-» der

.«Ken Tu», zu B,......... di° «'7" I« B...»».» 5, .»NU »uch «7°''7ede- B°>. Ruh. s-h-'d -»»
darüber mit ihnen reden wolle. » -> soll s 1 1 ^ ^ -,,c deni Tage zu
bedenklichenZeiten Boten an bm ^ai er seu ^ Gefangenen von. de Jnsnla
dem Schurter zu Küßnacht die 3^"'^'' . ^ ^ ",an ab dem Tag zu ^ ^nige Luggarncr während
Brunnen vergütet werden. I». -Vennzn' . Weiteres schreiben wolle. » - erwiesen, so

°..d «ud... »i„ du wuI'Sud. .7^ , O... °"'77°^'^„»..mch, ».-de.
des letzten Krieges dem Schreiber 1 < - JahrrcchM 'Ng zu - W Savoyen geantwortet.

!°° d!« j.d« ,,.i...bm.,..u dnu.ch 77° "'.„7 d.. 7 7 5(7 s.hi.'.u.-.n
.hu.» d-IÜ. zu dun,NU ». «. B°7 7 DN 7,„7. zu ».dnu Wnu
und wie er mit guten Worten abgewiesen wo die zwei verhclpcnu . ^ bewilligt, ihn

nun, d-II.».»-., «Ich'-d d-S-h» zuln-d.» 1«. '"7,1, I »> V..«--«.» I-.
h°> Ihm N.,ud. I..z.u».. dui .. uu. >-"«7 ,7 D« ' d, °i.. zu z.in.
«- - - «W» -u.. .... A-h. ^ »«d,'" Nun

ihn, Freude bezeugt, daß er mit jener „

"btt nochmals gemahnt, seinen Zusagen nachzukommen. j vre. 00^ ^

der ? geschehen; von sich aus habe er we " ^ abgerechnet für die Atzungskosten (ihrer
^ chen .e. I. (Für Schwyz:) Me Toggenburger h^ ^

^fangenen) sowie für das baar Vorgeschossene und Anschaffung to 1 .S"N"..e 187 Gl. Die Namen der Gefangenen sind auf den. beigelegten Zeddel verzeichnet.
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725.

Multen. 1532, o. 3. Juni f.
Archive Bern und Frciburg.

Verhandlungen betreffend die Verwendung der Kirchengüter. Gesandte: Bern. (Peter von Werd und
Michel Augsburgcr). Freiburg. (Hans Studer).

Das Wesentliche dürfte folgender Act enthalten:
1532, 5. Juni (Murtcn). Abschied der Boten von Bern und Frciburg. ». Nach abermaliger Er^

örtcrung des Handels betreffend das Kircheugut zu Murten wird auf Grund des Vorschlags der Muriner,
auf Genehmigung der Obern hin. freundlich folgende Vereinbarung getroffen: Die Herren von Frciburg er-
halten für die angesprochene Hälfte, die sie aber nicht erlangen könnten, den Zehuten von Fnvernach (Farvagw)),
wie die Pricstcrschaft zn Murtcn denselben genoffen; den Zehnten von Gambach, der sich mit dem Abt von
St. Andreas und mit dem Pfarrer von Faoug („Pfauen") theilt. wie das Gotteshaus St. Katharinen Z»
Marten ihn vordem besessen; dazu 10 Pfund Pfenning Frciburgcr Währung an jährlichem Zins, die der
Goldschmid Meister Caspar von Freiburg schuldig ist. Das klebrige lassen sie theils den Herren von AM''
thcils denen von Murtcn zur Verwendung für ihre Armen, behalten sich jedoch ausdrücklich vor, über dnß
Kirchengüter eine andere Verfügung zu treffen, und fordern, daß ein jeweiliger Schultheiß zu Marten darüber
wache, und der dazu verordnete Schaffner den Boten beider Städte alljährlich ehrbare Rechnung gebe, k»- - ^
die Bitte der Muriner, ihnen für den Zehnten, der früher zu ihrer Pfarre gehört, und den jetzt det Schutt
heiß den beiden Städten zugehändigt, einen Ersatz zu leisten, wollen die Boten sich (auch diesmal) nicht ew
lassen, sondern nach Inhalt des vorausgehendenAbschieds die Entscheidung ihren Herren übergeben. ^
Prädicant aus dem Wistelach begehrt, daß die seine Pfarre betreffenden Schriften, die bei dem Schultheis- Z"
Murten liegen, ihm zugestellt werde», damit er seine Einkünfte zu beziehen wisse.

(K. A. Frciburg! Muriner Absch, -k. c. s<°)'
Die Bcrucr Instruction dalirt 1. Juni (Samstag); daher laßt sich wohl der 3. Juni als Anfanget!

uoranSschen, was eine bezügliche Aufzeichnung des Freibnrgcr RnthsbnchcS bei näherer Prüfung bestätigt-

72K.

Brunnen. 1532, 5. Juni.
Staatsarchiv Luccr»! Allg-M. «bschi-d- I. s, t. ti7,

Tag der V Orte.

tt Dieser Tag ist vorzüglich angesetzt worden, um mit den Escheuthalern für die geleisteten Dienst ^
abzufinden, damit sie um so bereitwilliger wären, wenn man sie wieder nöthig hätte. Da nun der Haupt»"""
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^ Kronen fordert für das, was er ausgegeben, auch ein Geschenk anspricht für sich und die Amtleute,
^ Fahudrich, Lieutenant, Kaplan, Dolmetsch, Fourier, Rottmeistcr u. dgl., und außerdem einen Schlachtsold"Ort, so kann jetzt die Sache nicht abgcthan werden, indem man nicht für so viel Vollmachthat und

Orte keine deutliche Rechnung gestellt, was sie diesen Leuten schon gegeben haben. Es wird nun hiefür
^tig nach Lucern angesetzt auf nächsten Montag (10. Juni), wo dann jedes Ort eine deutliche Rechnung

^egcn und Vollmachthaben soll, den Handel endlich abzuthun. I». Auf die freundschaftlichen Antworten^"^weil »nd von dem Statthalter des von Ems wird (Luecrn) befohlen, ihnen verbindlich

"danke.,. Heimzubringendas Begehreu von Wallis, daß die Schmähredcu, Lieder und Sprüche ver¬

tu.?" ^ben. <1- Da den V Orten von den Zürcher» und Bcrnern wieder vielerlei zur Last gelegt wird,
^ i"' gegen jene gcthan haben oder zu thun vorhaben sollen, so wird beschlossen, eine gemeine Botschaftnächste,, Sonntag nach Zürich zu senden, um sich da zu verantworten. Deßhalb hat man dahin um

^ "Mluug „eines Gcwalts" geschrieben und begehrt, daß auch die Zwei ab der Landschaft, welche (den
sej!^^ ^siegelt, dazu berufen werden. Der Schreiber von Schwyz soll für die Boten eine Instruction auf-v. Da der Autrag, eine Botschaft an den Kaiser zu senden, um die Freiheiten erneuern zu lassen :c.,

" diesen Tng gewiesen worden, die Boten aber ungleich instruirt sind, so findet man für gut, noch die .

"wort Zürichs abzuwarten; es wird deßhalb die Sache auf den Tag zu Baden verschoben, wo dann jeder
°Vollmacht haben soll, in der Sache zu beschließen, was man für zweckmüßigerachtet. i. Der Antrag

Uri, betreffend den von Musso, ist besprochen und den Boten zur Berichterstattungempfohlen. K. Mit
Uch Schurter („Schütter") von Küßnacht wird um seine Ansprache für Verpflegung der Gefangenen ab-

Lehnet; es trifft auf jedes Ort 4 Gl. weniger ein Ort. I». Heimzubringen,daß man einem armen GesellenGschenthal, der schwer verwundet worden, etwas au seinen Schaden verabfolgensoll, j» Mau soll

Tarnung eingedenk sein, welche der Decau „aus" Bellenz gemacht hat.

Ein Abschied über die projectirtc Verhandlung in Zürich iß nicht vorhanden.
Zu «I.

727.7L7.

Uilden. 1533, 10. Juni f. (Montag vor St. Vitstag f.) Jahrrechnnng.
Staatsarchiv Lucern: Allgem. Abschiede I. 2. 5. 421. Staatsarchiv Luiich. Abschiede^d^. ii, i. ^67.

Staatsarchiv Bern: Attg-m. Absch. uu. 186. K'atttvnöarchiv Frciburg: Abschiede Lb. 13. Nantvttsavch»v Basel: Abschiede.
KavtvttsarchivSvlothnrn: AbschiedeVd. io. äkantvnsarchiv Schasfliaitsen. Abschiede.

Gesandte: Zürich. M. Rudolf Stoll; M. Hans Haab, beide des Raths. Bern. Peter Stürler; Hans
"'wr. beide des Raths und Nenner. Lucern. Hans Golder, alt-Schultheiß. N r i. Josua von Beroldingen.
"lmmaun. Schwyz. Gilg Nychmuth, Ammann. Unterwalden. .Heinrich von Matt, Ammann nid
"W"ld. Z„g. Oswald Toß, Amman... Glarus. Dionysius Bussy, Amman... Basel. (Jacob Götz,
M-rr?).*) F^iburg. Uolman Techtermanu. Solothurn. Haus Hugi, Venner; Benedict Mauns-

^lhaffhaiis^.,, — Appenzell. Heinrich Banmann, Amman... - E. A. A. toi. 43 n.

'chreibl^'° ^l°r Abschieds-Eren.plare haben gewöhnlich eine No.iz auf der Rückseite, von der Hand des Stadt- oder Rathenthaltend die Name» der Voten: hier ist ausdrücklich gesagt, es seien keine „da oben gewesen.

170
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l». 1. Eine Nathsbotschaft Nun Buden bringt vor, sie sei vor einiger Zeit in Wettingen vor der Eid¬

genossenschaft Rathen erschienen und habe dieselben freundlich gebeten, ihnen behülflich zu sein, daß ihre Leiit-

priesterpfründe aus den Einkünften des Klosters Wettingen verbessert würde, da letzteres um die Stadt her

viele Zehnten beziehe, damit sie desto eher einen tüchtigen Leutpriester bekommen könnten; es sei ihnen darauf

geantwortet worden, man nehme dieses Begehren in den Abschied und werde auf der nächsten Jahrrechnung

darüber Bescheid geben; um diesen bitten sie nun. 2. Da man (wieder) ohne Vollmacht ist, so wird der

Landvogt beauftragt, nach Wcttingen zu gehen, daselbst dem Leutpriester zu Baden mit Hülfe des Schaffner»

eine Kompetenz auszusetzen und dieselbe ans dem nächsten Tage anzuzeigen, wo dann jeder Bote Gewalt habe»

soll, sie zu mehren oder zu mindern oder bleiben zu lassen. I». l. Da man auf dem letzten Tage verabschiedet

hat, jetzt in Baden, Bremgarten und Mellingen den Eid abzunehmen und ihre Freiheiten zu erneuern, was Z»

Baden auch geschehen ist, so eröffnet dann Bern, es könne nicht weiter Theil nehmen, bis die V Orte denen von

Bremgarten und Mellingen die ihnen letzthin entzogenen Freiheiten zurückerstattet, den Thurm zu Bremgarten

der Stadt wieder abgetreten haben werden und gemäß dem Landfrieden beide Städte in Glaubcnssachen gewähren

lassen. 2. Zürich fügt hinzu, es habe Vollmacht, dahin auch zu reiten, sofern keine Neuerung vorgenommen

werde; dagegen bleibe es bei dem Nechtsbote Berns, in Betreff des göttlichen Worts. 3. Die V Orte erwidern-

Sie haben weder Zürich noch Bern an ihren Freiheiten daselbst geschmälert; denn beide haben ja auch ihre

Stimme bei der Besetzung des Schultheißenamtes; der Thurm sei zur Verfügung des Vogtes in den freien

Aemtern gestellt, bloß um Gefangene da versorgen zu können, und in Glaubenssachen habe man ihnen

keinen Zwang angethan. 4. Bern entgegnet: Wenn man Bremgarten und Mellingen bei ihren Freiheiten,

nämlich der Selbsterwählnng ihrer Schultheißen belasse und auf den Thurm verzichte, so werde es sich im

Artikel des Glaubens wegen nachgiebiger zeigen. 5. Heimzubringen, namentlich an die VII Orte, ob nw»

einen Thurm zu Muri bauen wolle; man sieht nämlich ein, daß die Baukosten bald an der Zehrung drr

Gefangenen erspart werden könnten, v. In Betreff der fremden und wälschen Münzen beschließen die V Orte,

es möge jedermann die dicken Pfenninge wälschen Schlags, die 5 Schilling werthigen Rößler und alle andern

wälschen Münzen annehmen und selber zusehen, ob er sie wieder los werde; doch soll niemand genöthigt werden

sie zu nehmen; es soll auch jedes Ort auf das strengste verordnen, daß diejenigen, welche mit Vieh oder anderer

Wnare nach Mailand fahren, nicht mehr solche Münzen herausbringen; die Fehlbarcn sollen hart gestraft und

überdies genöthigt werden, die ausgegebene Münze wieder einzulösen. «R. Da man gefunden, daß jetzt nicht

der geeignete Zcitpunct wäre, den Klöstern (im Thurgau) Rechnung abzunehmen, so wird dies bis auf St>

Gallentag (16. Oct.) verschoben; dann soll jedes der X Orte einen Boten dahin verordnen, um die HaNv'

Haltung der Klöster zu untersuchen und untaugliche Schaffner zu entfernen, v. Es wird angezogen, dM'

auf den Jahrrechuungen zu Lanis und Luggaris oft Urtheile und Beschlüsse früherer Jahrrcchnnngcn cwsi

gehoben oder abgeändert werden; „mit was vorteil sölichs beschicht, mag ein jeder wol gedenken"; dar»>»

wird auf Genehmigung der Obern hin beschlossen: Es sollen die Boten auf die dortigen Jahrrechnungc"

keine Vollmacht haben, frühere Urtheile und Beschlüsse umzustoßen; sondern wenn sich jemand über e»>

Erkenntniß zu beschweren hat, mögen sie denselben vor die Obern weisen, t. Sodann ist auch cing^

zeigt worden, daß jcnseit des Gebirgs großer Wucher auf Kosten der armen Leute getrieben werde; des

halb wird den Boten zu dortiger Jahrrechnung schriftlich befohlen, die Wucherei bei der höchsten Buße Z"

verbieten; wer sich dagegen verfehlte, soll von den Vögten ohne alle Schonung bestraft werden. «» ^

Sohn des verstorbenen Vogtes von Gottlieben macht eine Anforderung von 39 Gl., Glarus eine von 24
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. r.rrr -,0 Kl die der Vogt (Brunner?) dargeliehen. Da die V Orte
als Sold für seine Knechte daselbst und ^ ^ ^ ^ bezahlen mögen, die solche der-

dch st. zn B-I-hun» O,'„„ «»„», d°hi» z-I-zt und »In», »um
-»»., I» »„Mw-t-t zn-'ch. ,s>>-b- w> Z - V O„-. Ilch nicht !>. »»».,.« indnn --
wiisse diese Kosten einander tragen Helsen. AM ^ ^ ^ ^ ^ mit jedermann abrechnen
ia eine unbedeutende Summe sei. I». Jacob ^ o er ^ ^ ^ Frauenfcld noch 50 Gl. für
können, als er die Vogtei im Thurgau abgeben ""M" ' ^ xr bitte, diese Summe gütlich zu
z.H.»., Ich».dt, ««.dm, di. «.w., .. «dt. «N..N °°n
bezahlen. Heimzubringen und auf dein iiae)s . smuliaen auslassen, iind gemisse „Antworten ,

z».ich, WM» It. NM» V°«t dnidig.», »lt.i» ».»«". w»w»s .tw» W-rtz.MI- mGri».
di. «id.. >h,. ^I.chi. »>td »«in. '">^^7^7 °°°..-«« °h d-s ..st. °.t
gen. so soll jeder Bote dies heimbringen und seinen ^ die Ant-
d'e Eide und Antworten geben, oder ob nicht auch Lo m ^ er Antwort auf nächstem Tag.
Worten geben könnten, namentlich bei Vögten, die no ) ^ ,vcdcr heimlich noch öffentlich

K. Der Treyer von Mels trägt vor: Er habe se.t m ^ Sarganserland gewußt;
gepredigt und keinerlei Unruhe angestiftet, auch mch ^ ^ verwiesen; er bitte, ihm die .Heimkehr

dennoch haben sie ihn auf ungerechte Anklage hin au ^ Rückkehr nach Sargans zu gestatten,
wi.d.. owch. °hm MW m «»»., ^ ^
wenn er den Boten, die in das Nheinthal gehen . . u ^ Klage über („uff und
Rathsboten nichts gewußt. ». Abgeordnete der Gemein e> ' lochen lang zu Hause
ak>") Aminann Vogler, 1. daß er, obwohl rr >n r gr ^ Abends das Recht verkündet, am folgenden
gewesen, das Recht nicht angerufen, und nachdem man ' ' ^ Ucbcrzichung Obcrricds ausgesaudte
Morgen weggcrittcn sei; 2. daß er einige ^ den Richtern sein vorgeschlagnes Urtheil
Kundschafter habe fangen iind vor das Hochgericht i r Geleitsbricf der Boten von Zürich und
°"fg-"öthigt; 3. daß er den Ludwig ^ h,be verhaften lassen; 4. Lien-
^larus in das Rheinthal gekommen, um a so"'" - . n'.n.^u und Andere beschweren sich, daß Vogler einige
Wd Sellenwäger von der Weinleiter. Klaus K»n> r ^
Uon ihnen selbst gefangen, etliche verhaften lassen ' ersetzen sollte. Mit großem Mißfallen über
und dadurch iu große Unkosten gekommcn. die er n,m ^ „ vaß die wegen eines Spans zwischen

solche Frevel wird, da man jetzt nicht darauf cm re m e ^ ^ Klagen genau verhören und gütlich ^oder
Appenzell und Oberried in das Nheinthal a ^ (nämlich) augezeigt, es sei ihr alter Span
--chMch -MM.» !»>., .... Dt. «-» °°° dm B°t.», di. Ich»
(nüt denen von Oberricd. Zch. Absch-) noch i»c> 1 .. möchte, um sie gütlich oder rechtlich zu ver-
s-d'-s z« t„ d.r S°ch. «chmtd.'., wi.d« ^'^°^^smch St, »t.t«-t°d «7,J.t» th,. B°t...
^'gcn. Dcßhalb ist beschlossen,es sollen die HI ^ l Gotteshans-
"°ch Appenzell senden.') «. 1- Z" W" Spanzwischm^ ^ ^ Reiches an den Landfrieden
lenken samt Zürich trügt zuerst der Abt vor, er sei a - s g^„ Gott zu verantworten hoffe;-"ich» gebunden. sondern berechtigt, seine Unterthanen zu versehen.

^ Alceriier Eremplar durchgestrichen, im Zürcher nicht: „Es sol onch jedes Ort den npgcmgncn abscheid nst dein

wider hcrstirnemcn nnd liff die selben artikcl ze handle» sine» ballen gmalt geben/'
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er wolle nur fromme Priester einsetzen, damit aber niemand znm Glanben zwingen, sondern jedem freistellen,

znr Messe oder znr Predigt, und wenn diese ihm nicht gefalle, außerhalb der Landschaft zu „den Prädicauten

oder „zum Tisch" zu gehen; er hoffe, daß ihn niemand oon diesem Vorhaben, weder mit noch ohne Recht,

drängen werde. 2. Dann eröffnen die Schirmorte ihre Instructionen. Zürich: Da der Abt des Landfricdeiw

gcnieße und sich darauf stütze, so sei er verpflichtet, die Unterthanen auch dabei bleiben zu lassen und die

Prädicauten nicht zu vertreiben, wo man sie begehre, da ja auch die Messe niemandem verweigert werde; es P

doch unbillig, daß fünfzehnhundert Personen (Gostau) nicht so viel Recht haben sollten als dreißig. Ferner

solle der Abt die Amtleute nach den abgelegten Rechnungen nicht weiter belangen und rechtfertigen; wenn er

aber in diesen zwei Artikeln nicht nachgebe, so habe er Zürich mit dem Recht zu suchen. Lucern nnd

Schwyz wollen den Abt bei Burg- und Landrechtcn und seinen Freiheiten bleiben lassen und halten sei»

Unternehmen nicht für unziemlich. Glarus will mit niemandem rechten, aber einem rechtlichen Spruch nach'

leben; es bittet jedoch beide Theile, diesen Span gütlich austragen zu lassen. 3. Nachdem die Boten d^r

übrigen Orte alle Mittel und Wege versucht, um sie zu vereinbaren, aber nichts Endliches zu Stande gebracht,

wird den Parteien folgender Vorschlag in den Abschied gegeben: Der Abt soll die Prädicauten predigen lassen-

wo man ihrer begehrt; dieselben sollen sich aber nicht gegen den Landfrieden vergehen, was Zürich ihnen be¬

förderlich zuschreiben soll, wie der letzte Abschied der IV Orte bestimmt; desgleichen soll die Messe allen, die

sie begehren, gemäß dem Landfrieden bewilligt werden; dabei soll es bleiben, bis die Boten der VII Orb

ans dem Rheinthnl heimkehren nnd nach St. Gallen kommen; dann sollen auch die Schirmorte ihre Bote»

dahin abfertigen; wenn dann aber die gütliche Verhandlung erfolglos bliebe, so soll gemäß dem Landfrieden
All

das Recht gebraucht werden. Heimzubringen, um die gehörigen Instructionen ertheilen zu können.

die Heiden und Zigeuner trotz allen ergangenen Abschieden wieder das Land durchziehen, dem gemeinen Man"

zur Last fallen, Diebstahl nnd Mord verüben, so soll man dies treulich heimbringen, um zu bcrathc»,

man dieselben abwehren und fernhalten könne. >». Auf dem letzten.Tage sind verschiedene Beschlüsse gel""

worden über (die Preise der) Mahlzeiten, Abendürten und Schlaftrünke, auch des Habers und der StallmictR

halb, das Zutrinken, den Fleischkauf u. dgl. betreffend. Es melden nun alle Boten, daß ihre Obern diest

Beschlüsse gänzlich genehmigt haben und begehren, daß dieselben in allen Orten nnd in den Vogteicn beka»>>

gemacht werden, damit sich hernach niemand mit Unwissenheit entschuldigen könne. «». In Betreff des Viel

und Fleischverkanfs wird jedoch (nochmals) besonders verfügt, daß jedes Ortes Obrigkeit, weil Gewicht wn

Münze so gar ungleich, auch die Zehrnngskosten verschieden seien, sich nach den Preisen in andern -N'dn

erkundige, um die mögliche Gleichmäßigkeit zu erhalten. ». Der (alte) Landvogt im Thnrgau, Vogt Brnnner

von Glarns, legt Rechnung ab nnd begehrt für 74 Tage, an denen er wegen Amtsgeschäften im Thurgan tP

und her geritten, eine Vergütung von je zwei dicken Pfenningen, wie wenn er außerhalb der Grafschaft

wäre. Heimzubringen, um sich bei den alten Vögten zu erkundigen, ob es früher auch so gehalten wordr»

»s. Da von der letzten Jahrrechnung in den Abschied gekommen, daß die Vögte im Rhcinthal und den

Acmtcrn für den Wein, Korn und Haber, den sie bezichen, den niedrigsten Anschlag begehren, während

Anmerkung »on R. Crffat: „Disar zwinglisch tropsshals und ufriiercr hctte wol ein strick an hals dach» ^dz er umbher geritten, hat er than, die underthancn allenthalben »sriierisch ze mache» w.der die caihol'sche obe.le .
Ort, die gottshiiser, kilchen nnd clöster ze plündern, rouben nnd zerstören,und alles nbel nnzefahen;hat '1 S
schon geliochet, er che jeh Herr und abt zno St. Gallen, nnd siner stowen znogsprochen, jch che sy un n»j in.
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Voten der Ansicht sind, es sollte mir der dritte Theil des gewöhnlichen Preises crlossen werden, so soll dies

d'der heiindringen nnd den Entscheid der Obern nnf dein nächsten Tage zn Baden eröffnen, damit es einge¬

geben nnd künftig so gehalten werden könne, t. Der vorstehenden Artikel wegen ist ein anderer Tag nach

'von eingesetzt ans den 2l. Henmonat. «. Dem Gesandten des Herzogs von Savoycn ivird ans sein

Überholtes Ansuchen die Antwort ertheilt: Die Eidgenossen wollen die Vercinnng treu nnd ehrlich halten,

^en «der nicht verpflichtet, dieselbe zn beschwören; sobald der Herzog einmal die ausstehenden „Erbeinnngs"-

"°er bezahlt habe, und er dann etwas Weiteres begehre, werde man ihm auch gebührende Antwort geben.

Eine Botschaft ans dem Tanneggeramt beschwert sich, daß man ihnen die Messe nicht wieder gestatten

und bittet, ihnen vermöge des Landfriedens dazu behülflich zu sein. 2. Der Gesandte von Zürich,

^Vndolf Stoll, Bruder des Abtes von Fischingen, erwidert, sie hätten ihre Klage auch dem Abte

iiffchingcn mitthcilen und ihm hieher Tag verkünden sollen. Beschluß: Es soll den nächstens ans den

Z» Wyl abgehenden Boten Vollmacht gegeben werden, die Parteien zu verhören und nach Gebühr

öon

z»an'^ ^ Nohn, (Expreß-)Gesandter von Zürich, trägt vor, wie seine Obern auf das ihnen

^sten^^ ^treiben ihn abgeordnet habe», um den V Orten die (fälligen) 1VVV Kronen an die Kriegs¬

fälle» nnd dabei die Erklärung abzugeben, daß sie den Landfrieden treu und ehrbar halten

ein ^ "» ihnen gehalten werde. 2. Es sei jedoch neulich, ohne Vorwisscu des Landvogtcs,

^ag „ach Sargans ausgeschrieben worden; daselbst habe man einige Prediger wegen unwichtiger Aenßc-

>ve»u " verwiese», was sie zum höchsten bedauern, weßhalb sie ernstlich bitten, es ihnen anzuzeigen,

behand^ ^ Landvogt seine Pflicht nicht erfüllte oder diejenigen nicht strafte, die dem Landfrieden zuwider

^^rt^' ^ bürden dann nicht versäumen, dafür zn sorgen, daß der Friede gehalten werde w. 3. Die

öerst'' "^'dern, auch sie gedenken den Landfrieden stüt und fest zu halten; sie sehen nicht ein, daß ein Miß-

weites obgewaltet; den Tag zn Sargans haben sie allerdings ohne Borwissen des Landvogtcs gehalten,
^"vmnien, die er vielleicht nicht erfahren, und besorgt haben, daß er solches nicht strafen

Mi l»/ ' ^ ödsten haben sie aus den gesprochenen Bußen bestritten, x. Zürich hat vor einiger Zeit

Christ'"" erlassen, worin es unter anderem sagt, daß die Messe nicht zn kleiner Schmälerung des Leidens

eine,/ Ans das deßhalb erlassene Schreiben hat sich Zürich über alle Pnncte verantwortet, diesen

katli.,."^^"v»»nen; es wird darüber Bedauern ausgesprochen, indem solches gegen den Frieden und den

erlasset" ("Unfern") Glauben sei; wenn die Obern davon Kunde erhalte», so werden auch sie Mandate

Dl>er,/' ^ beiden Thcilcn nicht zur Freundschaft gereichen. Heimzubringen, damit die

folch» Abstellung so ungeschickter Reden zu handeln wissen. ) » Doctor Jacob Stnrzel schreibt, daß der,

Bris" Landgrafen von Hessen im Elsaß Knechte geworben, wieder davon gelaufen sei; ferner daß er

»ach Reichstag Regcnsburg erhalten, des Inhalts, daß der türkische Kaiser in eigener Person

der ziehen wolle, der König von Frankreich aber dem Kaiser keine Hülfe leiste; denn der „von

d cn" (Woiwode?) habe eine Botschaft zu ihm geschickt, die durch die Eidgenossenschaft geritten und

Mittwoch »ach der hl. Dreifaltigkeit, 29. Mai) findet sich gedrilckt bei Bnllinger, III. 315—313, im
"" f. d. schw. R. C'., I. 354, 355.

^'stenlich^ eriihrte Stelle lautet etwas bestimmter so: „Wiewol wir oornaher uß grnnd bewärter heiliger gschrift, ouch »ß ganz
"'«S ""bbruch der bäpstischc» mäss und sacraments, wie die bischar b>) der römischen Küchen, »it zno kleiner schmelc-
b>»cht... ^^^inung des bitteren Indens nnd sterben Ml Christi, der allein das opfer für die sünd und unser seligmacher ist,

'"°>den. abge.ha.u- .c.
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zunächst zu Meigrct und Boisriganlt gekommen sei :c. 1. Der Schoffuer van Leuggeru fordert dou Bern
Autwort in Betreff des Hauses Vibcrstein, worauf es eröffnet: Das Gotteshaus Viberstein liege auf seinem
Gebiete, und die Mannschaft sei ihm zugehörig; daher gedenke es, dasselbe auch in Händen zu behalten;
wollten sich aber die andern Orte dazwischen legen und einen Kauf vorschlagen, so wollen die Boten ""s
Hintersichbringcn darüber unterhandeln. 2i Weil aber der Schaffner keine Vollmacht zum Verkaufe hat »nd
man die Parteien nicht vereinigen kann, so wird es in die Abschiede genommen; man läßt „ihnen" indessen
die Wahl, entweder das Haus zu kaufen oder „ihnen" zurückzustellen,oder vor Recht zu stehen, worüber sie
ans dem nächsten Tage sich bestimmt erklären sollen. Zürich verwendet sich für Heini Vogt und meldet, daß
derselbe klage, es sei ihm Unrecht geschehen. Die V Orte bedauern, daß Zürich sich einen solchen ehrlosen
Mann lieber sein lasse, als ihre Obern, weßhalb sie nochmals ernstlich begehren, daß es den Vogt nach Ver¬
dienen bestrafe und gemäß den Blinden ihm keinen Aufenthalt gestatte. KU». Zürich bringt auch vor, He""
Snter von Napperswyl bitte um Recht vor vier oder acht oder allen XIII Orten. Heimzubringen, «v»
May von Bern verantwortet sich wegen einiger über ihn ergangenen Reden. Da die Boten hievon ""lsi-
gewußt haben, so soll jeder es heimbringen, «iit?. Das Begehren der V Orte, daß Bern mit ihnen dem
Weihbischof von Constanz Geleit in die gemeinen Herrschaften ertheilen möchte, ist abschlägig beantwortet. Hei""
zubringen. «S. Da Bern und Mühlhausen die ihnen auferlegten Kriegskosten ans den bestimmten Ter»""
nicht geleistet haben, so wird ihnen schriftlich zngemuthet, das Geld auf nächsten Tag nach Baden zu schvsie"'
Heimzubringen, was man weiter thnn wolle, wenn solches nicht geschehe, Solothurn bittet abernwl»
dringend nm Erlaß der Kriegskosten, wird auch von Zürich und Bern und den Boten der drei Schiede"^'
unterstützt; die V Orte beharren aber auf ihrer Forderung, es solle 400 Kronen ans nächsten Tag zu Bade"
und 400 Kronen auf folgende Pfingsten erlegen oder einen andern der drei Vorschlüge annehmen. KK» ^"1
den 1. Juli sollen Zürich und Luccrn Boten nach Hohenrain senden, nm daselbst mit dem Commenthur
denen von Au die Grenzen zu berichtigen.Iii». Dem Landammann von Fraucnfcld ist geschrieben, er so^'
die Strafe von Schultheiß Mörikofcr und Töicher von Steckborn einziehen und ans dem nächsten Tag übe"
antworten, il. Heimzubringen den Anzug des Landvogtcs zu Baden (Heinrich Schönbrnnner) und de^-
Ammanns Toß von Zug in Betreff dessen, was Schönbrnnners Tochter in Untcrwaldcnbegegnet ist.
nnngsabnnhme von den Vögten. Es erhält jedes Ort: 1. von der Steuer zu Dießenhofen 7 Kronen; 2.
der Geleitsbüchse zu Brcmgartcn 5 Pfd. 3 Sehl. Badener Währung; 3. aus der Gcleitsbüchse zu Mellingen
15 Pfd. 12 Sehl.; 4. aus der Geleitsbüchse zu Lnnkhofen 1 Pfd. 8 Schl.; 5. Philipp Brnnner von Glar"^
(gewesener) Vogt im Thurgau, legt Rechnung ab, wonach ihm jedes Ort 21 Gl. l '/s Constanzer -Botze"
schuldig bleibt; von den Niedern Gerichten bleibt er dagegen 50 Gl. schuldig; trifft ans jedes der XII Orte
7 Gl. 3 Schl. 6 Pfg.; 6. Vogt Schießer von Glarus legt Rechnung ab von den hohen Gerichten im Thurg""'
Einnahmen und Ausgaben gleichen sich ans; von den nieder» Gerichten erhält jedes Ort 4 Gl. 4'/-
7. vom Landvogt zu Sargans, Gilg Tschndi von Glarns, 10 Pfd. Heller; 8. von dem Vogt in den Frr"'"
Acmtern, Konrad Nnßbanmer von Zug, 36 Pfd. 6 Schl. Hlr.; 9. von den Strafgeldern erhalten die X
100 Pfd. Bad. W. von ebendemselben; die Ausrichtung seines Jahrgehaltes ist auf nächstes Jahr verschoß'
10. aus der Gcleitsbüchse zu Koblenz erhält jedes Ort I Krone; 11. ans der Gcleitsbüchse zu Znrzach 1 ^
7 Schl.; 12. aus der Büchse zu Klingnau 1 Pfd. 2 Schl.; 13. die XIII Orte erhalten vom Schinder -H"
zu Baden 15 Kronen; 14. vom Stadhof daselbst 3 Gl. 2 Btz.; 15. Heinrich Schönbrnnner von Zug, 2""^
Vogt zu Baden, bleibt schuldig 62 Pfd. 4 Schl. 4 Heller, die er nächstes Jahr bezahlen soll; 16. von de"'
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im Nhcinthal, Kretz von Unterwalden, erhält jedes Ort 12 Gl. (zu 16Btz.); 17. aus der Geleitsbüchse

s» Buden 4 Gl. an (schlechter) wälscher Münze, 10 (ul. 11) Kronen on Gold, 3 Gl. (zu 16 Btz.) und 1 Kr.

"» Münze (u>. Gold), il. Die Boten don Zürich ziehen „obcrmuls" an, daß etliche Hakenbüchsen, die es

Musso gebraucht und wieder bis Weesen gefertigt, dort hinter Schwyz und Glarus gelegt worden, und

ugehrt, das; dieselben, weil sie aus keinem andern Anlas; dahin gekommen seien, ihm zu Händen gestellt werden,

ober die Boten der beiden Orte nichts davon wissen, so haben sie es in den Abschied genommen, um

dem nächsten Tag Antwort zu geben. Der Aniinann von Schwyz antwortet ans das Begehren

wuchs, die Klosterfrauen von Fahr, die ausgetreten sind oder Ehemänner genommen haben, (auszusteuern),

'"an werde ihnen nichts geben, dagegen diejenigen, die wieder eintreten und der Stiftung gemäß singen und

wollen, gütlich „hineinkommen" lassen, »i». Der Amman» von Zug hat angezeigt, das; ein Rohrcn-

och von dort, der vor einiger Zeit ans den;» Markt in Zürich Anken feilgeboten, von „der alten Näfin" um

"» Namen befragt und dann Schelm und Mörder gescholten worden, indem er ihren Sohn getödtct habe,

w>t andern „schalkhaften" und bösen Worten. «»«. Ferner seien etliche von Zürich am „Höistein" gewesen,

iah auch Znger befunden; da haben jene angefangen über den Unfall zu reden, der ihüen begegnet, und

droh?,,, es werde nicht dabei bleiben; hierauf haben die Znger sich entfernt und auf die Laube verfügt,

»»hin die Zürcher ihnen nachgekommen, und dieselben gebeten, dies zu lassen; da sie dann mit Gewalt haben

^'»aufdringen sollen, s» Hube einer der „Ihren" eine Kanne nach „ihnen" geworfen; aber Rudi Götschi (von
»"gen?) HM. ^ wehren versucht, worüber man ihn selbst fragen könne. Dies sollen die Boten von Zürich

""»bringe,,, damit die Schuldigen gestraft und dergleichen Händel abgestellt werden. Sie können auch

""wen, wie der Prädieant von Znrzach Vertrieben worden, weil er öffentlich, dem Landfrieden zuwider, gc-

^ 'gt hat, die Messe sei das größte Aergcrniß :c.; er taufe mit lautcrem Wasser und nehme weder Oel noch

" 5 dazu. Ferner sM„ sie jh^n Herren anzeigen, daß man (Stift Einsiedel») den Prüdieantcn zu Meilen

»>n künftig nicht mehr geben werde, als das alte „Corpus", s». Der Bitte Walter Hcid's^ ein Fenster in sein neues Hans zu gedenken. Sobald es Zürich gelegen ist, den Marchstein ans

^ Hörnli zu führen, soll es dies allen Parteien verkünden, damit er in ihrer Gegenwart aufgerichtet werde,

zu'5^ von Zürich können ihren Obern auch melden, daß die V Orte ihrem Schreiben und Fürbitten
Müller gnädig gestraft haben. «1«. Anwälte von Kaiserstnhl bringen

»ud Leopold Grebel, Bürger von Zürich, ihres Spitals wegen eine Pfründe abgekauft

»üt Sicherungsbrief erhalten haben, jetzt aber von dem Kaplan, der dieselbe innegehabt, dcßhalb' MM belangt werden :c. Zürich wird nun ersucht, den Grebel anzuhalten, daß er die von Kaiserstnhl

halt^' ^ gemeiner Eidgenossen für Margcli Wcrdmüllcr und deren Versprechen guten Ver-" eus dje Boten von Zürich (nochmals) eingedenk sein. Dem Amman» Vogler hatte man z»

"l»»g Geleit bewilligt; nachdem man aber gehört, wie er sich dawider vergangen, hat man es ihm wieder

^ Aichlagen, weiter als bis zum.Recht gewährt; nimmt er solches an, so soll „der S'chreiber"

^'h»> Zuschicken; im andern Falle soll er (Vogler) den angesetzten Tag durch einen Anwalt besuchen,^"chdeni die Räthe der Eidgenossen letzthin zu Sargans dein Lienhnrd Locher, Untervogt zn Nagatz,

""b gegeben und jetzt Gorgius Locher an seiner Statt angenommen, hat der alte Landvogt, Gilg Tschudi,

Au?^'..^ tauglich sei, nud den alten empfohlen. Heinizubringen und zu erfrage», welcher dem
"e besser vorstehen könne, und auf nächstem Tag Antwort zu geben. 5?. Da der Erbfällc wegen i»

gemeinen Herrschaften Mißverständnisse walten und ungleiche Rechte beobachtet werden, wodurch die Leute
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in große Kosten kommen, so soll der Lnnddogt im Rheinthnl (resp. jeder Vogt) in seiner Vogtei verkünden,

die Angehörigen mögen sich frei erklären, ob sie ein gemeines und gleiches Recht in den Erbfällen wünsche»,

und ihre Antwort mit Beförderung schriftlich melden. Der Vogt in den Freien Acmtcrn trägt vor,

1. es seien den Klosterfrauen zu Gnadenthal von zwei Nonnen, die sich verehlicht haben, auf einen Zins vo»

11 Gl. in Zofingen seit zwei Jahren Verbote gelegt worden, und Bern habe ihm auf ein bezügliches Schreibe»

geantwortet, er solle das Verbot mit dem Recht entkräften. 2. Die von Dintikvn in Fahrwangen haben die

Zehnten der Gotteshäuser Einsiedeln und Muri verbraucht und wollen nichts dafür geben; er aber meine, datz

der Landfriede solche Verbote aufhebe und jedem Thcil für das Seinigc Ersatz verheiße. In diesem Sil»»'

wird ernstlich mit den Boten von Bern geredet und auf den nächsten Tag Antwort begehrt.

1532, 13. Juni. Die Gesandten von Zürich schreiben an ihre Obern (H 1): „Ucwcr schril»»

antreffend den zenden zuo Ramsen und in üwern nideren geeichten? so die Keiserischeu oder Küngischen gnonune»-

habend wir gestern Mitwuch um die achtend stund nach mittag enpfangen und dicselb gschrift unfern Eidgnosll»

von Bern onch vorglesen und morgens früe unfern Eidgnossen von den acht Orten, dann die übrigen Ort »^

da sind, dieselb gschrift, onch mundtlich, was uf nächst gchaltnem tag alhie zuo Baden des spans halb ghandlct,

ernstlich fürghalten und sy daruf trcffenlich ermant und angsuocht, darin dermaß ze handlen, daß uns sömlich^'

gwalt nit mer beg(cg)ne, alles mit mer Worten, lut üwcrs schribeus . . . Als nun unser Eidgnossen söliclM

Handel ghört und verstanden, habend sy verglichen (than), sam sy gar ein mißfal darab habend, (und Hand) da"ff

angends an die von Zell ufs treffenlichist schriben lassen, daß sy ein ganz (ernstlich?) missfallen ' ab sölich^

Handlung tragend; es sigc onch iren .. beger, (daß) sy-mit den ircn vcrschaffind, damit sölichs witcr »>^

beschehe, dann darus nttt guots erwachsen möchte, wie dam? sy. . üch hiemit auch ein missive zuoschribe»d,

darin ir wol verstan werdend, was irs gfallens des Handels halb ist :c." St. A. Miq - A. Ta-tsa»»»«.

(Der übrige Inhalt dieses Schreibens, HZ 2—5, kann hier übergangen werden).

Die Boten der V Orte schreiben an Zürich (13. Juni): l. Da seine Gesandten angezogen, dab

der Schreiber zu Baden es im letzten Abschied lutherisch genannt habe, und begehren, daß solches künM

unterlassen werde, so sei zu erwidern, daß wohl etwa Personen, die hier Geschäfte anbringen, in ihren Vorträge»

unbedacht den lutherischen Glaube» nennen, was man nicht gerne höre, daß aber ein Schreiber die Rede»

aufzeichne, wie sie fallen. 2. Es sei aber den Boten ein Mandat behändigt worden, das Zürich vor lMM»

Zeit in seinem ganzen Gebiet habe ausgehen lassen, worin daS hochwürdige Sacramcnt der hl. Messe päpstü0

genannt und weiter gescholten werde, womit es ihren Glauben schmähe, da sie wie die frommen Altvorder»

festiglich daran glauben; daher begehren sie, daß Zürich das Mandat mit dem Frieden vergleiche, wo es da»»

wohl finden werde, daß dieselben einander ganz ungleich seien. 3. („Zum andern":) Sie vernehme» »»0'

daß der Priester zu Lunkhofeu denen, die es begehren, nicht Messe halten dürfe, und auch anderswo >» ^

meinen Vogteien solches versperrt werde. 1. Zu Virmenstorf, Urdorf und Schlieren haben Etliche in dr»

Wirthshäusern geredet, wenn der Landvogt von Baden nach Dietikon komme, um den Eid einzunehmen, »"^

einen Priester mitbringe, so wollen sie beide erstechen. Deßhalb stelle man nun die ernstliche Bitte, »

Artikel, die wider den Landfrieden gehen, abzustellen, damit Ruhe und Einigkeit gepflanzt werde, und begcP

darüber, und namentlich auf die Frage, ob Zürich den Frieden halten wolle, eine schriftliche und best»»»'

Antwort bei diesem Boten. St. A. Mich - A. Lm>dsn°d-».
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11 XX aus dem Zürcher Exemplar, ^ aus einem „Rhciuthaler Abschiedbuch" im Staatsarchiv Zürich,

55 aus dem Beruer Abschied. Dem Zürcher maugcl» himvider Qv—vv, Iii, li^li, v aber auffallender

Weise nicht. Bern hat » i, n, PI, t—IV, «v, tt, I^Ic; Frciburg .11t, »—», « (gestrichen),

1, il<I<, 8 5, (>; Solothnrn «I— I., it—i, 4—X, 11; Vaselt;, 1, Ii <1, 1, Ii, iv, x; ^chaffhanscn t;,

t', « p, t, »i, >v, x. Ein Specialabschied für den Landvogt im Nheinthal, p, -Z, ?c. nmfassend,

ist im Stiftsarchiv St. Gallen (Original).

1» und des obigen und I», i des letzten Abschieds von Baden wurden in einem eidgenössischen Mandat

Zusammengefastt, das vom 24. Juni datirt ist. Eine Abschrift dieses Actes, ans der Canzlei Bade», hat die

BaSler Abschiedsammlnng.

Zu Qv. Bern hat einen bezüglichen Artikel im Abschied, nnr in etwas veränderter Fassung.

Zu xx. Dieser Artikel ist in einer für Glarus zu Baden gefertigten Abschrift des rhcinthalischcn

Ebschieds vom Ib. Deeembcr 1531 (Nr. 061) als Nachtrag gegeben, mit dem Eingang: „Lieber Herr

Amman», es ist im nbscheid ein artikel vergessen, also wisendc", wörtlich mit obigem Text übereinstimmend.

Zu 5^. Dieser Erlast bildet 8 2 von einer Instruction für den neuen Landvogt im Rhemihal, Götschl

Zhag von Z..g, d. d. 24. Juni; die übrigen Artikel sind Wiederholungen der letzten Beschlüsse über die Wieder¬

täufer, den Fürkanf ?c. er.

72».

i 11 "Fuiit (Ans Barnabä).Kuccrtt. 1532, ^unr

T.oo.oaechw Lac-...- «»d p. ^

Tag der V Orte. , ^ den Toggenbnrgern verhalten solle,

il. Da Schwyz um Rath bittet, wie ce> sich >» ^1 bedürfen; daher möge rv in du

wird ihm geantwortet, es sei weise genug, um v'" ^ „„^stützen. 1». Der Abt

Sache handeln nach Vorschrift des Landfriedens; man ^ Boten senden, «m N-chn 1

b^S stellt an Lucern das Ansuchen, es möchte auf nach, Berichtigung der Ansprachen der Mentha^.

Zunehmen. «. 1. Das Hauptgeschäft w,-s ^ 's 155 Kronen, dem Hauptmann ^ K «

Den gemeinen Knechten ist man am Sold Borsähnrich 100 Kronen; D.ollmetse)^ ^^'>n Lientenant 15 Kronen, dem Fähnrich e , Btcibcln hat man 15 Kronen ^ u 'Turrier 15 Krone.l, dem Priester, dem Wacht.n-.st-r 6 Kronen, dem VaM ,

Mwchen 6'/, Kronen; Zehrnngslosten bei den, ^ v-rabfolgt 235 Kronen^Schreiber ttnd Weibel zu Lucern, 4 Kronen. - - Schilling schuldig. Ilnterwaldui . . -

Uri 491 Kronen; Schwyz bleibt man 143 Kronen ^ g ^ ^ ^ ^ der Beso.d ng d

3»g 1 (st) Kronen 2' /. ^cst. «I- Mit Baptist de genommen. «> Humznnnug ,

^ienischen Kriegslente etwas abgezogen worden. '^d Stephan de Jnsnla für die ihm erwachsenen"M ans den nächsten Tag Vollmacht zu erhalten zm Absn.dnng
kosten.

171
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728.

Uommli. 1W2, 16. Jnni.

,er»»i>>»sarchiv Fecibaea: Acten Savoycn.

tt. Den Gesandten von Freibnrg wird folgende Antwort gegeben: 1. Der Herzog verdanke ihre»

Herren die Mühe, die sie sich genommen, nm ihn zu besuchen, dcßglcichen ihre Erbietungcn und die Abord¬

nung so angesehener Personen; er erbiete sich Hinwider zu allen möglichen Diensten, als ihr guter Bund»-'-

freund. Die Hanptabstcht seines Begehrens, Gesandte zu ihm zu schicken, sei gewesen, Gesandte von ihnen ZU

sehen und ihnen zu beweisen, wie freundschaftlich er gegen sie gesinnt sei und wie geneigt, das Büudniß zu erhalten,

indem er von ihnen das Gleiche hoffe. 2. Ueber ihr Anbringen betreffend etliches Gesehnt; ist ihnen genügender

Bescheid zn Theil geworden, zumal sie das Gegcntheil gesehen haben, und bei der bestehenden innigen Freund'

schaft habe daher Frciburg keinen Anlas; zn Verdacht gegen den Herzog. Die Aeuszerung der Gesandten, dB

das bisher Geschehene wohl wieder gut gemacht werden könne, erwidert er dahin, daß er diese Hoffnung

immer gehegt und deszhalb viel ertragen habe. 3. Die Ansprachen Frcibnrgs wolle er befriedigen, soweit er

es schuldig sei, wobei er erwarte, das; es seines OrtS dasselbe thue. In dieser Angelegenheit gedenke er bald

Gesandte nach Frcibnrg zu schicken; einläßliche Antwort vermöge er seht nicht zn geben, weil der Landvogt

der Waat die Abschriften der aus dem See verloren gegangenen Briefe noch nicht übergeben habe,

s». (Entsprechende Verhandlungen mit einer Botschaft von Bern),

v. (Deßgleichen mit Boten von Solothurn).

Zu (Der benutzte Act trägt alle Zeichen der Acchtheit, aber keine Spur eines Siegels, auch keia^

Unterschrift).

Zn bemerken sind folgende Acten:

1) 1532, 11. Jnni, Frcibnrg. „Min Herr Schultheiß (I. Pctermann von Pcrroma») und (Lorenz)

Brandenburger sind gan Rcmont zum Herzogen von Savope geordnet."

2) 1532, 13. Jnni, cbendort. Versannnlnng der Bürger, „der red halb von Nemont und des Herzogs

von Savopc wegen." — „Jsi den botten, so zuo im keren, angehenkt, darnmb crkundnng und red br> >»'

halten."

3) 1532, 14. Jnni. Frcibnrg an Bern. „Wir sind bericht, wie dann ir willens sperr, nf f. Dt. ou

Savoyc bcgere üwcr nmvält zno im gan Nemont ze fertigen; diewpl dann uns landmärs rvpse fürkonuuen,

dann solichcr platz heimlich mit etlichem großen gcschütz, mich einer anzal Hakenbüchsen, ouch snnst versiehe» und w

vorhanden sin solle, in mit pollwerk und in ander weg für einen gegenständ (sie) bas ze bewarcn und ze si^ ^

lassen, woltcn wir tich semlichs bester Meinung nngezöngt haben, damit, ob es üch gesellig, obbcnicltcn >>wr

botten... deßhalb etwas anzchcnken und zuo befelchen, mit bemelter f. Dt. hiernmb zno verwalten (sw), ^

ir es thnon mögen" . . . Bitte nm Antwort. sr. A. B-r»: A. Fr°ibu>g.

4) 1532, 19. Juni. Brandenburger erstattet Bericht, was er und der Schultheiß zu Ronront bei

Herzog von Savoyen gehandelt haben; dafür „müssen rnine Herren inen beiden dank und gönnen »tt»
schenke." K. A. FrciburgI Rathsbttch Nr. 4°'

Zu II». 1) 1532, 10. Jnni, Bern. Eine Botschaft von Savopen bringt vor, der Herzog wäre wohl

persönlich herzukommen; da es aber jetzt nicht möglich sei, so bitte er, Bote» zu ihm zu schicken, um den a
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Bund zu erneuern. — Dieses Begehren wurde am 12. Juni wiederholt und erhört; nls Boten sind (Joh. Jacob
von) Wattcmvpl und (Jörg) Schön! genannt. R °thsd. ss», >>.oe, oo,

2) 1552 22. Jnni, Bern. 1. Die Botschaft von Savopcn dankt im Namen des Herzogs für die Ab¬
ordnung einer Botschaft und begehrt, daß für die (zweite?) Zahlnng bis Weihnachten Frist gegeben werde; er
hoffe, das in Freibnrg anch zu crivirken. Ferner bitte er, ihm mit einer Botschaft nach Gens beholfen zu sein.
2> An Freiburg wird dcsthnlb geschrieben.

3) 21. Jnni. 1. Wiederholungdieses. Vortrages. 2. Schön! berichtet, wae> bei ocm Herzog gehandelt
worden. I. Antwort: Wenn Freibnrg entspreche, sei man auch bereit zu warten, obwohl das Verfallene jetzt
bezahlt werden sollte. Lassen sich die Genfer bewegen, eine Botschaft zu dem Herzog zn senden, so werde man
auch eine abordnen. wr. r°°.

Zu <?. 1532, 12. Jnni, Solothurn. Instruction für Niklans von Wenge und Johann Heinrich
Winkel! als Gesandte zn dem Herzog von Savopen. 1. Gruß und Glückwünsche zu der (ins Waatland) un¬
ternommenen Reise. 2. Erinnerung an die geleistete Bürgschaft und die öfter verschobene Lcdigung von der¬
selben, nebst Auftrag, für Bezahlungder schuldigen Summe ans das Fest der Geburt St. Johanns mit allem
Nachdruck zn arbeiten w. 3. Forderung der verfallenen Jahrgeldcr, da die V Orte die ihrigen schon empfangen
haben, und Solothnrn in den Angelegenheiten des Herzogs, nicht weniger gutwillig und eifrig gewesen als jene.

K. A. Colothu.»: Absch. Bd. ,!> C°»ce?t).

7Z0.

Enftelberg.

Tag der Schirmorte. ^ ^ Schaffner Heinrich Stulz geben ^

». 1. An. Ort. Vogt des ^^^"^^mn.neil' 3883 ^Pfd- ^3 Schi. 3 Hlr..

zwei Jahre. Im ersten Jahre ha e pergiften 3 Pfd. )- mntzen ?69 Pfd. und

wss Psb. 14 Schi. 8 Hlr.; daher ist an S ^ Zins wtd ^ ^ 20 Kälber;

schuldig 1861 Pfd. 13 Sehl-; dagegen ^ . ^ Ueisrinder, ^ ^^ Walter. 10 Malter

u Schi.. m. M-h 4« ««»> I.« « fP'" , Schi. -l H-m

^ fahriges (Pferd), 2 jährige Hengste. 2 - ^ ^e eingenommen 8 Hlr.

-»»«, «. 1. S....M »- S» .... d.-sch»« g dm

».»z.z.bm SOS« M. ° Schl. » ^ MI «d ^ ,2 Schi.

- w Pid. » Schi. ». S°- » u ... G«I«WW. g,

ist man ihm schuldig 171 ^v. > .2 ^)ftm 16 Zertri . , . .'7g Geisten, 9 Schweine

' Hlr.; an Vieh 41 Kühe, 1 Stier. 22 Kälbe^ ^ Hengst Mid w /o ^

«.«in. 2 Hm». I ...» i-i « ««° 'z A«m.)e.S «. «-».

Uni» Ayy Küsc. Kor.. im Aingmi " ,i...mo......m ii Dviipridm.! ". . m..,..-or mit dcr Psrüi.dc

S-....I. I,. Dm I.mr B.zl S-i...-»l.-iS »> heimdriiizm. d»ii ^ ' . ......Ii dm.

wch» Grid ii°°>. .» S>- B-». ,,hd,md°n 3chi".i. .mi-'M» ' - > ^°»ii.h.». -.i/wii,, ii, ih, Ei»M»»M, .11» °« z ......Mch dm i».u.ii.».l°» ii'lM' >d« It.. j» H°"d'N

e
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Gotteshaus dafür entschädigen und Sorge tragen, daß die Kirchengüternicht verkauft werden. «It. Der Vogt
soll ferner heimbringen,daß die von Stans den Kornzehntennicht mehr entrichten wollen, weil sie seit Langem
nicht mehr gcsüet, und daß das Kloster deßhalb Recht vorschlage. « . Lucern und Schwyz bringen vor, es
sollten die Kosten auf die Jahrrechnung nach Engelberg gebracht werden (?), worauf der Abt und der Vogt
das Gesuch stellen, man möge das Kloster bei dem alten Herkommen bleiben lassen, oder dann nur alle zwei
Jahre Rechnung halten, weil es arm und das Frauentloster nicht reich sei. 1. Rechnung des Franenklosters.
Vogt Hünenbcrg bleibt schuldig an Geld 165 Pfd. 1 Hlr., an Kernen 19 Mütt 2 Luc. Maß, an Haber
17 Mlr. 1 Mütt 2 Vlg. K. Vogt Ambüel legt Rechnung ab; nach Verrechnungder Ausgaben und Ein¬
nahmen bleibt er schuldig 393 Pfd. 5 Sehl.

731.

seMllS. 1532, 25. Juni f. (Dienstag nach Johannis Baptistä f.) Jahrrechnnng.
Staatsarchiv Zürich: Ennetlm-g. Abschiede I. 02. Tschud. Absch. Sammlung Bd. 6, Nr. 3. äi'ailtottsarchiv Basel: Abscheidschristen.

Staatsarchiv Bern: Mgem. Abschiede NN. 173. zratttvnöarchiv Freibttrg: Ennetbirg. Abschiede (Bd. 103).

Gesandte wie in Nr. 732.
t». 1. Der Seckelmeister übergibt die Landstener, 7026 Laniser Pfund 19 Spagürli, in Kronen nach

gewöhnlicher Währung (1 L. Pfd. zu 10 Krz., 1 Kr. zu 106 Krz. gerechnet); 2. die Commune Sonvico
gibt 640 Pfd. in Gold wie oben; 3. Ponte entrichtet 392 Pfd. 3 Spng., ebenfalls in Kronen; 4- dir
Zoller liefern 800 Sonnenkronen;5. die Commune Morco gibt 320 Pfd. in gleicher Währung; 6. das
Malcfiz bringt dieses Jahr 218 Kronen, die der Fiscal bezahlt und für die üblichen Ausgaben verrechnet
hat. I». Jeder Bote weiß, das das früher für das Schloß Luggaris verwendete Almosen jetzt, nachdem da»
Schloß geschleift ist, dem Spital zu Lanis wieder zugewiesen ist und dabei bleiben soll. «?. Dem Petee
Pocobell von Lanis hat man 50 Gl. rh. bezahlt von den zwei Erkenntnissen her, die im Klösterli und M
Solothurn von den zugesetzten Richtern in den Ansprachen zwischen dem König und der Eidgenossenschaft er¬
gangen sind. «t. Die von der Treiß fordern den Zoll von der Brücke, damit sie dieselbe in Ehren zu halten
vermögen, haben deßhalb auch schon eine Zusage erlangt, v. Die Boten sollen die freundliche Bitte deren
von Lanis, Luggaris und Mendens, um Nachlaß der Tell, die sie auf Weihnachten geben sollten, an >h^
Obern bringen und zu Tagen darum Antwort geben. L. Jeder Bote von den fünf Städten weiß, daß ihnen
noch 100 Sonnenkronen geworden sind von dem gefangenenSpongin her; davon sind ausgegeben 20 Ke-
für Steine, Pulver und Anderes, was Basel geliefert hatte. Nach Abrechnung aller Kosten bleiben für
Ort 10 Kr. übrig.

k aus dem Verncr, Frcilmrgcr, Baslcr Exemplar.



Juli 1532.
1365

732.

x,»WMS, 15W, », J'.l« s. s-hr..,l,«««>«!,.
«>« «. «V Tiaatöarchw Vcr»! Ailg-Nl. Abschied- NN. I??.

Staatsarchiv Zürich- E.m°.wg, «bschi-^W.^^»'^ »bMd. (w. "»)-

ar , ^Lviin- Räaeli. Lrieern. Heiiirich Fleeleiistriii.

Gesandte: Züri ch. Jacob Werdmu er. c r n. - Wildrich. Z» g- (Heinrich) Zigerli.

Uri. Peter a Pro. S ch w Y z. Martin Anfdcrmaner. d > -- Solothur n. Niklans

Glarns. Fridolin Mathys. Basel. Wolf Hütscl,. ^erbur Ulrich N>v..

«.»„u.M. Ech°m°>.s.»' »M..W «,...u ... .. w«.

n. Heimzubringen, ob der reiche ^rnare a>^ « ^ berichten, wie die

h«>. s-bm s°» °d» «ich«. d°S »!>.«. w«!l.« d.. ^ ^ ^^m,h>.« >°>».

w»>. l,i., di. .«««.!«.- !>b-.I«m nnd «lM» s d ^ ,u, z,„ «us

Womit die guten Leute merklich belchwcrt we den. - ^ anzuzeigen, wie die

S- Gallen Tag. um die ihnen "Umlegte Steuer

Vögte Diebe freilassen, „solches" Geld zu >,rm ..«in«« erläutert,

rechnen. «. Der nene Vogt hat begehrt, rag »n .v Luggaris gewesen, zur Sprache,

w..»». .. di.s d..u«.. r. « WM das chh, „üb... «» !°» «NN»

deßgleichcn der Unterhalt des Bnchscnuieistcr«.' , rinig« ^ z^ebersicht des Einnehmens: 1. Von

heimbringen und auf dem nächsten Tag darüber A» war ge' . Verlust, dessen Ursachen er nach-

d'M I». »2° K-m.-«. ,«. s'«d g. w. .Mß« «»!««-' «.

gewiesen. 2. Von der Commune Br.ssago 68 Psr. (, ^ Lnggaris 1825 Pfd. 5. Von

Gainbarogno 275 Pfd. genannter Wahrung. 4- -w 600 Pfd. 7. Malefizgeld ebendorther

denen von Verzasea 142 Pfd. 6. Von denen ^em ^Ma.euthu ^ ^ 8. Der Fiseal
wr den an Peter Romer begangenen (Frevel.) » > « ^ ^xg„tir 10 Pfd. 10 Spag.; nach Abzug der

gibt Rechnung über das Malefiz; die Nnnachmn n rage, ^ ^ Spag. ß». Der Commissar legt

Ausgaben nnd seines Jahrlohns bleibt man ihm dagegen hat er ans dem Schloß gelöst

d>e Rechnung über sein Ausgeben vor, daS G>) uns ^ ^ M?.aaben: Dem Büchsenmeister Gyger

^ Kr. und für Malefiz bezogen 75 Kr. .. ^ g ^ . den, Fiscal zu."

^ Kr. als Jahrlohn; dem Schreiber 50 ^' den. Mönch ans „dem Stein" 1 g- Gld.

Geschenk 2 Gld.; den Mönchen zu S. Francisco ^ge „„pfangen 145 Kr. nnd 13 Dncaten,

Nach Abrechnung aller Ausgaben zu Lams nur )>er darüber, das; er bei seinen Herren im

Me nnd schlechte. I. Vogt Hnbelman» von Bern veran ^ ^ „nchzntragen. Man hat

Krieg gewesen, nnd gibt darüber genaue» ^^'«4 - sich wohl gerechtfertigt habe.

....NU«, .s !°„. ...«« du- g... mch. -mn ^ I. H.W.

>». Du dus Schl«!. >>«u A»»»'»««. '-ch, d,u H-N-« ««««»>! !» ««"d

^- Auln, Mh„ch Mftmd.u, d.» 's/^ ,iuq->»»»>. >«» Ich««'Bch ««>«,«.. >«»
deßhalb einen Ruf ergehen lassen; es stud darauf imhrer 1
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Miser Bnitistn Appiau cin Kaufvertrag geschlossen, in welchem sich der Käufer unter Auderm verpflichtet,
die Straße durch „das Ravelin" über dem Schloßgraben gegen dem Dorf hin mit (samt?) einer guten Brücke
zu machen, einstweilenden nöthigen Raum für eine Stallnng dem Laudvogt zur Verfügung zu halten; cwck)
ist ein Hof und Garten für denselben cinbedungen,und es sott auf dem übrigen Platze keine Beste mehr auf¬
gebaut werden. Au den Kaufpreis sind IVO Kronen sofort bezahlt worden; die übrigen 180 Kronen s^
Appian auf der nächsten Jahrrechnung ausrichten. Der Brief wird mit dem Siegel des jetzigen Landvogtes,
Caspar Ghsler von llri, ausgefertigt am 10. Juli. St. A. Luc-n, - A. e»ggans.

1 aus dem Berner Exemplar. Freiburg hat nur n,—tl'; das Ucbrige scheint verloren.
Zu IN. Es liegt nur ein Fragment einer spätem Eopie vor; es fehlt derselben vermnthlich ein g»»Z^'

Bogen, der eine Reihe von andern Kanfbedingungen enthalten haben muß. — Zu bemerken ist die beiliegende
Jnstrnetion Lneerns, die vielleicht ins Jahr 1533 oder spater gehört: Sie gibt dem Schultheißen Auftrag
und Vollmacht, mit andern Orten auf Rückkauf der veräußerten Schloßgüter und Stücke hinzuwirken.

733.

Freiburg und Mm. 1582, 3. bis 10. Juli.

Archive Freib»rg und Bei».

Verhandlungen mit Boten von Genf, laut folgender Aufzeichnungen:
1) 1532, 3. Juli, Freibürg. 1. Vor den Scchszig „ist cin botschaft der statt Jens crschinen mit der

prcscnticrnng, mit mincn Herren ein nbrcchnnng zc thnond, das so si inen zc thnond sin möchten. 2. Herr
Antoni Pavilliard ist mitsampt vcnner Mürsing z»o dem Herzogen von Savoye geordnet, zno handlen lnt ir
instrnction."

2) 1o32, 5. Juli, Sitzung der Bürger. 1. Es „sind dero von Jens anwält crschinen und Hand nach getanem
grnoß nnd entbieten minc Herren angelangt, (daß) si sich der vij- krönen, so inen zno teil in der Pettcrlmgi-
schcn in teil bekannt, bcnücgcn und ansechcn wollen (die) vilc des kostcns nnd Übels, so cin statt Jens erlitte»
und getiagem 2. Hiernf (i>t) abgeraten, daß nunc Herren sich derselben summa vernücgcn, doch allein für de»
reivlostui letstgcthanS oW-' achten nnd haben, nnd darin vorvcrbrncht rptlon nnd andren kosten irothalb erlitte»
nvgeschl offen haben wollen. 3. Und als >i angezogen,wie inen cin fürtrag ze Jens durch Herren alten Scckcb
meisten! des lnthenschen nnd nüivcn glonbcns halb bcschcchcn, spcn sy genzlichs willens, by dem alten wcsc»
beliben nnd inscchcn zc thnond, daß desselben glonbcns halb in ir statt dhcin infal begegne. 4. Darnf inen ze
antnmrtcn abgeraten, was min Herr Scckclmeistcrgethan, syc nß befelch mincr Herren ergangen."

K. N. Freibllrg: Nathsb. Nr. 50.

3) 1o.!2, 8. Juni, Bern. Ein Bote von Freibnrg übergibt das von Genf erlegte Geld, an
eine kleine Summe fehlt; die wollen die Genfer bis zur Angnstmcsscbezahlen, und Freibnrg erklärt dafür „g^

lmn. Rachsb. SZ«, i>>
4) 1532, 8. Juli, Bern. 1. Boten von Genf beklagen sich über die Roth und Armut der Stadt M'b

bitten, daß man sich mit dem erlegten Geld begnüge nnd das Ucbrige nachlasse, da sie es nicht aufzubring"'
vcnnögcn; sie erinnern, daß die Stadt alles bezahlt habe, was von den Knechten verzehrt worden, mit A>C"
nähme des Hauptmanns nnd der Büchsenschützcn. 2. Antwort: Wenn Freibnrg dafür gntstchc, so wolle »"'"
noch etwas warten; käme aber das Geld nicht bis Ende August, so würde man es von Freibnrg fordern. D"'
Beschluß des großen Rothes könne man (der Rath) nicht ändern; die Angehörigen -vollen eben befriedigt st>u!
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aus Schonung habe man nur einen (einfachen) Sold für den Mann berechnet und müsse ans der Summe doch
uoch Sojothnrn zufriedenstellen.

5) 1532, 10. Juli. 1. Die Genfer legen ihr Begehren schriftlich vor. Der große Rath erwidert, eS

werde ihnen mehr Gutes bringen, wenn sie zahlen, was sie schuldig seien; denn es würde zu Unruhen führen,
wenn die Leute den Sold (holen wollten). Die 7000 Kronen, die der Herzog geben soll, seien versprochen

als Ersatz für Munition und Ucbcrsölde (zc.) und gehören gar nicht zu der andern Summe. 2. Die Boten

autworten, es seien 5000 Kronen bereits bezahlt; mit den 14,000 Kronen, (welche von dem Herzog zu erwarten),

belaufe sich die Kostensumme auf 19,000 Kronen. Damit möge man sich begnügen; denn die 7000 Kronen,

die (ursprünglich) für Bern gesprochen seien, sollte» dabei auch in Betracht lommcn, zudem haben die Boten,

die hiev die Rechnung machen geholfen, dazu keine Vollmacht gehabt. 3. Man bleibt jedoch bei dem erklärten

Beschlüsse; die Rechnung sei von Ehrenlentcn gestellt; man erbiete sich aber, dieselbe nochmals zu prüfen, wenn

die Genfer es haben wollen. ^ihs». -»4,rr?, rrs. ras. ws.

734.

Mttt. 1533, 9. (und 10.) Juli.

Staatsarchiv Luccr» - Allg-m. Absch. I. 2. e, 4SS; 404.

Staatsarchiv Zürich- AbschiedeBb. ,1. k. Bd. r». t. 47; Bd. ,2. t. -44. Tschad. Smnmwng. Bd. « Nr. «
T'»aiöarchiv Ä.>r..- AUg°m. Abschiede im. i°5. ch'a..t....Sarchiv Frril».ra: AbschiedeBd. is, KantavSarchiv «via,...... - Abschiede,Bd. 19.

KantonSarchiv Tchafthausc» - Abschiede.

Gesandte: Zürich. Diethelm Röist, alt -Bnrgcrmcister; M. Hans Hanb. Bern. Hans Pastor, Nenner.
L""rn. Moriz von Mcttenwyl. Uri. Jacob Troger, Amman..; Hans Brügger. Pannerhcrr. Schwyz.
^ Nych.nutb, Ntnmann. Unterwalden. HanS Amstein. alt-Animann. Zug. Hans Bolsingcr. des
^"ths. Glarrrs. Jost.Hösle, des Raths*). Basel. Jacob Götz. Salzherr; Anton Schmid, beide des Raths.
Biburg. Uolman Techtermann. Solothnrn. Hans Hugi, alt-Bcnner; Benedict Mannsleib. Schöff¬
au sc n. Hans Jacob Murbach, Zunftmeister. Apstenzcll. Konrad Zcllivegcr. — E. A. A. f»I. 4l!l>.

^ Gorins Locher bon Ragatz trägt bor, wie er vernommen, daß er auf letztem Tage schwer verllagt
'"^en sei. und bittet um Gottes willen, ihm die Nuklagcpuuctemitzutheilen oder den Kläger zu nennen,

er sich perantworten könne. Nachdem er einige Artikel widerlegt hat. aber andere nicht, wird den. Gilg
^chudi. der ihn verklagt hat. schriftlich befohlen, ans nächsten. Tage sich einzufinden, damit man beide Parteien

einander verhören könne. .Heimzubringen und Erkundigungen einzuziehen, wie sich obgenannterLocher

gehalten, und wer (etwa) zum Amtmann in Ragatz tauglicher wäre, und auf nächstem Tage zu Baden
Silber Antwort zu geben. Eine Votschaft des Bischofs von Con.o bittet, ihn bei seiner Jurisdiction
'"'d seinen Gerechtigkeiten und Einkünften in de» Herrschaften Lauis, Luggarus, Mcndris und Bellcnz gemäß

Abschiede von Lucer» zu schirmen, ferner ihn diejenigen Priester in den genannten Herrschaften, welche

>UH ungebührlich halten, strafen zu lassen. Sein Gesuch unterstützt auch cm Schreiben des Königs von Frank-

Hein. zubringen -c. t. Die Boten von Zürich sollen daran denken, wie Caspar Göldli, Burger zu""PPerswyl, ..das Geld" von ihnen gefordert hat. «I. Der Landvogt zu Baden klagt „abermals", daß die

l Aach Quelle erschien ans diesem Tage von Elarnv Haue, Mchsei, ^-ckelmeisiei.



1368 Juli 1532.

von Dietikon ihm noch nicht geschworen haben, auch keinen Altar in ihrer Kirche wollen aufrichten lassen, die

Anhänger der Messe am Leben bedrohen und immer nach Zürich laufen und dort allerlei Lügen vorgeben.

Dies wollen die andern Orte nicht länger dulden, sondern Leib und Gut daran setzen, um sie zum Gehorsam

uud zur Beobachtung des Landfriedens zu nöthigen; wenn je der Landvogt sie davon drängen würde, so solle»

sie es allen Orten anzeigen, nicht einem allein nachlaufen; deßhalb begehrt man von Zürich, das; es sie ab¬

weise, wenn sie wieder kämen, wie jeder Bote weiter zu sagen weiß.

(Dem Luecrner Exemplar ist der Vortrag der französischen Gesandtschaft mit angehängter Antwort

der Tagsatzung beigelegt; wir geben denselben in möglichst gedrängtem Auszug und verweisen zur Ergänzung

auf die Verhandlung vom 2. August).

l. Die Herren Eidgenossen mögen aus dem ihnen zugesandten verdeutschten Schreiben des Königs, vom

25. vor. Mts., und aus demjenigen seiner Gesandten bereits wissen, das; der König von der Annäherung der

Türken gegen Deutschland und Italien Nachricht habe und seinerseits Willens sei, alles Nöthige dagegen vor¬

zusehen und von seinen guten Freunden, Bundesgenossen und Gevattern zu vernehmen wünsche, mit welche

Anzahl Leute es ihnen gefällig wäre, in seinem Solde auszuziehen, wenn der Fall wirklich einträte. Weil mW

die Sache so dringend sei, das; eine noch so behende Rüstung zu spät kommen möchte, so hoffen die Gesandten

auf eine gute Antwort, die der ganzen Christenheit zum Nutzen diene; sei doch dieselbe offenbar so hart lw-

gefochten, das; jeder Gutherzige, christliche Liebe Fühlende Mitleid haben müsse wegen der Unmenschlichkeit, dir

der Türke verübe, da er sich nicht mit Leib und Gut begnüge, sondern auch die Seelen der Unterworfenen

beherrschen wolle, indem er ihre ältesten Kinder wegnehme und zwinge, nach seinem Gesetze zu leben-

lk. Der König lasse das angezeigte Begehren aus drei Gründen stellen, 1. um seines Eifer¬

willen, den ihm Gott verliehen, die Unterdrückung der Christenheit zu verhüten; 2. weil er den Namen des

Allerchristlichsten, den seine Vorfahren gewonnen, nur mit Leib und Gut verlieren wollte; 3. weil er ff>R

wahren und vollkommenen Freunde immer geschätzt und die Zuversicht habe, daß er vereint mit den Eidge-

nassen und mit Gattes Hülfe etwas Gutes ausrichten könnte. Darum richten die Gesandten an sie die Bitte,

alle Stöße und Späne, die seit einiger Zeit unter ihnen gewesen, hintanzusetzen und zur Einigkeit zu konnncw

damit sie gegen den Feind aller Christen streiten könnten, um dieser Gefahr ein Ende zu setzen.

III. Da jedoch Etliche ausgestreut, die „Forderung" des Königs habe den Zweck, einige christliche Wrst"'

zu bekriegen, welche ihm gehörendes Gebiet besitzen, so wollen die Gesandten zeigen, das; kein Vernünftiger eiw'v

solchen Argwohn fassen könne. Erstens würde er damit die Eidgenossen betrügen, wenn er vorgäbe, ihre Leüt^

zur Beschirmung der Christenheit brauchen zu wallen, »nd dann solche, wenn auch nur zum geringsten Thesit'

zum Angriff gegen jene Fürsten verwendete; dies könnte er, der den Namen des Christlichsten trage, nicht »»tc'-

nehmen wollen, wenn er die Christenheit auf allen Seiten überzogen sähe. Zweitens, wenn er auch, ^

doch unmöglich sei, dies thäte, so würde ihm ein solcher Auszug nichts nützen, weil er gewärtigen müßte, "

die Eidgenossen ihre Leute zurückriefen, woraus dem König nichts als Nachthcil und Schaden erwachsen lön»te-

indcm er dann auch leicht die (Kosten der?) Rüstung verlieren möchte. Wer also das Geschrei aussäe,

der König nicht gegen die Türken kriegen wolle, thue ihm große Unbill und Unrecht an, wie sich aus Folg"'

dem weiter ergebe.

IV. Es werde den Eidgenossen vorgetragen und geschrieben, 1. daß kürzlich die Botschaft des ,,vou ^

Wydcu" durch dieses Land zu dem König abgefertigt worden, woraus zu schließen sei, das; er mit jciiei»
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.> - rüsten Obwohl die Siesandten leinen
d.m T«w ,iu V,.sti>ust..ist «»; 2, » w°»' '"'> K°..i- I°>ch-- >» »«»'»«. /

Befehl haben, dies zn verantworten, weil sie ^ ersten sei freilich wahr. "ne s )

doch, um allen Argwohn zu beseitigen. ^ den König anch angezeigt habe, diese aue

des v. W. hier dnrchgcritten. die 'hncn di ^ ^ christlichen Fürsten zu mel en. b

dahin, daß der Türke ihm schriftlich befohlen, r Verheißung gemag. s^m'w Kön g-

Auszug leinen andern Zweck habe, als den v. W. der ws m mch

reich Ungarn zn schützen, so daß er. wenn ^r Kms^ se ^ ^ ^en. b-k dem md Fer-

gegen die Christen ausziehen werde; denuun) Ii dein Türleu Ursache gaben, g i z , >

st«b d.I nmü»ust V«>. und.« B.sthl. ».»«., . zu si-hnl, «st... w.st« i.° .... imkli.u

^ °A d- .Tiststu in ...... P-°-»' " W »

«u». ,.i. «U.U. uuch st°. »st.ni .... >77'7„ «.chili..., w°i"!».' »« "7. 77- «

i» billm, s° «kl imm-r mizdch dl» Ans,«» >- d-Ijulk-l-»^ 2S«.» >« und
«ch-u Nstsl... .«».-...».«.» wind«, w' Sl-'ü M ^ ^ ^ Ul. .

zu C°ul.»u.lu°«-. ..u° in stimm ° ,, di.° 1',..

>u st,«.«. s«°.°«..»«. 7 s.i>i««uu st-- °b»^'7" 7 7^7...'«>. di.z »uch iu I.imr ....d°.n «.«' 7 Ii» «ich, ans sti.» »...?md. >77 7st...n ..»d
Ist.-ch-nS, MchIS«ch°«.m-I'.>°°7 77« ?»!!.. °°» st«»««.« d'e«l.U.'S.st.>7777d-.KA°II>..« >»

7» - »m. ....d«"777 7^.7ü.i.„ j« I««-», 7'« 7777 m»s,»..st... ubs«'»!"»'(andere) Schiffe, UNI Italien zur See gegen »„kvoll. Der Konig habe du- entschlossen

d« »°„!»s »°I>.N, -ndlich «st !«. B-M.MS . , d„i-i »in S'77 n w°°.

i.'d.m n ,m B schi-uuml. «st«'«' -7" st« 7»i7>« „
Ist« st.u N.M.U i.s «...!..i «..n... st-"°7'" 7771 m...«^...»°'°»°' 5!777h» 77 «17
jedoch mit seinen. Kriegsvolk selbst ausziehen, m ^ das. kein christlicher Fürst mehr g l

dege neu. w er es für gut uud uützlich °r ^ s ) ^ ^ schnsMch

als er. Leib und SM daran zu setzen, ^ ^fehl '"'7^ ^!rZüe

solchen ErMrungen sei wohl zu gedenken, das, ^ ^ erdichtet, wie z- B. eben von ,,„d

den König auszugießen; dieselben seien a^o ^ „gt seinem ^ ^Marc Lüge.

Briefe anzeigen, daß dort die Sage gM, .7,,,, Muiland zu erobern; ^ ^ . , mindern Krieg

Me nach Genua vor, um dann das .Herzog ) ^ der König Ui ^

daß niemand solches glauben könne; denn e s g^ . ^blichen Zug gegen Italien"" Sinne habe, als zur Erhaltung der Christen > .
s° hätten es die Eidgenossen wohl auch heistoscn Reden, zur ""lrunt

V- Deßhalb bitten die Gesandten, ungea ^ ^kM.ch zu lein. ^ ^
k" gemeinem Nuken der Christenheitmit i >ren " ^ ^ ,gcht zu verlieren, er ) ' N^gstcn-

7........ stium E.U» st»., st... WM«. 7 »7«7.„.u I».... d°w'77,.?7 7^/7.7 st«»...Alse nicht abgeschlagen werden könne. .-.'enndschaft für die christlichst

h"t. ihre Liebe gege.. Gott und die allezeit bewiesene ^

werden. , .„„dären und heimzubringen, w yar

Vl. Da man keine andern Befehle gehabt, als a , 172
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verlangte Antwort nicht geben können, ober, um ctwns Bestimmtes zu wissen, die Frage gestellt, wie viele

Knechte der König eigentlich begehre und wohin er sie führen wolle, da man nicht annehmen dürfe, daß der

Türke nach Italien komme, sondern höre, daß er in eigener Person gegen Oesterreich ausziehen werde; darüber

wünsche man genauen Bericht, damit man desto stattlicher rathschlagen und auf nächstem Tag vollkommene

Antwort geben könne.

VI I. Die Gesandten erwidern, sie wissen nicht, wie viel der König verlange; der Grandmaitre habe n»r

geschrieben, er wolle 50,000 Fußknechte führen und die nöthige Zahl zu dem Volk, welches die Eidgenossen

bewilligen, aus dem eigenen Lande nehmen; der König wolle den Türken „besuchen", ob derselbe in deutsche»

oder wälschen Landen einrücke; es sei aber zu vcrmnthen, daß er an mehr als einem Orte sich werde „seh^

lassen"; doch wollen sie diese Anfrage dem König in aller Eile zuschreiben und zur Eröffnung der (beidseitigen)

Antworten einen andern Tag in Baden bestimmen ans den 1. August (Abends); da gar viel an der ^ache'

gelegen ist, so soll dies jeder Bote heimbringen und auf dem benannten Tage endlichen Bescheid geben; w»»

mit den Gesandten deßhalb weiter geredet worden, weiß jeder zu melden.

f. Die Botschaft des Königs hat angezogen, daß die Hauptleutc größtentheils bezahlt seien, etliche über

1200 Kronen weggetragen, und einige nur noch 2—300 Kr. zu fordern haben; dennoch bezahlen Viele ihre

Knechte nicht, unter dem Norwand, daß sie selbst nichts erhielten; daher laufen die Knechte den Gesandte»

immer nach, was große Kosten verursache. Heimzubringen, damit die Hanptleute zum ernstlichstcn angehalten

werden, die armen Leute zu befriedigen und nicht so betrüglich aufzuziehen. Ans nächstem Tage (l- Bug-)

soll auch jeder Bote Gewalt haben, nach Gebühr in dem Span zu richten, der zwischen dem Herrn von Bois-

rigault und.Jacob May (von Bern) besteht.
St. Bern! Mg. Absch. NN. 117-ISS. — K. A. Basel: Abschiede. — K. A. Sololhur»! Abschiede, Bd. lv. — K. A. Schaffhause»! Absch.

Da der Bote von Glarns, obwohl man ans Dienstag Abend eintreffen sollte, auch am Mittwoch

Nachmittags, als man endlich zu handeln anfangen wollte, noch nicht erschienen, aber Jos Hößli in eigew'»

Geschäften hier gewesen, so hat man ihn, um Kosten zu ersparen, gebeten, (vorläufig?) mitznsihen, und da rr

sich geweigert, sich Glarns („üwer") vcrmächtigt und ihn mithandeln geheißen, was man zu entschuldigen bitüt-

„Römischer kcis. Mt. verordneten Räten, Herr Jteleggeu von Nüschach (sie), Ritter, und Herr Jm^

Sturze! von Buchheim, Doctor, fürtrag uff dein tag zuo Baden, so den x tag Julij gehalten, beschecho»-

1. Nach Uebcrgabe der Creditive und Verrichtung des Grußes zeigen sie an, der Kaiser habe gewisse K»»d

schaft, daß der tyrannische Türke in eigner Person mit aller Macht Cvnstantinopcl verlassen und seinen 3»!^

nach Ungarn und gegen Deutschland gerichtet habe, mit dem Vorsah, die ganze Christenheit und deutsche Not»'"

zu „vertreiben", und daß derselbe auch bereits in Ungarn angelangt sei; darum habe sich der Kaiser c»t

schloffen, in eigner Person und mit seinem ganzen Vermögen ihm entgegen zu ziehen; er habe auch v»

Potentaten und Häupter der Christenheit um Hülse ersucht und von vielen solche erhalten, besonders von ^

Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Reiches. Weil nun die Eidgenossen Verwandte des Reiches »»d ^

der kleinste Stand der deutschen Nation seien, so habe der Kaiser ihnen über das grausame Unternehme» de-

Türken Bericht geben wollen, mit dem Begehren, daß sie zur Erhaltung der Christenheit und der Nation »»)

ihrem Vermögen einen ansehnlichen Zuzug ausrüsten und bis zum 15. August auf dem Mustcrplah vor

neben dem Heere des Kaisers und der Neichshülfe mit demselben erscheinen möchten. Wenn sie aber Bede» ^

trügen, mit einer kleineren Anzahl so weit zu ziehen, so anerbiete er einige tausend Mann zur Begleitung
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" d°" .i. ...........
wären, auf eigene Kosten zn reisen, hingegen beru . ^nnsend sie schicken wollen, und mit
1°».» Ii- mlw» »..chsi.« T°». ».„'mm., »n.««. »->.» u>ch. I"
Welchem Sold dieselben abzufertigenseien. ^ wurden, die anderswohin als gegen des Türken
und wenn sie mittlerweile von jemand um Knechte erp . ^ Christenheit und deutsche Nation
"gne Person geführt werden sollten, dies günzlnh ab,c) ^ sittlicher Widerstand
Friede nnb Einigkeit auf dem Spiele stehen, und . azu nr i ^ abzusagen, sondern allein
gethnn werden könnte. 2. Da die ^utcn liiinn1 ck nächsten Tag zu Baden, der am
""zuhören, so soll dies jeder zum treulichsten heim ^ ^ iwn die Sachen ivohl berathen
2i- Juli stattfinden wird, endliche Antwort geben, wa. ^ vielerlei geredet, worüber die Boten
und überlegt werden müssen; denn man hat mit den kmserluhen Rathen
weiter zu berichten wissen.*) ^ ^ ,m. «- ^ ^ "m «.1^. Rk. 10. r. 17. - «it- A. B- s . - g ^ «^^ska.Ue»! Absch. ^ ^ ^Sl/A. ZiUich: Absch. Nd. 1°. «. - St. A. B°n.. .-..Ubs;^^ch,ffh,us°»- Absch. mws^ast des r.

Ii.. Der Bote von Bern eröffnet, ^n.f^ halte; denn die emf den
Königs nicht theilzunchmen, bevor derselbe die , ^lel sei jetzt noch nicht gegeben. Darauf

S.mj.I. -- »-d- di° S»ch. w. «ch->»!> I.'i >'d> s
w«., d°b d.° »mii» .'!> - "57^1. . Ti- «w, V» h-w' ^^ - »i.c.r.e. s.inveru nur von dem ,ee ^ ^ mmübakt dermaßen geredet, daß

berichten"

^ '> «.»„ d.m>ms w »M°d »ich. »»ch.ch.ch
^Ugc» Häs^ b^g,jssx„ sxs„.
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2) 1532, 5. Juli. Zürich au Lncern (und andere Orte). Die französische Botschaft in Solothurn habe
schriftlich angezeigt, daß sie ans den 9. d. M. in Baden die Antwort der Eidgenossen über des Königs Werbung
gegen die Gurken erwarte. Nun haben die kaiserlichen Boten, nämlich Eck von Rischach und Dr. I. Sturzch
ohne Zweifel in gleicher Angelegenheit, um eine Tagsatzung angesucht; darauf habe man ihnen gemeldet, daß
sie ans den genannten Tag die Eidgenossen bei einander finden werden. Dies berichte man, damit die Botschaft
desto mehr bevollmächtigt werde; denn allem Anschein nach erleide die Sache keinen langen Verzug, :c.

St. A. Lucern: Missw-n. — St. Zl. Zürich: Missivs».— K. A. Schaffhauseu:Korrespondenz-». — K. A. Feeiburg: A. Zürich.

Das Zürcher Exemplar des französischen Vortrags ist in den folgendeil Band versetzt.

Zu i. 1532, 2. Juli (Dienstag vor St. Ulrich). Zug an Lncern. Der Landvogt zu Baden habe
eilends geschrieben, daß Herr Eck von Rischach ihm schriftlich gemeldet, er habe von de», Kaiser und r. König
etliche Altsträge an die V Orte zu bringen und wünsche, das) beförderlich ein Tag dafür bestimmt werden möchift
Weil sich »nn derzeit mancherlei zutrage, so habe man für gut erachtet, ihn zu verhören, und deßhalb auf
nächsten Montag, Abends nn der Herberge in Lucern zu erscheinen, einen Tag anberaumt und dem gedachte»
Herrn durch den Vogt in Baden verkünden lassen. Man bitte nun, denselben auch in Unterwalden anzuzeigen!
denn in gleicher Weise schreibe man nach Uri und Schwyz, -e. St. A.Missivc».

2) 1532, K. Juli. Zug an Lneern. Erinnerung an die letzthin verkündete Tagsatznng zc. Nun sc»»
von den französischen Gesandten in Sololhurn Briefe gekommen, worin sie melden, das) der König gegen die
r ücken eine Anzahl Eidgenossen begehre, und deßhalb auf den gleichen Dienstag einen Tag in Baden besinn»»»'
Da hierin eine Zwciimg zu erkennen sei, so halte man für räthlich, aus den beiden Tagen einen zu wache»
und (zwar) den in Baden zu besuchen, um zunächst anzuhören, was beide Thcilc begehren. Sofern Lnccr»
dies billige, e>suche man es, Uri und Unterwaiden auch zu benachrichtigen; von hier aus gebe man nach Schaft
Bericht. Doch sei man willig, einem besseren Nnthschlag zu folge» und bitte um eilige Antwort.

St. A. Lucern:MMveu.

735.

Nheitttliul; AlMttm und RlMlM. 1532, 10. Juss f. (Mittwoch x Tag Henmonats).

Staatsarchiv Luccr»: Allgem.Absch. i. 2. k. 477. Staatsarchiv Zürich: Abschied- Bd. ll, r. ZiS; Nhcinthal. Absch. Buch k. S».

Tag der acht regierenden Orte.

Gesandte: Zürich. (M. Rudolf Stoll; Felix Weingarter). — (Die übrigen in Note a).

s». l. Ainniann Vogler's Verwandtschaft begehrt für ihn freies Geleit. Nachdem man die Klagen dett»

lwn Altstätten und der andern Höfe im Nheinthal angehört, ebenso Nmmann Vogler's Fran und deren '

wird erkannt: Es soll der Landbogt zn Nheineck, jetzt Götschi Zhag von Zng, Vogler's Habe, Liegende^ »"

Fahrendes, Kleines und Großes, bevogtcn; anch sind die Kläger nnd Nnsprecher verhört und die Artikel >>

Eopicen beigelegt worden. Diese bringt man heiin in der Hoffnnng, daß die Obern nach Prüfung dee

selben „ihn" ans andere Tagleistungen bergleiten werden. 2. Darum soll auf nächstem Tag zn Baden, S»»'

tag bor St. Jacobstag (21. Jnli), ein anderer Tag dahin angesetzt und dem Vogler verkündet nnd ab-'d»"

die Sache abgethan werden. Es soll jedoch unterdessen seine Fran über ihr Vermögen frei verfügen di'n's^ '

es wäre denn, daß sie „daran" anch Schuld trüge. Die Kläger sollen nichts Anderes vorbringen, als wcw

gehörig beweisen können. 3. Da einige Boten den Auftrag haben, ihre Kosten aus Vogler's Gut zn n0M"
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^ <--uche aber noch nicht erledigt und dos Vermögenmit Beschlag belegt ist, so werden die Zehrungskosten
Altstätten von Vogler's Freunden bezahlt, die Besoldung aber bis zu Austrag des Handels verschoben.

' uch den hiezn gebrauchten Schreibern, Meister Jörg von Berneck und Jacob Kottin, Stadtschreiber von

^ R >vird jetzt nichts verabfolgt; dieselben sind jedoch den Boten auf dem Tag zu Baden treulich empfohlen.
' Heimzubringenden Antrag, dem Meister Ulrich Stoll, der Verweser der Vogtei Rheincck gewesen, seine
Uvldung zu verabfolgen, r. Es wird von sieben Orten ein Mandat für das Rheinthal erlassen des Inhalts,

M kein Prediger noch Meszpriester die Canzcl besteigen dürfe, er habe denn zuvor 100 Gl. Bürgschaft ge-
i , daß er nichts gegen den neuen Landfrieden predigen wolle. Zürich hat dazu nicht gestimmt. «I. Der
AM zwischen den Appenzellem und denen von Oberriet wird nach langer Verhandlung berichtigt, v. Rudi
lvcker von Balgach beschwert sich, er habe bon Sebastian Kretz von Unterwalden ein Geleit zum Rechten cr-
g, das ihm aber nichts geholfen, und erzählt, wie die Regenten im Nhcinthal, welche von den Gemeinden

ttnter dein Landvogt bestellt worden, ihn wider alle Billigkeit vergewaltigt haben. Es wird daher dem Laud-
6 Auftrug gegeben, solchen Ansprcchern gegen die Regenten ein unparteiisches Recht zu setzen, wenn sie sich

" nicht vertragen könnten, t. Eine Botschaft des Mark Sittich von Ems klagt über einen Frevel,

^ Ar ihin in seiner Herrschaftzu Dickenau begegnet. Auf die Verantwortung deren von Bernang hat man
Botschaft vermocht, die Sache in der Eidgenossen Hände zu legen und ihr dann eine besiegelte Erkanntnisz

lb'ben. Oberriet haben sich beklagt, wie man ihre Kirchenzierdcn, wider das Mehr der Ge-
Gegenwart des Meister Felix Manz von Zürich, zerstört habe w. Dies wird den Boten von

^ t iu den Abschied gegeben und denen von Oberriet das Recht gegen die angezeigten Widersacher gestattet.
^ Leute ab „dem Berg" aus dem Appenzellerland zeigen au, wie sie etliche Pfennigzinseoder Steuern

' Bogtei zu Rheincck schuldig seien, welche sie abzulösen wünschen. Da man eingesehen,das; dieselben

ßx ^>ine Stücke verthcilt sind, so daß der Vogt sie nicht „mit Liebe" einziehen kann, so zieht man vor,
^.^lvsen zu lassen und den Ertrag auf ein gutes Stück anzulegen; doch sollen je 20 Pfenning (Hauptgut)
aber - gelöst werden. 2. Sodann haben sie einen Zehnten, der früher einen Pfarrer „ertragen", jetzt

^lstich abnehme (weil die Leute nach Willkür zehnten), und den sie auch mit Geld abzulösen begehren.
^ alles soll treulich heinigebracht und auf dem „andern" Tag zu Baden verhandelt werden, i 1. Der

ü»d ^ Marbach, der noch dort ist, hat an der ersten (Versammlung der) Kirchhöre, die man der Messe
de» Mandats der X Orte wegen nach dem Landfrieden gehalten, sich geäußert, er habe die göttliche

diesest^'^ llelehrt und wolle dabei sterben; wer es mit ihm halte, solle die Gemeinde verlassen; damit hat er'
Gnld nieder die sieben Sacramente aufzurichten begehrt, zertrennt und geschmäht; dafür ist er um 10
gev-,^ 2. Derselbe hat, als das Volk zu Ostern das hl. Saerament empfangen, auf der Canzcl
»ist ^ ^ ^ ^ wenig Fleisch und Blut Christi darin, als der .Himmel das Erdreich sei oder umgekehrt,

Z"'dern ungeschicktenReden; weiter hat er gesagt, der Helfer von Appenzell habe die göttliche Schrift

Pai/^ gebogen" wie einen Mörder auf dem Rad, und als „unsere Herren" (die V Orte?) mit offenen
Dar ^ Uelde gelegen: wer zu ihnen ziehe, sei kein Biedermann und verdiente das Rad oder Vicrtheilung.

^ ^ vorgenannteStrafe aufgelegt. Ii.« Der Landvogt wird auf die Bitte „der Schwester"

reckül'^^"' Arigcn Z" verhelfen,angewiesen, mit Hülfe anderer Ehrenleutc gütlich oder
daß ^ Z" handeln. I. Betreffend die Schwesternaus dein Hause zu Balgach wird festgesetzt,
Rbr a"""' ^ eintreten wollen, die dahin gebrachte Fahrhabe sofort herausgeben, für das ein-

1 e Geld aber nur Zinsbriefe auf das Schwesterhaus und die zudienende» Güter ausgestellt werden,
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wogegen die ausgekauftenSchwestern in Gegenwart des Landtwgtes das Haus genugsam qnittiren sollen. Der
Wiedereintritt ist freigestellt. Ist nicht so viel Gut vorhanden, daß die Ausgetretenen völlig entschädigt werde»
können, so sollen sie alle in gleichem Maße verlieren, üss. Da mancherlei Klagen einlangen, wie die Prädu
canten und viele Andere gröblich wider den Frieden reden, so soll der Landvogt sich gründlich darnach erkundige»
und die Uebertreter nach Verdienen strafen, i». Hr. Heinrich Faßer und Hr. Bartholome Wirth erscheine»
im Begleit der Räthe von Altstätten und zeigen an, wie sie mit Gewalt gezwungen worden, von ihren Pfründe»
zu weichen, obwohl sie der Stadt und Landschaft in Todesnöthen treulich gedient haben. Man gibt dei»
Landvogt Befehl, ihnen wieder zu den Pfründen zu helfen, wofern sie deren nicht durch ihre LehensheN'c»
entsetzt worden sind. «». Ans Anbringen Diebold Kolbs, wegen Verhaftung Jörg Hübschli's, wird dem La»d-
Vogt befohlen, die Sache gütlich oder mit unparteiischein Recht abzuthun, dem Hübschli aber das Recht gege»
die Anstifter vorbehalten, z». Jacob Stefsan bringt vor, wie sein Vater nach Marbach eine Gabe an eu»'
ewige Messe und Gotteszicrdc gestiftet laut des Briefes. Der Landvogt soll denselben verhören und nach
dessen Inhalt entscheiden, doch so, daß das Hanptgnt nicht verbraucht wird; will „man" aber dem Briest
nicht nachleben, so soll der Zins jährlich dein Stefsan verabfolgt werden, «j. Der Prüdicant Jacob Run»',
der wegen Verletzung des Landfriedens seiner Pfründe zu Thal entsetzt worden ist, den aber die von Altstätb»
haben anstellen wollen, soll die Grafschaft Rhcinthal gänzlich räumen. i'. Die Boten der acht Orte hat"'»
erkannt, der Abt von St. Gallen solle an die Strafen, die der Landvogt des Landfriedens wegen aussind'
keinen Anspruch erheben; ebenso ist es gegen alle andern GcrichtSherren zu halten. «. Andres Neßler (Fcssier
von Marbach bringt einen Ehehandel zur Sprache. Daraufhin wird beschlossen, was vor dem Landfriede»
in solchen Händeln ergangen und in Zürich vor dem Chorgericht beschlossen worden, soll bleiben, soweit es
nicht „in appellatz wys verfaßt"; was sich aber ferner zuträgt, soll der Landogt nach Zell am Unterste, »^
vor das rechte Chorgcricht, weisen. t. Ferner ist dem Landvogt befohlen, in dem Span zwischen denen »»»
Altstättcn samt den andern drei Höfen einerseits und denen von Obcrriet anderseits, betreffend einige March'»,
auch Trieb »nd Tratt ans dem Eisenried, mit den vier von den Parteien ernannten Zugesetzten als Obnnuw
zu handeln; was die fünf Mann aussprechen, dabei soll es dann bleiben. ?». Ans die Klage einer arnn'»
Frau, des Namens Els Kncblcr von St. Margrethen, die ihr Ehemann ans dem Land vertrieben, wird stU
eine kleinere Tröstung, 80 Gulden, auferlegt, die sie zu des Landvogtes Genügen versichern »nd von nächste»
Martini an verzinsen soll; sobald diese Sichernnß aufgerichtet ist, soll sie den alten Brief zurückerhalt'»'
v. In Betreff der Klage des Prädicantcn von Thal über Acußernngen des Dr. Wendclin, und sein Begehre»'
denselben nach Rhcineck zum Rechten zu weisen, wird mit Rücksicht aus die zu Altstütten gehörte Erklär»»b
Wendelins erkannt, der Klüger möge ihn, wo er denselben in der Vogtei betreten könne, zur Vertröstung ^
Rechtes anhalten oder an seinem Wohnort suchen; erweist sich dann, daß Dr. Wendelin wider den La»d
frieden gepredigt, so soll der Landvogt ihn nach Verdienen, laut des gemachten Mandats, bestrafen, 5V. Da
Weib von Buchen beklagt ist, geredet zu haben, es wäre besser, wenn einer sich mit einer Kuh verginge od'»
im Walde mordete, als daß er hinter einer Messe stünde, dieser Rede aber nicht geständig ist, so st'll '
Landvogt geschworne Kundschaft einnehmen; zeigt sich die Klage begründet, so soll die Frau zwei Nächte »
Tage im Thurm liegen. 5c. Nach Anhörung deren von Bernang und der Verantwortung deren von Lust»»'
hat man, da der Handel den Boten wenig bekannt ist, und die Parteien früher je drei Alaun dazu verorww

»nd Junker Hans Vlarer zum Obmann erkoren haben, festgesetzt, es solle der Span auf diesem Weg'' ^
St. Bereuen Tag (1. Sept.) erledigt und unterdessen nichts Thätliches vorgenommen werden; ginge ug'"
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sein "b' so sind die Parteien befugt, einen ander» zu wählen, wozu ihnen der Landdogt behülflich

^Z'. Ans die Klage des Annnanns zu St. Margrcthen ist dem Landdogt befahlen, den Pfaffen

^ c»i Lande zu weisen; begehrt er Recht, sa ist es ihm zu gewähren; hat er Unrecht, so soll er gestraft

^ ni. und der Landdogt mit den Amtleuten des Abtes don St. Gallen verschaffen, das; ein anderer ehr-

^ Mcszpriester dahin komme; das Kirchcngnt ist nach Inhalt des Mandats zu theilcn.

5- 1532. 11. Juli. Altstätten. Abschied für den Abt don St. Gallen.

1. „Als dann Licnhart Zcttwegcr, Nuodi Procker^) und ander ercn liit uff der grnfschaft Nintal vor
u»o erschincn sind und vil nnd mängerlei artiklcn sich crklogt, sampt aiueni großen schweren kosten, sa sv in
hrsiulnus cmpfnngcnund sonst ollentholbeu uf sp gctribcn. von den Fünfen und obersten Regenten, so nllcntholben
w der londschaft und (den) Höfen von gemainden ufgestellt, mit gewolt und one aincs Inndvogis müssen und
wlllen gctrengt und v'on dem iren vcrtribcn, daß sy weder glait. trostung noch rcchtpot Hobe mögen schirmen,
"ruf an uns bcgert, inen zilo verhelfen, daß inen solichcr unzinilichcr kosten und schaden widerkert und abtragen

'Uelde; darus Ivir uns erkennt, daß unser laudvogt Götschi Zhag den Handel an die Hand solle ncmen nnd den
"dt hilf biderber lütcn nnderston güctlichen abweg ze thuon ze allen tailcn; wo aber die güctigkait nit verfachcu,
so solle dann der laudvogt iueu ain unpartigisch gericht setzen und selber richtcr sin, und sollen dann die fünf
wann und regenten in Höfen inen den ansppechcrn antivurt im rechten geben und des rechten erwarten und (dem)
bott thuon; ob aber etlich, uf welcher party die waren, der urtcl bcschivert wurden, daß dcrselbig tnil die ivol
lioll) »lögen appellieren und züchen für unser gnedig Herren die acht Ort der Eidgnoschaft und daselbst rechtens
">>d entschaids erwarten, und sollend hiemit den fünf mannen ire recht gegen denen, so s>) sinnliches gchaißen
"»d befolchen Hand, vorbehalten sin." (Absch. o.) 2. „Es sollend ouch denen, so also urfech haben müessen
heben, inen ire urfechdcn widerumb hcrußhin zuo iren Händen geben werden und die tröster ledig sin; so aber
wen die urfechd uit möchten zuo Händen kennen und geben werden, daß dann der laudvogt inen daruuib guot
31 christlich bcsiglct guittanzcn usrichten und geben solle, damit sch irer eren bcwart werden. 3. Wir die gesandten-
uatsbottenhaben ouch gcmeiulich vorgcmeltem unscrm laudvogte befolchen, als dann unser Herren und obcrn
"uch vorhin zuo Baden im Ergöw am Mandat lassen ußgou, wer die wiircud, so wider den nüwgcmachteu
wietsfridcn reden und thuon wurdend, darumb solle dann der laudvogt die fach im grund crkuunen und die

" letrcttcnden strafen nach irenr bcschulden nnd verdienen . .., und solle unser gnediger Herr von Snnt Gallen
" siuer gnaden Gotzhus und andere gcrichtsherren kaine ansprach umb oder an die bnoßcn, so von des
"udtfridcns wegen gestraft iverdcn, haben". -1. (Mandat der sieben Orte, betreffend die Tröstung der Gcist-
'A»; Absch. <z.) 5. ist auch hierin aigcntlich von uns der acht Orten Kotten nbgeredt und beschlossen
^mdeu, daß soliche vorgcschribnc artikcl gemeiulichund unverschaidenlichsollend unserm gnedigen Herren von
"anct Gallen und siuer gnaden Gotzhus an allen ire» frtzhaiten, rechtungcn,alten loblichen brächen und har-
"'uuienhaiten in alllvcgen unschädlichen sin, und allain jetzund in der fach sömlichs beschechen, dieivil es den
"udtsfrideu betrifft, und weder setz noch fürhin zuo künftigen ziten dem gedachten Gotzhus Sauet Gallen kam

'""vcruug noch iugriff beschechen noch sin soll" . . . (Schlußformel).— Lig. Jacob Koch von Zug. — (Neuere
St. A. Zürich: A. Nheinlhal.

Nheineck. I. Du die von Bcrnang seiner Zeit sich unterstanden haben, in der

^ um» ani Monstein, die zn dem freien Reichshof Lustnau gehört, und wo Herr Mark Sittich don Ems

Ulr'n ^ Niedern Gerichte, Gebote und Verbote innehat, mit dessen Angehörigen, dem Ammann don Lustnau,

einer Herzog, Konrad Jäger und Andern einen Aufruhr anzufangen, weil der Aunnann bei

theilt der Dickeuau das altgewohnte Gebot gethnn, und die Genannten, ungeachtet der vorher er-

^en Zusagen guter Nachbarschaft und des gethanen Rechtbietens. unversehens mit Gewalt zn überlaufen, weß-

*) Dieser kommt in einem Schiedspruch vom 13. October 1S34 als „Hofammann"des Abtes von St. Gallen vor.
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halb dieselben zur Gegenwehr genöthigt gewesen und in solcher Empörung Jörg Tieruner von Bernong durch

Thomas Müller von Lustnau getödtet und dagegen Ammann Herzog und K. Jäger in der eigenen Gerichts

barkeit des Herrn von Hms gefangen und nach Altstätten geführt worden sind; da sie ferner „im Hof Lustnau

Gebote und Verbote erlassen, wozu sie kein Recht gehabt, und dadurch den Herrn von Ems in seiner Obr>g°

keit geschmälert habe», so hat derselbe seine Botschaft nach Rheincck geschickt, darüber seine Klage angebracht

und die Boten ersucht, im Namen der Obern die von Bernang anzuhalten, ihm für solche muthwillige Hand-

lung Abtrag zu thun, die Wiederkehr von dergleichen Freveln zu verhüten, die unverkürzte Verabfolgung sei"^

Zinse, Zehnten und Nutzungen aus dem Rheinthal zu sichern und das seit einiger Zeit unbillig Zurückbehaltet

zu ersetzen :c. II. Demnach hat man auch die Entschuldigung deren von Bernang angehört, aber nicht

nügcnd befunden, sondern von ihnen selbst vernommen, daß sie zu viel daran gethan haben und um

spräche bei der Botschaft des von Ems bitten, wogegen sie sich erbieten, in Zukunft dergleichen nicht mehr vor¬

zunehmen :c. III. Da letztere nochmals Gcnugthuung und Ersatz begehrt, was an sich nicht unbillig wäre,

so hat man dieselbe mit allem möglichen Fleiß ersucht, von einer so schweren Forderung abzustehen,

armen Leute, die zum Theil durch Mißverstand in solche Handlung gerathcn seien, in Güte zu bedenken >">d

die Sache den gegenwärtigen Boten zn freundlichem Entscheid zu überlassen. IV. Nachdem die Botschaft dico

zugestanden, hat man den Span der Parteien aufgehoben und vertragen wie folgt: 1. Die von Bernang und

ihre Nachkommen sollen dem von Ems hinfür alle gute Freundschaft und Nachbarschaft beweisen, Vergleiche

freventliche Handlungen keineswegs mehr unternehmen und den Inhabern des Neichshofes Lustnau in dci»

Bezug der Gülten, Zehnten w. keinen Eingriff oder Hinderung thun. 2. Die Handlungen deren von Veruaug

und der vier Höfe gegen die Güter des von Ems und seine Untcrthanen sollen ihm und seinen Nachkomme"

an ihrer gerichtlichen Oberkeit und alten Bräuchen keinen Nachtheil oder Verkleinerung bringen, . - -

die VII! Orte sie treulich handhaben und schirmen sollen und wollen :c.
St. A. Zürich: A. Nheinthnl (Copie aus dem 17. Jahrhdt.). Stiftsarchw St. (Hallen (Neuere Copie)-

M

Dieser Abschied bildet mit demjenigen von Norschach (23. Juli) einen Fascikel; letzterer beginnt sogar

mehreren Exemplaren ans der Rückseite des zweiten Blattes.

tl fehlt im Zürcher, der hingegen nnd gibt; >t ist im Luccrner, wohl irriger Weise, in den Absch"

von Norschach versetzt, i, der im Luccrner fehlt, befindet sich im Zürcher am Schluß des Heftes, durch eim

Querstrich und die Ucbcrschrift „Ein anders" abgetrennt; es möchte zutreffend sein, ihm oben eine Stelle a

zuweisen.

Zu v. (1532, 10. Juli), Mandat. „Wir von Stett und Landen der nachgcschriben siben

unser Ei dgnoschaft gesandten ratcsamvnlten, nämlich von Luccrn Hans Golder, schulthes; von Uri

zum Brunnen, seckelmcistcr; von Schwyz Jacob an der Rüti, vogt; von Underwaldcn Claus Amü,

Zug Uolrich Bachman, vogt; von Glarus Bernhart Schießer, vogt, und von Appenzell Heim ^

alt landamman, von befclch unser aller Herren nnd obern, jetz zno Altstetten im Rpntal by einnndern ""'samioi,^.^

kcnnent uns gemeinlich und unverscheidcnlich und thnond kund aller menklichem offenlich in kraft dgcr^ ^
Mandaten: Nachdem wir undcr andcrm beruht worden, ivie dann in unser grafschaft und vogttz im

allcnthalb predicantcn und mässpriester, hcimsch und frömbd, zuo predigen ufgestellt werdcnt, nnd abev H ^

dem, so sy das voll solltcnt cristenlich undcrwpscn nnd leeren, zuo beiden partpen schmütz, schclt cmd

usstoßen, das arm cristenlich voll zuo zweyung und Uneinigkeit ine dann zuo cristcnlicher liebi und IV'hmM

damit reizcnt, welches alles zuo widere dem nüwgcmachtcn landsfriden dienet, und darus villichtlicher ein "

unfal entspringen möcht; demselben allem vorzuosin habcnt ivir in ganzer guoter cristcnlicher m>d

Meinung angescchcn, gebictcnt und wellcnt in kraft discr unser Mandat, daß allcnthalb in gcmcltcr m>s« "
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im Ryntal kein prcdicant oder mnßpricster, weder hcimsch noch frömbd, wclicherlep glonbens odcr sect dic sycnt,
Z"o predige» solle»! ufgcstellt werde», waim daß dieselbigc» vorhi» unscrein la»dtvogt im Nyntal sollc»t trost»»g
ge» für hundert gnldin, also daß sy nützit wcllc»t »och solle»! predige», so dem laiidtsfridc» widrig und »i!
gemäß spc; dann welichc also wider gemelie» laudtsfriden offe»lich a» de» caiizlc» rede» oder predige» wurdi»!,
dan»»b so welle»! wir hicmit i» kraft diser ma»dat gcmeltcm unscrein la»duogt befolchc» habe», diesclbige»
ungehorsamen u»d übertrattendcn prcdieantcn odcr mässpriestcr, i» was stands die spcnt, also »ach irem bcschuldcn
u»d verdiene» »ach vcrmög »»d Inhalt des landtsfridriiszuo strafe». Es möchte onch ciner so »nbittiche» »nd
gröblich »»der gemelten landtssride» schclt und schmühwort ußstoße», geniclter unser Inndvogt Helte von uns
geivnlt, dieselbigc» rvytcr und wie da»» disc trosturig iuhalt, a» irem lpb und guot, »ach geslalt sincs Handels
und vcrdicnens, z»o strafe». Darnach wüss sich menklich zuo halte». Ilud zuo wnrcni urkund aller vorge-
Ichribner dinge» habe»! nur die vorgcschribueu gesandte» ratesanwält dise offenliche Mandat mit deS framen für-
sichtige» wyse» Hansen Golders, schnltheißc» zuo Luccru, »fgelrucktcm iusigcl in unser aller »amen bestglen
lasse» und gebe» zuo Altstetten uff Mittwuch de» zechende» tag Höwmanot, als mau zalt von der gcburt
Eristi rmsers Herren und scligniachers fünfzcchcnhundertdryßig und darnach i»> andere» jar.

Srg. Jacob Kolly.
Zwei <5-pi-n in, Staatsarchin Zürich! A. Rhcinthal. - Stistsarchi» St. Gallen (Besieg. Original).

Zu k. Das NheinthnlcrA. B. hat diese» Artikel nicht, dagegen die Verfügung, daß der Vaudvogt die
Crkanntniß verhöre» und besiegeln soll; ebenso dic Original-Ausfertigungenim Stiftsarchiv St. Galle», denen
^ l und x, 2—5 fehlen.

Zu I». Die Pareuthcscn sind dem Lucerncr Eremplar entnommen,
bis zr sj„d aus dem Nheinthalcr Absch. Buch geschöpft.

73V.

.. 1,« lg zu.i W-«« °°>»Mchmgen. 156^. ^

Tag der VII alten Orte (vgl- Nr. 727, V). Ansuchen gestellt haben,
. ». °.°ch.P«i°>«,... 's

Ansehung der Messe zu verhelfen, hat man » ^ggeilt werden können, un r 1- DaS
^ädicanten zu erhalten hat, die ' Desthalb wird ehrbare Priester
Haltung von Mestpriestern nicht mehr ^ ^ PsAinden besolden, Kirchen und imKloster soll künftig nur fünf Prädieanten auf ausw ^ „nf auße

^°n. die da Messe halten und das Voll chns ^ t'N Oot cv). - Mest-
' ^ster soll se ein Altar errichtet werdu , ^ versehen. - ^
äußeren Kirchen, wo man seiner begehrt, sts ^ nämlich l-7 gestehen wo das

S..m. W,m m.d >° "ttl. ? d„b .. I.°

di, ,n>Ist-ch-»dn. N..H.».»-.. ».e z„stz»ns mch> i° 7 n st, !»^'Nit „aussteuern" konnte, so soll mau jedem fnr em
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begnügen Hut. 4. Die Meßpriester haben in dem Gotteshaus eine Wohnung anzusprechen; es soll auch jedem

zum Gebrauch ein Kelch übergeben werden. 5. Wenn eine Kirche (Kirchhöre) den Altar nicht zu erbauen ver¬

möchte, so soll das Gotteshaus denselben errichten. 6. Wenn verlangt würde, daß auch im Gotteshaus !st°

predigt werde, so soll einer der fünf Prädicantcn dazu erwählt werden; dem soll dann das Kloster zum Lohn

1V Stück, nämlich 5 Mütt Kernen und 5 Gulden, geben. 7. Die Parteien sollen einander nicht schmähe»,

sondern den Landfrieden und die zu Baden erlassenen Mandate treulich halten. — Siegel von Schultheis

Goldcr (angerufen).

Ein Original ist uns nicht bekannt; es liegt am bezeichneten Orte nur eine Eopic.

737.

Nor schlich. 1532, 23. Juli (Dienstag nach St. Margarethen).

Staatsarchiv Lucern: Allgem. Abschiede I. 2. f. 473V. Staatsarchiv Zürich: Absch. Bd. 11, s. Lisi».

Tag der „sieben Orte" (Zürich acht Orte).

t». I. Es wird der langwierige Streit des Abtes von St. Gallen mit seinen Gottcshausleutcn samt Zürich

in gütliche Verhandlung genommen. Während dieses im Namen der Gotteshausleute sich wieder auf den Landfriede»

beruft, der klar zugebe, daß die, welche Prediger begehren, solche haben können, sticht der Abt in seinem Vortrag

sich ebenfalls auf den Frieden, indem derselbe Jeden in seine Freiheiten und Gerechtigkeiten wieder einsetze w-

Nach Verhörung von Klage und Autwort, Rede und Widerrede werden folgende Artikel, auf Genehmigung beides

Parteien hin, aufgestellt: 1. Die Rechnungen der Amtleute sollen „aufgehoben" sein und bleiben; jedoch soll der

Abt den Amtleuten eine ziemliche Besoldung geben, womit sie sich zu begnügen haben. Der LOW Gulden halb will

man sich nicht einlassen und soll es gänzlich bei dem zu Wyl gethanen Spruch sein Bewenden haben. 2.

treffend die Prediger: Da der Abt sich früher schon erboten hat, niemand zum Glauben zu zwingen und d»'

Uuterthancn außerhalb seiner Herrschaft ungehindert zur Predigt gehen zu lassen, so läßt man sie gütlich dal»»

bleiben, mit folgender Erläuterung: Es soll der Abt seine Unterthaneu mit frommen Priestern versehen, welche

ihnen Messe halten und nach christlicher Ordnung predigen; wenn aber etliche einen Prediger wünschten, sv ^

es ihnen auch gestattet sein, mit der Bedingung jedoch, daß sie solchen selbst besolden, und dadurch dem Abt »»^

dem Gotteshaus au allen seinen Pfründen, Herrlichkeiten, Zehnten und Zinsen keinerlei Nachtheil erwachst'

die Prediger sollen aber die Meßpriester zu ihren Zeiten ungehindert ihr Amt verrichten lassen; endlich si'^"

sie bei dem Abt oder seinen Amtleuten eine Bürgschaft von 100 Pfund Pfenning erlegen, daß sie nichts lstlst"

den Landfrieden predigen wollen; wenn sie sich aber unschicklich verhielten, so können sie nach ihrem Verdien^

bestraft werden. 3. Dieser Vertrag soll für zwei Jahre Kraft haben und dem Abt wie seinem Gotteshaus

allem klebrigen, an seinen geistlichen und weltlichen Freiheiten, Briefen, Zinsen und Zehnten, Landen »'^

Leuten :c. keinen Eintrag thun; nach Verlauf dieser Zeit soll der Abt von St. Gallen wieder uugeschwöllll

bei allen seinen Freiheiten und Gerechtigkeiten, Briefe» und Siegeln verbleiben; wenn dann jemand weites

Beschwerden zu haben glaubte, so soll die Sache neuerdings auf gütlichem oder rechtlichem Wege beigelG^

werden. >1. 1. Auf nächstem Tage zu Baden sollen nun beide Parteien entscheidende Autwort geben, vb
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^> . ^ Nebmen sie dieselben an, so bleibt es dabei; wo
diese vorgeschlagenen Artikel annehmen wollen ed. ^^ >r .rmäwe,. Kür diesen Kall

>mrd e.n Nechtstag angesetzt auf Sonntag muh St. Lanr n g s ^
Mit ^i Znsützern und ihren 'WWt.t^ ^e seine Beschwerden
so soll keinem Theil etwas von seinem Rech g (» - vereinbaren könnten, so sollen sie gemäß
"'s Recht setzen. Wenn aber d.e v.er Ruhte s Ur.h^ . .„^,en. so sollen sie ...wer¬
de" Bunden einen Obmann nehmen; l°"ncn s ^ ^

^lich (bei den Eidgenossen) ^lm'ten.ng nachsuchen,^ ^ z„ B„den festgesetzt
muten halb soll es bis znm Auftrag ee-.. ^an . ^ verhandelt und was für eine Ordnung mit
>v°rden). ... Es kann jeder Bote berichten, was F J„ ^chv....g der Kloster jeder
dm Predigern und Meßpriestern gemacht worden, l.- soll g . ferner im Kloster lassen.B°te ...it Vollmacht erscheinen, um zu beschließen, ob man den Abt zu F.sch.ngen ferner

oder was man mit ihm anfangen wolle. . e., z, umu
iü nns dem Zürcher Abschied genommen, dem dagegen » scytt.

». ^ ^ w ..e
ll» findet die »öthige Ergänzung >n Nr. 736.

73».

SolotlMN. 1532, 23. Juli f.
Archioc Bcr» u»d Tolothur».

M». d... !°m Th« -.Im".-, dmch .ln. B°.>ch.st °°» B"..

Die mcscntlichsten Acten mögen folgende sein. er,- zr-isMer Kb Waaner,
,) 2S, I»n - «. d-ß wil h hml Sm5z--.W

»n 5)ag und Lorenz Guder an ^c.n. l g ^ „,cgr„ der
tag berüest für Na. und Bürger ze ^. ">'d »'da " ' ^ ^ s.) früntlich ».it
"vangelischen party grcdt und ghandlet, na) ^^ ^ ^ Gliben vy .rem
luttl.cheu .vorteil anglanget, daß s.) '.c mittat g . ^ „„Verhandlung s.nd
eigenen usschriben »nd znosagen. nach lnt ircr "M"^ ' ' mellen hören und losen, wie es ei»
die ü.vern von Uctzistorf und ander har zno um> g> ' . . ^ ^ varus zno uns geschickt und

d-i-N.l,me ^>.> -.U., d.'°»>m
uns seml.chs anzeigt Mit Höchen, vc.d.ttß, m.d o Ib . Mso hnnd wir s.) iv.der IN Nat gc-
Nat wellte» erwarte», sonders ouch wogen. ivnv , .) » ' heim zc wisen, dcß s.) mich

w'sen, n,.s und die ü.vern zno verbrechen, und . 1 , worden»), deß wir uns »it vcrsechcn
uns gehorsam sind gest.. -c. . . demnach . . 'I ' ^ bed.u.kcn, es geschech villicht von der
nach etlichen anzöugnngcn, so »»s beg(eg)not > ' ^ , eigcnlichs mögen wissen. Dic.vilLiindrcn wegen, nf ir zuoknnft ze warten, als man uns sagt. wuno.

e^,», ii»r i» eimelnen Worten gelesen .verde...*) Vi» hiezu gehöriger Sah aus dem »mercn Na» e <
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st) noch nit vcrcinbarot sind, könnend wir nit also heim riten; dnnn wir besorgen »messen, wo wir nß der statt
nngeschnfset riten, nwcht das denen nf der cwangelischenparty übel erschießen.Also sind ir lantlüt noch in der
statt nnd werden villicht erst nndcrstan, mit ircn Herren dapfer ze reden. Also Hand st) nach denen geschickt, die
nß der statt sind an ir gewarsamc; wellend wir erwarten, was st) mit einander» wellend fürnemen, nnd allweg
nnscrn möglichen flis ankeren und nfrnor verhnctcn, so fer uns möglich ist. Dnrnmb . . land uns nwcrn willc»
nnd ratschlag ilends ivisscn, wo es nit zpo gnotcm möchti komcn, ob wir dann also sölten vcrritcn oder »it;
dann wo es nit zno fridcn knmpt, sind st) uf nnscr stiten willens, mit Nils nß der statt zno zicchen" . . .

St. A. Bern: A. Kirchl. Ang-lcgcuh.

2) 1532, 28. Jnli (Sonntag nach St. Jaeob), Solothnrn. Verhandlungzwischen den Altgläubige»
nnd den Evangelischen über die Leistung der Kriegsentschädigung an die V Orte und die Abstellung des Prodi-
canten. Nachdem die Parteien vergeblich versucht haben, sich ans gütliche Mittel zu vereinigen, sind sie durch
die Nalhsanwnltcvon Bern nnd Frcibnrg in folgendem Sinne vertragen worden: Es sollen beide ihre Anliegt»
ans dem nächsten Tage zu Baden vor den Eidgenossen eröffnen, die dann hoffentlich den Span gütlich erledige»
werden'; wäre dies aber nicht möglich, so sollen dieselben in Monatsfrist entscheiden; was dergestalt rechtlich
erkannt wird, soll dnnn vollzogen werde». In der Zwischenzeit soll ein Prädieant weder in der Stadt »»ch
in der Capelle zu Tribnskrcnz(?) aufgestellt werden, die Kirche zu den Barfüßern also geschlossen bleibe»,
bansen ausgenommen. ^r,en Evangelischen soll aber nicht abgeschlagen sein, in den umliegenden Dörfern
Predigt zn gehen wie bisher. Die ausgetretenen Rathsherrcn sollen an ihre Plätze zurückkehrennnd richte»
helfen, was Stadt nnd Land, Leib und Gut betrifft, was ihrem Glanben ganz unschädlich sein soll. Unter
beiden Parteien soll Frieden nnd Nnhe gehalten, niemandem das Geschehene vorgeworfen nnd ans den Zü»str»
niemand zu „dem Glauben" noch sonstwie (zu etwas) gezwungen werde».

St. Bern: A. Soloth. Rcsormaiio», p. 00 s., auch Solothuru-B. Sl. oo—og. — K. A. Colothuni: Absch. Vd. N>.

3) Ucbcrschlngt man in dem genannten Solothnrncr Abschicdbandsechs Blätter, so begegnet man der
Special-Instruction für die obrigkeitlicheBotschaft nach Baden, dd. Dienstag nach Jacob!; die vermuthcb'»
Klagen der Gegenpartei werden darin ziemlich summarisch beantwortet.

739.

Balten. 1532, 23. Juli f. (Dienstag nach Maria Magdalena f.).

Staatsarchiv Kuce,,,: Mg. Absch. I. 2. k. tss. Staatsarchiv Zürich! Abschiede Vd. Ii, t. sis. Tschnd. Sammlimg.
Staatsarchiv Vera: Allg. Abschiede NN. S»I. Konto,«Sarchiv Freit»,rg: Abschiede Bd. IS. Kantonsarchiv Basel! Abschiede.

Kantonsarchiv Solothnrn! Abschiede Bd. 10. Kantonsarchiv Tchasshanse»! Abschiede.

Gesandte: Zürich. (Johannes Haab; Heinrich Rahn). Bern. (Hans Pastor). Lucern. (Hans G»lder^
Glarns. (Seckclincister Wichser). Basel. (Bernhard Meher). Freiburg. (Ulman Techtcrmann).
übrigen nicht bekannt).

tt. l. Sebastian bon Fnlach, der im Kloster Muri gewesen, bittet samt dem Bürgermeister und u»d>B
Verwandten von Schaffhausen dringcndst, es möchte der Abt von Muri angehalten werden, die vor eiwtst
Jahren ihm zuerkannteCompetcnz zn verabfolgen, indem er sonst den Verwandten zur Last fallen

Der Bote von Schaffhausen unterstützt dieses Begehren. 2. Antwort: Man glaube ihm nichts 6^^"^
müssen, da er aus dem Kloster getreten sei und das nicht halte, wofür es gestiftet worden; man wolle
sein Gesuch heimbringen. I». Da Seckelmcister Wichsler*) von Glarns auf diesen Tag wieder als Bote »

Fast immee so geschrieben, statt Wichs er.
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^ordnet worden, so schreiben die V Orte on Glarus, es möchte denselben daheim beholten »nd durch anderew ndgenössischm Tage „versehen", nin fernem Unwillen z» meiden. Es soll dies jeder Bote seinen Obern

Wengen und Nachfrage halten, was derselbe von den V Orten an der Landsgcmcinde zn Glarus vorgegeben,

sich (nämlich) nachher als Unwahrheit erwiesen hat. e. Da Bern dem Weihbischof von Constanz kein

nt in die gemeinen Vogteicn geben will, so soll dies jeder Bote heimbringen, nm zn bcrathen, ob man

kffen Prädicanten anch frei wandeln lassen wolle. «I. Der Bote von Glarns, Philipp Brnnner nnd der

^")n des verstorbenen Vogtes zn Gottlicben dringen ans Berichtigung ihrer mehrmals vorgebrachten Ansprachen.
^ Orte glauben (aber) nichts schuldig zu sein, weil sie von jener Besatzung keinen Borthcil gehabt. «. Vogt

vwcob Stvcker von Zug stellt das Gesuch, daß die X Orte dem Bürgermeister Düringer von Stcckborn die

^ Gl. erstatten möchten, die er dem Wirth zu Frauenfeld schuldig geblieben, indem dieses Geld zum Nutzen^ Orte verwendet worden sei. Uebcr diese kleinen Forderungen hat man sich dann unterredet nnd ge-

k», daß es wenig Gutes brächte, wenn über solche Kleinigkeiten lang gehadert würde, und daß es den

^Nossen anch im Ausland, wo solches bekannt würde, zn geringem Lobe gereichen dürfte. Heimzubringen

w der Meinung, daß solche Kosten gemeinsam getragen werden sollten, damit nicht weiterer Streit daraus

^ stehe, z Philipp Brnnner von Glarus, alt-Landvogt im Thurgau, begehrt von den Orten, die ihn

'wch nicht bezahlt haben, Bezahlung, ferner eine Entschädigung für die Tage, an denen er in Amtsgcschäftcn

w der Landschaft Thurgau nmhergerittcn. Es findet jedoch die Mehrheit der Orte, daß er sich billig mit

was er eingenommen, begnügen sollte, indem bisher kein Vogt Entschädigung für solche Reisetage erhalten

^ ' Auf diesen Bescheid, über den er sich höchlich beschwert, fordert er nochmals Bezahlung der verrechneten
/°er, worin anch der Bote von Glarns ihn unterstützt-, man möge ihn halten wie andere Vögte, zumal

k""gc Orte ihn schon befriedigt haben. 2. Es wird nnn beschlossen: Wenn ein Vogt in Amtsgeschäften sich

."w'r sechx Herrschaft begeben muß, so erhält er als Entschädigung täglich 2 dicke Plapart; muß er aber

wucrhalb seiner Vogtei reisen, so darf er nur die Zehrnngskosten anrechnen. K. Der Vogt im Thurgau

-^eibt, daß die Wohnung ganz banlos sei und kaum mit 200 Gl. hergestellt werden könnte. Da man selbst
" kt, daß dieses Haus unansehnlich, auch dem Landvogt nicht wohl gelegen sei, so wird der Antrag gestellt,

'-llklbe zn veräußern und dagegen Balthasar von Landcnbcrg's Schloß in der Stadt Franenfeld anzukaufen,

^'w't ein Lnndvogt einen anständigen Sitz habe. Heimzubringen »nd den Boten, welche auf S. Gallen Tag

^Klöstern Rechnung abnehmen, Vollmacht zn geben, jenes Haus zu besichtigen und sich zu erkundigen, ob

Arb' ^ lmnchnilichcm Preise kaufen könnte. Abgeordnete des Bischofs von Constanz und deren von

Arn" Zwischen ihnen waltenden Span vor. Es wird ihnen gerathen, sich über die streitigen

^' kl gWich z„ vergleichen; ginge dies nicht, so sollen sie sich wieder zu Baden einfinden ans Dienstag nachSeptember). I. In Betreff der Zigeuner wird beschlossen, man solle diese Heiden und

»nd ^ "'an s'k betrete, festnehmen nnd wie andere Ucbclthätcr nach kaiserlichen Rechten strafen

^ wi den Grenzen keine mehr einlassen, sondern sie dahin zurückweise», woher sie gekommen; dieser Beschluß

z»r"ck!°" "6">ttrstcn Orten" anch den Grenznachbarn mitgctheilt werden, damit sie die Heiden ebenfallsRh", 1. Zürich beschwert sich über das Mandat, welches die Boten der sechs Orte jüngst im

pred"'"? "^skn, betreffend die Bürgschaft der anzustellenden Geistlichen, nichts gegen den Landfrieden zu
^>gen*). dieses Mandat sei wider den Landfrieden, da es unerhört sei, daß einer Tröstung geben

sich D"' Zürcher Abschied gibt hier folgende» Zusah: Sic (die V Orte) wolle» auch alle Orte freundlich gebeten haben,k l» bemühen; denn sollte derselbe (Artikel) nicht unterdrückt werden, so würden ihre „Prädicanten" dagegen predigen »nd
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fülle für die Verkündigung des Gottesworts; so dürfte bald keiner mehr die Wahrheit sagen oder jemanden

strafen; es bitte, dieses Mandat wieder aufzuheben, indem es ohne Recht es nicht zugeben könnte. 2. Die Voten

der sechs Orte erwidern, sie haben das Mandat ans die Bitte der Nheinthnler erlassen, weil sie durch anderwärts

vertriebene oder flüchtige Prädicantcn und Meßpriester gegen einander verhetzt worden, in der Absicht, die

drohenden Reibungen dadurch zu verhüten; übrigens sei es ebensowohl gegen die Meßpriester als gegen du'

Prädicanten gerichtet und dem Landfrieden nicht zuwider, da dieser hierüber nichts bestimme; sie werde» c»

aber heimbringen und ihre Obern darüber verfügen lassen. 3. Zürich aber habe auch ein Mandat erlasfl"

und darin die Messe als Mißbrauch und Verkleinerung des Leidens und Sterbens Christi dargestellt; das I"

(offenbar) gegen den Landfrieden, nnd sie begehren, daß dieser Artikel aus dem Mandat entfernt und dir

Schmähungen gegen ihren Glauben abgestellt werden w. 4. Nach diesem Wortwechsel und gegenseitigen Klagrü

über Schell- nnd Schimpfworte**) ersuchen die andern Orte beide Parteien, alles zu vermeiden, was Zwieüoäß

bringen könnte, den Landfrieden treulich zu halten nnd die Ucbertreter zu strafen, k. Heimzubringen da-

Begehren von Uri, die 27 Hakenbüchsen samt etwas Pulver zurückzuerstatten, welche die Landleutc von Livinc»

den Eidgenossen dargeliehen, als man Lauis und Luggaris erobert habe. >ss. 1. Der Schaffner von LcugglM

fordert abermals Antwort in Betreff des Hauses Viberstein, worauf Bern erwidert, es sei geneigt, das Schill'

zu kaufen, wenn ihm solches um einen billigen Pfenning gegeben würde; im andern Fall wolle es dem

Schaffner von Leuggern erlauben, einen Verwalter in das Schloß zu setzen, mit der Bedingung, daß er den

Uebernutzen verbaue nnd nichts herausgebe; werde eines von beiden nicht zugestanden, so wolle es das All)

gewärtigen. 2. Diesen Bescheid hat man nicht erwartet; man setzt nochmals fest, daß Bern den Pfandschilliug-

wie das Schloß gekauft worden, erlege und zwar zur Hälfte auf nächsten Martinstag, den Rest von da tibm'

ein Jahr; gefällt ihm dies (der Preis?) nicht, so mögen beide Theilc je zwei rechtschaffene Männer bezcichw'M

die mit einander das Schloß besichtigen und vereinbaren sollen, wie viel daran zu verbauen wäre; nimmt ^

diesen Vorschlag nicht an, so soll es den Schirmherren des Gotteshauses Leuggern unverzüglich des Rechts

sein und darüber ans nächstem Tag endliche Antwort geben, i». Die Gesandten des Kaisers begehren V»t

wort auf ihre letzthin gestellten Anträge. Da sie aber von dem r. König noch keine Antwort erhalten h^^'

weder in Betreff der gegen Zürich und Bern verhängten Beschlagnahmen, noch der Anzahl der Knechte v»d

deren Besoldung halb, so wird der Entscheid verschoben; weil indessen die Gesandten bis zum 1- ÄlllA

in Baden bleiben wollen, so ist den Boten auf jenen Tag die nöthige Vollmacht zu geben. «». Da das ci»s

letztem Tage beschlossene Mandat noch nicht verkündet worden, so wird nochmals dessen allgemeine Vcrküud»»ü

schreibe«, woraus große Unruhe und Widerwärtigkeit entstehe» könnte, da sie nicht dermaßen gescholten sein wollen. Dies sotü'U

Boten von Zürich treulich heimbringen und auf dem nächsten Tag Antwort geben.

Dem Z ü r ch e r Abschied sind die an dieser Stelle bloß erwähnten Drohungen gegen den Pfaffen zu Lnnkhofen, die daM

in den V Orten heftigen Unwillen erregten (s. Salat 363), in einem Zeddel beigelegt:

„Item Hans Dünkel von Bonstetten trömt dem Priester den köpf abznohowen nnd beid hend, das) er nit mer meß

könne. Item Jacob Widmar und Anioi») Schund, beid von Hedingen, sind kurzlich geritten durch Lnnkhofen, (hat) einer »uo ^
andern geredt, will der pfafs nit nfhören meß hau, wend wir abermals die büchsen laden, als ob wir tnben wollen '

die lilchen schießen, daß sich die ziegel uf dem tach werden erschütten; nnd als der Priester nff dise tröwnng für sine »»du d

kcrt, wcß er sich zuo inen versächen (sölt), ist im zno antwnrt worden, er söll meß ha» oder nit, si wölle» nit von eins

wegen umb das ir komen und wöllent sich keins beladen, er spe predicant oder meßpfasf; darzuo sye dem selben Priester in v

nfrnor fuach Salat auf Pfingsttag Nachts, 19./M Mai) sin seckel nnd gelt, so im genomen, onch noch nit widerkert."
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n, slollt die Trage, ob »IUI! die Landmarch gegen Hohenram

anbefohlen, p. Der Vogt in dm Freuen dann keinen Zehnten mehr davon

Wichen wolle; zeigt auch an. daß Ei"'ge a ' ^ ^hcn. Heimzubringen. W.etl,-

entrichten, und beantragt, einen Tag zu hal es ^ ^ gekommen, nnd

sperg om Lindenberg im Meyenberger -Amt meldeß m se, ^ V Orte gestanden. Hei.n-

bitiet um ein Geschenk, indem er samt Tage zur Bezahlung des Nestes vor¬

zubringen. i . Die Bürgen Schultheiß Morukoser s, a> e^ ^ vermögen gehe, nnd er scit-

beschieden. bitten für denselben dringend um Nachlaß. we> e ^ G^^.„tag verschoben, wo dann die

her nichts gegen die V Orte gehandelt. Die Sache wue ^ ^ Montag vvr St. Verena
i» der Sache handeln so m. > o>>n Nechtshandel Lncerns mit Kauf-

Her nichts gegen die V Orte gehandelt. Die Sarse ^ Montag vor ^ ^ .

- -«-»» w-"» - 2'Ich -mm. m..

(26. August) soll jedes Ort cun'n Schud-rnhür ^ ^ aevilogener

Mamr Ciprian von Como abzuthnn- ^ ^^„g oerlangt, so werden daß
welche Lncern mit den sechs „Zügen gelb - damit zu begnügen »ne z

1«» im. d« m.d H.i..mi »2«.
die andern Orte auch große Kosten gehabt um m abermals das Begehre .

Weingarten und Mellingen, welche 1 . Kkaube eine freie Gabe sein st erboten

s«»„. ...ch «-ll-7 „,ch 77^72
Ork. Sw zwing... d.c L-«>- » » . ^ ^ ,z w> . ^ „,ch,z

und deßhalb Brief und Siegel gegeben. ' . - h^m zu wollen, st

....... ch. ......i.ch... w.... -27; 7^77?..»-..
weiter thun. 4. Die V Orte bemerken, daß ,„,d Antworten wird erkann . - ^
C'Nigc widersprechen würden. V- In 7 ^ ^ie von Alter her geleistet wer e > >

sollen wie bisher die ..Antworten" geben, d.e Ei c den Eid ^"6^

Mig... ..ich. m.,..f-n. 1°d-- «sZins....»'°? 7717.17...

d«b dn Schwiimd. di.l «°>.b... V«gi. >». !»hn..«h»> ».,»,..ch...i w..d...i

für die Obern einziehen, wird jetzt festgesttz - - ^ dritten Pfenning n g . .. die

Wein und Korn in ihren Hänsern ""brauch"'- so m„is in Rechnung bringen-

was sie aber verkaufen, sollen sie nach d"N laust ^ GAe.t ^ ^^cü.ingen

schriftliche Bitte Zürichs, dem Ammann r per Prädicanten zu Malen. ^ antwortet

^tm von Zürich haben den Am,nanu von Sch o ^ v F .

wegen ..eine Tagsatznng zn bestimmen«. M ^ ^b-n. wollen ^r- w 6^m ^ begehrt, das

derselbe, seine Obern gedenken bei dem ftuhem Mchud^ ^ h^on dw'Beü don Znr.^ ^ ^

den Verehlichten das Eingebrachte herausgeben ^ ^ Ansprecher zum .l ) ^

dem Hauptmann Zeller verbotene Geld )" "ra - für die geherb m .ers^

weisen. Der Commissarins (Hemrch) Tage zn antworten.^ ^Verhandlung
'wch seinem Verdienen. Heimzubringen Antwort geben, o - -

....«..! d.m.chchii«. T-g- .71..,-............. w°°.i

»....M.«., Si. Sali... °>» 2777.»..!,
r seine Voten Vollmacht bringen, cmen ge ^ Bote die m

berswvk rn befördern. Nachdem ans dem .

wolle

zwischk,,

s° sollen s

tn Rnppersivyl zn beforderii
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Herzogs von Mnilcmd abgeredeten Artikel empfangen, hat man heute Antwort gegeben.und gefunden, daß die

Obern solche annehmen wollen; Zürich, Glnrus und Schaffhauscu, die hierüber nicht instruirt gewesen, sollen

dies wieder heimbringen und sich auf dem nächsten Tag iibcr die Annahme erklären, v«. Bern zeigt o»,

daß die Metzger, welche künftig in seinem Gebiete Vieh kaufen, Gold oder gute landläufige Münze hoben

sollen, und daß („dann"!) es die Ehurer Batzen um zwei Heller herabgesetzt habe. t'f. Den Boten, die

kürzlich im Nheinthal getagt, ist in den Abschied gegeben, über die Besoldung Vogt Stvll's auf dem nächsten

Tag zu antworten. Ajü?. Die Einnahme der Eide zu Mellingen und Brcmgarten ist auf den Tag »och

Bereue verschoben. I»?». Die Boten von Zürich sollen der Bitte Heini Weber's eingedenk sein, ihm die

Niederlassung in ihrer Landschaft zu gönnen, wobei er verspricht, der Verwandtschaft des Entleibten sich »ich!

zu nahe zu setzen, i». Bern vermeint, die Bauern von Dintikon seien nicht schuldig, die in der Kricgsp'ü

verbrauchten Zehnten zu ersetzen; die V Orte („wir") stützen sich dagegen auf den Landfrieden, laut dessc»

jeder wieder zu dem Seinen kommen solle. Bern wird daher ersucht, zu verschaffen daß die Zehnten bezahlt

werden, und hierüber ans den nächsten Tag Bescheid zu bringen. I (vgl. cm). Zürich begehrt, dost

Basel, Freiburg und Solothuru den Hauptmann Zeller bezahlen, und erklärt, daß es ihm sonst gestatte»

würde, seinerseits Angehörige anderer Orte zu „verbieten", da die Bünde solche Hafte wegen bestrittener

Schulden nicht zulassen. Das soll treulich heimgebracht werden.

^ bis Iii» aus dem Zürcher, Ii aus dem Beruer, Iclc aus dem Freiburgcr Abschied. Dem Zü>stN

fehlen dagegen I», «', «s> I; Bern hat «I n, n, v, I»I> ; das Glarucr Exemplar (Tschad. Samml.) r>,
«I i», n—>v, I»I», «Iii; Frciburg «I I, i», Iii»; Solothuru «I I, i», o, irn, »>!>; Basel 1^ '
i», », I»!l>, v«, Iclc, I« iu besonderer Fassung, und zwar kurz; Schaffhauscu i—I, », o, ^ '
«I«I, v«, modificirt.

Am Schlüsse des Baslcr Abschieds findet sich folgender Anhang:

„Was durch die botschaft von Savoy gchandlct ist, j Was durch (die) botschaft vom Herzogen »»»

Mcilaud verhandlet, j Was durch (des) bischofs von Cum anmalt gehnudlet ist, > WaS der houptman von So»

Gallen gehandlet hat." Vielleicht sind dies nur Notizen von einem Boten.

740.

AlU-tttt. 1532, 25. Juli.

Staatsarchiv Bern: Allgem. Abschiede IM, S17. Staatsarchiv Zürich: Acte» Türl-nkn-ge. Kaiitoilsarchiv Basel! Abschiede.

Gesandte: Basel. (Ludwig Züricher). — (Die andern nicht bekanntj.

„Abscheid des Türggischcn zugs halb, von den drien stcttcn Zürich, Bern und Basel . -

schlaget."

l. Man findet, es sei diesem Haudcl mit dem höchsten Flciße nachzudenken, damit man sich in leu»»

Weise vertiefe, da vielerlei Practiken im Gange seien, und ein unvorsichtiger Schritt (den Eidgenossen?) ^

großem Nachtheil gereichen könnte, wie die Instruction der Botschaft von Zürich des Nähern zeigt. 2. Sodo>»'

besteht der Verdacht, es sei da ein Betrug im Spiel und die Gefahr nicht so dringend, wie die kaiscrl")
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^vischiist vorgibt, weil nämlich die Städte und Fürsten der christlichenVereinigung noch keinen beständigenneben bei dem Kaiser haben erholen können, wie die Missidc von Constanz an Bern bezeugt. 3. Es gibt

/ n auch das zu denken, daß der Kaiser und der König von Frankreich zugleich Knechte gegen den Türken
E' wi und Schwäger sind, jener aber dem letztern keine lassen will; es ist also zu vcrinnthen, daß die beiden

^rien einander nicht trauen und nicht das Gleiche wollen. 4. Darum ist mit allen, Ernst zu verHute», daßE Knechte für sich selbst aufbrechen und wegziehen, und vielmehr zu bewirken, daß dieselben gehorsam weiter»
scheid von ihren Obern erwarten.

^ Die in ^ 1 ausdrücklich als beiliegend erwähnte Instruction Zürichs ist im VaSler Ercmplar in deneingeschaltet; ebenso eine Missive von Constanz an Bern, dd. 19. Juli.
Wir geben hier nur eine Auswahl der Acten:
1) 1532, 18. Juli. Bern an Zürich, Basel und Schnffhanscn. Da die Eidgenossen von den, Kaiser

. und dein König von Frankreich nm Hülfe gegen den Türken ersucht worden, und darüber auf den 1. Tag August
»u antworten sei, so erachte man für hochnothwendig,daß die Städte, die sich „des Enangclions unternommen",
Uch Zuvor vereinigen und bcrathcn; denn die Sache sei wichtig und bedürfe guten Ruthes; man habe dcßhalb
cnicn Tag j,, Naran angesetzt auf Mittwoch den 24. d. M. (Nachts) und bitte mm, denselben zu besuchen; es
Eue da jedoch nichts Nbschließlichesgehandelt werden, sondern nur auf Hintersichbringen, damit man zu Baden
Nile gebührliche Antwort zu geben wisse. St. A. Zürich: A. Türkentrkge. — St. A, Bern: Tsntsch Miss. M 5öS, öoo.

2) Jnstrnetion der Botschaft von Zürich (größtenthcilsdein Gutachten der Geistlichen entsprechend;
"gcnthümlich folgende Abschnitte):

1. „Es ist weniger nit, iviewol das grnsam und erschrockenlich fürnemen des Türken einem jeden frommen
E'sten billich zno herzen gan und alle christcnhcit wider in hilf zc thnon billich geneigt und willig sin soll,

^ül uns doch die Werbung beider Herren, des Kcisers und des Künigs nß Frankrich, diewil die einandrcn widcr-
'"nlig, nit on sondern argwon, sonder ganz gfarlich sin bcdnnken, nß nachfolgendenhoch beweglichen Ursachen.

2. „Erstlich daß die beid obgcnanntc Herren zno beider stst die nrsach des Türken sürwcndcnt und doch
^ Widerstands, und wo er ankommen söllc, selbs nit eins sind und mit ircm kriegsvolk niencn zuosammcn züchen

Zollend. . .

3. „Zücht man dann einem Herren zno und dem andren nit, so hat man den andren erzürnet; soll man
"un uf Heid sitcn züchen, will unmüglich sin.

4. „Söllend wir uns ouch widcrnm in krieg begeben und eintwäderem Herren zuozühen, so ist zc besorge»,
uß das volk widerum row, vom gottswort abfcllig und damit alle christcnliche zucht und erberkeit, die bishar nit

"" sunder müt) und arbeit gcpflanzct worden, zerrüttet und also widernmb in mieten, gaben, Pensionen, bluotgclt
"" alle uncrberkcit verursachet wcrdind.

„Dargegcn und hinwidcrnmist zno erwägen, so man dem Keiscr und den ständen des Richs jctz in
Bmestuu' sy ch^istcnlichen crlichcn fach hilf versagen, st) verlassen und wir uns
' " chnsten und glidcr des Npchs schelten (sie) lassend; so inen dann gelingen sölt, sy sich wol an uns als

c» ungehorsamen »nderstnn zc rächen und ze bekriegen, aller fryhcit des Npchs und rcgalien zno entsetzen,w>c)wigcu daß wir onch unser vnttcrland, hus, Hof, ivpb und kind, lyb, ecr und guot, so der Türk gcsigcn sölt,
schuldig sind, und man im vil bns jctz, so man in ander litten kosten hilf hat, und er fcrr von

stt, dann wann er uns an der türm wäre, widcrstan und ivcren möchte.

teck ""ch als die, so sich on das für ander cristcn als die besseren hinfür stellend, also zuo-christenbluot dermaß so jämcrlich verderben lassen, wie wol uns das anstan, was guoten ruofS
as bringen, oder ivic anstößig und dem gottswort vor allen christcn ärgerlich sin; wie wir es ouch gegen174
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gott und der wclt »erantwurten, und wie schwerlich wir damit gott erzürnen möchtcnd, hat ein jeder christglöw

biger wol ze bedenken.

7. „Doch so sind wir je der Meinung, sofer und es mit gott und ecren gsin möchti, unser volk vo»

kriegen ze züchen, in gottsforcht und gehorsame zuo bcwarcn, ires bluots zc verschonen und uns one trcffcnlich

Ursachen in keinen krieg ze begeben, wir möchtcnd dann eereu und trengcnder not halb nit fürkommcn zc."

St. A. Zürich: A. Türkeukriege (Concept und Copie). — K. A. Basel: Abschiede (Copie). — St. A. Bern: A. Türkenkrieg (Copie).

74 t.

Naden. 1532, 2. bis 4. August.

St.»,iSarchiv Luceril! Allg-m. AbschiedeI, 2. k. 4Sö. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Vd. Ii, k. sg«; »so.
Staatsarchiv Berit: Allgein. Abschiede NN. 221 ; 233. .^aiitonsarchlv Basel: Abschiede, .watttonsarchiv Freibitrg : Abschiede Vd. 13.

.^atttvttsarchiv SvlotsillVtt: Abschiede Vd. 19. Katttonsarchiv Schassliattsen: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Diethelm Röist, Bürgermeister; M. Haus Haab; Heinrich Nahn. Bern. Hans

Pastor, Venner. Lncern. Hans Galder, alt-Schnltheiß. Uri. Hans Brügger, Pannerhcrr; Ambrosius

Piintiner, Statthalter. Schwyz. Gilg Rychinnth, Ammann. Untcrwalden. Heinrich bon Matt, AnunaMi

nid dem Wald. Zug. Oswald Toß, Ammann; Konrad Nnßbanmcr, des Raths. Glarus. (Hans Wichsed

Seckelmeister); Dionysius Bussy, Ammann. Basel. Beruhard Meyer, Ludwig Züricher, beide des Raths.

Freiburg. Ulman Techtermann. Solothurn. Haus Hugi, alt-Venner; Benedict Mannsleib, „gmein man.

Schaffhausen. Hans Jacob Murbach, des Raths. Appenzell. Heinrich Baumann, Ammann; Barth

Bäreuwcger. — E. A. A. l'ol. 44 n.

1. Seckelmeister Wichser von Glarus erzählt, wie er zu den letzten zwei Tagen abgeordnet worden,

obwohl er lieber Andere dieselbe hätte versehen lassen, und beschwert sich höchlich, daß die V Orte hinter ih>»

durch an seine Obern geschrieben, daß sie nicht mehr neben ihm sitzen wollten, und bittet, ihm die Gründe

mitzntheilen oder anzuzeigen, ob ihn Privatpersonen verklagt hätten, damit er sich verantworten könne. Sei»

Gesuch unterstützt auch Ammann Bussy, der andere Bote von Glarus; seine Obern seien der Meinung, das!

alles vor dem Landfrieden Geschehene aufgehoben worden, und sollte der Seckelmeister seither etwas Ungebühr

liches gethan haben, so.habe man es (nur) anzuzeigen, damit sie denselben nach Verdienen strafen könnten ^

2. Die Boten der V Orte erwidern, sie haben jenes Schreiben bloß im Auftrag ihrer Obern erlassen, »nd

diesmal keinen Befehl, deren Klagen zu eröffnen; wenn er sie aber durchaus kennen wolle, so werden ihre

Herren doch anzeigen, wie er die V Orte wiederholt verleumdet habe :c.. 3. Sie werden nun von den aw

dern Orten dringend gebeten, den Wichser neben ihnen sitzen zu lassen; da sie dies abschlagen, so wird

ihnen bestimmt erklärt, daß sie von ihrem Vorhaben abstehen oder auf dem nächsten Tag die „Artikel" »stb

theilen sollen. Es soll dies getreulich heimgebracht werden, weil dergleichen noch nie vorgekommen, aber künftig

wohl einreißen möchte, wenn man es jetzt nachließe, woraus dann nichts Gutes erwachsen würde. I». ^

Haus Heiui Müller von Hitzkirch sich unchristlich geäußert und deßwegen sich geflüchtet hat, so wird der Vogt

beauftragt, dessen Vermögen in Beschlag zu nehmen und ihn auf Betreten zu strafen, v. Ein Brandbeschädigt^

von Döttingen bittet um Unterstützung, um wieder ein Häuschen bauen zu können. Heimzubringen, «kl. 1- ^

französischen Gesandten eröffnen das vom König empfangene Schreiben, des Inhalts, daß er leider durch folßth'
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»dm b.i dm Eidznwff.,, «..»„slimsts, wd.d.n, denn -r >,»>'. ni. .in«, .«.im in S,»I,.n »nf»»s-» ««.„,

und «ns dl. R-chncht. dssl di. M.Ie» Wied.. «°rd,i„sm. l,»b-n -r und dm Kinns °°n E„»l»nd °« dm

«m,°. ».s.nd-, d»mi> .. di. christlich.» W-stm nnd P-I.nl.»-» !»sd»n„.»b.,„s,. ii», stch üh.r .inm s-m-."-

!»»..„ F-ld-ns SM.» jm° j» d-r-Itzm. >«"- Miwö.t ,.Il»»m; nichizd.stdM.nis.- stnd. .. zn. R.iinns

d°r Eh.ist-nh.i, -in .?,... «»» M°n» F»b«°» 1-»', «Vst »nd R-».--i i» -»stm »n>-,n°.»»,.n nnd

d-Iih»Id ans d.m Ich,',» T»z .in. .«»s°.d.,»„s" Ihn» I»ff-n; d» .. »NN -I... °..»°mn,m. dich, -nch d.. Knis.r

um »„.ch,. wid.. di. Tii-I.n s.w°ri.n. I» w°«° -r i»m «»»-» S-m»».- Nl-istmll.it ihm s°l«. s°>m-n

m.d dm Eidz.n.ff.n -Snjffch .nh-imst-llm. ihm Hills- z» d-«i»ism. in d.. tz°,snnn-. d°st ,h, B°l, h-, dm,

»uis,. ni,l Snim schnssm «ii.d.1 ., w°ll. st- >.d°ch !»>» ..nstlichstm s.d.,.» und ..nmhni Hdb.,, ihm SN«

«ii Smchim i.hnlstich zn s-in. W.N» .. H-Ud MllchM nnd dm Kdis.. »nimsti«'» -»Ulli« und zwd. m

-i.ich.m Sdld. wi. s,ii«.,1 di- ndilsts- Idhl Idun- er di" i.dch ...ch' -..°ch-" 2. E. Hdb. -1- - n.d,s

--kh-m. da« di.Tli.lm mit 2W Schiff.» d-n R->h°n. <.M°d°nch nnd a°.s» s.N.iw,. > »bs-I-S-Ii 1" '

um Jtdli.n und Sicilicn dliznarciscn. wchhulb rc sich vdrs.hen mnffc! zndcn, Wunsche ... ds> n » s-'w

dem Knis.r schr.idcn, cr möchte den Kinns ..Hans" in seinem Kv>„sre,ch UiM.n -nng -11»» »" »nn

»..selb, di- Tii.lm wdhl i».ii-schl°s.» wn,d.. 3. »nimmt, M°» sei »ns ^

»-«H.Iich.n Znst.».,i°».n °bz°s°.iist w-.de». in d-i ?».innns. i» >h»». m»s «,.d-.n d-, « '

-e-i.,»., ih, s-ins..- »»,»«.» m°ff. mnn h-imb-in-m. «. '. Hi-n°ch »°i m»» d,. ml« ich», »I »d »

«°.b-s-st.d.„ nnd »n, «n,w°.t -„nch'. l°°.d.I st- e-di'ne». --«ffmuchi. ',ni..lu>nd, »S», »."

lul,e,»n w-nn »ff. Xlll O.i. ein», Znzn» b-wiffis-n w°»>eni >°° Niel», l» s-ff.n st- »nS »»Ii '»-»» .b.nw

«lism» nnd di- Sdch, wi.d.i »n de» Sdiser lninff.n. 2. M»n rrwidert. -S l» di.,.S ch.ffeh,.» mn »nd

»ienmnd d»rnb.. inst.ni.,1 nns ih. erst.- B-S-Hren HS». m»n »ntwd.i s-d-n l-nn-n. w.e -d «nd°.n de.

kh.ist.„h.i. nnd d.ö hl. Zt-ich-s -..i.m.1 °mn «°». nw di. Sdch. wi-d.. „n di. Ob..» dm-s-n. <->» °

>« Abschi-d. De. V°.° °°n Sern h.i hi-b.i „ich, sii,.» «°».ni d-ls.» ,».«.»«,.> h- m-n ,h„ d».

S-Ichds. in d.„ «schied »es-ben.» r. D.. Bisch.I ...» Ve.u'.m lchmb. »nf °ds Ie-»»dli«i°. .. I» wn

de», Pddst. nb,.°,dn-i. NN, den «ds-iwssm I-i». «.»»- °e..ns-n nb-- dm Miss.»-,'.'.., S-'-d-n, l°> >.»

«ich je.,. n.ch »welch, «nstiind. zwischen ihn.» w.».n. s° s" -- "»ei'. N"!' -.M«"'»-»' .»» s"
'» °e».°sm. dmni. in de. Eids».°ff«.I«°I. A.'.d. und Anh. ..»dli.n «.den. K. l N »Ich....... »

«e°.d».l. b-id.. P-.i.i-i» des ,„».» nnd des dl,.«', «."«ms !» S°l°,h».n und wicht»» im. »» »."- »>

«Uilch.» ihn», m»l,e. indem di. N-NiMbi»-.. d.. «.inn»S st"d, d-I. ihn.« d,. Pr-d,«.- d.n Bn.sn^d». ».m°ch„„ B..K-S.N »nd «°sm S-m-ld d°- W°.i Gdit.s «..In» »> dn.s, «.. st- d»> O »

K.°,„» h°>-hl.n w°«-„. WSH..„d di- «„sliinbig.,, st« d°-.nf stich.". d°k ''»ch - » H ° ^,
^i-d, sich di. Aliud.,h.i, d-n,«ill,n d.,M.h.h.i, in,,»., h-b- nnl-.j.-».,, muffm. ^ "»d ch"" " '

"i F„ih.i,.n zn h.,ib.n. °,m M-h.,hnl !» Id'ge". »» »»" >'7'^'

<.->«».» nnd w,»...„ »»will.» nnd Kdstn, zn °.,m.idm. S-lSns- d„s »ich. 1° ^^nn, di«i.d.. ..sch-inm. nn, di. Sdch. „««ich ..„sch-id." 2. H.,mz»b.n,S.». °b <d»»" ' »

". d»s ».ch, schwören nnd d., °nd.,n Eid. enilnind.,, m..dm s°«.n °d.. »,«>. ». »..°°d ">'

-'.chiei d.ö ,.!.,.» »lffchi-d-. b.i,.ff...d !.».... H°»d°l '„ii de», He.-" Ae«.,.-»«. - »ich. ..Ichnn.n.

»Ud d.r lcht,,, dnrch Z.n,,n ddis-thn» h»i. wi- -r °»n i-»»" d-Ich..">.st .°°.d-" '!>' 1° 1°"

^ «i.ysnt ändert diese (sonst nicht seltene) Folge ab in „alten »nd niwen" -c.
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bringen und auf dein nächsten Tag Gewalt haben, nach Gebühr in der Sache zu handeln*), I Heim¬
zubringen das Gesuch bon Zug, die Seinen für den Kosten und Schaden an Heu, dem geleisteten Versprechen
gemäß, zu entschädigen. Ii. 1. Als die kaiserlichen Gesandten auf diesem Tage erschienen, hat man sie zuerst
um Antwort ersucht wegen der Hafte gegen Zürich und Bern; sie legen solche schriftlich ein, die dann auch
den beiden Städten mitgetheilt, von ihnen jedoch nicht gutgeheißen wird. Die Anfrage, ob die Gesandten
weitere Vollmacht hätten, verneinen sie, eröffnen aber, daß sie jedem der beiden Orte, das dem Gotteshaus
St. Blasien (— Zürich) oder dem Abt von St. Peter (— Bern) die Verbote cntschlagc oder das Recht ge¬
statte, das Erbeinungsgeld entrichten können; über die Haste betreffend Stein und Königsfclden wolle der
König das Recht laut der Erbeinung gewärtigen oder die Sache noch ein bis zwei Jahre anstehen lassen.
2. Dies sollen nun die beiden Orte treulich heimbringen, und wenn eines zu dem angezeigten Schritte sich
entschließt, es dem Landvogt zu Baden anzeigen, der dann demselben das Erbeinungsgeld verabfolgensoll;
wegen Stein und Königsfelden stellt man ihnen frei, das Recht nach der Erbeinung anzunehmen oder den
Span für einige Zeit noch ruhen zu lassen.**) I. Die Chursiirsten und Stände des Reiches haben ans
Negensburg geschrieben wegen der Häuser Köniz, Sumiswald und Beuggen, was die Städte Bern und Basel
berührt. Weil aber die Boten darüber keine Befehle gehabt, so wird ihnen eine Copie jener Zuschrift mit¬
getheilt, um auf dem nächsten Tag Antwort zu geben.

Ii aus dem Zürcher, I aus dem Bcrner Abschied. Jenem mangeln Ii, i; Bern hat tt, v—Ii, Ii (wie
Zürich als § 1), Freiburg ti, v—Ii, Solothurn ii, e—t', Ii, Basel ii, v—Ii, I, Schasfhauscn >i ^
ohne I».

Zu A'. In der Solothurner Abschiedsammlung(Bd. 19) findet sich die Copie eines hierüber ausgestellten
Specialabschieds, datirt vom 4. August, desgleichen in dem Actenband Soloth. Reformation(p. 61—63)
des Berner Archivs, und zwar von der Hand des Landschreibers Vodmer.

*) „Und als uff »echstem tag veeabscheidet,daß Jacob Mey dem Herren von Borigaul umb den begangnen frevel vor u»s
des rechten sin sölt, da er aber nit erschinen,nnd gedachter Herr von Boriganl nns umb recht angerüeft und sin ingenomne knttt-
schaft nns verhören lassen, die ander andernr wißt, wie Jacob Mey zno dem Herren von Borigaul gschickt, mit im zrio reden,
daß er zno im kom, fragt Jacob Mey die beid Herren, ob si nit wollen halten die urteil der fnnfzechen tagen <halb), so man inen
vor Pofy verheißen; darnf geb im der Herr von Borigaul zno antwnrt, si Helten nie darwidergredt, und die so den Herren de»
Eidgnossen gsagt, des küngs von Frankrich sandtbotten wolle» die urteil nit halten, hellen übel gredt nnd theten inen gröblich nn-
recht; darnf zuckt Jacob Mey die fünft nnd vermeint den Herren von Boriganl in das aulitt zno schlachen; da warf er im de»
arm für, und uff sölichs legt Jacob Mey die Hand an das schwert nnd wurde doch durch die, so darby stnonden, gehept und gc-
halten, der maßen daß er im nützit thuon möcht zc."

**) Die erwähnte Original-Antwortist dem Zürcher nnd dem Berner Abschied beigelegt, enthält jedoch nichts, was weiter zn
bemerken wäre.
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742.

Urnttnen. 1532, 13. August.

Staatsarchiv Liiccrn: Misswe».

Vermuthlichcr Tag der V Orte, veranlaßt durch folgenden, einzig bekannten Act:

1532, 11. August (Souutag nach Lnureutii). Schwyz an Luceru. 1. Die Klagen über die Münze,

wodurch das arme Volk allenthalben gedruckt werde, indem die wälschc Münze und die Chnrer Batzen niemand

annehmen wolle, sodaß mancher arme Mensch deßhalb Hunger leiden müsse, werden wohl bekannt sein; deßwegcn

habe man für die V Orte einen Tag nach Brunne» angesetzt ans Dienstag früh, um der Nothdurft gemäß in

dieser Sache zu handeln. Zu diesem Zweck bitte man Lncern, die fraglichen Münzen aufsetzen und probiren

und das Ergcbniß durch die Botschaft schriftlich bringen zu lassen. 2. Da auf dem letzten -r.ag zu Lncern eine

Summe Geld für die Besoldung der Wälschcn zurückgelegt worden, so sollte der Bote bevollmächtigt werden,

diese Angelegenheit zu erledigen, damit jedem Orte zugestellt werde, was ihm gehöre. 3. Die Eidgenossen von

Glarus, „ja die so unser part sind", seien auf den genannten Tag auch geladen, da sie es begehrt haben; darum

woge die Botschaft bevollmächtigt werde», mit ihnen nach Gebühr zu handeln, ?c. Den andern drei Orlen

habe man auch geschrieben, sodaß man sie gleicherweise erwarte.

Zu vergleichen ist Nr. 744.

743.

Kreilmrg. 1532, 13. und 14. August.

Kautonsarchiv Freiburg i Rathsbuch Nr. So.

Verhandlungen über die Erneuerung eines alten Schirindertrages mit dem Gotteshaus Petcrlingcn.

Zur Veranschanlichnng des Ganges der Verhandlungen geben wir die Notizen des Nathsbnches, denen

ßch einige andere Bemerkungen anschließen:

1) 9. August, Sitzung der Näthc und Bürger. „Herr Pavilliard und N. Vögili sind gan Petcrlingcn

geordnet mit der befelch, ob dcro von Bern botten dahin kämen, daß st inen anzöngen sollen den pnnctcn, im

leisten landsfriden vergriffen, so vermag daß dhein Ort sich andrer Orten (nnderthanen?) beladen noch annemen

solle zc. Deßgelich mögen si ouch mit warten als für sich selbs lassen laufen, st (die von P.) haben vil nach-

lasscns hindcr mincn Herren gchcbt in hölzern und nndcrschwo, das nun nß der fründschafl, so st mit minen

Herren Hand, ergangen; so aber si mincn Herren das gctha» zuosagcn nit halten, wurden si villicht gcnrsachet,

abstricknng desselben und andren ze thnond, — wie ir instruction wyst."

2) 13. August. Es erscheinen Anwälte der geistlichen Herren von Petcrlingcn und bitten um Erneuerung

des Schirms.

3) 14. August. 1. Pavillard und Vögeli erstatten Bericht über die Verhandlungen zu P. 2. Darauf

bringen die Boten der geistlichen Herren, Chammallcl) und ein Anderer, die Bitte vor, zu Gut dein christlichen

Glanben ihnen gemäß einem Schirmbries, den ihnen die Vorder» gegeben, etwelche Hülfe zu leisten; sie wünschen

diesen Brief zu erneuern und bitten um einen Vogt, der ihnen bchülflich wäre. 3. Beinahe einhellig wird nun
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beschlossen, dos Schirmverhältnißzu erneuern, mich einen Vogt zu geben, der mit einer Botschaft dahin geführt
weiden soll, welche denen von P. anzuzeigen hätte, dag Frciburg Schirmherr sei („die schirmung habe"). Als
Vogt ist Pnvillard verordnet, von den Nöthen, den Scchszig und den Bnrgcrn hals Boten) Humbcrt (von
Perroman), Vögeli, Nir, Ammann; der Stadtschrciber;H. Curbrc, Jacob und Hans Schncwli.

4) Die Anwälte von Petcrlingcn legen eine von dem Convent besiegelte Vollmacht vor, den Schirmbrief
in der besten Form zu erneuern.

5) Es folgt auf der Rückseite die Abschrift des alten Schirmbriefes(v. lloouml ckiMuiutlqus cku Qauwn
<lo?rldc>ur^, I. p. 10), und die Notiz: „DeS haben minc Herren ein vidimus undcr einer statt Solotorn
bcivarnng ufriehlen lassen." (Dieser Vidimus, dd. Dienstag vor St. Bartholomäus (20. Aug.), findet sich n"
K. A. Freiburg iin Urknndenfach P aycr u c).

k) Die Instruction der Frc Iburg er Votschaft (Bd. II. 521,) ist nur eine breitere Ausführung des
Eintrags im Nathsbuch.

7) lieber die Erneuerungdes Schirnisvcrhältnisses wurde eine französische Urkunde ausgefertigt unter dem
Datum Vigilia Assumptionis U. Franc» (14. Aug.) Da es nicht »öthig erscheint, den Wortlaut mitzuthcilcn,
so füge» wir ans derselben noch einige ergänzende Bemerkungen bei. Als Gesandte der Abtei sind genannt
Jehan Robert, Canzler und Protonotar, und Laurent Vuillcrmin, Religiöser; nach Einschaltung des Tcrtcs
von 1225 sind die Glieder des Convents aufgezählt, außer den eben erwähnten Jehan des Ehollcts, Prior von
Vertnege (?), Jehan Chcvrod, Decan und Baccal. der'Theologie, Claude de Mont, Seeretair, Frausois Tin-
tcncl,, Almosucr, Magister der Künste, Nicod Fasan, Sänger, Georges de Limon, Pierre Nibley, Claude Mailkans,
Jehan Perriu, Novize. Die Siegel FrciburgSund der Abtei sind leidlich erhalten.

744.

LlltMl. 1532, 17. August (Samstag nach Assumptiouis Maria).

Stt^atöarchiv ^ucern: Attgeiu. Abschiede I. 8, f. 4»3.

Tag der V Orte.

tt. In Betreff der wälschcn Miinzcu hat mau vereinbart, es dürfen und sollen angenommen werden du'

guten alten dicken Plaparte, Marccller, Julier, Carlin, die uralten Fünfschillinger, die alten Rößler, die alle'"

böhmischen und mailändischen Kreuzer, die alten Mantuancr Münzen, ebenso die alten Ferrarischen, n"d

savoyischen dicken Plaparte; verboten sind dagegen die Zehnschillinge und die neuen Fünfschillinge, die

Kästner und Basten, die der Herzog von Mailand geschlagen, die neuen Roscher, überhaupt alle andern vben

nicht genannten wälschen Münzen. Wer solche schlechte wälsche Münzen herausbringt und ausgibt, soll ohm

Verzug verhaftet und an Leib und Gut bestraft werden, ohne Schonung und ohne Unterschied des Orlro>

Die Chnrerbasten werden um einen Angster hernntergesestt, so daß sie nunmehr 17 Angster gelten soll^'

I». Auf die Nachricht, daß Zürich zu Dietikon „wider den Nathschlag und das Mehr" (?) gehandelt,

beschlossen, dies heimzubringen, um auf nächstem Tag zu Baden mit Zürich ernstlich darüber zu reden.

weiß auch jeder Bote, was an Zürich in Betreff des Herrn von Lunkhofen, des Altars zu Dietikon und de.

neuen Mandats geschrieben worden, und wie man darüber Antwort gefordert hat. «I. Da der Prediger Z"

Schwanden im Glarnerland für seine ungeschickten Predigten nur um 10 Pfd. gestraft worden, während »wn

einen solchen Gotteslästerer, der so gröblich wider den neuen Frieden gehandelt, an Leib und Leben halb'
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strafen sollen, so wird beschlossen, auf dem nächsten Tage zu Baden Glarus ernsthaft aufzufordern, denselben
strenger zn bestrafen, v. Es wird an den Landtwgt im Thnrgan deren von Fischingen halb geschrieben.

^ Ans den Vortrag des Bischofs Non Vernlam soll jedes Ort Antwort geben ans Montag Nor Verena
(26- Angnst), wo dann auch der Nechtshandel zwischen dem Kaufmann Ciprian nnd Einigen von Lncern zn

"ledigen ist. Trüge sich etwas Weiteres zn, so mag Lncern nach Gntfinden einen früheren Tag beschreiben.

T' Schwyz soll den BnrgNogt zn Rapperswhl beauftragen, ans den nächsten Tag zn Baden zn berichten, ob die

^sahnng daselbst fernerhin nothwendig sei. K». Mit Baptist nnd Stephan de Jnsnla hat man sich ab¬

stunden; sie bleiben zwar für die treuen nnd gcslissencn Dienste, die sie den V Orten in ihren Nöthen nnd

^'iibsalcn geleistet, nnbelohnt; aber man hat ihnen versprochen, ihrer eingedenk zn sein und bei Gelegenheit
^ »'cht zu vergessen; ihr Gesuch, sie als Bürger und Landlcnte anfznnehmcn, will man heimbringennnd ans

obgenanntenRcchtstag darüber Antwort geben.

745.

MM>, '532. 27. «ng..st (Dw.st-- "«»
^>»1 Luccr»: Ällg-M- AbMde I. 2.Staatsarchiv ^»ccr».

T»z dir V Or>.. R-ch>»>»z w'S"
^ucerncr. . ^ .-^dionnasklage vorgebracht, entwickelt d.e Gcgen-

1. Nachdem deren Bevollmächtigter Ciprian se.ne ^ ^cht Anlassen, b'S ste venr

sie chr

»-'....«.Mm... s-dm. °d »« I».
».m« «ird. d°i>->»>»-SMWMn- M.Ich. >,m i» >'7 ° '
E°'d- Wh..!« ,° i°°» m» «.»>»-.-"»

,d,Ich,.»°»w». T- « „m ihn.« d» "»> """"-7° 7 °. 7,,..
aber nicht nachgelebt wird, so will man av ^ gchcn. ' gcraangen

«°«m»ch, ,r>h,m wndm, „«chUmpändm !"7'7,.d,m»mr» «" M-M-S-» »»ch
». -m.rn I'.l» d... «n»°ch d°x d>. ^' 77 . n.d dM.I dm dbn» , OU.. ch

»i'd°V,IW w dä, w.il dl. E-M.i»d. pch >> °ch° ° »mM

ihm Im. d„dr..° «.II !« s-im 7? !°Il. i-d-d ov -"w"'"' w°s « Unz.Ich.«..
' „ich. m.h. j» T.-.I. B-" °»'d
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getrieben, und dasselbe in Schrift verfassen, um auf nächstem Tage desto gründlicher („stattlicher") Antwort

geben zu können. L>'. Da Bern auf dem Tage der Jahrrechuung zu Lauis den Antrag gestellt, das Z»

Luggarus und an andern Orten liegende Geschütz zu theilen, so wollen die V Orte diese Theilung zu hinter¬

treibe» versuchen.*) I». Heimzubringen das Ansuchen Vogt Suter's in den Höfen, ihn für die Unkosten Z«

entschädigen, die er mit etwa 26 Gefangenen im letzten Kriege gehabt, i. Der Landvogt im Thurgan selM

eine Antwort ans das Schreiben der V Orte in Betreff des Mandats; ist ihm wirklich »och keines zugekonnncw

was man erfragen will, so sott ihm eines von Baden aus geschickt werden. Ii,. (Für Schwyz:) Die Rapper--'

Wyler bitten um Rath wegen eines Spans mit Jost Kilchmcyer. Es wird ihnen gcrathen, jede Verpflichtung

abzulehnen, und wenn er sich damit nicht zufrieden gebe, vor ihren Herren ihm Recht vorzuschlagen. R 1^'v

Schwyz und Zug sollen das Gesuch der Brüder de Jnsnla um Aufnahme als Landleute an die Gemeinden

bringen. »»». Da einer von Baar im Wirthshaus ans dem Aldis geäußert, es liegen 4000 oder 5000 Spanier

zu Lucern, und die V Orte seien mit ihren Panncrn aufgebrochen, um Zürich auzngreifen, so wird Zug

fohlen, den Lügner zu strafen, da es deßwegen beinahe zu einem Aufbruch gekommen. ». Jedes Ort, dem

etwas begegnet, mag einen Tag ausschreiben, den die andern Orte mit zwei bevollmächtigten Boten besuchen

sollen.

«». 1532, 27. August. Die Boten der V Orte schreiben an den Papst: Hercules Göldli trage vor-

daß ihn Etliche an dem freien Genuß der Propstei zu Bischofzell beeinträchtigen wollen, und bitte, ihn be>

S. Heiligkeit zu fördern. Da derselbe aus einem angesehenen Geschlecht entsprossen und als gelehrt und

tüchtig bekannt sei, so wolle man sich gerne für ihn verwenden und bitte daher zum demüthigsten, dcnsclluv

für empfohlen zu halten und mit den Personen, die ihn behindern wollen, zn verschaffen, daß sie ihn in Nulp

lassen, !c. Stiftsarchio Lucern (Concept).

74«.

SolothlMl. 1533, Anfang September.

Staatsarchiv Bern: Instructionen v. issn.

Peter im Hag hat als Bote von Bern zu eröffnen, es erfahre gerüchtweise, daß Solothurn vorhabe, m

allen seinen Gebieten, auch Ivo Bern die hohen Gerichte besitze, die Messe wieder auszurichten, und zwar dun)

Mittel der List; man glaube zwar nicht an diese Absicht, wolle dies aber doch nicht verbergen und dabei Zv

bedenken geben, daß solches den vereinbarten Abschieden gänzlich zuwider wäre, und besonders der ausdrücklich^

Zusage, die Gemeinden nngedrängt bei dem bleiben zu lasse», ivas sie ermehrt hätten. Wenn Solothurn

wirklich einen solchen Vorsatz gefaßt, so möge es davon abstehen, im andern Falle sich das niemals vornehuuU-

und zum dringlichsten werde es ersucht, die Gemeinden in den hohen Gerichten Berns deßhalb »»angefacht

*) Der Abschied sagt sehr bezeichnend: „Sol jedes Ort (wo es sich begeb, das; von solichcr tcilnng red gehalten

ußzug suochen, damit solich geschütz nit geteilt, sunders by einandern belibe, und nit einhällig sin, daß man es nit teilen wo

dann so die übrigen Oerter fachen wurden, daß wir einhälliklich es nit teilen, wölten fle es vitlicht erst wällen teilen änd u
übermcren:c."
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>» l»>, d» V,,zch„«.n .Md., d,n «audm d« R-l.stj s°s°.» »st-- Soststh -M, d° .!n«°-is°»

w«-. I,»I d-r B-I- das Zi -cht v°rj«Ichl»»m »nd !» >««--». d -b »>»» g-»-n -m- Nlchachtmi» dl.i .s E

bictens weiter zu hemdeln wüßte. ^

D!- Iust.u..!»» ist aichi d.ii»; .!» st-mstch mstpnch.i»-. Eia».st st»d,. sich »b.r iw B-r».. N-st.S-
buch unter dem 29. August (Nr. 294, p. 299, 29!»).

747.

Peterlmgcn. 1532, <-. 2. September.

Staatsarchiv Bern: Jnstructione» o. 21SV.

Gesandte von Bern — Jacob von Wattenivyl und Jörg Schönt — sind beauftragt zu erklären, daß

»nt der letztmals erhaltenen Antwort gar nicht zufrieden und dadurch veranlaßt sei, an die Räthe und die

(Gemeinde zu gelangen nnd neuerdings zum allerdringlichsten zu begehren, daß sie der seit zwei Jahren

begebenen Zusagen eingedenk seien nnd sich erinnern, mit welchen Bedingungen es den Bund erneuert habe,

be nämlich das Gotteswart bei ihnen Predigen lassen und dessen Anhänger weder strafen noch sonst an-

^ m, was aber nicht beobachtet »verde. Darum verlange es nun zu wissen, ob die Gemeinde (bei ihren

^b'ißnngen) zu bleiben gedenke oder nicht, »Neil doch niemand ihnen die Messe oder andere Cercmonien ab-

b^hre; dringe ans bestimmte Antwort, nicht wie Schultheiß und Rath sie gegeben, da doch

berstche, daß es sich nicht um das handle, was sie anzunehmen scheinen, daß (nämlich) das Evangelium

^ bon Alters her gepredigt »verde. (Actum ultima Angnsti).

748.

Bern. 1532, 2. bis 5. September.

seautvvsarchi» Mreivurg: Murwer-Abschiedc so. Staatsarchiv Bcr»: Instruction-», ». 100 v.

^ahrrechnnngstag der Städte Bern und Freibnrg, für die Herrschaften Grandson nnd Grasbnrg.

Gesandte: Freiburg. (Lorenz Brandenburger, Peter Tossis, alter nnd neuer Seckclmeister).

^ Da Claudia von St. German», die Frau des Wirths zu Grandson, die Bezahlung der von dem

6 gesprochen, (bestimmten?) Schuld fordert, so soll sie Namens beider Städte ausgerichtet werden. Die

Ivg/." Biburg ,yM.„ ^ar die Zehrnng der Mönche, die zu Grandson gefangen gelegen, nicht bezahlen,

Rhör^ dieselben nicht allein übernehmen will, indem die Mönche verhaftet wurden, weil sie den Städten

b»e>/'^ Gut entfremdet hatten; um des Friedens willen erbietet es sich, die Hälfte der Kosten zu tragen,

^esclb^^"^ ^ Gleiche thnt; wo nicht, so sollen die Mönche, die Barfüßer oder (nnd?) die Carthäuser,

^ch ^'streiten. I». Der armen Frau (Franyoisc) von Voliere ist die Hälfte des schuldigen Zinses geschenkt;
man sie ans der Meinung („won") lassen, daß sie es geben müsse, damit Andere keinen Anlaß er-

175
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halten, (den Herren) nachzulaufen, v. Die Boten des Herrn von Vauxmarcus begehren, ihm den verheftcten

Zehnten zu Provence zu verabfolgen, da derselbe von jeher zu der Pfarre St. Anbin le Lac gehört Hobe-

Dagegen will ihn Freibnrg für die Filiale zu Provence behalten und dem Ansprecher Recht bieten. Nach

Verhörnng der Nechtstitel des Herrn von Vauxmarcus entscheidet Bern, es solle der Zehnten wie von Alter

her der genannten Cur zukommen, da es nicht billig und in der Eidgenossenschaft nicht gebräuchlich ist, p''

mandcn des Seinen ohne Nechtsgang zu entsetzen; wenn ihn dann jemand beansprucht, so mag er das a»f

dein Rechtsweg thnn. Das wollen die Gesandten von Freiburg nur heimbringen; vollkommene Antwort s^

dann auf der Jahrrcchnung zu Freiburg gegeben werden; dergleichen ist dann zu beschließe!?, ob man den

Herrn von Vauxmarcus nicht bei der Collatur der Caplanci zu Provence wolle bleiben lassen. Wenn du'

Frage betreffend den Zehnten erledigt ist, wird ein Tag zu bestimmen sein, um die Märchen aufzurichten-

«K. Den Sechsen zu Grandson, die neue Hauser gebaut haben, soll der Vogt je das halbe Dach geben-

v. Da der Vogt zu Grandson vor einiger Zeit etliche von Pvonand wegen Zerstörung von Altären und

Bildern ins Gefängniß gelegt hat, so ist jetzt abgeredet, daß diejenigen, die zu diesem Zwecke mit Farcllo

Grandson hinüber gefahren sind, die Zehrung in der Gefangenschaft bezahlen sollen; aber für die Räumung

der Kirche zu Monand sollen sie keine Strafe oder Zehrung bezahlen, da seitdem das Mehr ans die Seite

des Evangeliums gefallen und ihnen die Wahl freigestellt worden ist. t Zwischen dem alten Vicar von

Nvonand und den Kirchgcnossen ist freundlich gemittclt worden, er habe die Rcchtskostcn zu bezahlen, die sn

gehabt haben, um ihn zur Erstattung der entführten Briese zu uöthigcn, da sie sich erboten, ihn für sinm'N

Dienst zu befriedigen; das sollen sie Hinwider thnn, nämlich die halbe Nutzung und das Corpus der PfrüuR

auf einmal ausrichten, weil er sechs Monate gedient und die Gewahrsamen der Cur herausgegeben hat. Dan»

sollen die Parteien verglichen sein. Die Boten wissen, wie dem Kirchherrn von St. Martin du Chasnv?

im Namen beider Städte geschrieben ist, er möge dem Vertrag gemäß dem Prädicanten zu Pvonand jäh?' n

1 Mt. Kernen und l Mt. Haber zukommen lassen, ßi. Denen von Pvonand hat man 2t) Florin als Vu

stcucr au ihre Brücke verordnet, die der Vogt ausrichten soll; wenn sie die Brücke ans beiden Seiten n>

Brettern „verwanden", so soll er ihnen auch Ziegel geben, um dieselbe zu decken, i. Es sollen auch

Wappen beider Städte angebracht werden. Zt. Etiennc Prestre begehrt, daß man seinen Bruder, der cimv

Acker pfandweise von ihm gezogen, anhalte, ihm die Ablösung zu gönnen, sobald er Geld bekomme. Der DU

wird beauftragt, mit demselben zu reden; will er aber nicht gütlich entsprechen, so kann er dazu nicht geiw si

werden. I. Die Botschaft deren von Grandson stellt in langen? Vortrag die Bitte, sie bei ihren Freiheit^

in Ehe- und Ausstcnrungssachen bleiben zu lassen und auch zu erlauben, daß sie auf ihre Güter Geld v»

brechen. Darüber soll ans der nächsten Jahrrechnung zu Freiburg eine billige Ordnung gemacht wcrdev^

des Zinses halb ist zu versuchen, ob sie die Satzung für Aelen annehmen wollen*), i»». Denen von

son ist gestattet, „noch zun? Jahr" (?) zwei Jahrmärkte zu halten; die ihnen gelegene,? Tage mögen ^

bestimmen. >». Die Morel sollen bei ihren Güter,? ohne weitere Veladniß bleiben, da diejenigen, du

Pierre M. Geld vorgestreckt, wohl gewußt haben, daß er nichts Eigenes hat, und Jchan die Güter inncgeh" '

was aber vorher aufgelaufen, soll billig bezahlt werden. «». Dem Vogt zu Grandson ist befohlen, den v?'w

*) Das Citat gebe» wir wörtlich: „Nämlichen, wann einer gelts notdürftig, das, er sine gneter versetzen „löge also, das, ^
so gelt uslichen will, so vil um das stnck, so im versetzt, gäbe billichcn, als das wert ist, und also verkoufe, doch >si
lösung."
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... . ^nnp» ru betten". K» Der Pfarre zu Ficz fall der

Leuten, welche die ausstehenden Zinse nn) verabreicht werden; die Ungehorsamen und den Pierre

Zehnten von neuen Aufbrüchen wie von e ^ ^ H^gel-

Gnmin (?). der die Cur „geadmod.ert hat ,o ^ ^ Fran?°is Clement

schadens wegen einen Nachlaß am Zehnten 9" - ^ ^ beauftragt, sich zu erkundigen, ob dem

und Perriu für die Hälfte des noch schn W» g g ^ nachlassen, i Die Boten

Collet Jauin zwei Theile (?) abgegangen; ^ g' geschrieben worden ist. es sollen künftig

wissen, daß nach Echallens und Graudson sollen, es sofort thun lassen, und zwar

nach Ungewittern die Zchntcmpfängcr, die l ^ mj^et und der Commissär Lucas sollen der

in Gegenwart des Amtmanns wind der Beror m eu mrückaebeu und gestraft werden, t Dem

Kirche zu Coneisc die ihr eigenmächtig entrissenen ^ nachgelassen. » Nach Grandson ist

Jacques „Dagonn" sii'd an (dem Z"w von) e ^wisson?) deii Pfarrern wie von Alter her bezahlt

N'andatswcise geschrieben, es solle ,,!a coppe g nn e Frcibnrger Gesandten, des

werden, ohne Rücksicht auf deren Glauben. » Kundschaften betreffend die kürzlich geschehene

Verhaftung einiger Personen, die zu Onmiw n s .... -n nehmen und mit Marter zu verhören, und

es sei nicht billig, ans bloßen Verdacht hin gman m Übertreter der gemachteii Ord-

(wenn dies durchginge), so könnte Bern ueranap . ^ ^ ^ erkundigen, wer an

uung mit Strenge zu verfahren; deßhalb soll er ' ^ der Verordnung bestrafen; desgleichen soll

diesem „Muthwillen" betheiligt geivese». >»id dann on ) „„rgestoßen haben, überhaupt die erwähnte

>w gegen diejenigen verfahren, die den Prädkan cn nn ^ri Grandson) haben die Boten von Frei-

Drdnung unparteiisch vollziehen. Auf den - ^ ^ göttlichen Wortes begehren,

bürg di? Meinung eröffnet, es könne in Guin ngl. ^ die Frage gestellt, ob sie Befehl haben,

dm Prüdicantcn kein Platz gewährt werden. Des; dg ^ ^,^rn sich nicht dazu vcr-

v°n der „Ordnung" zurückzutreten; sie verneinen gg ' ^^ern fordern, daß nur „ein guter

stehen, daß zwei, drei oder mehrere als Mmg ig ^antwortet, man lasse es bei der von beiden

Theil" dieses Recht zu genießen habe. Darauf wg ^ den Prädi-

Städten besiegelten Ordnnng unverrückt bleiben; Grandson ist befohlen z» erfragen, ob die

wüten verwehren, allenthalben zu predigen, x. ^ u ' nachtheilig sei; ist dies nicht der Fall

Verlegung der Mühle zu Fontane an eine andere ^ ^ ^ ^ ^ ^„e Mühle

und werden (also) auch die Mühlen nicht GBh"gÜ - einen Kopf '»ehr Kornzins z» geben-

»uf den andern Vach stellen lassen, weil doch ^ »«kündigen "wge"- i-d°ch niemanden nennen

Es ist abgeredet, daß die Prädicanten das G"ttesw > ^ Prüdicanten schmäht, so ist

sollen; wenn ein Prädicant die Pfaffen (eliva) gn n ^ im Namen beider Städte auf

^ laut der Ordnung zu bestrafen. Der Bog g .^^bcn Cnrtisancn verfahren soll. t»t» Wie

dw Cur zu Piney die Hand schlagen, und wie er .n.t den ^ ^ unchristlichen Rede, daß er Gott

seither berathen, soll der Statthalter zu g >g ^ Da in dem Holz „Seity" in

immer verläugnen wollte, und wenn er hundert Jahre zu ' ^ niemand da holzen solle; der Vogt

berwüstlicher Weise geholzt wird, so hat man das l. an a c denselben büßen.

W darauf achten und falls er den Urheber einer g ^ ^ogt zu Grasburg mit

«-«- Die Voteu von Freibnrg wissen, wie der Präd.eant zu Gugg.
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einander vertragen sind, und was des Ehebruchs halb mit ihm geredet Warden. «Iii. „Deßglichen wie min
Herren (van Bern) van Pitt wegen die van Schwarzenbnrg und gottshnslüt (?) des buochwalds wegen diser
zyt gerüewigct und diesclbige fach anstan wellend lassen; dach daby mit gesagten Patten van Frybnrg gercdt,
dwyl des Spitals güeter in den zilen und marchen des buochwalds, dein hns Rllggisperg gehörig, auch in der
landmarch Grasburg gelägen, daß dieselbigen, so uf des Spittels güeter(n) sitzen, lieb und leid wie ander
landliit der Herrschaft Grasburg mit grichtzwang, reisen und kilchgang, wie van alter har trngind und sich
nit absündrind; dann Ivo sy das nit thuon, wurden min Herren solichs an(e) recht nit fallen lassen w-
Diese Meinung bringen die Baten van Freiburg heim in der Erwartung, daß ihre Herren gebührlichen Bescheid
geben werden, vv. Dem blinden Ottmann Meyer von Schwarzenbnrg ist eine Kundschaft samt einem
Empfehlungsbrief an den Arzt, den er besuchen will, vergönnt, und dazu 2 Kronen verordnet; seine Frcw,
die bettlägerig ist, soll van dem Bogt 1 Mt. Dinkel erhalten. II. Den Büchsenschützcn zu Schwarzenbnrg
soll jede Stadt ein Paar Hosen jährlich geben, die sie verschießen mögen, wenn fremde zu ihnen komme"-
KK. Den Amtleuten sollen „zu dreien Jahren" Kleider gegeben werden. I»I». Und da Etliche, die vorige
Jahr den Zehnten empfangen haben, des Hagels wegen um einigen Nachlaß bitten, so werden dem Statt¬
halter 20 Mt. geschenkt mit dem Beding, daß der 4 Pfd. betragende Sagerlohn, den er fordert, darein geht-
Ii. Es ist auch beschlossen,des Zehntens halb dahin wie nach Marten, Scholiens und Graudson zu schreiben-
Ii.!«.. Nachlässe am Zehnten: Dem Hans Jcrlet 5'/z Mt.; 20 soll er entrichten; dem alten Venner Z"
Widen 0 Mt., dem Bendicht Zwalen 5 Mt. IS. Dem Vogt zu GraSburg ist befohlen, mit dem Gerber
des Hauses halb „ufS türest ze merkten", Den Gulden, den die Elfi voriges Jahr bei Jörg Träger
verzehrt hat, soll der Bogt bezahlen. i»ii. Dem armen Lahmen soll er als Almosen 1 Gl. und 1
Dinkel geben. «»«». Seckelmeistcr Tillmann und der Bogt zu Grasburg sollen einen Schreiber bestellen, »m
das Urbar noch dieses Jahr zu erneuern, da die höchste Nothdu'rft es erfordert. Was Vcnncr
sel. voriges Jahr bei der Rechnung hier verzehrt hat, soll der Vogt (diesmal noch) für beide Städte bezahlen,
solche Kosten sind aber in Zukunft abgestrickt. «l«z. Der Käufer der Badstube zu Schwarzenbnrg sott si^'
bezahlen; denn auf den jetzigen Bader will man sich nicht verlassen. S'R'. Der Vogt zu Grasburg h"t
etliche schon im letzten Jahr verrechneteBußen Heuer abziehen wollen; es wird dies aber noch nicht gestattet,
zuvor bei den alten Vögten nachzufragenund den Eid zu prüfen und dann eine Ordnung zu machen,
welcher die Vögte sich richten sollen. H«. Der genannte Vogt soll von Venner Gilgen den Zehnten ^
Sangern" beziehen. It. Die Zehnten soll er künftig verleihen, wie es anderwärts Brauch ist, nämlich
Korn und Haber, nicht bloß um Haber, je nach der Art des Getreides jeder Oertlichkcit. m». Der zwissi"'"
denen von Provence nnd den Uuterthancn des Herrn von Vauxmarcus bestehende Span wegen der Feldfah^
und Tratt („trcttote") wird auf den Tag gewiesen, den die Boten der Städte der Marchen wegen vcrordm"
wollen, w. Denen von Graudson soll der Vogt sagen, in Zukunft sollen sie die Kosten von Ehrenladungi"
und Weinschenken aus eignem Gut bestreiten; diesmal wolle man die Hälfte des Weines, den sie denen "o"
Val Travers geschenkt, übernehmen. Beschlossen 5. Sept. I. Am Donstag den 5. September h^
Hans Reif, Vogt zu Graudson, Rechnung abgelegt. 1. Das Einnehmen beträgt, mit Inbegriff von 9
Wein, die zu 1 Krone, 4 Freiburgcr Pfund für 1 Krone gerechnet, in Geld angeschlagen sind, an „Pfenning
990 Pfd. 5 Groß 4 Pfg. 2'/, Obb-, an Korn 75 Mt. 6 Köpfe, an Gerste 7 K., an Haber 61 ^
2 Quart, alles in Grandson-Maß und Savoycr Münze. 2. Das Ausgeben, 80 Pfd. für die Burghut ""
genommen, beläuft sich an Geld auf 717 Pfd. 10 Gr., an Korn 31 Mt. 9 K. 2 Q., an Haber 19 N '
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2 K. 3. Von dem Ueberschnß erhalt jede Stadt 136 Pfd. 7 Gr. 8 Pfg., 21 Mt. 10 K. 1 O Korn
2'/- K Gerste ->0 Mt 11 K 1 Q. .^aber. II. Da der Vogt weder in der oorigen Rechnung noch p-tzt

d°s ..Lobs" erwähnt nnd nnr 22 Pfd. für Bußen verrechnet, so hat er darüber noch Mere^ Schlüsse zu
geben, xx. Am gleichen Tage gibt Peter Stäubi. Vogt zu Gu'sbnrg Rechnung 1. M.t P,d. für den
Lümmerzehnten hat^er eingenom.nen 310 Pfd. an Geld, an Dinkel 28 Mt. 3 Maß "" «'"orn . Mi

Gerste 4 Mt.. an Haber 202 Mt. 0 M.. Berner Münze und Masv 2 Samt "r Bnrgh
"wchten die Ausgaben 155 Pfd. 19 Sehl. 8 Pfg. 3. Es erhält daher ,ede Stadt 7, Pfd. Pfg.. . /, Mt.
Mischelkorn, 2 Mt. Gerste. 13 Mt. Dinkel, 124 Mt. 6 M. Haber.

Zu Das bezügliche Schreiben, dd. 3. September, in französischer Ausfertigung, haben die Berner

Zeutsch Missiven, I. 022. > > e.-. n,.!don Herrschaften ein (wälschcs) Schreiben, das im
Zu i. Ilntcr dein 4. September erging m dir I ) ^ Unterlassung ans die Nachlaß-

Eonccpt drei Artikel enthält. Im 1. (r) ist we -i-uo)nng cuc , .fzcrrschastc» gerichtet morden
gesnche (der Zehntpächter) keine Rücksicht z>. - 2 lch m l ^ ^
ZU sein; dagegen ist Art. 3'(VN) nnr fnr Giand a., stimmt, uc ^
Marten nnd Grasburg geschrieben, jedoch beut; ), a cr nn c. ^ ^ ^ ^ ^ ^

Zn zr. Den Wortlaut des Mandats an die Prädieanten. ebenfalls in französischer Sprache, ha. dieselbe
Sammlung. UV 625.

749.

Blldtll. 1532, 4. September f. (Mittwoch nach St. Verenentag f.).

T.«a.-«rchiv «u..r«: Al-o-m. »bscht°d° I. s. r. «07. S.-a.Sarchi« Zürich- Abschi-d- M. ". c. -««.
T'.'«.Soechi»«cr.,- Ach,cm. Msch. NN. 25». ch.»......S...chiv flrcil....«- Abschi-c- B°. i». .Na...o»-«.ch.0 Basci- Ablch.-d-.

Ko...°..SarchwSoiMi,...... Abschied- Bd. M. «a..i-..-archio Tchos?i..".sc.. - Adschi-de.

Gesandte: Zürich. M. Hans Haab; Heinrich Rah», des Raths. Bern. Peter Stürler; Hans Pastor,
^'"rn. .Hans Goldcr alt-Schnltheiß. Nri. Josna von Beroldingcn. alt-Ammann. Schwyz. Ulrich Auf

^ Mauer.' des Raths'. Un.!rwalden. Hans Amstein. «...mann. Zug. Oswald Tost. Amman..;

Ulrich Staub). Glarns. Jacob Meyer. Basel. Bernhard Meyer. Freibnrg. Hol»,an Techter-

Solothnrn. Benedict Mannsleib. Schaffhanse... Bürgermeister Waldlirch. Appenzell. Amman,.
- C. A. A. ldk. 44b.

Ein gewisser Franz in Lichtcnstcig hat sich in zahlreicher Gesellschaft, im Hof des Abtes, geäußert,

V Drtc haben „sie" (die Toggenburger) nicht ehrlich angegriffen und unehrlich gekriegt, indem Landsknechte

""d Sponsor bei ihnen gewesen, die aber mehr Barmherzigkeit bewiesen als die V Orte; darum werde ihr

"?ng" nicht lange bestehen. Lncern und Schwyz sollen in. Namen und Kosten aller V Orte denselben de¬

ftigen nnd Schwyz dafür einen Rechtstag erwirken. I.. Es ist vor einiger Zeit im Kloster Fischingen durch
"fnössischo Räthe der Streit zwischen den Unterthanen nnd Kirchgenossen in, Tannegger Amt in Betreff der

Priester und Prediger gemäß dem Landfrieden geschlichtet worden. Da nun die eine Partei dem Spruch

""bt "achloben will, so wird ihr schriftlich befohlen, dem erlassenen Abschied stattznthnn nnd die Abgeordneten. ^
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die auf diesem Tag gewesen, für die erlittenen Kosten zn entschädigen oder denselben vor Recht zu stehen.

Wenn jedoch eine Partei sich zu beschweren hätte, so möge sie ans S. Gallentag an die Näthe der Eidgenossen

appelliren. v. Gesandte von Lanis, Lnggarns und Mendris bitten auf's dringlichste, mit Rücksicht auf die

fortwährende große Theurnng ihnen die übrige Hälfte der auferlegten Steuer zn erlassen, da sie schon die

erste nur mit kläglicher Roth zusammengebracht. Auf dem nächsten Tag ist ihnen Antwort zu geben. «I» Der

Bischof Johann von Konstanz läßt vorbringen, sein Vorfahr Hugo habe mit den X Orten ein Bündniß f>E

seine Lebenszeit gehabt; nun wünsche (auch) er mit den XI II Orten ein solches aufzurichten. Heimzubringen,

v. Bonifacius von Molliere, Herr von Font und Burger zu Freiburg, zeigt an: 1. Er habe letzter Tage

vor den Richtern zu Solothurn eine Ansprache ins Recht setzen wollen über die Herrschaft St. Laurent d»

Pont, die sein scl. Vetter, Wilhelm Martel aus Savoyen, von etlichen Ehrenleuten aus dem Delphinat gekauft

um 6000 Kronen, welchen Kauf auch der König von Frankreich und seine vier obersten Räthe bestätigt haben;

weil nun die Herrschaft durch Vermächtnis), geleisteter Dienste wegen, an ihn gekommen, so habe er entweder

deren Besitz oder den Kaufpreis begehrt; von Solothurn nach Grenoble gewiesen, habe er erfahren, daß der

König Inhaber dieser Herrschaft sei, in Solothurn aber hierauf den Bescheid erhalten, man sei nicht schuldig,

ihm darum Gericht und Recht zu halten; deßwegen gelange er an die Eidgenossen mit der Bitte, ihm znn>

Recht zu verhelfen, da er für seine Ansprache Briefe, Siegel und rechtmäßige Titel habe. 2. Er habe zn

Solothurn einen Nechtshandel gehabt wegen zweier Gefangenen, und obschon er den Proceß gewonnen, sei ^

doch für die Auslagen, die ihm seine deßhalb nöthigcn Reisen nach Venedig, nach Frankreich ?c. vcrursachl-

nicht entschädigt worden; nun sage aber die Vereinnng deutlich, wer den Proceß gewinne, dem sollen auch die

Kosten vergütet werden; darum bitte er, ihm zur Oeffuung des Rechten bchülflich zu sein, damit er sein«-'

ziemlich zahlreichen Gläubiger in der Eidgenossenschaft befriedigen könne :e. 3. Darauf erwidert Gabriel,

der Franzosen Dolmetsch, er sei nicht iustruirt; man finde übrigens in den Capiteln wohl, wo die Anspri"^'

der Herrschaft halb berechtigt werden solle; im andern Span haben die Richter den Haupthaudel und die

Kosten in einer Summe gesprochen. Heimzubringen, I. Abgeordnete des Bischofs von Konstanz einerseits

und der Gemeinden Arbo», Eguach und Noggwyl anderseits begehren von den Eidgenossen einen Rechtsspruch

in ihrem Streit über Verleihung der Pfarren und geistlichen Güter. Da sie über andere Artikel sich gütlich

vereinbart, so wird dieser Weg ihnen nochmals empfohlen; wenn sie sich aber nicht vertragen könnten, so werden

sie ans den Tag verwiesen, der im Thurgau auf S. Gallentag gehalten werde. A. Ammanu Vogler ist

mit einem Geleitsbrief auf diesem Tag erschienen und will sich verantworten. Ammann Jsenhut von Appe"'

zcll gibt des Zinsbriefs wie des vorgeschriebenen Urthcils wegen Erläuterungen. Da mau aber unglrich

instruirt ist, so wird die Sache auf den Tag zu Franeufeld verschoben, I». Ans denselben Tag sott uu'st

jeder Bote Vollmacht bringen über die Artikel deren von Appenzell, gemäß dem Abschied aus dem Rhcinthul-

i. Gegen Glarus wird ernstliches Mißfallen ausgesprochen, daß es den Prediger zu Schwanden, der so u"

gebührlich nnd unchristlich gepredigt, allzu gelinde gestraft; darum wird es ermahnt, denselben nach Verdienen

zu strafen, damit mau sehe, daß er gestraft sei, und Glarus den Landfrieden und seine Zusagen halten wolü'

Es soll nun jedes Ort darauf achten, wie solches geschehe'"). It.. Da Solothurn erklärt, es habe dem ^

gehren der V Orte zufolge den Prediger aus der Stadt gewiesen, und den frühern Abschieden gemäß d^

Begehren stellt, ihm deßhalb die 800 Kronen Kriegskosten zu erlassen, so wird ihm willfahrt; es soll

"') Dieser Schlußsatz ist im Zürcher Abschied durchgestrichen.
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. o - .om nachkommen und ferner keine andern Prediger annehmen
beförderlich Brief und Siegel geben, daß ^ erwachsen würde; zugleich gibt man aber
wolle, indem sonst die Ansprache der 800 Kronen ^ ^ ^ seineu Freiheiten und Mehrhe.ts-
die Zusicherung, ihm gemäß de». Landfnedeu ^ ^s. ^s im Rhcinthal erlassene Mandat
beschlüssen beeinträchtigen wollte. S. b. ^^^reter von den Vögten
neben dem Landfriedenunnöthig sei, ...dem dus. v Orte dasselbe zurücknehmen,ersucht
bestraft werden sollten, und stellt dem dring... ' Nothfall das Recht darüber walten lassen. 2. Die
auch die andern Orte um ihre Verwendung un Mandats bewogen worden, um den Landfrieden zu

V Orte erzählen nochmals, wie sie 'lnsnchtMg e s - ^ sie, das; es in semem
handhaben,weschalb sie begehren,das; Zürich t" a '. ^^ „np Sterbens Christi gereiche,

neuen Mandat die Worte streiche, daß die Messe ^ beraubt haben, 3. Zürich erwidert, we.l
auch diejenigen strafe, die den Prediger zu Lnnlhof., ß sondern das Recht erwarten wollen, s" M. d.m
die V Orte von der geforderten Tröstung mch^ keim Tröstung einzuziehen Sem M m
Landöogt im Rheinthal befohlen werden, bw K - ^ Meinung gewesen, das; sw lau
bat habe es blas; für die eigeuen Angehörige.;erws . w ^ ^ „^cm,,m es glaube Mugen
Landfriedens Messe dürften halten lasse.., wo aus a. ) deu Ork
sbr seine Landschaft zun. Gebieten und Verbieten « 'md G ^ ^ ^ ^
SN keiner Schmach oder Aergcrnisz geschehen, am; Lunlhofen habe die Obrigkeit genau na.hg.f..g'

^Theil bei seinem Glauben bleiben „solle". ^ Ha>^ » lw. ) ^ ^ di- Gemeinde um
das Vern.öge.. des entflohenen Nutervogtes ^ ^ ,.es he. -
200 Gulden gestraft :c. 4. Da man h.erm «'/h ^ 0 ^ ^ e... Tag nach Bad
bringen, un. darüber zu rathschlage...und da d.e Sa^ ^ Befehl zu geben, m

angesetzt auf den 0. Oetober. Die Bitte an d.e V O w, b ^ ^ Ma.land Gesandte
Bezug der Tröstung innezuhalten, wird twn 'bncn a i ^ ^ „ w Zeiten der Theurung
"n-lden. das; der Herzog die gestellte.. Artikel ""0"'°'''"^^ Menge Getreide an die Eidgenossenzu gebm.
und anderer Roth nicht verpflichtet se.n fülle, ^ die „Wetschger"^b „^ulgei
U"b mit geringen Veränderungen im dritten >." st p ^ ^ Malstütten für das ...
"'cht befreit sein sollen, da hien.it ^ -.4'ug g ^ ^ Folgendes berathschlagt. -
"Bigas;" oder Mcndris angewiesen werden. 2. e'. ^ ^ glimmen, daß ein Ehrenmann, .
behalt zum 1 Artikel will man seinerseits aufnehme . ^ Felleisen oder Sa.^

"r der Stadt Mailand für sich oder sein ^ sind aber Kausleute ^
»hinter ihm zu», Thor hinaus führte". dm». ^ Bigaß wegen (Mange. an) .M.. G
«nsgeschlosscn Beim 6. ist zu bedenken, das; c» z - ^ z Bellenz vorzunchn... - ~

i°ll-» dl, »Imidin, d-m s-rj-s mmrMw» ^ ^ ^ AMiiz «» «„>»>-">>> '7s"« B-dm
scheinen, „die" (Capitel) abzuschließen. >>- ^ ....Summen bezahlen und auf den nächsten ^.gz
S-woyen ernstlich geschrieben, sie sollen ausstehend.' S ^ Hakenbüchsen, '»elche d. w
darüber schriftliche Antwort geben. «». Da il" - " ^gchörigcn abzuweisen, ».dem sons au.) . ..
Lwinen nach Luggarus geliehen, so wird ihm en.Pfa -m- ' ^ hein.zubr.ngenund au d.
Vrte für Geschütz. Pulver. Mehl ,c. Entschädigung W ^ ^ Mottkew. und die 50 Gulden, welche
^0 in Frauenfeld Antwort zu geben, wie man du >.on
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Jacob Stocker schuldig geblieben, bezahlen wolle, qs. Der Bote von Schaffhnusenmeldet, es sei Sebastian
von Fulach, vormals Conventhcrr zu Muri, mit Hinterlassung kleiner Kinder gestorben, und bittet mn Ver¬
wendung bei dem Abt, damit er denselben das, was ihr Vater ins Kloster gebracht, verabfolge. Heimzu¬
bringen. i'. Der früher auf S. Gallus ins Thurgnu angesetzte Tag wird auf Allerheiligen (1. November)
verschoben, „dicwil es dann noch in allem Hcrpst ist". In Betreff Seckelmeistcr Wichser's erklären die
V Orte, daß sie auf Tagen nicht mehr neben ihm sitzen wollen, weil er sie an offener Landsgemciude ver¬
unglimpft und in vielen Stücken die Unwahrheit über sie gesagt habe; jeder andere Bote von Glarus werde
ihnen angenehm sein; deßhalb werden die begehrten „Artikel" angezeigt, t. Ammann Vogler erscheint aber¬
mals und bittet, ihm ein freies Geleit in das Rheinthal zu geben, um Kundschaft schöpfen zu können, wobei
er verspreche, solche nur in Gegenwart des Laudvogtes aufzunehmen; auch wünscht er, daß ihm daS Geleit
auf den Tag im Thurgau verlängert werde, damit die Sache endlich zum Austrag gelange, »i. Heimzu¬
bringen die Bitte Zürichs und der Verwandtschaft Schulthkiß Mörikofcr's, demselben die Ranzung von 200 Gl.
zu erlassen mit Rücksicht auf seine kleinen Kinder, und auf dem Tag zu Frauenfeld -darüber Antwort zugeben-
v. Jeder Bote kann berichten, was „die Frau" von Unterwaldcn geredet. Hv. Vogt Staub von Zug
bittet jedes Ort um ein Fenster. Heimzubringen, x. Ammann Toß fordert Antwort wegen des großen
Schadens, der denen von Zug an Heu, Zäunen und Auderm zugefügt worden. Es wird jedoch ersucht, von
dieser Ansprache abzustehen, indem auch andere Orte große Kosten erlitten, und Luccrn ebenfalls Entschädigung
begehren würde, wenn Zug nicht nachgeben wollte; dabei ist abgeredet, daß es die Sache ruhen lassen sollte,
bis das übrige Fricdgeld erhältlich sei. Heimzubringen, ob man den Geschädigten 100 Gl. von Mörikofcr^
Loskaufssummeverabfolgen wolle, und auf dem Tag zu Frauenfeld Antwort zu geben. Z"- Da Onnphrion
Setzstab zu Zürich in schwerer Gefangenschaft sitzt „von Reden wegen", und dessen Verwandtschaftbittet, sich
in Betracht seiner treuen Dienste für ihn zu verwenden, in der Erwartung, daß Zürich ihm auch Gnade
widerfahren ließe, wenn der Ammann Vogler begnadigt würde, so will man es heimbringen, damit ihn? geholfen
werde*). Der Vogt im Freien Amt wird beauftragt, wegen einiger Hangenden Geschäfte daselbst einen
Tag anzusetzen. »,». (Durchgestrichen). Der Schultheiß von Lucern soll der freundlichen Bitte der Raths¬
boten von Zürich und Schwyz für Rudolf Knopfli von Wüdcuswyl, eines Friedbruchs wegen, eingedenk sei»,
damit demselben Gnade erwiesen und die Stadt Luccrn wieder geöffnet werde. I»I». „Herr Schultheis, si^
ouch iugedenck Gorius Lochers von Ragatz." ev. Der Herzog von Mailand hat geschrieben,daß man a»f
den 15. dieses Monats die 10,000 Gulden zu Mailand oder Lecco holen solle, da sie bereits erlegt scn'w

Da der Herzog den beiden CommissarienRahn und Luchsinger und dem Hauptmann Zelter der Aeniü'>'
wegen nichts schuldig zu sein vermeint, so hat man mit seinen Gesandten deßhalb ernstlich geredet und ihm
selbst geschrieben, daß er jenes Geld auf den genannten Tag nach Baden fertigen und die drei Hauptleute, die
so ehrlich und treu gedient, befriedigen solle. Heimzubringen und ans dein nächsten Tag Autwort zu g^m
wie man sie sonst belohnen wolle, wenn der Herzog ihnen nichts gäbe. vr-. Die von Lunkhosen, die zw0
Müllern etwas Wein ausgetrunken, und deßhalb auf der Jahrrechnung verfällt worden sind, denselben Z"
bezahlen oder den Geschädigten in Brcmgarten Recht zu gestatten, bitten um Nachlaß oder wenigstens um

0 Der Zürcher Abschied lästt die andere Seite dieser Verhandlunghervortreten: Nachdem der Venner von Bern und der
Landvogt zu Baden, die im Namen der Eidgenossen in Zürich gewesen, über Ofrion Setzstab's Handel Bericht erstattet, hat uuw
die Boten von Zürich zum freundlichsten ersucht, ihre Obern im Namen aller Orte ernstlich zu bitten, ihm das Beste zu
dann werde man auch Ammann Vogler's Sache heimbringen in der festen Zuversicht, das! sich dieselbe auch gut gestalten werde.



September 1532. 1401

^ ^ s - >>..n wiriaen Spruch, weil die von Lunlhofen alle bethciligt sind.
Recht in ihrem Gericht. ^ ^eibt (>edoch) e ^ ^ Hans
lt. Die Boten von Zürich hoben zl> den. ss c.. bittet der Bote von Schwyz für eine Bose des
Schund. Pfriinder zu Tos;, viel Vermögen ... heimzubringen, um onf dem
Verstorbenen, die viele kleine ^^r Hut- «m n ' ^ Kürrus der Linth halb eine Uebercinknnft getroffen,
nächsten Tage Antwort zu geben. S»U° Da Ol U ^ ^ ^ ..^ ^avon
s° haben die Boten der beiden Orte Znnch ersuch. ^ ^ den Vogt Heinrich Reinhard
abstehen könnten. i°. Anna Meisz. Klosterfrau zu ^ holten »nd die Antwort nach Baden zu
5» Andclfingen zur Ausrichtung ihres baar geliehenen " ^ ^ das; der Prädicant bei weitem
schicken. -^.Betreffend das Pfarrhaus zu D,-t.k°n mach ^ Tagen gemachte
d. I.M.. s.«. «. c- «- >°: ^2«! .« d>° -.h.n »!m m-

Mehr gütlich anzuerkennen, zumal Bern 5» Gab.sk ^ Sacramentc n.id aiidercr Dinge halb
andern Orten das Gleiche zugestanden. w"l k" °er ' m ^ Prädicanten (d. h- sciucr Gemein-
Wmcr bereit sein müsse; dagegen solle das Hau. gew.r^ ^ ^ ^ dem Abt vou

schaft) gebührende Antheil herausgegebenwerden. - - vorbehalten, der 4000 Gulden halb
St. Gallen einige gütliche Artikel aufgesetzt haben. ^ genommen haben. Auf de,r
alle diejenigen rechtlich zu belangen, d.e von de ^ ^ ....^ Solo-
Anzug der Boten von Zürich, betreffend Hauptmann l. ' ^ hinter von ihur gehabt; ivcun er
lhnrn. ihre Herren haben demselben nichts verboten, svn crn r . „.„hergezogenen Span betreffend
lamme, so wollen sie ohne Verzug Recht ergehen lohe». ' h^Msen. das Haus mit allen Nutzungen
das Haus Biberstein haben endlich die VII Orte auf Hu'ws ^ ^ ^ gerechnet, an Bern zu vcr-
U"d darauf haftenden Beschwerden um 2000 Gl. rh.. ,c o .. ,„.d die übrigen 1000 auf
laufen; 1000 Gl. soll es dem Schaffner zu Lcuggcrn aus ^ Landvogt zu Baden, damit die ab dem
Martini des nächsten Jahres ohne Zin. bezahlen, uu st ^ Nutzung nehmen, dafür aber den Zins
Haus Leuggcrn gehenden Zinse abgelöst werden. crn c ^iinm, da mau dem Oberstmeister deschalb
""richten; auf dem nächsten Tage soll es sich über diesen . c l ^ ^

s° ernstlich schreibt, das; man hofft, er werde es dabei am, ausgegangen fein von den"Wzogcn, es solle ab einem Tage zu Baden ^as bedauern ihre Herren, da die Boten
^lll Orten, der das Gebot enthalte, die Messe wu cr a> ,^„....„gchtig) in Schriften mitbegreife, :c. E.
"'chts darum wissen, und begehren, das; man sie nie) i,as gesagt, habe die Unwahrheit
">"d ihnen geantwortet, der Brief sei keineswegs,.sv ar ^s g ^ g,-
"abgeben; dagegen sei denen von Dictikon geschrie'cn wo . c Schwyz begehrt, das; die

?"lten sie „aufzurichten". Das Weitere wissen die Boten. ° ^
V Orte den Vogt Sr.ter für die Kosten mit den Gefangenen ves ö - ^ ^ ^ ^ Bezahlungansprechen,
'^r dieselben gebracht, und wer sie ledig gelassen, auch wer pcs Vertrags von Rapperswyl

Ferner hat Schwyz verlangt, das; der Landschrei .er > pcauftragt, die Zusätzer in
""schädigtwerde. Das soll man heimbringen, »> l >ar c. »ermächtigt (die Entscheidung anf-
Anpperswyl heimzumahnen; die drei übrigen Orte haben ^ ^cm,. Glarns beför-
g-schobenY. Uri und Unterwalden sollen ihren Enischlns; Betreff des Hauses Beuggen;
Irlich benachrichtigcrr. Basel soll auf den nächsten ^ „„^ognngen.
"wu will sie dann verhören, ausfertigen und besiegeln, a v c ^
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tt. Dem Vogt im Rheinthal ist befohlen, Nachfrage zu halten, warum ein Gewisser sich geäußert,

es komme ein Sturm, und je nach dein Sachverhalt ihn gebührend zu strafen. Zii». Den Hans Schwarz

aus dem Wyler, der übel geschworen haben soll, hat er ebenfalls nach Verdienen zu strafen, wenn dem s»

ist. w. Den Kirchgenossen von Thal wird dieser Bescheid gegeben: Es soll gänzlich bei der vorigen The>°

lung der Pfrundgüter bleiben, der Meßpriester das Pfrundhaus, die Hofstatt und den Baumgarten inne-

haben, dagegen die 5 Gl. Zins, die ab dem Haus gehen, ausrichten und dem Prädicanten jährlich für seinen

Theil auch 5 Gl. geben. Im Ucbrigen erwartet man, daß die Parteien sich fürder dem Landfrieden gemäß

Verhalten. Deßgleichen sollen alle Prädicanten im Rheinthal die Pfarrhöfe räumen und die Meßpriester

daraufziehen lassen, doch so daß die Häuser „gewürdigct" werden und die Priester den Prädicanten nach Anzahl

der Personen (die Güter?) herausgeben sollen, xx. Ammann Vogler hat sich erboten, einen Spruch

dem Landvogt und den? Ammann Zänz über das, was er selbst in der Kirche zu Oberriet zerschlagen, anzu¬

nehmen; doch wird abgeredet, daß jeder Theil an die Boten der VIII Orte auf dein Tag zu Fraueufcld

appelliren könne, zp)-. Da Etliche die Sonntage der Zwölfbaten und andere Feiertage nicht feiern, s» Ha¬

waii dem Vogt im Rheinthal befohlen, daß er bei „seiner Buße" alle Tage zu halten gebiete, welche Zürich a>P

genommen (beibehalten!). Es haben zu Marbach Einige ein Glöcklein gestellt, um zusammenzulaufen, wenn man

einen fangen wollte, und dies zu wehren; diese soll der Vogt nach der Öffnung der Höfe strafen.

Strafen, die den Landfrieden berühren, soll der Vogt allein beziehen, andere aber, die vor dem „Bußgeriäst

fallen, dem Abt von St. Gallen überlassen. Den Prädicanten zu Marbach soll der Vogt aus dcw

Lande wegweisen; will aber derselbe Recht annehmen, so soll dieses über ihn ergehen, t ve. Der FisäMM

und Wildbänne halb, auch den Meßpriester zu Rüti betreffend, will man dem Abt zu Pfäscrs schreiben, dcr

dann dem Vogt Antwort melden wird. St. A. Zürich: Rheinthal. Absch. Buch, k. S7. — Stiftsarchiv St. Gallen (Original).

«K«II«K. 1532, 9. September (Montag nach u. Frauen Geburt), Baden.

I. Dcr Hauptmann des Abtes von St. Gallen stellt in dessen Namen an Zürich das Begehren, dc»

Abt bei seinen Freiheiten und Gerechtigkeiten bleiben zu lassen oder ihm dann vor Recht zu stehen, dem letzte»

Abschied gemäß; worauf Zürich erklärt, es habe eine bessere Antwort erwartet; da er nun auf seiner Mei»»»b

beharre, so nehme es das Recht an, aber nicht gemäß den Bünden, indem es mit ihm keinen Bund habe, sonder»

vor den Boten der neun Orte (Bern, Uri, Unterwalden, Zug, Freibnrg, Solothurn, Basel, Schaffhauscn, Appc»'

zell). II. Nachdem dieselben auch die Boten von Schwyz und Lucern angehört, die das Recht gemäß den Bünde»

verlange», hat man sich des Hauptmanns von St. Gallen gemächtigt und dann folgende Artikel festgcsc^'

1. Die Prädicanten, die bei seinen Gottcshausleutcn wohnen, sollen dcr Tröstung erlassen sein; wenn sie

etwas Wider den Landfrieden reden oder predigen, so solle und möge der Abt sie nach Inhalt des Friede»-'

strafen. 2. An die 6999 Gl., welche die Stadt St. Gallen abgelöst hat, und die verbraucht worden siud, I»

Zürich dem Abt 4999 Gl. geben und zwar die erste Hälfte auf nächste Lichtmeß (2. Februar 1533), die

über ein Jahr auf den gleichen Tag, aber unverzinslich; will es sie jedoch verzinsen, so wird es ihm gewicht'

es soll aber dem Abt eine gebührende Verschrcibung dafür ausstellen. Von den drei verfalleneu Zinse» w

Zürich zwei und der Abt einen bezahlen. — Es sollen nun beide Parteien diese Artikel treulich hciuibn»!ll'"

und sich dafür bemühen, daß sie angenommcn werden, und ihren Bescheid ans St. Matthäus Tag (21- Scp -

nach Zug berichten, damit dieses dann jede von dcr Antwort der andern benachrichtigen kann.
St. A. Lucern: Abtei St. Gallen.
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< t' i!NN aus dem Zürcher, nn, <»l> aus dem Berner, Wp 11 aus dem Freiburger (wo sie kaum

hingehörten), 88 aus dem Baslcr Exemplar. Im Zürcher fehlen v, le, in, >>—i»n; Bern hat v,

k, 1—i', 8; Freiburg v—i» (abgebrochen); der Nest, soweit er dahin gehörte, scheint verloren; Solo-

thurn v—L, Ic—p, i, 8; Schaffhausen v—«, 1 t>, vv, tili und einen durchgestrichenen Artikel (betr.

Bolothnrn); Basel entsprechend.

1 ist vollständig gedruckt bei Bnllingcr, III. 365—367.

Zu in. Für die weitere Entwicklung des Geschäftes sind folgende Acten bcachtenswerth:

1) 1532, 11. September, Baden. Johann Angelus Ritins, Secretair und Gesandter des Herzogs

Fwnz Ii, von Mailand, verheißt dem Schultheis; von Luecrn, Hans Golder, 206 G^ld. rh., nach seinem Gefallen

m Lucern zu vcrtheilen, wenn die Herren von Lncern oder deren Gesandte samt den andern fünf (vier) Orten

die „Freundschaft" mit dem Herzog nach Inhalt der Capitcl beschließen, die ans dem Tag zu Baden vom

1V. Sept. d. I. durch die Boten des Herzogs vorgelegt worden sind.

2) 1532, 7. November, Lncern. Derselbe verspricht demselben 166 Sonnenkronen an Gold, zu gleichem
Zwecke, wenn die V Orte den Freundschaftsvertrag annehmen, wie solcher in dem Schreiben vom 16. Octobcr

I. an Lncern sormnlirt ist. St. A. Lucern! Deutsche Nebers. von Ä. Zurgtlgc».

Zu im ziehen wir, um den Abschluß zu erklären, folgende Acten:

1) 1532, 8. September. Bern an die Boten der VII Orte in Baden. Antwort ans ihre Zuschrift vom

d. in Betreff des Hauses Biberstein. Eines Abschlags hätte man sich nicht versehen, sodaß man den Eindruck

Hube, es wäre ihnen viel lieber, wenn ein Fremder oder gar ein Ausländer da regierte. . . Nach der Besitz¬

nahme dieses Hauses sei man nie Willens gewesen, dessen Einkünfte für (die Stadt) zu verbrauchen, sondern

die Vorschüsse daran zu verbauen oder sonst anzulegen, wie die Nothdnrft es erfordere, was sich auch aus dein

schreiben ergebe, das man damals dem Hochmeister in Franken zugeschickt habe. Hienach begehre man abermals

bei der früheren Antwort zu bleiben; die VII Orte mögen bedenken, daß das Hans in diesseitigem Gebiete

die Mannschaft hicher gehöre, das Einkommen geringfügig, das Haus in üblem Zustand, die Zinsleute

<U'm und der größte Theil der Zinse rückständig seien. Wenn aber das alles nicht beachtet würde, so wolle man

inen Schaffner dahin kommen lassen; doch werde man (auch) dann nicht gestatten, daß das Einkommen weg¬

führt, sondern an die vorhandenen Bedürfnisse und die Armen verwendet werde; zudem würde man den

Schaffner verpflichten, den diesseits geltenden Geboten und Verboten, so auch der Reformation nachzuleben.

-iLerde dies nicht zugestanden, so biete man jedem Orte nach den bestehenden Bünden Recht, wobei man zu

wiben hoffe, ?c. (Das Original ist etwas weitläufig). St. A. Bn -n: r-utsch Miss. r. sss—sss.

2) 1532, 8. September. Bern an seine Boten in Baden. Antwort auf ihren Bericht. Abschriftliche

uttheilnng des Schreibens an die VII Orte, als Richtschnur für weitere Verhandlungen. Wenn es aber mög-

sei, für 2666 Gulden einen Kauf zu schließen, so mögen die Boten darauf eingehen; sei dies nicht erhältlich,
ia mögen sie noch 166—266 Gl. mehr zusagen; dabei lege man zu dem von den VII Orten eingesandten Zeddcl

" 'ei das Einkommen des Hauses zwei Auszüge ans den Rechnungen des Scckclmeisters, der bcincbens gefunden,

"Ü vor dreißig Jahren die Mark Silber um 6 Gl. gegeben worden. w> n>-

. Z" 88- Dieser Act, auf den früher verwiesen wurde, enthält die bündigste Darstellung des fraglichen

0'chäftes, wcßhalb er wörtlich folgt:

1532, 27. September. Basel an Rudolf von Friedingen, Landeommcnthur der Ballei Elsaß und Bnr-

b""d. „Unser ftüntlich willig dienst zevor. Erwirdigcr edler lieber Herr und fründ. Es habend gemeiner unser

fniwen lieben Eidgnossen sandtbotten, so nf vorigem tag (z»o) Baden vcrsamlet gewesen, uns ein snpplica-

'""(s)schrjft^ darinnen Herr administrator des hochmcistcrnmpts in Prüßcn uns vor der röm. kcis. Mt., onch

-""fürften, surften und ständen des heiligen Stichs, jüngst zno Ncgenspnrg vcrsamlet, unfern allcrgncdigistcn

""d gnedigen Herren, nf Meinung, daß wir Herrn Jörgen von Andlow, jetzigem comcnthnr zno Bücken, alle zins,

Ohmden und Nutzungen, in unser obcrkeit gelegen, bishar vorgehalten, ine bedachter nntznngcn spoliert, die Herren
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Ludwigen von Ryschach, unserm burger, ingcantwortet haben, und zu dem in unser eigenen fache selbs richtet
zc sin vermeinend?c., anzücht und verklagt, uns dargcgcn verantworten (ze) mögen, zno Händen gestellt, ab welichet
unbegründtcn vcrklagnug wir nit ein klcins bcdurens empfangen, in anscchcn daß sich mit dheiner warhcit erfinden
wirdet, daß wir des Hufes Bücken zius und zehenden, in unser oberkeit gelegen, an uns ze ziehen oder deren Zt
genießen je bcgcrt noch das hus Bücken solicher Nutzungen weder spolicrt noch die Herrn Ludwigen von RysäH^
ingeantwortct oder anders hicrunder gehandlet haben, daß mit warheit von uns söltc geredt werden, wir iviirend
in unser eigenen fache selbs richter. Dann wiewol es ein warheit, daß Herr Ludwig von Ryschach sich zno nie»"
malen vor uns erklagt, wie er in siner fügend wider sinen willen in den orden gctrungen, sine junge tag u»d
beste zyt in des ordcns diensten so trüwlich verschlissen, daß im zno belonung die commenduryBücken zuogestclst
die er, vor und nachdem er sich in den celichcn stat begeben, ein guote zit in rüewiger besitzung iugehebt, darzu»
nach siner vercclichnng von üwer eerwirdc mit einem nüwcn gemalt, sich als ein comcnthur zuo Bücken um du
schaden, dem huse im pürischcn ufrnor zuogefücgt, ze vertragen, versehen, und demnach es in dem orden nit
brucht, daß jcmands siner comendurien on uncerliche vcrwürkung verschalten, aber wol von einer kleineren Z»»
einer besseren verändert werden, sye er doch one alles verschulden, allein daß er den erstand angenommen, uo>»
hus Bücken vertruugeu; ouch wie der orden ime von Ryschach zno ruck, on sin müssen und verwilligen, (mit?) ß»e>»
junkherren und vattern einen verzig ufgericht und ime damit alle erbfäll, die im von gott, der natnr und allem
rechten zuoständig, hingeben, ^— und darnf bcgcrt, dicwyl er vermclt comcndury und erbrecht mit dheincn nnecreu
verwürkt, mit recht deren nit entsetzt noch vcrzige» hctte, darnmb er noch der recht comcnthur wäre, daß mir M
an siner comcndury güetern, zinsen und Nutzungen, in unser oberkeit gelegen, biß er solichcn inkomens mit recht
entsetzt und im der angeregt verzig siner crbrcchten durch den orden ledig geschafft und wider zuo Händen gesteh
werden, nit irren noch verhindern wellten zc., so habend wir doch hiernf nützit anders gehandlct, dann daß m"
uns nach mcngcrlci schriften an üwcr ccrwirdc, onch dem von Andlow hicrnmb bcschchen, znoletst crlüterct, daß
nur ine daran nit irren noch verhindern wellen; doch ob der jetzig inhabcre des hnscs Bücken oder jemands
von des ordcns wegen deren halben rechtens gegen im bcgeren (wurd), solle er mcnklichcn in den geeichtem
da die güctcrc gelegen, zum rechten gewärtig sin. Daß wir nun mit discrm unserm entschloß dem hus Bücken das
sin vorgehalten, dessen (dasselb?) siner Nutzungen spolicrt, die Herrn Ludwigen von Ryschach ingeantwortct, dcß >1
nit; dann glichwie Herr Ludwig dheiner insatzung, sonder allein ine an dem, deß er noch nnentsetzt, der recht besitzt
sye, nit ze verhindern begert, also haben onch wir ine in dhein nießung ingesctzt, sonder allein an dem, dcß ^
noch nit ordcnlich entsetzt, nit zc verhindern entschlossen; darum mit dheiner warhcit von uns gesagt werde»
mag, daß wir dem hus Bücken das sin weder vorgehalten, dessen spolicrt oder Herr Ludwigen ützit iugea»^
wartet haben, darns dann folgt, daß noch vil unbillichcr von uns gcrcdt, daß wir in unser eigener fache,
ob wir bedacht Nutzungen uns selbs znozuoziehenbegcrten, selbs richter zuo sin vermeinend, so wir doch dR>
dingen weder gcwünn noch Verlust habend. Als sich aber demnach zuogetragcn, daß der von Andlow, verM»3
siner schriften an uns nsgangen, vermelte Nutzungenmit unserm ordenlichen stab in arrest und bis zno ustmö
hinder recht ze verlegen begert und angerüeft, habend wir ime gewillfart und nf sin, des von Andlows, bcge>e»
vilgedachtc Nutzungen mit ordenlichem recht in verbott gelegt, do dann solche Nutzungen»och uf disen tag lige»'
des rechtlichen cntscheids erwarten, also daß dem von Ryschach deren noch dhcine inhändig gemacht sind. ^
wir nun hicrunder nit anders dann vorstat gehandlet, habend wir uns obbedachterunbcgründter vcrklaguttgt»
nit unbillich beschwert, uns dargegcn vor unfern getrüwcn lieben Eidgnossen nach unser ecren notdurft vera»^
wnrt und erbottcn, diewyl solche Nutzungen uff des von Andlows begcreu und anrüefen in verbott gcMb'
da ouch verrückter zyt von gemeinen Eidgnossen nach beder Herren, Andlows und Ryschachs, gnuogsa>u0 (
verhör solche spann an die ort, da die Nutzung gelegen, zuo recht gewisen, daß wir der enden als unpm
tiesch lüt mcnklichem, so darum anrüefen, guot ufrecht und unverzogenrecht crgau und gedyhen lall
wollen zc.; diewyl es aber normalen unser» Eidgnossen,wie üwer eerwirdc ab ircm schribcn verneinen
mee gesellig, daß sich üwcr ccrwirdc mit Herrn Ludwigen von Ryschach güetlich vertragen, das recht verwitü»
plibcn, wellen wir als die rcchtsprechcr hieriuider vil lieber vertragen dann damit beladen ze sin bcgeru ("»,
üwer ccrivirde glichcr gcstalt früntlich ankert haben, sy ivcllc nochuialcn die getrüwcn dienst, so Herr LucnMb
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vo» Nyschach dem ordcn vilfaltig gethan, ouch wie nnfrüntlich ime mit dem hingegebenen vcrzig beschchcn,

zuo herzen füeren und discn Handel mit güctlichcm vertrag hinlegen; dargegcn wellend wir Herrn Ludwigen zua

aller billicheit vermögen und solichs nmb üivcr ccrwirde und gemeinen orden jederzit früntlich verdienen, nwer

willsürig antwort bcgcrende." Mgswc».

Eine Anzahl anderer Schreiben in dieser Sache hat die Baslcr Missivensammlnng

ist ohne Datum abgedruckt bei Vnllingcr, III. 364, 365.

750.

M». 1SW, S-P>-»ldn

Staatsarchiv Bern.

I, (7. Sept.) 1. Eine Botschaft »°u Savo^

'"cht gefunden und bitte beschall,, ihm bis W"h>-acht B>cl p,g-

bcgehre er zn Genf in seine Rechte eingesetzt zn werden gewisse Neben abgelesen haben, worüber

bleichen über den Fredel, dm 18 Genfer begangen, md^ ^ ^ ,..ch thnn; die Boten, die

i"n Recht erfolgt sei. 2. Antwort- So lange ^

W Jahrrechnung gehen, erhalten Auftrag, dort m der ^ ° .Antwortet habe, und bittet nochmals, dort

0. M. September.) 1. Die Botschaft zeigt an was ^ ^ nach Genf zn schreiben,

°"f Gewährung hinzuwirken. Da es eingewilligt. der ^ ^ gewünschtem Sinne geschrieben.
i° ">°ge Bern' sich dazu auch entschließen. 2. Es w.rd - ^ -40. -4».

>k ^l'üen Zuschrift vom 7. d., den Herzog

Zn II 1. 8. September. Bern an Freibnrg '^>"0" bis zur Jahrrechnnng; den

von ^voyen betreffend. Man bitte srrnndl.ch, m ^ ^
diesseitigen Boten werde man Befehl geben. d.e,elbe zu berat) ^ ^

«lso nichts Unfreundliches unternehmen, -c. Nm'ckwit des Herzogs von Savoyen habe heute das

2> S-p.-m».., B..° S..I. ' A,,» wl- lchm S..!w.z d.

Begehren angebracht, daß man den Sprach von chapcr, ^ Stadt nicht mehr begünstigt werde als er. Da

nömlich der Herzog in den Vidomat wieder m.Se'etz werde. ^ Genf ermahnen, den Herzog als Vidome «'llzanchnen

'"an dieses Begehren vernünftig finde, so wolle m ) ^Winnen gemäß; geschähe dies nicht , so >

in de»i Sinne des angernfe.ien Ur'heils und dem al n H ^,^ehen dursten, wurde

seinen eignen Versprechungen zuwiderhandeln; der d'c g ' ^ Soldzahlnng. (.A'ouiiiuot pe>»

'"an sich'dann^i.s .ücht beladen. 2. Wnw^mg d^g^ ^ ^ ,0 ck..v ^
-4 aaoi. aon.ma Inan lo s-rve« Inno nvea oa grr lnira n pn>'ör?). Ueber

'»an a tm.ir j.rmna.8a. »mW gno ew vmw na le«°'w ^ ^ MP. v 24°».

Artikel verlange man Antwort bei diesem Boten. ^ T.»gch Mig. r. °->r.c andere Correspondcnzcn fallen hier weg.
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751.

Lucei'tt. .1532, 9. September.

Ttiftöarchiv Luccrn.

Verhandlungen der V Orte, — nur durch folgenden Act constatirt:

1532, 9. September, Luccrn. Die Voten der V Orte nn Cardinal Pucci. Empfehlung ihrer Angeleg^U'

Helten, nnmentlich die Erhaltung des christliche» Glaubens berührend, nebst Creditiv für Stephan de J»h^'

752.

Lucml. 1532, 28. September (Sainstag vor Michaelis).

Staatsarchiv Luccrn: Allgem. Absch. i. 2. k. soo.

Tag der V Orte.

t». Da oft Tagleistungen ausgeschrieben, aber nicht von allen Orten, oder zu spät, besucht werden,

durch für die Wartenden Kosten entstehen, und in dieser nnsichcrn Zeit gar leicht zum Schaden etwas

säumt werden könnte, so wird beschlossen, es sollen fortan die Tage fleißig verkündet und besucht werden- '

das Schreiben Zürichs betreffend Ammann Vogler und Schultheiß Mörikofer, nämlich das Begehren,

erstem Geleit zu geben und dem andern die Loskaufssmume zu erlassen, soll man zu Baden Antwort g^"'

t. Wegen vielfältiger Umtriebe, Unruhen und verdächtiger Reden hat man beschlossen, es solle jeder

seine Herren darüber berichten und zu Baden mit Vollmacht erscheinen (zu berathen), was man deßwegen

Zürich oder Andern reden und sonst noch thun wolle. Inzwischen soll man überall gute Späher und eU>

schafter haben. «1. Luccrn beantragt, eine Botschaft der V Orte an den König von Frankreich abznscnd^

. um ihm zu eröffnen, wie seine Boten mit den V Orten umgehen. Soll treulich heimgebracht und zu

darüber Antwort gegeben werden, um so mehr als Lucern erklärt, die Botschaft allein abordnen zu wo

wenn die übrigen Orte nicht dazu stimmen sollten, v. Ans den Bericht, daß die Schreiber zu Baden

Franzosen alle Abschiede und Schriften mitthcilen, wird abgeredet, dies heimzubringen, um ihnen solches crns

zu untersagen, Es soll jedes Ort seinen Boten nach Baden Befehl mitgeben, mit denen von Brenigs ^
ernstlich zu reden, daß sie den V Orten ihre Zusagen halten, und mit denen von Mellingen, daß (w

Mauern niederreißen. K. Aus Rapperswhl wird gewarnt, daß die Stadt, wenn es zum Kriege käme, durch 0>u.

verrathen oder „sonst" verbrannt würde. Li. Des Schadens halb, den Zug im letzten Krieg erlitten, st^

zu Baden Antwort geben. ». Da in der Kirche zu Merenschwand die Wappen der V Orte durch die

zerbrochen, jetzt aber erneuert worden, so beantragt Lncern, denen von Merenschwand diese neuen Fenster zu

zahlen, nämlich jedes Ort 4'/„ Gl., und zwar auf dein nächsten Tag zu Baden. Li. (Für itri, Iluterwald^
Heimzubringen die Anforderung des Benedict Künder und Heini Peter von Pfaffikon, für Zchrungskosten dcr

satznng zu Rapperswhl. ?. (Für dieselben Orte). Der Landschreibcr von Schwhz fordert einen Loh»



September 1532. 1407

^ Berschreibung gegen Rapperswyl. «». Da man auf letztem Tage beschlossen, von jedem Ort 6 Kronen für

"vsendnng von Kundschaftern und Spähern nach Lucern zu schicken, so soll dies nochmals heimgebracht und

Zu Bude» Antwort gegeben werden, i». Schwhz soll das versprochene Atzgeld der gefangenen Toggenbnrger,

Meuchen die zwei Büchsen zu Rapperswhl nach Lucern senden, a. Gesandte des Herzogs von Mailand

Mchen die Boten, sich dafür zu verwenden, das; die (Capitcl) guter Freundschaft und Nachbarschaft abge¬

flogen würden, indem unter den Eidgenossen niemand mehr Nutzen daraus ziehen werde, als die V Orte,

^anzubringen und in Baden darüber Antwort zu geben.

Zu !». Der gegenwärtige Tag war von Schwyz wegen des Handels mit Ciprian ans Freitag (27.) früh
angesetzt und vielleicht eben in diesem Falle eine Verspätung eingetreten.

Zu v dient folgender Act als Ergänzung:
1532, 28. September (Samstag vor Michaelis). Die V Orte an Freibnrg. „Üch ist nit verborgen, wie

nck gewaltcs, hochmuoics und muotwillens dero von Zürich nndcrthancn diß snmmers wider uns und die unsern
lürgenommcn, auch wie si mcr dann ein male nnderstandcn, üwer und unser lieb Eidgnossen von Zug zno über¬
lallen, und sonderlich jetz Sonntag nach Eraltationis hat sich gefüegt, daß ein kilchwychi in einem dorf in Zürich
gebiet, nach by Zug, genannt Rifferschwyl, gewesen ist, uf derselben etlich ufrüerisch bös puren, denen von Zürich
Zuogehörig, ein cmpörung wollen stiften, einen anschlag fürgenommen,die von Zug mit roub und brand zno
schädigen; als aber solich ir pratik nit hat wöllen nach irem gefallen sürgan, sind si derselben nachte durch etliche
Dörfer hie disct dem Albis gelaufen, lärmen und nf die Meinung gcschrnmen, nachcx, lieben Eidgnossen von den
v Orten, die schölmen und böswicht sind hie, under dem schin, als ob wir da wären, sind aber Züricher buren
gssin, die solich geschrci gestiert, und damit vermeint die, so gern rnow gehabt, mit inen ufzuobringcn und ufzuo-
uuglen; wann si st dann ufgebracht, wollten si vcrmelten von Zug einen schaden mit brand oder sunst zuofüegen.
llo über die biderben lüt, die fridcns dann nnrnowen begirigcr, gesechcn und verstanden,daß solich spil durch

'le »achgcbnren zuogerüst was, haben si sich deß nützit beladen noch angenommen; also ist die fach zergangen
u»d nützit wptcrs darus gcfolget; dann als bald unser Eidgnossen von Zug diser fach vctständigot, haben si
nch d"' gebüre nach in die fach geschickt. Diß ist dis jarcs der viert anschlag, so beschechen ist durch dero von
Zürich puren, uns zno beleidigen, da inen aber noch bishar durch goitcs und sincr liebe» mnoter hilf nit gc-
ungen ist. Und als wir solichs je bericht, sind die von Zürich dick angesuocht worden, die iren diß fürncniens

nbzuowysen und si ze strafen, damit derglychen Händel vcrmittcn und erspart wurden; haben nur doch nit tonnen
uoch mögen spüren, daß si dcrmaß, als sich gczimpt hätte, mit strafen gegen den überträttcrn (wie si uns oft
Kwgcsagl) gehandlet, wölichs wir bishar nit ane beschwerd und mit großer gefarligkeit unsers lybs und guots
glitten; darzno so mücsscn wir noch all stund und tag warten, daß der Tüfcl (der meiner rnow hat) si reize,
uuc> schwach und schaden znozcfücgcn. So nun wir (als uns täglich uß vilerlei znofallendcn fachen und pratiken
^B'guot) by recht, frid und cinigkcit nit bcliben mögen, dcßhalb gcbüren will zno dem Handel ze thuond, ist

jf nit verborgen, was ir uns nach lnt des bürg und landrcchtcns schuldig und pflichtig sind. Da ivöllcn wir
"0 zun, allerhöchsten gebetten und ermant, ein gctrüiv ufsechcn us uns zno haben und üch bcwyscn, als wir »nS
Z»o üch gänzlich vcrsechen." Bitte c»n Antwort ans die nächste Taglcistnng in Bade». In gleicher Meinung werde
uch an Wallis geschrieben, zc. K. A. Freibnrg: kovöralos.

Zu v. Dem Lucerner Exemplar liegen folgende Schriften bei:
1) Lateinisches Schreibender Gesandten Nitins und Panizonns, dd. Lncern 23. September,(allgemeinen

Inhalts).

^ 2) Ein gleiches von denselben, vom 27. September: Ans allen seit sieben Monaten zu Baden gehaltenen
^«gc» seien sie erschienen,um einen Entschluß über die „Freundschaft und Nachbarschaft"zu fördern; ungeachtet

er Versprechungensei aber das Geschäft noch unerledigt geblieben, wonach der Herzog sie beaustragt habe, sich an
V Orte zu wcudeu, in der Hoffnungans bessern Erfolg, weil sie am meisten Verkehr mit dem mailändischcn

fantc haben und ihnen aus dieser guten Nachbarschaft mehr als Andern Vortheil erwachsen werde; daher
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bitten sie ganz inständig (omni quo posnumus aoieli» -rlldvlu) mn die Einivillignng zu beförderlichem Ab¬

schluß ?c.

3) Copie eines Schreibens von König Franz I. an den Herzog von Mailand, dd. 9. Oct. (Crcditiv resp>

Empfehlung fiir einen Hrn. von Merveilles).

4) Ein Schreiben des Sceretärs von VerulannS, ohne llnterschrift, Datum w. 1. Erneuertes Gesuch, ih»>

(V.) zu melden, ob seine Gegenwart wirksam beitragen könnte, die Einigkeil der Eidgenossen, auch im Glaube»,

wieder herzustellen, da eine so wichtige und schwierige Sache wohl vorbereitet werden müsse zc. 2. Rath, ihm fm

die bisher gelieferten Zahlungen zu danken und um die Ausrichtung der übrigen Gelder zu bitten. 3. Anzeige daß

er den italienischen Hauptleuten, die den V Orten Hülfe geleistet, eine gewisse Summe ausgesetzt, um weiter»

Streitigkeiten vorzubeugen, und daß die V Orte in einem Schreiben sowohl dazu wie zur Befriedigung dco

Baptista de Jnsula ihre Zustimmung erklären sollten. — Vgl. Nr. 751.

753.

Mmi. 1533, 30. September (Montag nach St. Michaels Tag).

Staatsarchiv Lucern: Acten Frcinmter. Staatsarchiv Aürich: Abschiede Vd. 11, t'. 359. Tschud. Sammlnng.

Gesandte: Zürich. M. Rudolf Stoll. Lnccrn. Junker Christoph dun Sonnenberg. Schwyz.
Nathelder (ma), alt-Landdogt. tlnterwalden. Niklaus Amli. Zug. Hans Jörg, alt-Scckelmeister.Glarus'
Fridolin Dolder, alt-Landvogt. — Beisitzer: Konrad Nnßbanmer von Zug, derzeit Landvogt in den Aeintern,
Jacob Kollin, Stadtschreiber in Zug.

z». Da ma« vernimmt, daß einige Lehenlente ihre Höfe mit Gülten beschwert, zum Theil auch
Seelgerctte versetzt haben, und ans die Mahnung, dieselben wieder zu ledigen, sich beklagen, daß sie es nuhl
vermöchten, was man nachzulassen keine Vollmacht hat, so wird dies in den Abschied genommen. 1» JunkE
Hans Ulrich Segesscr von Mellingen stellt das Gesuch, man möchte ihm „den Wag" daselbst zu kaufen gcbcm
der jährlich etwa 4 Gl. Zins „gelte". Heimzubringen,insbesondere weil zu besorgen, daß dieser Wag bciiwltz'
ganz abgehen wolle. «. Jeder Bote kann berichten, was des Weihbischofs wegen beantragt und was dem
Voten von Zürich in Auftrag gegeben worden in Betreff des Herrn von Lnnkhofen und des Kellers von
Muri*). «1. Weil nicht alle Lehenlente erschienen, so wird ein anderer Tag nach Muri angesetzt auf Sonm
tag nach Allerheiligen (3. November); dahin sollen Zürich und Lncern in aller (VII Orte) Namen Voten abseitigem
um mit Hülfe des Landvogtes die Sache zu Ende zu bringen. «. Es ist an den Marchstein zu denken, der die
Landmarch bezeichnen soll. 15 Man soll sich erkundigen, wer des Holdermeicrs Lehen im Besitz Hobe, »nd
dann denselben auf Sonntag nach Allerheiligen, auf den „Mantag" zu Muri, citircn.

K. Bestimmung der Lehenpflichten:

Im Zürcher Abschied wird die Verhandlungüber den Weihbischofnicht genannt; dagegen sind die beiden «"d""

in zwei selbständigen Artikeln etwas weiter ansgesiihrt: (3.) Der Bote sott seine Herren bitten zu verHelsen, »v nMleichM
Lnnkhose», den mehrmals erlassenen Abschieden zufolge, das in „der Unruhe" Entwendete wieder erstattet werde ^ l .
sott er im Namen aller hier versammelten Boten sich dafür verwenden, daß der Keller von Muri wie er zu em e^emn
und unangefochten bleiben könne, „mit vil me warten."
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„Hienach wirt begriffen, so ein lcchennran sin lcchc» cnpfachen will, was man dem sclbigcn vor offnen
soll, auch was cr ze thuon schuldig ist."

1. „Des crstcn, Ivo cincr cin Hof oder güeter, alt kcrncngült odcr welicherlei stucken die lechen doch sigcnd,

tr sigend vil oder wenig, zno einem manlechen enpsachen wellte, der seidig soll den ersten schivereir eiiren eid

Üblich zc gott und den heiligen mit nfgehcpte» fingern und gelertcn worten, einem landvogte, in namen mincr

Herren der Eidgnosscn vorgenannt, trnw und ivarheit ze leisten, onch gehorsam und gcwcrlig zno finde, so dirt
vil man in darnmb erforderet.

2. „verglichen, Ivo einer vernäme, daß den genanten minen Herren den Eidgnosscn an irer srigheit und

gcrechtigtcit irer lechenschast wellte adgan, sölichs dp diser gelüpt und cidspslichte anznozeigcn und allda nützit

tossen zrw vcrschincn, sofer und im das zno wüsscn ist.

3. „Insonderheit onch alles das ze halten und ze thuonde, so ei» lcchcnman sincn lechenhcrren von rechtes

wäge» ze thnondc schuldig und pflichtig ist, ungcfarlichen.

4. „Wclicher onch ein manlechc» cnpfacht oder inhat, der selbig soll onch dp sincr gelnpt das lechen in

keinen wäg beschwüren oder nützit daruf entliehen, onch die in keine» weg von cinandern zcrthcilcn anc miner

Dorren der Eidgnosscn oder ires landvogts gnnst, wüsscn »nd vcrwillignng.

5. „Wo onch geschwistcrig ein Icchcnhof odcr güeter mit cinandern zno lechen cnpfachen wellent, oder ein

gnieind, cin gotzhns, cin statt oder cin dorf, die selbigen sollend cin(en) träger gebe», der darum gelnpt »nd

ilchorsamc Ihnegc wie cin anderer lechcnman, und sol onch das selb lechen bestan, dicwpl der selbig träger lebt,
ober dicwyl er trager sin will.

6- „Wo onch ein lechenman oder trager abgat odcr sunst nit mc träger sin wellte, so sol man die selbigen

lcchcngücter widernm von einem landvogte cnpfachen nach manlcchcns recht, sitt und gcwonheit, rmd allda einem

hnlde thuon, wie vor bescheiden ist, und das lechen von dem landvogte lösen nmb ein bescheidnen crschatz,
ols er dann solichs an inr finden mag.

7- „Dann ob söliche lechen deheinest nit enpfangen wurdent in jars frist von dem vogte, under dein sp

wären, als dann wirrend die sclbigcn »nrnlechen, stuck und gncter zno Händen »uncr Herren den (der!)

Eidgnosscn von den sibcn Orten für fry ledig eigen heimgefallen.

3. „Jtcnr ,va»n onch ein landvogte hinfür ninve lechenbrief will lassen schrpben und r.frichtcn, da sol

eigentlich insttchnng thuon, daß die stuck und güeter, die da lechen sind, eigentlich in d.e lechenbrief m.t

»amen nfgeschriben .verdent, dan.it und die urbur (mo) und die lechenbrief glich Wisent, und künftiger spa»... „ St. A. Lucern: Urbar der Freien Aemtcr l'. iiij.
vermitten plibc."

I». Zürcher und Glarner Erenrplar fehle» t. ^^jchtetc und oben benutzte, auch schon

Zu x. Hier ist der Ort, n.n das infolge Ws" ^ ^ ,„d 4 nicht bezeichnete P-^nm -
beigezogene Urbar zu beschreiben. DaZrlb ) ^ Nester eingetragen; , t

bUUter (ldl.). von welche» 21 leer sind. Ans den erste ^ .^chcn untcilbarlichosten göltt.chcn Drp al-
bcginnt der Tcrt, mit der Ncberschrift: „In einer Einleitung, welche die Motive

tikeit Gott des Vatters, des Sims und des Helgen E u, o, - ^n des Lchcnrechts, auf vi. bis rlv

bcr neuen Aufzeichnung entwickelt. Ans Blatt »>1 folge' ^ die Namen der jeweiligen Landvogte

b'c Beschreibung der Lehen, wobei die J°hrzohlc>r der Lr) gcschriben die nutz»"!; »»d g"lt der

°«M.ben werden. Bl. rlir bis liiij füllt der AbschnM: ^ ^ beginnt die letzte Ab-

slben Orten, so sr) Hand in dise» nachgcnemptc» Vsi Eidgnosscn etwa» zno tage» gcthan Hand,

'h"lr.»g: „E.lich crkantnnsscn und lüternngcn. so ^ , .vüssen," nicht in chronologischer Folge,

beträffend die vogty im Waggental. einen, /^vogt »^ Uneben.
deichend von 1427 bis 1533. Das ganze Buch rst von der Hand .M

177
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754.

Freilnll'h. 15A2, 50. September bis 2. October.
Äa»tlU >S»rchi» Frciburg: RathsbuchNr. oo. Abschiede, Bd. lo, 5. -it.

Jahrrcchnnngstag der Städte Bern und Frei bürg. — Gesandte von Bern: Seckelnieister (Bernhard)
Tillmaun; (Hans Franz) Nägeli*).

I. (30. Sept.). t». Clado (Claude) du Tetz bringt im Namen deren don Echallcns etliche Artikel vor
und bittet um gütiges Einschen. 1. Daß die Müller sich mit aufgehäuften Maßen bezahlen. Der Landvogi
soll sich darüber erkundigen und die Fehlbaren büßen, wenn wirklich eine Neuerung erweislich ist. 2. Auch wird
beschlossen, es soll außer Meister und Knechten niemand in die Mühlen gehen, um den Lohn zu nehme»-
Ueber dies und anderes soll eine „Ordinanz" gegeben werden wie zu Murten. ?». Während bisher einer,
der angefallen worden, auch als „bußwürdig" gegolten, soll künftig nur der Anfänger gebüßt werden, »»^
zwar um 5 Pfd. Pfg. v. In Betreff der Klagbußen ist festgesetzt, daß solche nicht mehr durch Vergleich
bestimmt (?„gea(d)modiert"), sondern jeder, so oft er fällig wird, sie bezahlen solle; wenn einem dafür ei»e
Schrift genannt (? „betaget") wird, und er sie versäumt, so hat er Kosten und Buße zu tragen. «L« ^
Rietzehntenhalb bleibt es bei dem alten Herkommen, v. Dem Franyvis du Puy, der das Achrnm empfange»,
aber des gehabten Verlustes wegen Nachlaß begehrt hat, sind fünfzig Pfnnd geschenkt. 4. Jehan ThoM»^
der sich über Verlust am Zehnten zu „Pantreya" (Peuthereaz?) beklagt, erhält einen Nachlaß von 10
K. Jehan Gion von Orbe klagt über Abgang seines Viehs. Aus Gnaden läßt man ihm an seinem
4 Pfd. nach. I». Die Priesterschaft („old Clcrgie") von Orbe zieht in eigenem und der dortigen andächtig^
Frauen Namen an, daß die Capelle daselbst früher (von?) Dom Pierre Agace (Agasse?) vergabt worden sei. FreibwÜ
will, der gethanen Zusage gemäß, ihnen dieselbe vergönnen; aber die Boten von Bern verlangen eine bezüglich»
Notiz („begriff") für den Abschied, um sie heimzubringen. ». Der Vogt zu Orbe, der eines vernrtheilü»
Menschen halb sich selbst „etwas Auctorität und Gewalt genommen", ist bis an 60 Pfd. zu Händen beilu»
Städte begnadigt. I<. Der Herr von St. Martin soll wegen des zwischen ihm und dem Herrn von
fignon begegneten Handels ein „Lob" von 500 Pfd. geben. I. Da Haus Jon, dem die Mühle zu Schalt
voriges Jahr als Erblehen übergeben worden, sich über den darauf haftenden Zins beschwert und um g»»dü»'
Rücksicht bittet, so wird jetzt beschlossen, es diesmal bei dem gesetzten Zinse bleiben zu lassen, aber bei d^'
nächsten Jahrrcchuuug ihm einen Nachlaß zu bewilligen,wenn er (die Mühle) inzwischen behält und ba»^
>»». Die Herren und Meister der St. Niklausen-Bruderschaftzu Orbe sollen bei Brief und Siegel, »^
der Altar in der St. Germans-Kirchc, der zur Ehre Gottes, seiner Mutter Maria und des St. Auto»>'^
errichtet ist, also bleiben.

II. (1. Oct.) i». Betreffend die Primizcn zu Grandson und andere Dinge, welche die Untcrthancn »'0
bezahlen wollen, ist erkannt, daß sie solche wie von Alter her zu entrichten haben. «. lieber den der

*) Eine Instruction für diese Boten ist vom 6. September datirt, offenbar im Zusammenhangmit der voransgegang^
Jahrrechnnngin Bern, — eine zweite ist vom 27. September.
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reiten werden, sollen sich auch nach Vngille rnrfugiN ^ ^ Wegtragnng (von Bildern?) sind

Kirche zn Onnens bei Nacht verübten Mi.thiv.lle.. ""^en. daß^aAiber geredet werde; die

Etliche verhört worden; es wollen aber einige nn)v >agu e ^ Mustrnch, Onnens und Provence

soll der Vogt verhaften und dadnrch gehorsam »nn)in. ^ cingescchen^ daby daß sy

ts> « ltSsI»t>d-n „ad liirz-Icht-n psiicht >!»«' d» °u« jtw > > Kaid-mii- -i» Span wallet, 1° I°ll.n

» b»'.n,' D. .«>Ich-n denen nan d» s.i,

die Boten, die nächstens nach Grandson gc)ui, nm ^ :»l'rreit vie Marchstcine zllrüsten. R» Die

d-r Stadtschreiber (?) beigezogcn werden. >».d der ^anovog ^ Peterlingcn wohl hcimzn-

.°.en von Bern wissen die an sie gericht.e WUe ^ send w G^n ^

bnngen »nd eine Antwort ausz.lw.rtc». ^ Dem ^epan Entrichtung von AnSstenern zur

bie von Grandson »in eine Verordnnng »der ^ Bele» erlassene Ordonnanz nochmals zn

Ehe bitten, so wird gcrathen, die von Bern f»r >e s- ' ^ Begehren der Gemeinde Yvonnand,

besichtigen und dann zn versuchen, ob sie angenommen ^ de Fontane, der für seinen

b°n neue... zi. mehren, nehmen die Boten von ^ dm ^ ,,.,g ^

«>»d-- ..... am. B-isi-t« '""i ss"" ?S.'°«mft» ..ach N°°„tt°.td Miii »»«dm, I°ll dal..., z-I.ist-i

dagegen bauen. ? Was ans der H.rrschaf - sinenthalb" angesprochen, so soll ihm, auf

-«»- t.t,d d-- H-.- lt. Za.ttt.ft dchw-a-t. ist d.„ -atM°°i,i dar «aat,

snn Begehren, ein schriftlicher Ausweis von den ^ m m " ^ Grandson umgefallene Hochgericht

der sich hier befindet, anzuzeigen. Das zu ( - - - ^ Abschrift der „bekantnnssen" zwei

soll wieder hergestellt werden. I»I» Dem Commissar^ ^ Landvogt erkiuidigcn, ob

»«.. halb 22 Haid H.d.. °«°»»' > ' - «'2 2 's «, H.W 2'», "" M-

derselbe im Verluste sei; ist dem also. so mag " 'b'" Schlosses ist angeordnet,

bieconnaissonccn von Echallcns s»id zii copnui, - Gewalt, ans dem alten

daß mit den Boten ein Baumeister dahin reiten so . - ^ .cschrieben), sie sollen den Burgunder und

«°-»h.tt, -it.. Sit». ... tt.ach-ti, !?«. «i. dt. °°tt o.b- 2^i.^1, i^ ^
dmm matt »t.s Stt»d.tt fttt.t, P«.m°t°. «^» Et»,.,, lt.i Nach, St.I.,. it. fttn

Wrre und den Andern, die bei Tage eine F i .. ^ Bach (Zum-

)a»s geworfen haben, soll der Landvogt den Rcchtshandel, den er wegen der Güter

bach), genannt Hubelmann, ist bewilligt, die «che s e ^
Richards oder Lombachs geführt hat. zn suche'"! dann so e ^ Kornhans voll-

I". (2. Ort.) Der Landvogt zn Echallens ,oll - >4e z )

^den zu lassen. II. Nm die Korn- und Habcr-Restanzcn e .

sprachen werden, sssi»». Die nach Grandson bestimm m ^ diesmal gestattet, zu ihrem Ehemann nach

>» "ch°. Mttch.»^ Mala. S-It.tt-.tt'ch°'' d°.t.tt, w.t.t. »- B,

>tnt,n zurttchalchrm. dach I°» st- t.M „.td st- Kt«lft b-sk»I-t>, »>>. H°»i

w-d-1 t--r,ch,„^ I- wtitd- ttt-tt das Et... »'""""dt > br«tt»dit>,l dt-d„ EM .„wsch-n" l,°>, ist aus dt- F»«" d»
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sollen aber bis Weihnachten bezahlt werden. z»K». Hans Schund, der unschicklicher Händel wegen des Weibel-
amtes zn Marten entsetzt worden, ist ans Gnaden nm 15 Psnnd B. W. gebüßt. Die Boten von
Bern wissen, wie Hnbelmanns Rödel auf die Anforderung (der) Jana Neyt (?) besichtigt werden sollen, und
(dann) nach Freibnrg zn melden, ob er ihr etwas schuldig sei. 11. Hans Lotter von Kerzers, der von der Stadt
und Herrschaft gewiesen worden, ist begnadigt mit der Bedingung, daß er sich in Zukunft besser halte; sonst
würde er in Ungnade fallen, was man ihm vor dem Rath eröffnet hat. «8. Die von Murten haben ge¬
meint, von den Gütern, die aus den ausgeliehenen Atmenden gemacht werden, keinen Zehnten geben zu müssen.
Es wird aber erkannt, sie sollen von allen Almcnden, aus denen Güter zu Korn, Heu oder Wein „gemacht
werden, den Zehnten geben, das Moos vorbehalten; können sie etwelche Befreiung erweisen, so mögen sie deren
genießen, tt. Lando soll beförderlich die Gewahrsamen der Pfarre im Wistelach in eine „Vekanntniß" fassin.
l»Ri. Der Schultheiß (von Mnrten) soll von (Francis) Cnrno (?) die Buße beziehen, w. In de»»
Streit zwischen der Gemeinde und dem Rath zu Murten, betreffend die Vcrtheilung von Wiesen und HolZ-
wird für einmal das Herkommen bestätigt; wenn (eine Partei) sich damit nicht begnügen will, so soll die Sache
geprüft und entschieden werden in Kosten desjenigen Theils, der sich im Unrecht erfindet*). Das Holz sitt
aber im Beisein eines Amtmanns der beiden Städte ausgeliehen werden, Da die Gemeinde ohne
Vorwissen des Amtmanns der Städte eine Versammlung gehalten, so hat man, weil dies als ganz unstatthaft
erscheint, ihr 100 Pfd. zu Händen der Städte auferlegt, xx. Die Gemeinde erklärt, den Entscheid wegen
der Matten nnd des Holzes anzunehmen,bittet aber um Erlaß der Buße. Es soll einstweilen bei derselbe»
bleiben, mit Vorbehalt eines thcilweisen Nachlasses. Die Müller in der Herrschaft Murten sollen der
Ordnung nachleben bei 5 Pfd. Buße für jeden Fall; ein Drittel fällt dem Schultheißen, ein Drittel den ve»
ordneten Aufsehern, das klebrige den beiden Städten zu; dabei läßt man die früher verordnete „Lobung" weg-
(Notiz am Rand: den Müllern von M. ist eine Copie gegeben). Die von Kerzers, die au der Kirchs
weihe nach Gurmels gegangen sind, waren dafür gebüßt worden; die Boten von Bern sollen die Bitte he>»st
bringen, dieselben in Gnaden zu bedenken, da sie die Unterthancn von Freiburg besucht haben.
das ein rechtüebung gegen inen, denen von Kerzers, fürgenomen worden durch die von Bern Hinderrucks und one
Müssen miner Herren, umb daß si ein versampnung gehcbt, etlich artikel an beid Stett zuo bringen, vermeine»
mine Herren (Freiburg), (daß) diesclb hin und ab sin solle; wo aber das nit (bewilligt), »vollen si das on reckst
nit nachlassen, diewhl es ein malefitzischcrHandel." Rechnung von Jost von Meßbach, Landvogt z»
Orbe und Echallens. 1. Das Einnehmen von allem zusammen beträgt 929 Pfd. 9 G. 10 Pfg.; der Wen»
in Geld angeschlagen, 32 Pfd.; Summa 961 Pfd. 9 G. 10 Pfg. 2. An Kernenzinsen 48 Mt. 5 K'
3. Von Backöfen und Mühlen 16 Mt. 4 K. 1 Miß. 4. Von Zehnten 31 Mt. 4 K. 1 Vlg. ZusaiM»e»
96 Mt. 1 K. 3 Vlg. 5. An Habcrzinsen 38 Mt. 2 K. 1 Vlg., an Zehnten 31 Mt. 4 K. 1 Vlg.; '»»ckst
alles 69 Mt. 6 K. 1 Mß. — Dagegen sind ausgegeben an Geld 575 Pfd. 3 Gr. Der Ueberschuß
Einnahmen beträgt also 386 Pfd. 6 G. 10 Pfg. Das bringt jeder Stadt 193 Pfd. 3 G. 6 Pfg.
An Korn sind ausgegeben24 Mt. 1 Mß. Folglich bleiben übrig 72 Mt., für jede Stadt 36 Mt. ^
Haber wurden ausgegeben 14 Mt. 5 K. Also trifft es mehr an der Einnahme 55 Mt., für jede St»^
27 Mt. 6 K. «vv. Rechnung des Schultheißen zu Murten, Hans Rudolf von Erlach. Einnehmen »»
Zinsen 63 Pfd., von Bußen 49 Pfd. 6 Schl. 8 Pfg., zusammen 112 Pfd. 6 Schl. 8 Pfg. — An Dinkel-

*) Zu vergleichenist hiebe! ein Rathsentscheid von Freiburg, IS32, 13. Juni.
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kom 11 Mt. 10 K.. an Roggen 19 Mt. 1 Mß., an Haber 73 Mt. 8 K. - Ans geben an Geld, die

urghut inbegriffen, 115 Pfd, 5 Gr., Ucberschuß 3 Pfd. 1 Gr. An Roggen 1 Mt. 8 K., an Haber 5 Mt.,

"u Dinkel 6 K., wobei der Kastenzins abgezogen ist. Es bleibt also für jede Stadt an Roggen 9 Mt., an

Dinkel 5 Mt. 8 K., an Haber 36 Mt. 10 K. Alles ist in Muriner Währung gerechnet.

IV. (30. September.) ,I«I«I. (Nach <Z.) „An die üon Jens, daß si dieselben des Zolls erlassen."

(y^ch ^ Da j,i dem Burgrecht mit Genf über den Fall, daß einzelne Personen eine Stadt an-

ll'rcchen, nichts bestimmt ist, so ist auf Hiutersichbringen vereinbart, es solle in solchen Fälle» das gleiche Ver¬

loren beobachtet werden, wie in dem Artikel über Späne einer Stadt gegen eine andere festgesetzt ist, nämlich

"ß die Parteien an die „March" zum Recht kommen sollen.

Einer andern Ausfertigung dieses Abschieds sind noch folgende Artikel zu entheben:

klf. (Nach min). Es soll auch diesen Boten befohlen werden, den Span zwischen Grandson und Giez,

^ Weidgangs halb, zu (erledigen). «K'«» (Nach rr.) Dem Schultheißen zu Murten ist befohlen, auf sein

l'1 Haushalten Acht zu haben, (und) „besonders was er gegen im fürnemen soll, so er in an einem fäler

Pfunde." IdliZ». (Nach u.) Lando ist beauftragt, die „Erkauntnissc" betreffend die zum Schloß Murten

hörigen Güter zu Händen beider Städte twllends beizubringen, wo die alten Briefe nicht vorhanden sind.

>i. Der Laudvogt zu Echallcus hat Auftrag, den Vicar daselbst bei dem Eide wegzuweiscn. lil^Ii. Der

^rckeliucister (von Freiburg), der jetzt mit dem von Bern nach Marten geht, soll dahin wirken, daß am Schloß

^ Nothwendige hergestellt werde. III. Den Zehntenspan zwischen dem Herrn von Vauxmnrcus und Frciburg

""b den Untergang zwischen beiden Herrschaften werden die nach Grandson bestimmten Boten entscheiden.

' Betreffend die Schwarzenbnrgcr, die dem Spital zu Frciburg (Pflichtig) sind, läßt sich jetzt keine

'"twort geben, zumal der Spitalschrciber nicht zu Hause ist; man will aber die Sache bcrathcu und sich

'^ler erklären.

Die hier nachträglich benutzte zweite Ausfertigung befolgt eine ganz andere Ordnung als das Nathsbnch,

"ber keineswegs eine bessere.

755.

Freilmrg. 1532» 3- Ortobrr.

.N»»w»öl»-I,iv Kreil»»',,! Rathsbuch Nr. bo.

1. Es erscheinen Voten von Bern, um in langem Vortrag die Meinung ihrer Obern zu eröffnen in

^'(s der rückständigen Geldsummen, die der Fürst von Sabohen zu erlegen habe; sie bitten, daß man auf

°che» Begehren bewillige, auf Mitte dieses Monats 7000 Kronen zu empfangen, für die übrigen 7000 aber

^ Weihnachten zu warten. 2. Dann stellt der Herr von Lullin im Namen des Herzogs die gleiche Bitte.

Erwähnung der sonstigen großen Kosten, die derselbe bisher gehabt und künftig wider den „türkischen

habe,, werde. 3. Alis diese Vorstellungen Rücksicht nehmend wird eingewilligt, mit den Bedingungen,

"b ohne Fehlen das Anerbotenc gehalten, an die für Freiburg ausstehende Summe von dem Vertrag zu

^tll's hee 4000 Kronen bezahlt und das Uebrige jährlich verzinset und versichert werde.
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75V.

Mnrtett. 1532, 4. October.

KantonSavchtv ^rctburg i Muriner Abschiede (Bd. i«4).

Verhandlung der beiden Städte über den Kirchenzehnten;als Boten fungiren die Seckelmeister.
1. Die von Murten haben infolge des bewilligten Nachlasses begehrt, 1. daß ihnen die bezüglichen Schrift

die seht hinter dem Schultheiß liegen, behändigt würden, damit sie Zinse und Zehnten leichter einziehen könnten,
2. daß der Schultheiß über die für die Kirche empfangenen Gefälle Rechnung ablege; 3. daß von dem Venncr
Hans Lando, als dem Schaffner der Kirche, ebenfalls Rechnung gefordert werde. !I. Es wurde dann ve»
ordnet was folgt: 1. Es solle der jetzige wie auch jeder künftige Schultheiß jährlich ausrichten für die Armen
und die Schaffnern, ohne Rücksicht auf Hagel oder andere Unfälle, an Roggen 3 Mütt, an Dinkel 3 Mntd
an Haber 3 Mütt,*) Muriner Maß; den Herren ist vorbehalten, das zu mindern oder zu mehren. 2. Die
von Murten sind schuldig, alljährlich dem Schultheiß oder den Seckclmeistcrn der beiden Städte, sofern cs
begehrt wird, Rechnung zu geben, damit den Armen geholfen werde. 3. Der Schultheiß rind Hans Laads'
haben dann für die letzten zwei Jahre redliche Rechnung abgelegt. 4. Ferner sind alle bei dem Schalt^
gelegenen Briefe und Gcwahrsamenbetreffend die Kirchengüter denen von Murten übergeben worden. 5. Endlich
ist verordnet, daß die aus Gnaden der Stadt Murten überlasscuen Güter an Gottesdiensteverwendet werdc»
sollen, nämlich für die Belohnung der Prädicantcn, für Kirchcnbautenund die Versorgung der Armen. l^-uZ'
Stadtschreiber zu Murten).

Ohne Zweifel lag uns ein Original vor.

757.

K'MMl. 1532, 6. October.

Stiftsavchiv Lttcevl» (Concept).

Die Boten der V Orte schreiben an Johann Jacob von Medicis, Markgraf von Musso:
->Ninssrs ssss rssoinrnsnügnt, est. Ustuiit nodis orntor nostsr, .Insodus n Uro, grmrn dsnigns no Iwuu

niter ni> ax. ä. vsstrs nomine nostro rsssptus nuäitnsgus sit, grnungns snäsin so üsnsvoln niwondiiitom ^
srgn nos odtnlsrit, si (Mulsin («prock clsrrs nvsrtnt) tislla. intsr nos no oonskcksrntos nostros orlrsntur, gus,
cprnnr ni) so nuckivimus, nvlns grntissimu tnsrunt nrnxiunrincpiv gnuäimn uttnlsrunt,ngiinnsgus sx. 4 ^
pro istn propsnsa voluntuts, singnlnri stuckio as urnors srAg. nos snnunns st quas possurnus grutins, ot L^
cluirio non srnnt ckomini st snpsriorss nostri (nrl «znos oinnenr rsin ckiligsntsr psrtorsnrns) lisnillotorunr
6. v. illiusgns üorn nninri in nos non ünrnsrnorss nss ingruti, ssck ncljuvnnts ^.itissima stnäsUunt sa ^
sx. <l. vsstranr pro sorurn posss, ouin ss cksäsrit oosnsio, clsssrvirs ns rsooinpsnsnrs. tüstsrnm roZawuS
cl. v., nt vslit in irono proposito, st ut lrustsnus ss srgn nos sxlliknit, psrssvsrurs, st si guick cksincks u

*) Das inchrmälsdem „iij" vorgesetzte breit verzogene L scheint nach Besichtigung anderer Acten bedeutungslos zu s^u
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rstillslinnus vsl osouttsmns. I'W valsat« sst. est.

x«d.i>. 1-^-. - ^
Swa.sa.chU. V 'c.vura - AbMd°.

^.aa.saw.w - «lch^. ^ "' ^ B cr«. H°"s Pastor,

«»w-

«-»».-; (H»ns, «>»»! Wz«. d-s SuMll. ^ ^ W'h-. «»»«->«». B-I-I.
rvldiiigm, aü.Aminmni. Schwill ^ .... ... dcs iüniii-. Glaru.- ^ ^.......... SoloNi»rn-

Zu«. VswzIilT-ß. Amma»»; BiZ-d«»«'»'-! ^ M„r. -«»>»-

Hugi, Venncr. Schasfhausc". >?a ^ ^

schreiber. - E. A. A. wl- ^a. ._,tin Gerngroß den vcrdieiiten 1 ° Wollercm gelegen,

tt. Schwyz begehrt, daß nion ^,Z den, Thurgo», die e> a

abfolge. .heimzubringen. ?» ^. ^,gc„en Kosten »bMogen. e'' ^ ^ um zu erfahren,

hatten heilig geschworen, die auf W ^ ^ sich an Marx Seck ^ Seimgen verschaffen, daß

Häher die Boten, die „jüngst" >n da. _ <.. Es s°« jedes S t ^ ^ ^

wcr scne seien, und sie zur Bezahlung a' , , ^ verabfolgen. - im Rheinthal

sie dem Kloster Einsiedeln Zinse mck 1« u ^ z^.dschaft verkündigte

s-Wch angesetzt ist wegen der bnden V ^ A.) vor, ^ daß MS Ort

"lassen haben, so tragen die Gesandt ^ Bünde wn> solle; darum

Mandat die V Orte nirgends nenne, ' ^vcre dabei , ^ ^ ^en Einbruch und Rach¬

el seinen Freiheiten und Gerechtigkeiten bwl ' solcher ihren F ^ „g^nd) bestin.'i.e.

. ll'anben ihre Oben, einen Widerruf ^ wider den Fneden 'm dieser ^ von

«-eil brachte. Dagegen sei das Mandat ^ h ' Zgrich, daß d,e "wg ^^^„dten der

h«ß die Nebertreter gestraft werden sollen; " abzustehen, lt. Darauf , ^gen; ^ stehe aber

h°n V Orten gütlich vermögen, von lhwn M°^ ^ seine'' Freihcken ^m^a,g^ ^ ^ ^

letzter.,, ihre Obern haben keineswegs du ' Schmickrung h''' daß jene Sielke gestrichen

w seinem Mandat, daß die Messe e.nc n> ^ch^en, weßhakb ße u, ' . ^ F^den

hie Messe glauben, so werden sie dam't w" ^„dat nu g^frieden gemäß ,c.

^"de. und dies ohne Recht nuht "achka, e P ,üdicanten. str ^ H^del mit dem

Md Biihe. betreffe anch die Meßynester o w w'^ den m ^ ^ ,der¬

bem haben sie zu rügen, daß 3^° ^ ^ letzthin S-^h ^ zu ernsterem

>»». N- „ich. w«»°s »ich.- «°s
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Verfuhren gegen die Thäter zn weisen. III. Dasselbe erwidert, es habe die ganze Gemeinde Lnnkhofen

260 Gnldcn gebüßt nnd weitere Bestrafung der Hauptschuldigen vorbehalten; von den Anstiftern des Haudels

im Sihlwald liegen zwei in harter Gefangenschaft, schwerer Strafe gewärtig; die übrigen habe man, mit Am-

nähme eines Entwichenen, eingezogen und peinlich befragt, aber nicht mehr erfahren können, als daß einer/

dessen Schwüher in Baar wohne, die Andern aufgefordert, mit ihm bei demselben eine Suppe zu essen und

in Zug einen Abendtrunk zn nehmen :c. IV. Nachdem die übrigen Orte mancherlei Mittel umsonst versucht

nm die Parteien zn vergleichen, haben sie endlich folgenden Vorschlag gemacht: I. Es sollen beide Theile die

ausgegangenen Mandate abthun. Weil aber die Boten von Zürich Bedenken tragen, dies heimzubringen, u»d

Zweifel äußern, daß es angenommen würde, indem die Landschaft deßhalb befragt werden müßte, was viele

Unruhen zur Folge hätte, nnd das Mandat auch weithin verbreitet und verkauft worden, dessen Unterdrück»»!!

also unmöglich sei, so empfiehlt man 2., es sollen beide Theile bei ihren Mandaten bleiben, aber Zürich

Zukunft dergleichen Schriften genauer prüfen, nur solche Unruhen zu vermeiden, und seine nufrührigen Leute

wirksamer bestrafen. Die Parteien werden dringend ermahnt, einen dieser Vorschläge gütlich anzunehme»

Für den Fall aber, daß keiner angenommen würde, sollen die Boten (der Schiedorte) auf den nächsten -"g

Antwort bringen, was man weiter handeln wollte, v. Hans Junker von Rapperswyl, der ab dem letzte»

Tag wegen der ausstehenden Summen an den König von Frankreich abgeordnet worden, zeigt schriftlich »^

mündlich an, wie der König, auch seine Fürsten und Herren, alles Gute erboten nnd auch von Herze» l»'

gehrcn, den Frieden und die Vereinung treulich zu halten; die versprochenen Zahlungen habe er zu sc»»'"'

Bedauern aus mehreren angegebenen Ursachen nicht leisten können; aber fortan werde er ehrbar bezahle»,

50,000 Kronen, die der Bote selbst habe einpacken sehen, werden unverzüglich eintreffen, 50,000 auf Weihnacht'

und auf Lichtmeß (1533) werde mit der Bezahlung der Pensionen begonnen; darauf haben der König »»

seine Räthe das Ehrenwort gegeben, t. Des Herzogs von Mailand Gesandtschaft begehrt Antwort in Beim

der Capitel. Es wird ihr geantwortet, den ersten Entwurf wolle man ohne alle Aendcrung annehmen, wora

sie erklärt, der Herzog wünsche, daß auch die Vorbehalte wegen der Theurnug und der „Wegschcr" »»^

nonnnen würden; denn dieselben seien auch in den frühern Capiteln, mit Herzog Ludwig, enthalte»; stc

aber den Herzog berichten und auf dem nächsten Tag Antwort geben. Desgleichen soll dann jeder Bote A »t»'M

bringen. K. Schwyz bringt im Auftrag des Abtes von Einsicdeln vor, es sei zn Constanz ein Klöstcrlc»»

worin er Conventual gewesen, das jetzt aber die Stadt innehabe; weil nun im Thurgau ein kleines Klost^

von geringem Ertrage liege, so wünsche er, daß man dieses als Ersatz überlasse. Heimzubringen und auf d»"

Tag zn Frauenfcld darüber Antwort zn geben. I». In der Streitfrage zwischen Zürich und dem

von St. Gallen, betreffend die 0000 Gulden und die Tröstung der Prädicanten, war letzthin eine Ver»» ^

lung versucht worden, in der Hoffnung, daß Zürich sie annehmen werde. Deßhalb werden die Boten noch»'"

ernstlich ermahnt, bei ihren Herren darauf hinzuwirken, daß der gütliche Vorschlag angenommen werde, >»d^
das Kloster sonst bedeutenden Schaden gehabt, und Zürich, wenn die Sache vor Recht käme, wahrscheM

doch „darum" belangt würde. Heimzubringen nnd auf dem Tag zu Frauenfeld Autwort zu geben, ob um»,

Zürich den Vergleich nicht annähme, ihm das Recht nach den Bünden, oder vor den neun (unbethcilig»^

Orten darschlagen wolle*), i. Den drei Herrschaften Lanis, Lnggarus und Mendris wird die Teile (res!»

*) Der Zürcher Abschied gibt in diesem Artikel noch solgende Momente: Die Gesandten von Zürich nnstern ihrer
Bedanern, dafi man ihnen zumuthe, eine solche Summe zu bezahlen, da sie nichts davon genossen haben; was aber la»
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< . 5 m-n rn iueldcn °b die Armen sie bezahlt haben, indem man sich freie

Nest) nachgelassen, den Vögten aber "c °ln Z löschenden Wucher abstellen und die Mörder und

Hand vorbehält; auch wird „ihnen" geschru ui, , > -wischen dem französischen Gesandten Bois-

Uebelthätcr an Leib und Leben bestrafen da ieuer abermals das Recht anruft, so wird

rigault und Jacob May von Bern ist noch -'.Baden wenn der Span inzwischen nicht gütlich

dies in den Abschied genommen, um auf nächst o handeln wolle. S. Da Zürich in den letzten

vertragen würde, zu beschließen, was man weiter Mst)' worden, ferner entrichten, sondern

Jahren ein Mandat erlassen, daß niemand Kernenz.nse, r ^ ^ ^ ^ ^

je von 20 Pfd. Capital ein Pfd. Zins genommen e ' ^ dringend ersucht, diesen Zins,

Gebiete hat und sich anerbietet, diese Zinse abloten zu ^ ^ ^er das Recht

w.« in ..m I °d" !'m> TN». 1»°.., .NN di.

erwarten woNc. Da bisher gewohnlich eiiizi ur erwachsen,

gekommen, woraus Verdruß entsteht und den andern Bo rn ^ ^^en; wer

s° wird jetzt beschlossen, es solle fortan ^es Ort ft'M ^ ^ ^ ^ Widerrede. Es soll auch h.efur

zu spät erscheint, soll die übrigen Orte für Kcch n eutpha^^ ^ ^.^hdrt. Welchem OA etwas

niemandem ein Abschied gegeben werden, der '"ch - ^ ^iß die Frauen zu Munster'

begegnet, das mag einen Tag nach Baden veßhalb Auftrag gegeben werden, die ^ache
^ lmgcn schlecht haushalten, so soll den Boten, die ) ' / ' den Gorgius Locher von Ragatz

genau zu untersuchen. «». Der Ammann von Glan. » ' ' ^^^i für die erlittenen Kosten zu

»"halte, dem letzthin erlassenen Spruch geinap, se»uu ^ verschoben auf einen Tag zu SarganS.

"'tschädigen; weil aber derselbe nicht hier .st, so w'r ^ geforderte Verschreibung noch nicht

p» Solothurn entschuldigt sich dafür, daß es die au - Stvdt. Es wird, nach den hierüber gegebenen

un Lucern überliefert hat. mit Besorgnissen für d'- Fre.he. ^ ^ Beschwerde,i e.n-

Erklärungen, neuerdings aufgefordert, dieselbe ^ n V^en- ^ z^cht werden lassen, so hat mau Lucern

luusen, daß die Franzosen den Leuten für 'bve - ''suu' ^ Franzosen darüber Rücksprache zu
und Unterwalden beauftragt, ihre Zusätzer urnstl'ch unz^tte, . ^ ^ ^ ^ ^

uehmen, es betreffe den Herrn von „Fung" oder w ..c Ursvchcn nicht möglich gewesen, die

Mailand hat den acht Orten geschrieben, daß es >,m a o ^ K^sj,„

^.000 Gulden nach Baden zu schicken; das Geld lieg ^ ^ ^ einen von

'"w Botschaft dahin verordnen, »>u es abzuholen. ~cwa , ^ ^ ^ Vogler

Bern beauftragt, das Geld ohne Verzug hichcr zu fcr '^u . ' A„,wschaften im Rhcinthal, wird crkann.

Geleit erhalten werde für den Tag in Fraueufeld »nd E .n aM ur ^ ^

""NN er ein Geleit zum Rechten nach Fraueufeld ^ im Rheinthal, behufs Einzug

weiter keines mehr; im andern Fall wolle man ihm fu, ^ Bern sollen ihre Boten zum Herzog

"°n Kundschaften und sichere Rückkehr Geleit zustellen, t. 5 ^ ^ scinigen die QuittanzMailand am 22. Weinmonat Abends in „Nr. an der Her

' r s Ii daß sie diejenigen belangen könnten, welche

Rechnung-,, jh„c„ geworden sei, 'vollen sie gütlich ^ ^ ^ ^^g^ch bitten, s>e "^"^",',ve,°7" '°..en. Geld etwas en.s'fangen. würde auch blos, "°u-rZan °nt eh gegeben, daß Pe auch

»"Mi« bezahlen. was ihnen nicht zugekommen -e Dagzg 1 ^
^che" denken sollten, die bei einer Rechtfertigung geltend gemach
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und einen Vidiinns von dem Verzichtbrief der III Bünde übergeben und dem Schreiber zu Baden unverzüglich

anzeigen, wen es verordne, damit er die Credenz und die Instruction darnach zu stellen wisse. Ri» Der

Ammann Bussi von Glarus bittet, im Auftrag seiner Herren, die Boten von Zürich, dem Jacob Schnider aus

dem Gaster Verzeihung zu erwirken, da dessen Reden nicht so schlimm gemeint seien, wie Zürich sie aufgefaßt

habe. v. Vogt Vogel van Glarus bittet um ein Fenster. H». Nachdem auf der Jahrrechnnng erkannt

worden, daß die von Lnnkhofen, die zwei Müllern etliche Saum Wein weggetrunken, für jeden Saum 3 Gld.

geben sollen, welches Geld bei Schultheiß Mutschli zu Bremgarten hinterlegt ist, und (jetzt geklagt wird, daß)

selbiges den Geschädigten nicht zugekommen, wendet Zürich ein, daß man es von seinen Freiheiten ini Keller¬

amt nicht drängen sollte; darauf antworten die V Orte („wir"), sie begehren es keineswegs daran zu kränken;

weil aber die von Bunkhofen alle parteiisch gewesen, und die Sache den Frieden berühre, so haben sie jenen

Spruch in bester Meinung gethan, und bitten sie Zürich freundlich, es dabei bleiben zu lassen, zumal Zug dw

Leute von Lnnkhofen bei der Bezahlung der Zehnten auch ziemlich bedacht habe; es soll nnu seine Antwort

ungesäumt nach Zug schreiben, x Zürich soll auch über die beiden rheinthalischen Abschiede rathschlagen,

um auf dem Tag zu Francnfeld darüber antworten zu können. I". I. Hans „Wy" von Mcrischlvanden soll

etwas gegen Bern geredet haben, meint aber zu schwer verklagt zu sein; dcßhalb haben die V Orte, und be¬

sonders Schultheiß Golder persönlich, die Boten von Bern zum höchsten gebeten, den Handel getreulich heiw°

zubringen, damit der gute Geselle unbehelligt bleibe; deßhalb ist der angesetzte (Rcchtstag) abgethan; will ober

Bern das Recht vornehmen, so soll es Lncern benachrichtigen, das dann einen andern Tag bestimmen wird-

2. „Deßglichen ist erkennt, daß Jörgen zum Bachs, bürg von Bern, Baptista Apian verwiegen und bezalen,

und söllcnt die botten von Bern sölichs im anzeigen, damit er den bürgen enthebe" (?). Bern (deßgleiclM

Frciburg, auch Solothnrn) wird ersucht, die Schultheißen und Andere, die der Stadt Solothurn um 26,666 Gld-

Bürgen sind, (zu weisen, daß sie) bis Weihnachten zuwarten, damit die armen Kriegslcute desto reichliche

(„stattlicher") bezahlt werden können. Hauptmann Zeller bittet nochmals um Verabfolgung der ver¬

hefteten Gelder und bietet den Ansprechern Recht, da er ihnen nichts verheißen habe. Auf den nächsten Tag

ist endliche Antwort zu bringen, damit er „ab den Kosten komme".

i—x aus dem Zürcher, si aus dem Berner, »ii aus dem Basler, auch dem Frciburger Eremplw''

Dem Zürcher fehlen übrigens !i—v, p, , Bern hat v, <1 (in einer weitläufigen Redaction, welche das

Lucerncr nicht enthält), «, A, i, Ii, 1, i, Ii, in dieser Folge; Freiburg hat «I in gleicher Fassung, sodaw'

«—Ii, i, n; Basel «I 1, Ii—Iii, i, iiii; Solothurn ll >>, p, «, n, -Iii; Schasfhausen <>, ^
Ii—Iii, i; bei allen <1 in der oben gegebenen Redaction, die nach dem Zürcher Exemplar gedruckt ist

Bnllingcr, III. 367—369.

75!>.

Lncern. 1532, 15. October.

Stiftsarchi» und Staatsarchiv L»ccrn.

Die Boten der V Orte schreiben an (den Protonotar Caracciolo in Mailand?).

Wir geben den ganzen Text:

Kinosrs rsoommsnäunt. llovsrsnÄs, nodilm st pwsoluriWims vir, ciomms st umtos imlns singmai

Irnrnrruulls. I'i'nxmu« stupsis llistnm sigiliüonvimns rsv. <1. vsstrs pvr orutorsin noKtrnin, ciomiimm Ltepnal
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4s Insula, nsosssilolssuostras st psrioulo, in guibus tunv liiimus. Lscl orrirr cls ciis in ckism alia ingiunnt
odiingnnt, oommisimus ckoinino lZaptista, cks Insula, oivi st oratori nostro, rsv. <i. vsstrs cls ins atgus

aliis oumuialius rsksrrs, guaur ruMinus, nt sicksrn taugiuun nodis ipsis üclsnr ackirivöis vslit st ss in rsirus
»ostris itn sxlrilisrs, nt lruotsnus sam erga nos aininatarn (?) st alksotarn ssss ssntiinns siuus inrlukis von-
tuiiinns. Lsntist sacksnr rsv. ck. vsstra ciso opt. inax. acisuvants nos sno tsinpors non ingrutos, ssci insrnorss
bsnslioioiunrin nos ooüatoi'uin. Lt volsat, est.

(Es liegt ein Conccpt von der Hand G. Zurgilgcns vor.)
I». 1532, 14. October (Montag vor S. Gallen Tag), Bremgarten. Heinrich Schönbrunner, Landvogt zu

^ "den, »nd Kvnrad Nnßbanmcr, Landvogt in den freien Aemtern, an die jetzt in Luccrn versammelten Boten der
Trte. „Strengen :c. rc. 1. Ncwcr befelch getan zu» Bremgarten, von wegen der ufriierischen händlen,

"i söliilichs habend wir (botten?) nsgcschickt »nd von Zürich die mcinig (vcrnomcn?), wie irs in disein brief
tend; (dero) von Bern halb Hand wir unser Kotten in ir gebieten gchan »nd wenig vernomen, dann daß

) redent, ir unser gnädig Herren wellend Melligen schlyßen, dcß sy in Bernbict nit wol znofridcn sind, aber
gvr »üt, n»d habend ouch fürhin imcrdar nach knntschaft an beden orten (gestellt). 2. Witer, g. h., als

^ dam, Hand die antwurt von denen von Bremgarten (ires) Inhalts wol verstanden, und uff sömlichs ist an
kert von denen, die nch gehorsam sind bishar gcsin, daß ir . ^ nit nachlassen »nd inen ernstlich zno-

) end ganzen gemeind, daß sy ir(cm) znosagcn statt ding (tno), und welicher darwider täti, daß sy in
^"'stlich straft!; darbi ivellend ir . . die gehorsamen schirmen, so meinend wir und sy, die fach werd z»o
^"lein gebracht, und darby daß ir . . ouch inen zuoschribend, daß die in iren gebieten ouch gehorsame düig(en),
^ s'gen die von Oberwil und ander; denn sy meinend, unser Eidgnossen von Zürich habend da gar nüt (ze
^ einer sig dann ein dicb. Witer begerten die gehorsamen, daß ir . . sy uff die antwurt in cid
"""en, vcrhoffen die fach wnrd üch und inen zno gnotem reichen, und nf hüt ist da gewicht worden, und
"arlich gjl ^ ^ bedunkcn ouch, so ir . . (inen schribcnd?), (daß)

statt geschüch, >vär wol (ze) helfen." . . Bitte um schriftliche Weisungen. — (Sehr ungeschickte Hand-
s^s' > St. A. Lucer»: Misflvm.

Aw.

Bern. 1582, 18. October.

Ttaa.Sarch!»Bern: J»s.r»-ti°m» v. -10. Ro.h-buch Nr. ---5. °r. Kant-nSarchir. S-I-.....rn - Abschi-d- Bd.
-

^nf den Vortrag eines Rathsboten von Solothnrn wird geantwortet: 1. Bei den bisher aufgerichteten
^trügen und Abschieden gedenke man zu beharren und hoffe, daß sie anderseits auch gehalten werden.
)) die Kirchgenosscn von Kriegstettcnsich unter einander verglichen haben, einen Prädicanten und einen
sicher zu unterhalten, so lasse man es dabei bleiben; würde das nicht gehalten, so erinnere man an das
^'ssntS gothane Rechtserbieten; auch ersuche man Solothnrn, sich bei dem Collator zu verwenden, daß er den
Abkanten aufstelle. 3. Betreffend das Mehren in den Gemeinden, die in Solothnrns Niedern und Berns
"W Gerichten liegen, sei man Willens, bei den früheren Beschlüssen und Uebereinkünften zu bleiben und
^chre, d^sz ^ ^ der Reformation ergangenen Mehre anerkannt werden, ze.
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Bote von Solothurn war Hans Dobi, Bauherr, laut der Instruction, die sich über die streitigen Ver¬

hältnisse einläßlicher ausspricht. Hier genügt die Verweisung auf den Solothurner Abschiedeband 19. — Eine

neuere Copie des Abschieds hat das Solothurn-Buch N. 73—75; eine Instruction für P. im Hag, die in

die ersten Tage vom September gehört, steht voran. — Vgl. Nr. 746.

7K1.

SllttNl. 1532, 21. Octobcr (Montag nach Galli).
Stiftsarchw Lucern.

Die Boten der V Orte erlassen an den Kaiser und den König Ferdinand folgende Missive:

1) „Allcrdurchlüchtigosten, großmächtigostcn und unüberwindtlichostcn Herrn, üwer kaiserlichen und königliche»

Majestäten sycn unser underthänig gehorsam dienst und was wir crcn vermögen, dcmüetiklich zuogesagt bevor.

1. Allergnädigosten Herren, als wir diser tagen üwer keiser(lichen) und küniklichc» M"" gelückseligen fürgänge»

gegen dem hellischen Hund und gemeines cristanlichen namens erbfyend, dem Türken, bericht, haben wir darab

aller höchst gefallen empfangen, möcht ouch uff diser erd uns größere fröud noch mer begirlichere fach nit Z»»'

kommen, dann üwer Majestäten glück, lob, cre und sig gegen dem obbemeltcn tirannen, Gott den allmächtige»

darby zum inniklichosten und uß herzen pittende und anruofende, daß er üwer keiser und künkliche M""

fürter wptcr gnad würken in allen fachen schicke (sio), dadurch st ferrer den cristanlichen namen und gottes erc

vor desselben Verfolger beschützen und bewaren mögen. 2. A. h., üwer M'°" söllen sich zuo uns ungezwyst^

vertrösten, soferr und die löuf besser, und wir nit in so merklichen und täglichen gefarligkeiten gewesen, daß »»^

unserm klein achtbaren vermögen nach uns als ein glid der cristanhcit und wie das frommen lüten zuostat, be¬

rufen wölten haben, als wir achten, üwern AG" durch derselben commissarien, Herrn Ecken von Ryschach »»b

Jacoben Sturzel, nit verhalten, sunders unfern guoten willen, mo uns jcndert möglich gewesen, angezöigt st»«

so aber unser fal diser zyt nit besser ist, bitten wir üwer keiser und königlichen Majenstätcn underthänikUH

und höchstes flpsses, uns harin für entschuldiget zuo haben und unser ußbeliben den unseligen löufen zuo(ze)s

messen. 3. Dann uns warlich von unfern und des waren alten gloubens spenden täglich vil und manches

geschwinder pratiken, die si vor Händen haben, begegnen, wiemol nit an, daß ein verschribner und versigloüc

frid zwüschcn uns ufgericht, gelobt und zuogesagt spe, können wir doch uß den händlen, die si unabläßlich ß'U

ncmcn, nit anders ermessen noch finden, dann daß wir darby und (by) dein, so uns unser altvordern gelasst»'

nit beliben mögen. Darum so bitten üwer keiser und küniklich M"" wir demüetiklich, uns allezpt in vättee^

licher und gnädigoster befelch zuo haben und nach ustilgung des hellischcn Hundes (wöliche wir ungezwpflot in kurze»^

verhoffen) verhelfen und daran sin, damit gemeine cristanheit des schwebenden irrsals halb zno ruowen koinwe". -'

(Folgen Glückwunsch w.) - (Concept.)

Das zuerst gesetzte Datum war Mittwoch v(or), dann Donstag; endlich Montag nach Galli (vgl. N. 2)-

Wir schließen hier die Antworten an:

2) 1532, 24. November, Innsbruck. K. Ferdinand an die V Orte. Antwort auf ihr an den

und ihn gemeinsam gerichtetes Schreiben dd. Montag vor Simonis und Jndä (21. Oct.). Er habe dassc s

geöffnet und daraus ersehen, wie gutwillig sie gewesen, gegen den „höllischen Hund", des christlichen Na»»'> ^

Erbfeind, Hülfe zu leisten, wenn sie nicht selbst in so merklichen Gefahren gestanden wäre». Diesen geneigt

Willen erkenne er mit gnädigem Dank und zweifle auch nicht, daß sie denselben mit Thaten erwiesen hätte»'

deßgleichen nehme er an, daß der Kaiser den ihm zugeschickten Brief nicht anders verstehen werde. ,

sodann begehren, daß der Kaiser und er dahin wirken, daß die Christenheit zur Ruhe komme, so möge»

erinnern, daß derselbe jetzt mit dem Papste in Italien zusammenkomme; da sei wohl zu erwarten, daß
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zun. besten bedacht sein wenden, solchen Jrrsal abzustellen, wozn auch er. der König, gmeigt sei, weßhalb er seinen
Gesandten die entsprechenden Befehle gegeben habe, ?c. -c e»c-n>. ... .a'nnuch.

3) 1532 30 November, Mantna. Kaiser Karl V. an die Boten der V Orte ans dem nächsten Tag i»
Lucern. Antwort ans die Zuschrift an ihn und K. Ferdinand ... Er habe ihre Entschuldigung mit gnäd.gem
und dankbarem Wohlgefallen aufgenommen; er zweifle auch nicht, daß sie eS^in günp.gerer Lage an ihrer Hülfe
uicht hätten fehlen lassen, und sei der Zuversicht, daß sie künftig in solchen fachen und Anlnngen zu Be.ch.rmung
des Reiches und der Christenheit sich gutwillig erweisen werden, sowie daß sie als fromme Chr. enlente be. den.
alten wahren Glauben und den langhergebrachtenSahungen und klebungen der K.rche w.e bwher standhaft bleiben
"»d sich nicht davon abwenden lasse»; das werde ihnen z» ewiger Seligkeit und gutem Lob gereichen, und c.
wolle auch allezeit ihr gnädigster Kaiser sein, ?c. ^ ^»n>.

7<!2.

Bern. 1532, 23. Octobcr.

Staatsarchiv Vera: Instructionen 1!. 220. Nathsbnch Nr. 235, p. 05, oe.

Vllf die Vorträge der Boten des Abtes von Paycrne und der Stadt Frciburg, betreffend den Haft ans

Zehnten zn Ocbe und einen Proceß gegen etliche Personen von Kerzers, wird geantwortet wie folgt:
Ueber das Verbot in Orbe werde man sich bei dem Vogt bon Echallens, der nächstens hiehcr koninie, ge-

erkundigen und nach Versorgung der Prädicantcn zn Grandson den Uebcrschußgütlich (verabfolgen)
^sen i„id deßhalb Freiburg benachrichtigen. 2. In Betreff des bereits auf der Jahrrechuung besprochenen
^'°cches Frciburg, sich zu beruhigen,da seine Rechte nicht beeinträchtigt werden; wenn

^ aber die gefallenen Urtheile durchaus nicht wollte gelten lassen, so willige man zur Aufhebung ein mit dem
^Mg, daß Thäter neuerdings beklagen wolle; was dann das Recht ergebe, nehme man an; Frei-

^!l möge nach seinem Gefallen auch eine Botschaft dazu verordnen. Dem um Geld Gestraften wolle man
der Fürbitte willen „das Beste thnn".

Zu 8 2. Freibnrg wendete ei», der Zug (der Appellation) gehe nicht an Bern; von andern Motiven
abgesehen. Vgl. Nr. 754, W.

763.

Arellmrg und Bei'U. 1532, 28. Octobcr f.

Archive Freibnrg und Bern.

Verhandlungenmit einer Botschaft des Kaisers, betreffend die GrafschaftBurgund w.

Wir legen die bezüglichenActen vor: , c» >.
I- (28. Octobcr), Frciburg. 1. Im Namen des Kaisers erscheint c.nc „furtresfende" Botschaft, »a.n-

bch Franciscus Ba(nv)al (Bonvallot), Schatzmeister der Kirche Bcsan?on, und der Herr von Eomciia.llcs, Lnnd-
"°!st zu Dole; »ach Vorlegungdes Creditivs eröffnen sie, wie der Kaiser begierig sei, die Erbeinnng zu halten
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und hoffe, dnß Freiburg es in gleicher Weise thuu werde; dabei bitten sie, daß man sich gegen die Grafschaft

Burgund nachbarlich verhalten wolle. 2. Autwort: Mau erstatte ihnen gebührenden Dank und sei (zu solcher

Nachbarschaft) geneigt w. K. A. Freibmg: Raths». Nr. so.

II. 28. October. Freiburg an den Kaiser. Antwort auf dessen Schreiben vom 13. Juli und den Vor¬

trag seiner Boten. . . Da er reichlich zu erkennen gebe, wie geneigt er sei, die Erbeinung stets zu beobachten,

und dabei wünsche, daß die Eidgenossen dasselbe thuu, und besonders Freiburg als Nachbar der burgundischc»

Lande freundlichen Verkehr unterhalte, so verdanke mau sein gnädiges Erbieten unterthänigst und erkläre, daß

man treulich gesonnen sei, der Erbeinung in allem Inhalt genugzuthun und der Landschaft Burgund, so viel

man diesseits vermöge, gute Nachbarschaft zu beweisen, ?c. K. A. Fr-ibmg: Mg. Bd. s ». 10.

III. (30. October), Bern. 1. Eine kaiserliche Botschaft aus Burgund ersucht neuerdings um Bescheid,

ob man die Erbeinung zu halten gesonnen sei, und die Princessiu empfiehlt die Landschaft zu gutem Aufsehen-

2. Dabei zeigt sie au, daß Jean Hardi, (für welchen Bern sich schriftlich verwendet hatte), nach seiner ersten

Gefangenschaft und Begnadigung sich gegen die kaiserlichen Mandate gröber vergangen und zudem verursacht

habe, daß den Burgundern (von Neuenburg aus) 75 Stück Vieh mit Gewalt entfremdet worden; da die Neuen-

burger mit Bern im Burgrecht stehen, so wird nun begehrt, daß Bern eine Botschaft dahin sende und verschaffe,

daß die Vcrlctznng der Erbeinung geahndet und die Thäter bestraft werden. Raths». »so, p, so -os.

7<;4.

Irmlenseli). 1532, 4. bis 19. November (Montag nach Allerheiligenf.).

Staatsarchiv Lucern: Atlg-m. Absch, I. 2. k. 64t. Staatsarchiv Zürich: Abschkde Bd. ti, k, S7S.
.tkantonSbibliothek Froitmrg: Girard. Sammlung, T. III. Staatsarchiv Bern: Allgcm.Abschiede ISN. Sil.

brantoiisarchiv Basel: Abschiede.KantonSarchiv Tolothurn: Abschiede, Bd. io. KantonSarchiv Schaphausen: Abschiede.

Gesandte: Zürich. (Caspar Nasal; Hans Haab). Bern. (Hans Pastor). Basel. (Ludwig Züricher)-
Freiburg. (Ulman Tcchtermann).Solothnrn. (Konrad Graf). Schaffhausen. (Hans Waldkirch)-
— (Die übrigen unbekannt).

»». Der Bote von Glarns bringt aus Befehl seiner Obern betreffend Landvogt Vruinier vor, derselbe
habe nach altem Brauch für Bekleidung der Knechte Tuch zu Röcken von Huber von Augsburg gekauft, se'
ihm aber 40 Gl. schuldig geblieben; Huber wolle nun bezahlt sein und schicke seine Voten dem Brunner ZU
Haus und Hof; in der Jahrrechnung sei dieser Posten nicht verrechnet worden, weil das Geld noch nicht aus-
gegeben gewesen; er bitte nun, dem jetzigen Landvogt Auftrag zu geben, den Huber zu bezahlen. Heimzu¬
bringen und auf dem nächsten Tag Antwort zu geben. I». 1. Es wird angezogen, daß auf den Artikel de---
letzten Abschieds von Baden, betreffend den Span über die zwei Mandate, Antwort gegeben werden sollte-
Die Boten von Zürich bemerken, sie haben deßhalb keinen Auftrag, indem der Abschied nicht enthalte, do!>
auf diesem Tage Antwort zu geben sei. 2. Darüber beschweren sich nun die V Orte höchlich, wobei sie s>^
darauf berufen, daß man ans dem „nächsten Tag" Antwort geben sollte; auch haben Basel, Schaffhausenu»d
Appenzell hier sonst nicht viel zu schaffen, und hätten ihre Obern sich dieses Aufzugs versehen, so wäre»
die Voten ohne Zweifel mit andern Befehlen abgefertigt worden; sie erwarten aber, daß die Boten von Zürul)
weitere Auftrüge eröffnen; sonst müßten sie die übrigen Orte anrufen, Zürich zn vermögen, ihnen Antwort zu
geben, da sonst gleich Aergeres daraus entspringen könnte, oder ihnen Recht zu gestatten gemäß den Bünde»
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und dem Landfrieden. 3. Die Boten von Zürich erklären nochmals, sie hätten jetzt knnen Befehl indem .hre

Obern den Schluß des berührten Artikels im Abschied auf die Boten der vermittelnden Or e h^.r b^eh n'Nüssen- sonst bätten sie die Antwort nicht verschoben; die Boten von Basel. Schaffhansen nnd Appenzell

dürften bekannilich anderer GeMte weg. und ^ Da ^auf ..rer

Forderung beharren, so eröffnen ^ ^ dem Abt von St. Gallen, über die 0000

und Appenzell hauptsächlich wegen de» SPons zw sch 5. ) ^

Gulden, diesen Tag besucht und keine Bollmacht ^ ^ V ^

schied ..ungleich" verstanden; dcßhalb dringen s.e ... d. , Vollmacht erscheinen sollen; wenn

hier aus einander gehen, einen Tag ansetzen wollen wo ^ vi- Wrigen Orte ohne länger.,dann je eine Partei eine Antwort verweigerte, die der andern gen. g , I

d.,d. zum »ch. w. Blind-» >md d.m -°"ds-»n » > mch »ch ^bu

d-bd l/D.» »».-S.sm>d.° d.,°h>-n di-m,,.».« Mm G,!

di- Nrallch.st Bmzmid j» mtrlchtni h°, im <m 2i>. «n SMdi imd

(3 Kronen gleich 4 Gl. rhein. gerechnet), tr.pt ans scdev " . ^ ^ ^ das; die Eidgenossen

Abt St. Gullen znsa.nn.en 50Gl. 2. Dabei eröffnet die ^

d'e Vereinung n.it ihm treul.ch halten wav er auch M ^ ^ ^

beweisen und niemandem Glauben schenken, der . .v . ^ ^ ^

fohlen, für nnd für das Erbeinuugsgeld zu b^) en .^r^^ ^ schon geschehen, so bitten die

""ch zehn Jahren vor den Rathen zu verletz.. und z - ^ Regierung der Graf-

Gesandten, es hier in Städten und Ländern auch z» A'" > s wünsche :c 3. Demnach wird

schuft Burgund ^gute Freundschaft und Nachbarschaft ^ »'s er^ >

fiw die erhaltene Sumn.e gui.tirt und erwidert man " leisten ; das Begeh«., wegen Erneuerung

Erb,etm. werde die Erbeiuung treul.ch halten stattgethan .verde,

der Erbeinnng wolle man he.mbr.ngen. ... S>' ^ Mürben die 39 Gl.

<» 1. Der Sohn w. Vogt Teuchels zu Gottlu ^ . ausstehen, mit der Anzeige, das; ern.itbezahlen, die ihnen wegen Auslagen für d'' doU'ge - . g

dem Nachreisen wohl schon 10 Gl. verzehrt und v'-'e ^ ^

aus den Einkünften der Kloster im Thurgau zu eutrchw . ^ worden. 2. Da

">chts geben, weil diese Kosten ohne ihr ^v.lsu. .... . .s/-^es Ort bloß 4 Gl. geben müsse, und man deß-

'"an bedenkt, daß die Klöster sonst viele Kosten tragen, daß I ,,,dere Vollmacht haben, so wird

^egen nicht so lange hadern sollte, die Boten der ~ ^ ^ ^ bezahlen,

der Landvogt i». Thurgau von den übngcn beauflag, ce ^ melden, v. Auch Glarus

'"enn die „vier" Orte ihm nicht ab dem nächsten ^agc ^ vorgeschossen, und erläutert, es sei dies

Ordert Bezahlung des Geldes, das es für die Besatzung zu ^MMer-ren 'in Thurgau empört, und

5" -iner Zeit geschehen, als die Bauern gegen d.e C ^ ^

Aufruhr in der Landschaft, selbst ein Uebcrfall von Ms. ^ ^ ^ ^ gcrwendet sich ferner für

ganzen Eidgenossenschaft von Vorthc.l gewesen. --?e»"o» ' abzuziehen; laut abgelegter Rechnung

d.mi.IW, >.d.s der VN O.i. 1^ ^ di. E»ilch«su»s s» 72"ud 1'/^ Btz. schuldig geblieben, wofür ihn nur Bern beza. )
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Reisetage noch nicht geleistet. 2. Da sich aus den Berichten der alten Vögte ergibt, daß man ihnen bisher

für die Abnahme der Eide und Reisen außer Landes, die sie im Auftrag der Obern gemacht, per Tag

10 Sehl. Pfg. verrechnet, so schlagen etliche Orte vor, Vogt Brnnner in Gottes Namen gütlich zu befriedigen,

künftig aber den Vögten ihren festgesetzten Lohn zu geben, wie es kürzlich zu Baden verabschiedet worden-

Heimzubringen, da man ungleich und zum Theil gar nicht instruirt ist. Antwort auf nächstem Tag. K« Jo¬

hann Hattstein, Großmeister der Johanniter in Deutschland, hat geschrieben, er könne den Kauf des Hauses

Biberstein nicht allein bewilligen, wolle aber die Sache an das allgemeine Capitcl des Ordens bringen und

dessen Entscheid berichten. Da Bern den Kauf aufrechterhalten wissen möchte, so wird an das Capitel und den

obersten Meister geschrieben, es sei das Haus Bibcrstein von dem Orden nur erkauft und nicht gestiftet worden,

zudem das Gotteshaus Leuggern sehr „versetzt"; aus dem beträchtlichen Kaufpreis der Herrschaft könnte nun viel

Verschriebenes abgelöst werden; darum wünsche man, daß sie zu Erhaltung des Friedens und der Ruhe den Kauf

annehmen wollen. !>. 1. Schultheiß Mörikofer und seine Bürgen zu Frauenfeld bitten die V Orte dringend um

Nachlaß der Hälfte des ihm auferlegten Lösegeldes, indem sie noch nicht im Stande gewesen, die ganze Summe

aufzutreiben; ihr Gesuch unterstützen auch Zürich, Bern und Glarus, der Landvogt im Thurgau, Schultheiß

und Rath zu Fraueufeld. 2. Da die V Orte weder einen Nachlaß noch längere Frist gewähren wollen, so

haben sich Zürich, Bern und Glarus derselben gcmächtigt und erkannt, daß Mörikofer 100 Gl. sogleich und die

andern 100 auf Lichtmeß erlegen solle, in der Erwartung, die Herren der V Orte werden nichts dagegen haben-

l. Doctor Butzheim, als Abgeordneter des Bischofs von Constanz, begehrt Antwort über den Vorschlag einer

neuen Vereinung, den er auf einem Tage zu Baden gemacht. Da einige Boten keine, die andern ganz un¬

gleiche Instructionen haben, so wird eS wieder in den Abschied genommen, um ans dem nächsten Tag endliche

Antwort zu geben, k.» Uri fordert wieder Entschädigung seiner Angehörigen von Livinen für die zur Belage¬

rung von Lauis den Eidgenossen, und von diesen dann (zu dem Zug nach Bicocca) dem König von Frankreich ge°

lichenen Büchsen und verweist auf frühere Abschiede, die seine Forderung anerkennen; es seien dann wohl

einige Büchsen auf Rädern zurückerstattet worden, die Hakenbüchsen aber nicht mehr vorhanden; würde ihm nicht

gutwillig willfahrt, so müßte es zum Recht greifen. Dagegen wird ihm ernstlich gerathen, diese Forderung o»f-

zugeben, indem auch die andern Orte im Kriege viel, zum Theil noch mehr als Uri, eingesetzt, wofür sie keine

Entschädigung erhalten haben und solche auch verlangen würden, wenn Uri beharrte, woraus dann viel kl»'

Wille und Kosten entstünden. Heimzubringen. I. Die Frau Ammann Vogler's aus dem Nheiuthal bittet

dringend, ihrem Manne in Gnaden zu verzeihen und ihn nicht an Ehre, Leib und Leben zu strafen; die ihm

etwa auferlegte Strafe wolle sie aus ihrem Vermögen bezahlen helfen. Auch Zürich, Bern, Basel und Schoff'

Hausen bitten zum höchsten, der Frau zu willfahren, da ja Zürich der Fürbitte der V Orte zu Ehren den

Onuphrion Setzstab freigelassen; man möchte also dem Vogler wenigstens sicheres Geleit zum Recht gebrw

damit er sich verantworten könnte; denn er glaube nur gemäß den Mandaten gehandelt zu haben; sollte er

aber allen denen, die eben deßwegen ihn jetzt beklagen, darum Antwort geben, so wäre dies zu schwer,

Heimzubringen und auf dem nächsten Tag Antwort zu geben. Abgeordnete der zwei Parteien des »ew»

und des alten Glaubens im Nheiuthal bitten um ein Erkenntnis; über ihren Streit wegen der JahrzciEw

was man ihnen bewilligt, wie zu Baden erläutert worden. Weil aber Jahrzeiten gestiftet sind, über welch"-

keine andere Auskunft zu finden ist, als der Eintrag im Jahrzeitbuch, was ebenfalls eine Erläuterung fordet,

und da nun eine Partei vermeint, es sollten alle dem Priester, der Messe halte, verabfolgt, die andere olwr

hofft, daß sie gemäß dem Landfrieden getheilt werden sollen, so will man dies heimbringen und auf nächst
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^"!l darüber Antwort geben; der Bescheid ist dann dem Landvogt im Rheinthal z» melden, damit die armen

^»te nicht mehr ans den Tag kommen müssen, ... Der Landvogt im Rhcinthal berichtet, es sei einen, ge¬

wissen Wattler ein schönes Plätzchen nm 5 Sehl, jährlichen Zinses geliehen worden, was viel mehr ertragen könnte;

das Gut sei vor Zeiten samt andern einer Eaplanci an eine Jahrzeit gegeben worden, deren Seelen znm Trost,

die im Schwabenkrieg nmgekommen; er bitte um Weisung, ob er das Gut wieder einziehen solle. Da nun

Wüttler anzeigt, dieses Plätzchen habe ihm der Landvogt Pauli An der Halden von Schwyz ans Lebenszeit

beliehen, wosür er, wenn es begehrt würde, Beweise vorbringen könnte, so hat man dies in den Abschied ge¬

nommen. «». Die Boten von Appenzell begehren vermöge des Abschieds im Rheinthal, den Ihrigen zu

Astatte», einige Zehnten und Geldzins«.' abzulösen. Endliche Antwort aus dem nächsten Tag. I.» Dergleichen

mff das Gesuch Zürichs, dem Meister Ulrich Stoll, der einige Zeit die Vogtci im Nheinthal versehen, die

treffende Besoldung gütlich abzutragen. Schwyz verhandelt mit den zwei Orten Lucern und Glarus

''der die Rechnung mit Jacob Frey, w. Hanptmann zu Wyl, oder seinen Erben, die noch nicht bezahlt sei.

Heimzubringen, um ihr nachzufragen. i. Hcimznberichten, was Doctor Botzhcim der „tächinen" halb vor-

bedracht. «. Die zu Baden vorgeschlagenen Mittel über die drei streitig gebliebenen Artikel in dem Span

Aschen dem Abt von St. Gallen und Zürich sind von den Parteien nicht angenommen worden. Nachdem

"mn sich bemüht, sie für einen gütlichen Ausgleich zu gewinnen, indem man ihnen vorgestellt, wie viel

""">hen und Kosten für sie und gemeine Eidgenossen daraus entstehen möchten, wie bedenklich solches in der

^"ehin gefährlichen Zeit wäre, indem das Recht viel mehr Unfrenndschaft als guten Willen brächte, und »ach-

Man Zürich durch ein Schreiben vermocht, die gütlichen Mittel anzunehmen, hat ».an folgende Artikel

^besetzt: 1. Der Abschied von Norschach betreffend die Prädicanten wird bestätigt, aber die Tröstung erlassen;

b^lbt soll die Pfarreien mit tauglichen Meßpriesteru versehen; sofern dann die Unterthancn daneben Prediger

Mellen wollen, mögen sie es thun, jedoch auf ihre Kosten; dieselben dürfen aber ihren Gottesdienst nicht an¬

fügen, bevor der Priester Messe und Predigt vollendet hat; so lange der Abt für eine oder mehrere Kirch-

h°ren keine Meßpriestcr fände, soll er die Prädicanten dort lassen und sie nachher dulden, wie der jetzige Spruch

^ bestimmt; wenn jedoch einer wider den Landfrieden Predigen oder handeln würde, so mag der Abt ihn be-

2. Für die 6000 Gl. soll Zürich dem Abt 4000 Gl. entweder baar erlegen oder dieselben hinlänglich

^s'chcrn und bis zur Ablösung mit 200 Gl. jährlich verzinsen, ohne des Abtes und des Klosters Kosten oder

Schüben. Dagegen soll der Abt die Verschreibung über die 6000 Gl. denen von Zürich verschaffen, sowie sie

""b die Stadt St. Gallen :c. gnittiren. 3. Von den drei verfallenen Zinsen soll Zürich einen, nämlich

Gl., und der Abt von St. Galle» die übrigen zwei ausrichten. 4. Dabei sollen alle im rheinthalischen

'^wd enthaltenen Artikel, außer den jeüt beschlossenen, in Kräften bleiben, dem Abt und Gotteshaus an

Freiheiten, Herrlichkeiten, Briefen, Siegeln. Zinsen, Zehnten, Landen, Leuten, Gerechtigkeiten und altem

^"kommen ganz ohne Schaden. 5. Endlich sollen hiemit der Abt und Zürich um alle ihre Spane»nd An-

^'Mchen verglichen und aller Unwille zwischen beiden Parteien ab und todt sein :c. t. In dem Streit zwischen

^'"ich und den V Orten, in Betreff der Mandate, haben die siebe» Orte eine» Tag nach Baden angesetzt auf

"°"ntag „ach St. Lucicntag (15. Deccniber), auf welchem beide Parteien und alle übrigen Orte mit Hin-

sicher Vollmacht sich einfinden sollen; sollte ein Ort ausbleiben oder zu spät erscheinen, so soll es die andern

deßwegen gehabten Kosten entschädigen. ... Der Landschreiber zu Frauenfeld ersucht Lncern (deß-

' »>> B„„, ,i» S°n,Im in ,-i» „m-S H,m-, ' D» .«ich- dm, <«-r,i.i?>

>,,,, E.,n„ sni dm ihnm dm Ki-chm M-In»>m Schndm j„ I°>dn,,. w.sih-Id In »nch nnch
17l>
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Boden gekommen, und früher dem Londvogt aufgetragen worden, die Parteien gütlich zu vergleichen, was aber

noch nicht gelungen ist, so wird ihnen nochmals befohlen, mit Hülfe biederer Leute die Kläger zur Mäßig»»!!

zu weisen, da einmal nicht alles erstattet werden könne; wenn aber die Gütlichkeit nicht verfinge, so soll cr

ein unparteiisches Gericht bestellen, demselben beiwohnen und Recht ergehen lassen nach Inhalt des Landsricdcus,

wäre dann jemand durch das Urtheil beschwert, so mag er an die Herren und Obern appclliren. Auch »'

andern Sachen soll er gutes Recht gewähren, damit die armen Leute nicht immer den Tagen nachlaufen müsse»«

Hv. Der Bote von Schwyz hat denen von Zürich angezeigt, daß Hr. Dietrich, der zu Schimms gewesen,

etliche den Frauen oder ihrer Pfründe daselbst gehörende Briefe mit ihm weggeführt habe, und im Name»

des Gotteshauses gebeten, dafür zu sorgen, daß derselbe die Briefe beförderlich herausgebe, x. Die Gericht»'

Herren in der Pfarre Wengi, welche Messe haben wollen, erscheinen mit den Anwälten der Kirchgenossen und

begehren einen Entscheid über die verbrauchten Jahrzeiten und Kirchengüter, was ihnen bewilligt wird; daR'i

zeigen sie an, daß die Gemeinde ein Kirchlein zu Tuttwyl verkauft habe, das jetzt ein Wirthshaus sei, n»d

meinen, es sollte dasselbe laut dos Landfriedens wieder hergestellt werden; weil die Pfarrgenossen es eigenmächtig

gethan, so wird erkannt, daß sie es wieder „in Ehr und Wesen" bringen sollen, wozu aber die Boten vo»

Zürich nicht eingewilligt haben. Da Solothurn den Brief, den es den V Orten geben sollte, noch nicht

aufgerichtet hat, so haben die Boten derselben anfänglich beabsichtigt, nicht bei seinem Gesandten zu sitze»'

derselbe hat aber das Ausbleiben mit wichtigen Geschäften entschuldigt und die Zuversicht ausgesprochen, dos

derselbe gutwillig übergeben werde, sodann freundlich gebeten, ihn hier mithandeln zu lassen. Das hat »'»"

nun bewilligt, doch mit der Bedingung, daß er seine Herren ersuche, jenen Brief unverzüglich auszustellen,

bevor das geschehen, sollten sie nur leine Gesandte mehr ausschicken, da man nicht mit ihnen tagen würde«

Es soll einer im Rheinthal, dem Frieden zuwider, heftig gedroht haben („Gotts lyden, lumpt

darzuo, daß wir mit unser sack) wider fürkummen, so wollend wir denen die köpf abhowen"). Der AoP

wird beauftragt, dem nachzuforschen und den als schuldig Erfundenen zu bestrafen. Da Etliche do»

Mandat über die Feiertage nicht halten wollen, so soll der Vogt ernstlich auf dessen Beobachtung dringen »»^

die Uebertretcr um die festgesetzten Bußen bestrafen. Die von Nheineck, die sich weigern, den neu o»h

gerichteten Altar zu bezieren, soll der Landvogt anhalten, alles zu der Messe Gehörige herzustellen, kraft de»

Abschieds von Baden, ve. Im Namen des Abtes von St. Gallen wird geklagt, daß der Prädicaut Z»

Vcrnang, Hr. Bastian, wider die gegebene Verschrcibung gehandelt und damit die Pfründe verwirkt habe. ^

wird nun dem Landvogt befohlen, sich dcßhalb zu erkundigen und den Beklagten wcgzuwciscn, sofern er

Verschrcibung nicht nachgekommen ist. «I«R. Da der Pfarrer zn Thal hat verlauten lassen, er sei laut l"»

Stiftungsbriefes befugt, die Pfarre zu verleihen, wenn sie ein Jahr lang unverliehen bleibe, so soll der La»b

Vogt den Brief verhören und erkunden, ob dem so sei, und auf den nächsten Tag berichte», was er st» ^

vv. „Am nüntcn, daß an keinem ort im Nynthal eins (landvogts) amptlüt in rat gelassen und zuo Zti»»

darin gehandelt werd, das einem Landvogt zuo müssen not, und aber nieman fürküm, wie dan in kurzem u»

grobe red wider den friden von einem im rat ußgangen wär." Der Landvogt soll in Erfahrung bringt

was von Alters her Brauch, und wie jene Rede vorgefallen sei, und kraft des Landfriedens die Schuldigt

nunachsichtlich bestrafen, tli. Der Landvogt soll dem Schreiber Kollin von Zug 2 Kronen geben für du

dem Tag zu Rhcineck geleisteten Dienste. (Actum 8. November).

KK. 1532, 4. November (Montag nach Omnium Snnetorum), Francnfeld. Die Boten der XUl ^ ,

ohne Schnffhansen an Lucern. „Edlen w. :c. Unser lieber getrüwer Stcffan de Saln von Lowers,
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^ briefs, Hot uns fürbracht, wie er für Tc(m)pesta, k. M. zuo Fronkrich hoptmon zuo Mailand, nf sin des"p Möns bon des Königs wegen nmb tnsent krönen in trüwcn bürg worden und für in gestanden, desi

1»o verderblichen, schaden kommen sigc, dann er hoptman Martin nnd dem Kromer nach des gedachten

"MMans uud abgang Hab müessen bezalen nnd darzno von desi wegen wol ain monal in gefenknns ge¬
ben, darnnib dann er vor unser Herren nnd obern ritten usf ainein tag zuo Baden erschinen nnd sy ninb

^ k und rat angesnocht, ivelche des Künigs gesandten anwälten in der Aidgnoßschaft geschriben »nd sy frünt-
4 Hütten, in nmb sin ansprach güetlich nnd fründlich usznorichten nach sage einer missiv, die er uns erschaint,

er von den selben des Künigs anwälten in Frankrych gewyst, allda er mit großer armnot »nd vil

Dingels by sechs inonatcn gelegen, von ainein Herren zno dem andern gewyst nnd aber im nichts worden,
/ >)olben kr widernmb zno den französischen anwälten kert wär, mit »nderthenigcr Pitt, in znofriden ze stellen,

lkndcrs so doch k. Mt. dem abgangnen hoptman onch noch etwas schuldig sin füllte, die in (wider) für uns
bk>uy..,t hatten, von uns glonbhaften schin zno bringen, daß er angezaigter bürgschaft (halb) also zno schaden

^ue» sig ^ k^v„tn Hab müessen nsrichtcn, dadurch >vir sin ansprach zimlich sin achten nnd er-
^n, von deßivcgcn er uns nndertheniklich gcbüttcn hat, in, harinnc abermals unser hilf nnd fürdernns mit-

K>otailen. Und dwyl dann wir dem gnoten armen man (wa wir künden) zno der billichait zno verhelfen ganz
pknaigt wären nnd aber nit gründlich wüsscn mögen, ob er seinlich summ cronen nsgericht hat oder nit, das

^ by e. w, nnd obgemeltcn üwcrn bürgern wol zno erfinden sin sol, so langt an e. w. unser früntlich Pitt
begär, jr wellcnt obgenannt üwer bnrgcr oder ander, so darvon müssen Helten, Harum verhören, und
knntlich si» mag, daß die summ cronen von dem gnoten man nsgericht nnd er in gefänknus gelegen ist,

' ^ in unser nnd e. w. name» ini deß gegen benannten des Künigs anwälten glonbhaften schin ze geben
sp zuo bitten, daß sy in güetlich nsrichtcn nnd abstellen, sofcr aber inen das nit gmaint sin wellt, als-

bn im rechtens gestatten Wellen" ... eu«r»: ungebmidmc Abschied-.

V—x aus dem Zürcher, ans dem Solothurner Abschied, si—aus dem Rheiuthalcr Abschiedbuch

'^Zürich. Dem Zürcher fehlen kl», «j, v, ei ; dem Berncr II, I v ; dem Frciburgcr Zz, I i ; auch^olothuru hat nur ii—j, Ic, 8, t, lt; Basel ii—e, i, Ic, 8; Schaffhnusen ii, I» (iu weitläufiger
Fassung), ^ ^ ^ ^ ^ —kv, <», Lk sind iu dieser Reihenfolge als Specialabschicd
gedruckt i» der Abt St. Gall. Docmn. Sammlung; v, Ii», n, v, !«—Lt für den Vogt im Nhciuthal zu-

lnmmcngcstclltiu einem Abschied dd. 8. November, der sich im Stiftsarchiv St. Gallen befindet; eine Copie
^selben hat auch Zürich.

Zu 8. Es wurde über diesen Spruch eine Pergament-Urkunde ausgefertigt, die sich im Staatsarchiv Zürich
Ündct. Sic trägt daS Dalum 10. November d. I. und rcsumirt ziemlich eingehend auch die früher» Vcrhnnd-
"vgen. Eim„ Abdruck enthält die äbtisch-stgallische Documcnten-Sammlung.

7K5.

K'ucern. 1532. 5. November (Dienstag vor Martini).

Staatsarchiv t!»<cr»! ANqem. Abschied- i. s, >. bes.

<T«S w V O.I0 ... U.b» di. d,S V-WM» <—>°» «"
z-b-n. I>. Es I.m„ j-d« B-t. d.z ?I«bru,c>» d-s HmPtmmmS P-°! m°„
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auf nächstem Tage darüber Antwort geben, die Sache aber geheim halten, r. Es wird über folgende Ar¬

tikel nach Glarns geschrieben: 1. Einige Glarner sollen geäußert haben, sie haben den V Orten viel ver¬

sprochen, gedenken aber nichts zu halten. 2. Einer zu Glarns hat das Sacrament verhöhnt*). 3. Der Prediger

zu Grabs in der Herrschaft Werdenberg hat viel gegen den Landfrieden gepredigt, die Messe eine Ketzerei »nd

Gauklerei genannt und das Sacrament einem Kuhfladen gleichgestellt. 4. Die Prädicanten im Glarnerland

predigen, der Bischof von Verulam habe 3000 Dncaten in ihr Land geschickt, damit sie wieder zum alten

Glauben zurückkehren. «I. Da dieser Tag auf Begehren des Herzogs von Savoyen angesetzt worden, um die a>w-

stehenden Pensionen zu bezahlen, aber niemand von seiner Seite erschienen ist, so soll sich jedes Ort bcrathen,

was man weiter mit ihm handeln wolle, v. lieber die Aufrichtung der Capitel mit dem Herzog von Mm

kand sind vier Orte einstimmig, dieselben anzunehmen, Uri mit dem Vorbehalt, daß der Herzog vorher dlw

Versprechen gebe, diejenigen zu befriedigen, welchen er trotz dem gegebenen Geleit das Ihre weggenommen,

und diejenigen zufriedenstelle, welche ihrer Ansprachen halb bereits Urtheilc erlangt haben; werde das nickst

zugesagt, so müsse mau die Sache später („erst demnach") an die Landsgemeinde bringen. Da nun die'

mailündische Gesandtschaft keine Vollmacht hat, mit den vier Orten allein etwas abzuschließen, noch auf dck

Begehren von Uri einzutreten, und erklärt, sie müsse dies alles noch an den Herzog bringen, so wird es IU'

nochmals in den Abschied gegeben**), ll. Da der Bischof von Verulam die Anzeige macht, daß der Papst

und der Kaiser zu Mantua zusammenkommen werden, und daß den V Orten wohl geziemte, auch ihre Bot-

schaft dahin zu senden, so wird beschlossen, dies heimzubringen und auf dem allernächsten Tage Antwort z»

geben, ob man eine gemeine Botschaft abordnen oder die Sache dem Baptista (de Jnsula) übergeben wölb-

Zu Il>. Der Text wird durch folgenden Act ergänzt:

1532, 3. November (Sonntag nach Allerheiligen). Uri an Lnccrn. „Nachdem dann dem unseren hast'

man de Pro in befelch gäben, mit dem Herren von Müs in unser der fünf Orten namcn red ze halten, ü

gemeldter hoptman de Pro jetz von im Harheim komen, und hat im gcmeltcr Herr etwas in befelch geben, uiu

fünf Orten zno sagen und anzuozeigcn, darum wir ein tag in üwer statt, uf jetz künftig Zinstag zuo raizit da Z

sin, angesechcn, mit bitt, ir wellent ctlich üwer ratsfründ, sölichs zuo verneinen, ouch harzuo verordnen, ungezwisü,

die übrigen dry Ort werden ir botschaft ouch dahin schicken." . . — Vgl. Nr. 757. St. A. Luc«-»! Miii >v-">

*) Der Abschied sagt„Item einer zno Glans hat, als etlich fromm erlich liit nnd frowen sürgangen, den ars u»
was er gehapt, zum fenster usgestoßen und zuo den frowen geredt, si sollen wogen, das che ir sacrament."

") Das Lncerner Exemplar (als Concept) gibt folgendefür llri allein bestimmte Stelle: „Ir sollen an üwer hei""
nnd obcrn trüwlich nnd mit ernst bringen, daß si bedenken, ivas unser aller lob, nutz und ere che, nnd daß die capitel n»'^
Orten zuo guotem reichen und erschießen mögen, und si ankeren, daß si in disem sale sich von uns nit sündern, die capitel w
wir annämen, ouch nit von etlicher (sundrer Personen) wegen den Handel zerschlachen lassen, diewyl er uns allen in gemein
bar sin mag."
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Tliurqnu. 1532. November (Auf Martini f.).
- Zürich- Ablchi-d- Bd. 1'. r. -sr; «m» A,.r»°u.

..a„.°»rch.o M„°m. >«Md° 2. ^ ««- '
Kanio..Sl>ibli-,»-k Fr-iburg- «n°>d. 2,>o>I>uN.: Abich>°d°«d. 1°.

(Abschieb der Klosterrcchnung). „ gemäß dem Abschied ans Dreikönigcn
». suinz.». l. D» Schaft»-- d-« > ^ „„„zz-schiist. d,m Ps----- i»

V. Smnmr» dm inch-l-" P»!-m»-n -«»">>"'.'fl " ° Hmm jnnicklchmd di. -r «NM-- --WN-I-,
l'Ngen das Predigtaint zu Illingen zugewiesen, w « ^ verhalten hatte.

h»k, d- d.. «W, «w» b-wMni' '5?'^''^^.. B-i-I- «. »--s-b-n
wnm Ii, »ich, ISmc». n»d °l> -r NN nnd->» s» I „„iinm »nd lch>°s> «r,
-. NN. -im» Mch.ch in d-- «-«„NN-, w -- w.,.n ^ «. d" «" -
leihen, indem das Kloster sonst gar mchts darauf g , ^ «M^hans "'it einem Propst zu besetzen,
St. Gallen eine Ansprache auf Illingen »'"md machm N. - ^ ^ ^ m.f den nächsten
wenn die Carthäuser es nicht wieder beziehen, so wud e ^ thnn. 3- Z» diesem Schreiben
Tag zu Baden anzeigen, ob sie zurückkehun ^ einstimmig dem Schaffner befohlen, ohne ^ ißen
Wen Zürich und Ber.i nicht eingewilligt. Dagegen ). ^ „,^ben. wenn sie kommen. Den Abzug der
"nd Will'» der .Herren und Obern den Carthausen, e . gewährt, das klebrige angestellt.
"Schwammig" hat man, weil er als Convent ierr ^ ^ ^ erhobenen Klagen, ganz in Ordnung ist.

Da nikon. Der Vogt wird, weil die Rechnung. ^ unbegründet,
seinem An.te bestätigt; die Beschuldigung, dnll ^ nur ^ine Familie in. Kloster;

^ wird ihm jetzt eine Besoldung ausgesetzt, „am n) u ^ rechnen; er soll aber für 3000 G .

n»ch darf er von 30 Miitt oder Malter ,e 1 ab. . g . ConvcntherrenRechnung abgelegt,

^stung leisten. «. Fischingen. k. ^ bat er ld ^
'°°ra„f letztere bei ihren Pflichten gegen die E'dgem s ^ ^ Kernen zu wenig an-
lonnen; sie antworten, es seien 10 Saum Mein, e wa ^ ^ graust, deßgleichcn Zehnten, ein Bett u. a. IN.

»'setzt; auch habe er anderthalb Stück Leinwand flu - ^ ^ als was n, da.
T Der Abt erhält Bedenkzeit zur Antwort "''d meldet da , ^ Unechte be. Ge-
Kloster gekommen, 8-9 Saun, aber zn ^"'mes'" ^ ^ . der Fehler liege
legenheit etwas zn trinken hätten. An Fäscn sei a . Kernen stehe» seit Jahren m er - »
b" Mangel an Uebnng in der neuen Rechu.>ngsf°nn ^ ver Leinwand bemerkt
""d Zu Sirnach aus, weßhalb er sie nicht ^ Rech ^ ^ ^cht verrechnet. E.n.ge

seine Frau habe etwas gesponnen, und solche. Ausrichtung der großen Competenzen
3i"se und Zehnten habe er veräußert der Theurung mg ' vergleichen zu verrechnen sei früher nie
der Conventherren,und alles in des Gotteshansc. vem Müller nm 5'/» Gl. verkauft, u. s. w.
^»"ch gewesen. Das Bett habe er nur auf W^ere», nachdem n,a» dies Alles verhört

Dazu kommen noch andere Klagen, zum Dhei an
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und eingesehen, daß er in der Haushaltung nicht erfahren sei, was dem Kloster zu großem Schaden diente,

so hat man ihm vorgeschlagen, ans die Abtei gütlich zu verzichten, was er auch gethan in der Erwartung,

man werde ihn als schweren betagten Mann, der sich mit Arbeit nicht mehr ernähren könne und seine jungen

Tage im Gotteshaus „verschlissen" habe, gnädig bedenken. 4. Infolge der gepflogenen Verhandlung hat man

dann vereinbart (1.), daß ihm jährlich auf Martini verabfolgt werden sollen 80 Stück, nämlich 15 MiG

Kernen, 15 Mltr. Haber, 40 Gulden und 5 Saum Wein für 10 Stück, von dem jeweiligen Schafflnn''

(2.) Der Abt soll mit jedermann abrechnen und sich bereit halten, gleich nach dem nächsten Tag zu Baden

dem Landvogt und dem Hauptmann zu Wyk, Jacob am Ort, Rechnung zu geben; alsdann sollen ihm gleist

30 Gl. zur Aussteuer entrichtet werden. (3.) Er sott im Kloster alles unverändert lassen; was er aber

außerhalb auf den Pfründen an Silbergeschirr, Hansrath n. A. erübrigt hat, mag er mitnehmen. (4.) ^

soll das Kloster um alle seine Anforderungen qnittircn, und Hinwider sollen ihm obige Zusagen auch schrifl^

versichert, der Gemeinde im Tannegger Amt jedoch stillschweigend ihre Ansprache wegen „fürstür und bruch

vorbehalten werden. (5.) Die Schulden/ die er als abgetragen angeschrieben, aber nicht bezahlt hat, soß ^

noch bezahlen. 5. Hierauf hat man Andreas Egli, Convcntnal zu Fischiugcn, zum Schaffner gewählt. 0. Alb'

diese Verfügungen sind indes; nur auf Gefallen der Obern getroffen, die auf dem nächsten Tag zu Baden

darüber entscheiden sotten. Werden sie genehmigt, so sollen der Landvogt und der Hauptmann dem Abt Rech'

nnng abnehmen, den Schaffner beeidigen und eine Tröstung von 3000 Gld. aufnehmen. «R. Tobel. 1- ^

Receptor des Johanniter Ordens in Ober-Deutschland beschwert sich über den zu Baden gefaßten Beschluß,

dem Einzug eines Commcnthurs, der dem Orden bewilligt worden, nichts herausgeben zu lassen, und bittet,

denselben an seiner Gerechtigkeit nicht zu schmälern rc. Der Schaffner gibt Auskunft, worin diese Rechtsa»>ru

bestehen; wenn nämlich ein Commenthur mit Tod abgehe, so sei des Ordens Brauch und Nccht, dessen fahreuR

Habe, als Geld, Silbergeschirr, Kleider und Kleinodien, zu Händen zn nehmen; was aber zu des Hauses Brauch

(Bedarf) diene, als Pferde n. dgl., lasse man bleiben; dagegen gehöre die Nutzung des laufenden Jahres (d^

sog. Vacanzjahrs) dem Orden; auch müßte das Haus Tobel jährlich 100 Gl. geben, was freilich seit fl'^

oder sieben Jahren nicht mehr geschehen. Fällt in den Abschied. 2. Es waltet auch ein Anstand zwisäp'"

Christoph Giel, Gerichtshcrr zn Wengi, samt einem Mithaften, und den Pfarrgeuossen daselbst, in Betreff

Cnplanei und der Kirchcngüter, und namentlich des Kirchleins zn Tuttwyl, welches letztere verkauft habew

wonach ein Haus darauf gesetzt worden. Jene verlange», daß es wieder hergestellt und ans Kosten der

meinde mit einem Altar und Zierden versehen werde; diese zeigt dagegen an, daß der Landvogt Brunner ihiuv

geboten, die Kirchcngüter anzugreifen, um die Kosten des Müsserkriegcs zu decken; darum sei es ihr u>0

möglich, das Kirchlein zu Tuttwyl in den vorigen Stand zn setzen. Darüber wird nun erkannt, es falle R'R

Commenthur zn Tobel, als rechtem Lchenherrn der Caplanei, die Entscheidung anheimgcstellt sein, dieselbe c>R

vor der Vollziehung den Herreu und Obern angezeigt werden, die sie dann bestätigen oder abändern uwill'U

3. Zürich und Bern bestreiten, daß diese Verfügung dem Landfrieden gemäß sei, und willigen nicht dazu cR'

dennoch beharrt man bei dem auf diesem Tag über die Kirchcngüter gegebenen Spruch; des Altars uud cc

Kirchenzicrdcn halb wird die frühere Erklärung über dergleichen Späne bestätigt, v. Mlinsterliugc'^
1. Da die alie Pröpstin von Landenberg, die krank und schwach ist, um die Erlaubnis; gebeten hat, in ihul

Gemach auf einem „Betstcin" Messe halten zu lasse», und vielleicht auch andere Personen solche begehreu,^
hat man der Pröpstin zugemuthet, einen Altar in der Kirche aufzurichten und die nöthigen Zierden ZU

schaffen, worauf sie in Gegenwart der Chorfrauen geantwortet, das; sie dies nicht thne, sondern eher ihr
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. i - M5. uacl, der Boten Abreise sich nach Constanz begeben. 2. Dem Land-

aufgcbc und fortziehe; sie hat anch wnllu) ^ verwahren, bis sie an Zms gelegt

Vogt ist indessen befohlen, die 1100 Md., w < Schriften noch Urbare noch etwas Anderes

werden können; den Frauen hat man verde» c , . «nd Gut strafen würde. 3. Da sie sich geweigert

vem Kloster entfremden lassen, indem man sie son an ^ Freibcrg erwählt und derselben ein

.»dm, PrdpIIin i» »MX. 1° -» — «, miwn B-Ich-id, r. s»

Schaffner beigegeben, um die Verwaltung Z» s») ^ begehrt, der aber darthnt, daß sein Herr,

Abwesenheit des Abtes hat man von dem Dechmi en ^ mich um Rechenschaft an-

obwohl er jenseit des Sees noch ein anderes Kloster . ^ ^ vorfahren seit

belangt worden, vermöge der Freiheiten und ^ rwi eg.e - Seiten des Sees; wohl habe er, der

siebenhundert Jahren, dessen immer enthoben gewesen sei. a ^ Person »"ch jetzt bereit wäre;

Dcchant, in den letzten Jahren der Unruhe Rechnung geg. . ' Abschieds wieder in seine Besitzung, aste

nachdem aber der Abt lraft des Landfriedens und des >h 1 ^ j„dcm sonst d.e

seine Freiheiten und altes Herkommen eingesetzt ^ ..^ics sei es nicht nöthig, da man wohl

Obrigkeiten jenseits („enhalb seeS") das Gleiche oroer ^hschj^. genommen. 55- D.e rwn

wisse, ob er dem Gotteshaus wohl oder ubel Haus ^ eiegenwärtig zu Uebcrlingen. den sie früher

Konstanz haben einen Anstand mit dem Bischof »n ^ ^ Parteien verhört hat, und die

oben (X) Orten und letzthin zu Jranenfeld vorge ragen, ^ ZgAch ""d Bern

Domherren auf keine Gütlichkeit eintreten wollen sonde > ^ von denselben eingelegten Abschied

M,t absprechen Wösten, von der Mehrheit erkanu '. E s e gänzlich^

bleiben und denen von Constanz ihr Recht vorbeMm ^ ^ ^ die Stiftsherren sich m.mersor

bie Stadt wistig sei, den Eidgenossen aste Frenudschaf ^ ^ vorbehalten, den Ersatz an 'hn.

bemühen, ihr Schaden zuzufügen, so müsse ^ bogegen °t 'r ^ Ansuche g-

p. suchen. Dagegen verwahren sich die Domherren d w ^ Deean Dschu

stiftet, sondern immer nur dem Recht und den «.edu - „^hr getragen, sttz

w Kreuzkingen. der n,n des Klosters Nutzen st^e Jahr^^^ g.,, „ V Orte um Ra h. um

über nach dem Landfrieden solchen wieder tragen u „jcht gestatten wolle. '

'hm der Herr (Abt), den Zeitumständen noch "ich ^ ^ Gottlosen (die Anhänger der

Da berichtet worden, daß einige Prediger zu ^ ^ 10 Schl. Buße U" °'

"w'nend) sollten von ihren ketzerischen Dingen a sei , dahin geschrieben, daß sie ^

bi° Messe zu besuchen, so hat man (ohne ZusUmmung ^ "Ms steger.bestrafen und das Verbot aufheben mögen. Hmouf ^ beschwornen Bunden treuli 11 .

be" Landfrieden gethan zu haben, wolle denselben vielmehr ^ ^ mu,idl,ch verant-

guten Eidgenossen gezieme, und wie sie zu Ba eu u ^ vorgehalten. I- ^Swa a u
Wortet. I.. Heimzuberichten. was Freiburg »ich S°kth ^^ag begangen, wofür er gefangen gesetz .

u»s dem Gebiet von Schwyz trägt vor. er habe zu Bode. ^ ^ ^ d.e Türken mit-

über auf Fürbitte hin mit der Bedingung entlassen Word ' ^ getroffen. was er beweisen onne

'"»che. Als er dies thnn Wösten, habe er das H«r ^ ^ .... Dießenhofen. D.e Prior."

" bittet nun. den Landvogt zu bescheiden, daß er sich d " Men Freiheiten bleibe., lasse

und die Couventfrauen zu St. Katharincnthal habe., luge) . ' ^ ^ar .hrev ~.rd.n..».""b keine Rechnung fordere, da sie von Alter her niemand.", solch. 1
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was sie dieses Jahr auch gelhan; zudem stehe die Prioriu erst kurze Zeit im Amte, und sei die letzte Rechnung

uulängst erstattet worden; jedenfalls könnten sie solche in dieser ganz ungelegenen Zeit nicht machen; es st>

übrigens auch nicht nöthig, da sie selbst einander beaufsichtigen, damit nichts unnütz verbraucht werde :c. Heim¬

zubringen in der Meinung, daß man auf dem nächsten Tag Antwort geben soll, ob man dem Vicar weiter

gestatten wolle, Rechnung einzunehmen; das Weitere wissen die Boten, i». Da die von Stein von den

Frauen zu St. Katharincnthal in die Acht gebracht worden und dadurch in große Kosten gekommen, so bitten

sie um Entschädigung. Aus Bitten der Eidgenossen haben aber die Frauen sie frei und ledig gelassen. «. Ein

Garthauser Bruder bringt in St. Katharincnthal vor, daß der Orden gegenwärtig keine Personen nach

Jttingen schicken könne und überdies besorge, daß solche viel Schmach und Verachtung zu dulden hätten; er¬

werbe aber zwischen Ostern und Pfingsten ein Capitel gehalten, das dann Wohl einige Herren dahin verordnen

werde. Die Mehrheit der Voten sichert ihnen Schutz und Schirm zn, während Zürich und Bern dies ver¬

weigern. i». 1. Seit der Meßpriester zu Dießenhofen vertrieben worden, ist keiner mehr dahin gekommen,

auch klagen die Anhänger der Messe, der sie im Kloster beiwohnen, daß ihnen viel Gewalt angethnn werde,

so daß sie seit dem Aufruhr auf ihr Begehren verzichtet haben. Es wird deßhalb dem Anwalt der Ncuglän-

bigen eingeschärft, daß sie gegen den Landfrieden handeln, wenn der andere Theil die Messe außerhalb der

Stadt besuchen müsse; man könne dem nicht länger zusehen; sie sollen binnen acht Tagen im Chor einen Altar

mit anständiger Beziernng aufrichten, einen Priester dazu verordnen, ihm ein hinlängliches Auskommen zusichern

und ihn gänzlich unangefochten lassen. (Zürich und Bern nehmen dies in den Abschied, indem sie nicht dazu

stimmen). 2. Die Gemeinde, an welche nun die Sache gebracht worden, hat auch alles bewilligt, begehrt

jedoch, daß die Altgläubigen sich (selbst) um einen Priester bemühen, den sie nach Vermögen zu schirmen verspricht'

dabei erklärt sie sich bereit, ihre Prediger, wenn sie je gegen den Landfrieden reden oder handeln würden, gemäß

demselben zu strafen. Das Weitere wissen die Boten sonst zu berichten; namentlich ist dem Landvogt besohlen,

auf den nächsten Tag zu melden, ob dieser Verfügung nachgelebt worden. (Die Boten von Zürich und Bern

haben hiezu auch nicht gestimmt). IA. Da man einsieht, daß die Klöster mit den Kosten solcher Jahrrcch-

nungen zu sehr beladen würden, so soll dies jeder Bote heimbringen, um zu bcrathen, ob man dieses Vc»

fahren abstellen und beim letztjührigen Beschlüsse bleiben wolle oder nicht; man soll auch zu Tagen darüber'

Antwort geben. ». Meister Hans Maler zu Frauenfeld bittet die X Orte um ein Fenster, t». Rechnung

zu Feldbach. t. Rechnung zu Kalchrain. i». Rechnung zu Rheinau.

Einige Artikel finden sich nur bei der Rechnung, die besonders ausgefertigt wurde. Die Varianten u»

Abschied hervorzuheben, kann hier wohl umgangen werden.

Zu Der Zürcher Abschied gibt, offenbar zur Nachholung ans der frühcrn Verhandlung, eine erzählende

Einleitung: Es weiß jeder Bote, daß die von Constanz, nachdem sie von Ort zu Ort geritten, auf dem letzten

Tage zn Frauenfeld abermals vorgetragen, sie wollen zwar dem Abschied, den die Domherren im vorigen Jlllst

von den Eidgenossen erlangt haben, nachkommen, achten jedoch für billig, daß man, da sie seit langer Zeit sick)

nachbarlich erzeigt, die angelegten Verbote abstellen und die in ihrer Stadt wohnenden Stiftshcrren von den

Gülten nicht ausschließen möchte; denn jener Abschied könne doch nicht die Meinung haben, daß ihre Obern

die Zinse, die sie kraft der früher erlassenen Abschiede der X und der IV Orte, von denen sie vier „Abschriften

vorweisen, zu Händen genommen, wieder herausgeben, oder daß die bei ihnen gebliebenen Stiftsglicder des ihnen

Zugehörigen entbehren sollten w. Weil aber die Gegenpartei nicht vertrete» gewesen, so hat man die Sackst

nach Kreuzlingcn geschoben, wo dann beide Parteien ihr Anliegen eröffnet haben w.
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Brunnen. 1532, n. 14. November.

Staatsarchiv Lucer»: Missiven.

Vermuthlichcr Tag der V Orte, veranlaßt durch folgenden Act, zur Vorbereitung auf Nr. 770.

1532, 13. November (Mittwoch nach Martini), 1 U. Nachm. Schwyz an Lucern. Un'.Zt „Unser fründ-

lich willig dienst, zc. zc. Der Landtammann Busch von Glarus schribt uns in il, wie daß die landlüt dnselbs

beider parchcn irs spans und zivptracht, als von des gloubcns wegen, über einandcrn verheyt, unrüeivig (und)

zwchpältig syend, dermaßen daß er besorg und warlich mit anders gescchcn noch spuren mög, dann daß gcmcltc»

sine Herren und landlüt mit tätlicher Handlung einandcrn anzuogryfcn gcsinnct chend, und divpl imc dann >vol
Z»o ermessen, was inen gnots darns crivachsen (möcht), che im der Handel ganz schwer angelegen, deßhalb er

uß schuldiger Pflicht, vor »nfall zuo sin und semlichc nnrnow im besten abznostellcn, so habe er gemein landlüt

zuo Glarus beider parchcn ns setz Sunntag den sechzechcndcn tag dis mancts und jeden teil besonders zuosamen

cm ein ganze landsgemcind verkündt ?e., und uns hoch und trnngcnlich crmant, (daß wir) ime in disen beschiverten

händlen durch unser trcffenlich ratsanwält, so wir dahin schicken söllcn, bcholsen und beraten si» ivellen, damit

gcmelt nnrnow mit den beste» fnogen zcrleit (wurd), alles mit wytcrm inhnlt, so üivcrc gesandten hören

werdent ze. Und divpl nnscrs bcdnnkcns inen und onch uns fünf Orten gemcinlich und sonderlich vil und Hochs

daran gelegen, hat uns für nötig nngesechcn, daß wir fünf Ort gcmeinlich von jedem Ort zwen botten, ivelche

wir nnscrs teils dahin verordnet, dahin kommen und schicken söllen und allda nss iro znosagen handle» das,

so unser aller notdurft fordert, dnrdnrch wir onch hoffe» zuo erlangen, daß die, so unser part sind, bp irem

zuosagcn belibcn und zno rnowen komcn; dann wir des gemücts, inen Harns zuo sagen alles, das die notdurft

fordert. Deßhalb bcdnnkt uns imstcr von nötcu, daß wir fünf Ort nnS zuovor durch unser botschnft zuosammen

fücgcn, uns gemcinlich zno vereinbaren, was nur mit inen reden und handle» welleut. Dorum haben wir (einen)

wg nngsechen in it nf morn Donstag zno mittagzyt nngefarlich zuo Brunnen zuo erscheinen, und nämlich

die botten, so gan Glarus verordnet, daß die sich zuo Brunne» undcrredcn und da danncn flugs verryten und

handle», das die notdurft will erheischen zc. Hierum langt an ü. e. w. unser ganz früntlich ernstlich bitt, ir

wcllent de» Handel wol bedenken und üwcr crsam botschaft obbcrücrlcr gstalt zwpfach harzuoschicken mit ganz

vollem gwalt, hierin zno handle», und nit ußznoblibcn, dann wir gliche Meinung den übrigen dry Orten onch

verkündt, in Hoffnung, sy werden glicher gstalt nit ußblibcn" . . .

70».

Bern. 1532, 14. November f.

Staatsarchiv Vcr»! Rathsbach Nr. SZS.

>- (14. November). 1. Der Herr von Challant nnerbictet, jetzt 1000 Kronen (nn Geld) nnd 3000 Kr. an
'lbergeschirr zn entrichten, bittet aber, über letzteres bis Weihnachten nicht zu verfügen, da er es alsdann ein¬
en wolle. Man will sich für einmal damit begnügen; würde das Geschirr nicht gelöst, so will man es
Gerthe» („mit dem Hammer dnrnf Machen"), doch immer das erlangte Recht vorbehalten. Die Botschaft

180
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des Herzogs verspricht, bei den Zusagen betreffend die Zahlung zu bleiben, und dankt für den bewiesenen

guten Willen. 2. Sodann erinnert sie an die vier Artikel, deren Erledignng nach der Zahlung verheißen

worden, nämlich die Einsehung in Genf, die Aufhebung der Verschling (der Waat), die Beobachtnug des alten

BnndeZ und die Festsetzung von Artikeln für ein Rcchtsverfahren. Raqsb. sss,its, 14s.

II. (15. November). 1. Herr von Challant klagt für die Fran von Valendis, wie die Nencnburgcr in

großer Zahl dahin gekommen, Gräber geschändet und andern Unfug verübt haben, verdankt indeß die geschehene

freundliche Unterhandlung; auch haben sie seinen Statthalter zu tödten gedroht. Dem jungen Belper, fbr

welchen Bern gebeten, wolle er deßwegen verzeihen, begehre jedoch, daß es sich für niemand mehr verwende,

bevor es sich (gehörig) erkundigt habe; denn ihm gezieme, das Böse zu strafen; in diesem Falle bitte er um

Rath, da die Sache seine Ehre und Herrlichkeit verletze. 2. Des Herzogs Botschaft anerbietet (vor dem großen

Rothe) alles Gute und wiederholt ihren Vortrag; da er das Geld erlegen wolle, so begehre er, in Genf und

Lausanne eingesetzt zu werden, :c. Den Bund zu beschwören habe er (der Bote) Gewalt, und das Recht be-

treffend lege er Artikel vor, welche Freiburg angenommen habe. p- l->°-

Iii. (Antwort:) Bei dem Urtheil, betreffend die Einsetzung in Genf, läßt man es bleiben; doch soll der

Herzog zuvor die Genfer (für ihre Freiheit) sicherstellen, wozu mau eine Botschaft abordnen will; wegen Lausauue

ist das nicht nöthig. Laut des Urtheils wäre man wohl befugt gewesen, auf die Pfänder zu greifen, Hut es

aber aus Mitleio unterlassen; wenn die letzte Zahlung geschieht, will man sich darüber gebührend erklären-

Die ältern Bünde, namentlich denjenigen mit Philibcrt, nimmt man an, während man die jüngsten ausschließt'

die mit Freiburg gemachten Artikel über Rechtshändel läßt man auch gelten.

IV. (17. Nov.) 1. Die savoyischen Boten erklären, die ihnen vorgelegten Bundesartikel nicht (smuthust)

aunehmen zu können, und begehren, daß man sich über vier Artikel (s- I, 8 2) erkläre. 2., Man erwidert,

die Sache lasse sich wohl verschieben, sodaß die Boten die Artikel hinter sich bringen können, lieber die Eim

setzung des Herzogs gedenke man nach der letzten Zahlung eine Antwort zu geben, au welcher derselbe Gefallen

haben werde. Der große Rath beschließt hierauf, den alten Bund mit den verbesserten Artikeln anzunehvuM-
p. Iii«, ISS.

V. (18. Nov.) Herr von Challant bringt wieder den Handel mit Neuenbürg vor. Es wird u»» u»f

den ersten Donstag im nächsten Monat (5. Der.) ein Tag augesetzt und derselbe den Neuenburgern sosm'l
verkündet. p-

709.

Mittljler (in Granseldrn). 15ZZ, n. 14. November f.

Staatsarchiv Vcr».

Tag der Städte Bern und Solothnrn zur Anhörung der Beschwerden des Bischofs von Basel "»b

der Chorherren von Münster einerseits, der Gemeinden anderseits. — Vgl. Nr. 779.

Die Beschwerdeschriften übergehen wir.
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770.

GlttNlS. 1582, 16. bis 21. November.

Staatsarchiv Zürich: Tschud. Doc. Samml. T. X. Nr. 7.

Gesandte: Luccrn. Moriz von Mettenwyl; Christoph Sonnenberg. tlri. Heinrich Püntiner; Melchior
G'vlcr. Schwyz. Mathis „Viglig" (Fügli); Martiil Geißer. Unterwnlden. Heinrich znm Brnnncn;
»oiirad Stolz. Zug. Hans Volsingcr; Martin Boßhart. Graubtinden. HanS von Capol; Peter von

^hver (Finner). Abt St. Gallen. Heinrich Schenklin. Toggen bürg. HanS Gyger; 5konrnd Schwyzer.

Bcrmittlnng zwischen den Glanbensparteien des Landes Glarns. Siehe Beilage LI (dd. 21. Nov.).

Es liegen noch Denkschriften beider Parteien vor, die hinreichend erkennen lassen, daß der Vergleich mit
Poßer Mühe zn Stande kam. Ein besiegeltes Exemplar des Verlragsbriefes ist nicht mehr vorhanden; die
e'wzigc gleichzeitige Abschrist, dsi znvcrläßig ans der Glarner Canzlci stammt, wurde dnrch die Tschudische
Sammlung gerettet; eine ivnhrscheinlichetwas jüngere hat Bern (A. Kirchl. Angelegenheiten), eine unvallstnn-

, dige, aber alte das K. A. Schivyz; in Glarns selbst findet sich nur eine bedeutend spater gefertigte und vidi-
wirte vor.

771.

r-,. lDiensiaa bis Donstag nach Othmari).158') 19. bis 21. November (Dnnßag

.r-rcivaea: Instruction-», Bd. XXIX.

S.aa.sa..chlv Z»..ch' «d. ». ...'...m.sar-t.iv Sv.v........ - wd.
2laa.-a.chin v.r.. - Mg°.n. Aich. Ml. -v. »ra..t....-.'..>..v

mm.til Basel. (Bernhard Meyer). Fre.bnrg. (Ulr.ch N.ch-
Gesandte: Bern. (Hans ^rcmz -.ag )- ^ ^

Schaffhansen. (Hans Ziegler. Bmgerme.ster. 1 ^ ^
..Abscheid der siben (sie) Orten, des Musi'sih S ^ „sit 500 Mann h.ne.n-
». NM- >».. d...« 7 d-Ph'.n d... Z°h> «»'-'«l

liegen und acht Monate lang einen Zusatz unterha . ) . ^ entstanden. Weil zwar
»°n den. erlegten Gelde. zun. Ersatz für die schwerenKo n. ^ Widerwillen

einige Orte für billig erachten, ihnen etwas zu ve.a ^ ^ freundlich verbe¬

ißen würde, die übrigen aber deßhalb keine csi) e ^ ^ Erwartung, daß dieselben ihrer ein-
sch-idet. ».an werde ihr Ansuchen treulich an die Obern ' . ^ (Nachtrag). Die Thnrgai.cr
bedenk sein und auf nächstem Tag eine gebührliche ^"i ^ ^ ^ ^.fg^ichtcten Cnp.tel
Gilten. die Obern daran zu erinnern, daß sie zur ' . .^.^,,^grjcfcn auch genannt seien und dieselben
""eh Zürich berufen worden, dabei gesessen und u^e>' > ' weßhalb sie hoffen, daß man sie

besiegelt habe», und des Herzogs Botschaft sie sonst nu) ' . ^ ^^^.schalten") 'verde,
«ls Mithasten des Krieges behandeln und in der Beza) M.isso das Gericht ge-^ Sodann erscheinen auch die Richter, Schrei nr, .
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holten, und begehren ihre Sölde, in der Meinung daß sie, nachdem der Commissarius Röhn und Hauptmann

Zelter sie freundlich darum ersucht und vertröstet, mit Haltung von Gericht und Recht gemeinen Nutzen und

Ehre gefördert, damit viele Mühe gehabt und nicht wenig Univillen auf sich geladen, daß man sie also freund¬

lich „abfertigen" und nicht weiter aufziehen sollte, da sie nicht dem Hauptmann, sondern den Orten gedient

haben. Darauf berichtet nun Hauptmann Zeller, wie man ihm mehrmals schriftlich befohlen, die Knechte zn

guter Zucht und Gottesfurcht zu ziehen, was er aber mit keinem Mittel besser zuwege zu bringen gewußt, als

mit Gericht und Recht; daher könne er nicht bestreiten, daß er aus Geheiß der Obern das Gericht besetzt und

die Leute vertröstet habe, daß die Orte sie bezahlen werden, wenn der Herzog nichts gäbe, und hoffe daran

nicht unrecht gethan, sondern unser aller Lob und Ehre gefördert zu haben. Auch Commissarius Nahn gibt

zu, daß er sie gebeten, das Beste zu thun. Da man bereits mehrmals, auch ab dem jüngsten Tag zu Baden,

dem Herzog gar ernstlich geschrieben hat, daß er auf Bewilligung seines Kommissars (Maximilian Bosseti) hin

jene Gerichts- und andere Ehrensölde bezahlen wolle, worauf aber noch keine Antwort gekommen, so will man

diese erwarten, mittlerweile aber bsrathen und auf nächstem Tag Antwort geben, was man weiter thun wolle,

wenn je nichts käme. Der Bote von Bern eröffnet indeß die Absicht seiner Obern, die Ihrigen, die solche

Sölde ansprechen würden, von sich aus zufrieden zn stellen, sonst aber für niemand zn zahlen, und rechnet

darauf, daß die andern Orte es ebenso halten werden. «. Da der Bote von Basel dem Hauptmann Zeller

auf den jüngsten Abschied geantwortet, daß seine Obern ihm nichts verbieten, sondern Haus Heinimann, der

Rottmeistsr gewesen und etwas glaube fordern zu können, die 24 Kronen auf Rechnung zurückhalte und das

Recht darum gewärtige, so erwidert Zeller, er und nicht Heinimann sei Hauptmann gewesen, demnach allem

befugt, die Knechte auszuzahlen; er fordere aber nichts von jenem, sondern von der Stadt Basel, deren Diener

er gewesen; hätte dann Heinimann etwas an ihm zu suchen, so möchte er's thun; weil nun Jener das Geld

empfangen und der Hauptmann nichts, so will der Bote von Basel über diesen Thatbestand zu Hause gründ¬

lich berichten, in der Zuversicht, daß seine Obern auf dem nächsten Tag gebührliche Antwort geben werden,

wenn sie etwas schuldig seien. Heinimann hat auch Doppelsold bezogen. «I. Die Unkosten, welche Haupl°

mann Zeller mit Boten, Kundschaftern, Spähern, Posten :c. gehabt, und die sich auf 283 Kronen belaufen,

wäre man bereit gewesen ihm zu ersetzen, weil sie wohl angelegt und viel Anderes damit erspart worden,

weil aber nicht alle Boten bestimmten Austrag haben, jedoch voraussetzen, daß die Herren sich nicht weigern

werden, so hat man bis ans weitcrn Entscheid jenen Betrag bei Zürich liegen lassen, und soll nun jedes Ort

ungesäumt dahin schreiben, was ihm gefalle. S. Ferner zeigt Hauptmann Zeller an, daß man ihm von de»

zugesagten Uebersölden noch 36 schuldig sei, da ihm bei der Bezahlung nie mehr als 28 (für den Monat)

geworden, mit der freundlichen Bitte, ihn zu bezahlen, indem er den Knechten viel vorgeschossen und deßhalb

große Schulden habe. Auf die Bemerkung, daß ihm für 11 Monate nur 22 Sölde gehören konnten, g>^

er die Erläuterung, daß die Thurgauer im achten und die Toggenbnrger im siebenten Monat hcimgezvisi»

und ihm davon her 14 Sölde abgehen. Obwohl sich in der deßhalb von Zürich gestellten Rechnung ein kleine!-'

Versehen gezeigt, findet man doch billig, daß man halte, was versprochen worden, zumal der Hauptmann

ehrlich und rechtschaffen gehandelt; weil man aber keine Vollmacht hat, so will man es treulich heimbringt'»

und auf nächstem Tag den Bescheid der Obern anzeigen, t. 1. Wilhelm Gydelen (Guidolan), Rottmcisü»',

Gladi Witzhart, Spießhauptmann, beide von Freiburg, und der Wachtmeister von Solothurn haben dem

Hauptmann Zeller die Summe, die beide Orte ihm noch schuldig sind, wegen ihrer Ansprache auf EhrcnsölR

verbieten lassen, was aber jener als unbillig und den Blinden zuwider nicht dulden will, da er den Eidgl>
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"oisen von Freiburg und Solothurn gedient Hobe und den Ihrigen nichts schuldig sei. weßhalb er begehrt, dos;
zwei Orte ihn bezohlen und die Ansprccher tont der Bünde zum Recht weisen sollen. 2. Dogegen bemerken

b»' Boten, er Hobe den Ihrigen wohl die Aemter. ober keine Besoldung dofür gegeben, obwohl sie nicht dem
^zog, sondern ihn; und zwor redlich gedient; es seien ihm „ouf dem Berg" 30 Sölde zugewiesen worden,
^uuit er die Ehrenämter dorous besolde; deßholb Hobe mou den Ansprechen; dos Verbot ouf Recht nicht obschlogeu
!v"nen, in der Meinung, dos; er sie ous de»; befriedigensollte, Ivos mon ihm schuldig geblieben; denn wos

ZU Baden über die Verwendung der 30 Sölde angegeben, finde mon nicht genügend, wenn er nicht ge¬
nauere Rechnung ablege. 3. Der Hauptmann legt jedoch dar, dos; er mit diesen Uebersölden ehrlich unige-
Zungen, sio nämlich für die Schreiber, Spielleute, Dolmetscher, Weibel und an Orten, wo es nothwcudig
Zersen, verbraucht und darüber gehörige Rechnungerstattet Hobe und solche weiter geben wolle; dos; man ihm
Inner Zeit nicht mehr zugcmuthet, als jedes Ort mit einem Ehrcnsoldzu bedenken, wos er nuch gethon, und
bittet demnach zum höchsten, ihn seine treuen Dienste nicht entgelten zu lassen, da er mehr als einmal schrift-
'ch geklagt, das; er nicht bestehen könne, für die Knechte allenthalben vertröstet habe, damit sie heimziehendürften,

""b deßholb viel schuldig sei und verderben müßte, wenn ihm nicht geholfen würde; wenn jemand ihn zu
' angen habe, so wolle er ihn hier in Zürich gütlich erwarten. 4. Da die Boten von Frciburg und Solothurn

B'Uius vernommen,das; aus jedem Ort einer oder zwei an den Doppelsöldcn Theil gehabt, so wollen sie des
'-'uuptmanns Gesuch und diesen Befund treulich ihren Herren anzeigen, in der Erwartung, das; dieselben ans
Nächste»; Tag gebührliche Antwort geben werden. K. Der Bote von Appenzell und Hauptmann Zeller werden
"l verständigen,damit jeder Theil den andern nach Schuldigkeitbezahle, wenn der Hauptmann zur Abrechnung

^Ahin kommt. Ii. Da die zu Mailand aufgerichteten Capiiel enthalten, daß der Herzog-30,000 Gulden
t"n. in oder gleicher Wahrung bezahlen solle, dies aber in der jetzigen Zahlung nicht beachtet, sondern
"!> 7391 Kronen 7 Batzen erlegt worden, wonach, die Krone zu 23 Alz. und der Gulden zu 17 Btz. ge-

^'chnet, 100 Kr. abgehen würden^ was man sehr bedauert, indem der Krieg dem Herzog großen Nutzen
gebracht, „nd dergleichen „Finanz" also wohl hätte unterbleibendürfen, und da noch mehrere andere Forde-
^ngm z» betreiben sind, als für den CommissariusNah», die Gerichte, Ehrensölde rc., und die Sache mit
^njt behandelt werden muß, so soll jedes Ort darüber rathschlagcn und auf dem nächsten Tag antworten,

nian dem Herzog schreiben oder einen Boten schicken wolle. I. ScckelmeisterBerger von Zürich zeigt au, daß
" (außer) den 2 Kronen, die er den; Thesaurier zur Verehrung gegeben, auf den Ritt nach „Lncern", um die

,l>00 Gulden zu holen, 21 Pfd. 11 Schl. 4 Pfg. Zürcher Münze als Kosten gegangen und von den; er¬
ben Geld bezahlt worden seien; was man ihm zu einer Verehrung geben wolle, möge man auf dem nächsten
ngv eröffnen, k. Der Eommissar Nah;; stellt abermals vor, wie viele Mühe und Sorgen, Gefahren und
°stvn ^ sieben Monate lang Tag und Nacht ertragen mit de»; unablässigenHin- und Herreiten und den
"all nöthigcn Anordnungen, wie viel Zulauf und unvermeidliche Ehrenausgabeu er gehabt, sodas; er bei

Ve" Kronen (worüber er Rechenschaft gibt und anerbietet) baar ausgelegt, aber erst zuletzt von Zürich,
"n, Schaffhause,;und den III Bünden je 2 Sölde, also 32 Kronen, empfangenund von dem Herzog die

Östliche Zusage einer Verehrung von 100 Kronen erhalten habe, und bittet, seine treuen und geflissencn
bedenken und ihm das ausgegebeneGeld zu ersetzen; das Uebrigc will er den Obern anheimstellen

" Sittlich annehmen, was sie ihm bieten. Man bedauert, ihn noch aufziehen zu müssen, da er sich wohl
^ ""^legt hat; weil aber nicht alle Boten bevollmächtigt sind, so fällt es in

'tbschüw, um die Herren ernstlich zu ersuchen, auf nächstem Tag darüber Antwort zu geben. I. Der

T
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Scckclmeister Werdmüller von Zürich/der Vogt zu Lnggarns gewesen, erinnert an die Dienste, die er seinerseits mit

Ansscndnng von Spähern noch Mailand, Placentia, Piemont u. s. w., mit Wurmlingen und andern Beweisen

treuer Wachsamkeit, auch mit der Znfertignng des Geschützes geleistet, zeigt ein, dost er dabei 32 Kronen von

seinem eigenen Geld ausgegeben, »nd bittet »m Entschädigung. Dn er wirklich von Anfang bis Ende („>4

und nß") keine Mühe gespart und den klnsern viele Treue bewiesen hat, wie jedermann cS bezeugen nms"

und eS gar unbillig wäre, daß er seine Treue „entgelten" sollte, so will man dies treulich heimnehmen ü»d

ans nächsten Tag gebührenden Bescheid bringen, i»». Sodann bringt Zürich vor, das; es z» Anfang b^-'

Handels, da er noch gefährlich ausgesehen und niemand gewußt, ob der Kaiser oder jemand anders sich der

Sache beladen werde, zu besserer Sicherheit und gemeinem Nutzen eine Post bis in „das Land" hinein gelegt

habe, wofür 447 Gulden 17 Schilling baar ausgelegt worden in der Hoffnung, daß man ihm die Bürde werde

tragen helfen; daß der Hauptmann Jörg Göldli zu Anfang der Beschießung des Schlosses Mnsso 6 Tonnen

(Pulver), und später Hauptmann Zeller, als der erste Zug wieder heimgekehrt, 5'/z Tonnen samt einigem Blei den

Knechten von allen Orten für die Daner des Krieges dargeliehen; es hoffe auch dafür Ersatz, indem es st»'

die besonder» Kosten, die es mit fünf Stücken ans Rädern und vielen andern Dingen gehabt, nichts begehn-

Da man indcß vernimmt, daß die ersten 6 Tonnen den Bündnern geliehen sind, und man für sie Krieg

geführt, so hat man sie schriftlich ersucht, Zürich zu befriedigen; über die Post und die 5^/z Tonnen sa»>t

Blei, die Hauptmann Zeller vorgestreckt, will man auf dem nächsten Tag antworten, i». Die Theilung de^

erlegten Geldes betreffend sind die meisten Orte der Meinung, das; man es nach Anzahl des „Ausschüsse ,

der im Land geblieben, während die Boten von Bern und Solothnrn begehren, das; man nach Verhältnis; der

im ersten Aufbruch ins Feld gezogenen Mannschaft theile; man findet den Grnnd dieser Abweichung darin,

das; Bern 7 und Solothnrn 8 Mann weniger in; Ausschuß gehabt, als sich gebührt Hütte, und hofft, d"b

die Boten sich der Mehrheit anschließen, da sonst jene zwei Orte um 11 mal 7 und 11 mal 8 Sölde ii»

Vortheil wären; weil aber der Bote von Bern auf seinen; Vorschlag beharrt und die Meinung der ander»

Orte nur heimbringen will, wozu auch der von Solothnrn sich erbietet, so nimmt man dies in den Abschied,

um den Entscheid der Obern ans dem nächsten Tag anzuzeigen. «». Nachdem man denen von Zürich »»!b"

ihres Spans um das Mandat Rath ertheilt, haben sie freundlich und dringlich ersucht, ihnen ans den; nächste» -^l!

zu Baden und fernerhin zum treulichsten beiständig und berathcn zu sei», da sie schlechterdings gesonnen st'»'"'

eher alles einzusetzen, was Gott ihnen verliehe», als die Wahrheit zu verlängnen, weil man ihnen doch st^

nicht rathen könne, deßhalb das Recht zu erwarten, und man wohl einsehe, das; die Unterdrückung des ei;»'»

Theils auch den andern (Orten) Nachtheil brächte. Dies Alles will man in Treuen heimbringen, in der Hoff»»»b'

das; die Obern dies ernstlich bedenken und alles thnn werden, was sie als zu Gottes Ehre und aller st»»"

gelischen Städte) Lob und Nutzen dienlich ansehen. >». Man hat deßhalb Wohl für nvthig befunden,

nahen Tag anzusetzen, aber der Kostenersparnis; wegen doch vorgezogen, bei dem eben zu Frauenfcld ringest'^

auf Lnciä bestimmten Tag in Baden zu bleiben, wohin die acht „diesen; (Müssischen) Handel" verwand^"

Orte sonst auch kommen werden, und verabschiedet, das; dann über alle obigen Artikel Antwort gegeben »

das Geld gctheilt werden soll.

Dein Bcrner und Schnffhauscr Ercinplar fehlen v, k, A, den; Basler t, den; Glarncr, Frcibwlst

und Solothurner e, «.

Zu «». An dieser Verhandlung waren nur die vier evangelischen Städte bethciligt, wie sich nebenbei a»

folgender Beilage des Zürcher Abschieds ergibt:
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„Als dann minc Heveen den drygen stellen Bern, Basel »nd Schaffhnscn fründtlich geschriben nnd sy

gcbetten, inen ircs niandnls halb, das die fünf Ort nnderstand zuo undcrtryben, iren trüwen rat, wie sich in

(den) Handel ze schigkcn, mitzctcilcn nnd fründllich beholfcn ze sin, in bedenknng, wen» sy sölichs jetz an inincn

Herren erobcrtind, daß es dann an inen, nnd der dingen kein end wäre, darnf nnn die Kotten gcmcltcr drygcr

stctten sich irer Herren und ober» nicinnng, rat nnd guot bedunkcns uff disem tag dergestalt erlütert Hand:

1. „Erstlich seit der bott von Bern, daß nit, minder, der Handel in im sclbs schwär und groß nnd wol

Zuo erwegen, diewyl doch die erteilnng des glonbens keinem menschlichen urteil ze underwerfen; siner Herren

Meinung aber syge also: Wo man es zuo dem mittel, vornahcr zuo Baden abgeredt, daß ncmlich beide teil by

iren Mandaten belibend, bringen möge, daß man solich mittel im namen Gotts anncmcn und nmb minder ge-

farligkeit willen nit rechten; wo aber das nit erlangt werden, daß dann mincr Herren Kotten nfstan nnd den

Eidgnossen die pündt zuosampt dem landsfridcn ernstlich fürhalten nnd sy vcrmancn und bitten söllind, ires für-

nemens abzestan, und sy bim fride» und ircm cristcnlichen Mandat ungcarguiert, wie ouch sy ungcargniert sin

wcllind, bclybcn ze lassen; wo das ouch nit sin möchte, daß dann miner Herren Kotten sich solicher Unbilligkeit

vor den überigen Eidgnossen crklagen, sy nmb recht anschrygen nnd zum höchsten bitten söllen, sy by den pündtcn

und dem friden zuo schirmen, damit wytcr nnrat und zertrännnng einer Eidgnoschaft verhüctct bcliben möge.

Da sind unser Eidgnossen von Bern der Hoffnung, wenn die überigen Eidgnossen sölichs hören, (daß) si allen

Mist anlcggen nnd die fünf Ort ires fürnemcns abwyscn wcrdint.

2. „Der bott von Basel crzalt uß vil beweglichen, bcgründtcn und vernünftigen Ursachen, daß sich ins
recht nit ze lassen; dann inine Herren in allweg überlängt wärind, besonder so man nach lut der pündten rechten

sollte; diewyl aber sine Herren wol bedenken, daß minc Herren bym friden nnd pündten, die einander ganz widrig,

die lcnge zuo bclyben vollen (wol?) schwär, und doch niemand baß wissen möchte dann sy, als die ires volls nnd

lands art wißtind, was inen an dem end zno crlyden, so wäre siner Herren meinnng, daß sy (Zürich) zum

vorderisten erlütert hettind, was irer gelegenhcit, oder ob sy den friden und die pündt erlyden möchtind nid nit;

wann sy das hörtind, so könnten si denn aber dcst stattlicher zum Handel raten; aber sovil nnd disen Handel

sür dißmnl betreffe, so wäre siner Herren guot bedunke», sidtenmal nit allein der friden, sonder ouch die pündt

vcrmöchtind, daß ei» jede oberkcit (by) iren rechten, gcrechtigkeiten, sryhcitcn, gewaltsame nnd rcgiernng, deßglychcn

ouch der friden znogebe, daß jeder teil by sincm glauben, ouch by den pündtcn, was die vermöchtcnd, strar bc¬

lybcn söllte, nnd dann die Eidgnossen für nnd für die fachen des glonbens halb ungcargniert und nngetispnticrt

hau wöltind, daß dann die stctt, so dem Gotswort anhcngig, jetz uff disem tag zuosnmen gestanden wärind,

uud inen die pündt, den friden nnd alles, das zno discr fach gedicnet, zum ernstlichesten und besten sy gcmöge»,

und benantlich daß inen nmb ire oberkeitcn, hcrligkeitcn und fryheitcn erst lang ze rechten in keinen weg zno

"'lydcn, erzclt nnd sy daruf zmn höchsten und fründtlichestcn vermant nnd gcbetten Helten, z'no bedenken, daß

>uc» die stctt nit als übel anstttendint, nnd sy also güetigklich (wie ouch sy in iren oberkeitcn nnbehcrrschct sin

wölken) bym landsfridcn, bin pündten nnd ire» billichcn gebotten nnd vcrpotten, glich wie mich sy inen in die

wen »üt trttegind, bclybcn ze lassen ze.; dann so sy undispulicrt sin (wellcnt), wäre eS ouch billich, andere ze

überheben, das sy nit haben wöltind, und achtctind deßhalb sine Herren von Basel, wenn die Eidtgnossen solichen

">>st und tapfcrkeit, nnd daß die gcmelten stctt einander so byklcib (mo) ivärind, sechcn, sy dennocht bas hindcr

sich gedenken und nit so gar usf irem fürnemen bestan, sonder sich eins billichen wyscn lassen wnrdint; mit

"bietnng, warmit die gemcltcn sine Herren (on krieg nnd blnotvcrgicßnug) die cer nnd waarhcit GottcS wißtint

^ fürdern und ze handhaben, daß sy daran kein ernst, kost, müeg noch arbeit bcduren söllc."

3. „Der bott von Schaffhnscn seit, daß nit minder, siner Herren bott, den sy jetz im Thurgöw gehcpt,

Hobe ine», als er widernmb anheimsch ivorden, etwas Widerwärtigkeit, so sich des Mandats halb zwischen mincn

Herren von Zürich nnd iren Eidgnossen von den fünf Orten halten, nnd daß man varnmb jetz zno tagen ant-wurt geben söllc, anzeigt, die nun sine» Herren in trüwen leid; sy sygind aber guolcr Hoffnung von den übcrigcn

Dvtcn, so vor in der fach gemittlet, sovil fründtlichs nnd schidlichs darzwischcn geredt nnd gchandlct, daß dise

speun, vb Gott will, fründtlich zcrleit nnd wyter darvon ze reden nit not sin werde. So es aber ivytcrer red
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und Handlung bedürfen wurde, und dann sine Herren die sygind, die bißhar kein flyß, kosten noch müeg gcspw't
habind, was zuo frid und einigkeit dienen gewogen, das werdind sy aber thuon, nämlich darzwischcn rytc»,
thuon und handle», was zuo fründschnft und hinlcgung solicher spcnnen in der güetligkeit förderlich sin möge,
und ire pnndt nßwysind; doch so solle er losen, was die andern stett in disem faal bringind und ratind; n>as
dann sine Herren guots darzno thnon könnind, wcrdint sy (wie obstat) nit sparen." Actum Dornstags »ach
Othmari?c.

772.

Freiburg. 1532, 20. November.
zra»Io»S>N'chiv Frcilmea! Rathöbuch Nr. so.

1. Vor dem großen Rath „sind des Herzogen von Savoye hotten abcrmaln crschinen lind Hand begert

endtlich incinnng und antwnrt miner Herren, besunders diewyl sy die bezalungen merenteils erlcit, das; die

verpfändnng der Wault nfgehebt, darzno die f. Dt. in die gerechtsaine beider stetten Jens und Losen ingcseill

werde. 2. Soll inen geantwnrt werden, wie min Herren solich ir anbringen sampt einer missif von Bern

gehört und darnf in willen haben, ein botschaft hinüber gan Bern zuo verordnen, da werde inen villicht wyter

antwnrt geben werden. 3. Dieselb botschaft soll daran sin, das; inhalt ergangncr urteil und des abscheids

gehandlet, und ob f. Dt. botten nochmaln begeren wurden, (daß) dieselb f. Dt. des vidompnats und anderer

gerechtsaine inhalt der urteil ze Jens ingesetzt werde, das; semlichs bescheche." 4. Dafür sind Schnewli und Guglem

berg nach Bern verordnet. — Vgl. Nr. 773.

773.

Bern. 1532, 21. November.
O

St. A. Bern: Nathsbnch Nr. 235, p. 170 «s.

!». 1. Boten von Frciburg eröffnen, daß ihre Herren sich entschlossen haben, bei dem Urthcil betreffend

die Versetzung der Waat zu beharren. Den Herzog (in Genf) wieder einzusetzen unter Mitwirkung Berns seien

sie geneigt, wie auch sonst des Willens, alles zu halten, was sie laut des Urtheils schuldig seien. Würde aber

die Zahlung nicht geleistet, wie sie verheißen worden, so müßten sie zu ernsteren Mitteln greife». 2. Bern

erklärt sich ebenfalls für die Einsetzung, will dagegen über die Versetzung (der Waat) sich erst nach geschehen^

Zahlung aussprechen; doch schlägt es jetzt behufs einer Berathung vor, (statt der ganzen Landschaft) nur gewisst'

Schlösser und Herrschaften oder eine Geldsumme, etwa 4000 Kronen, zu versetzen, für welch letztere aber dir

Waat oder andere Unterpfänder zu haften hätten. Jetzt tritt man nicht weiter ein und behält sich die Gut-

scheidende) Verhandlung vor.

I». k. Die Botschaft bittet, die Leute, die auf den Freiburger Spitalgütern (in Grasburg) sitzen, bei dem

alten Herkommen bleiben zu lassen; was zur Kirche gehöre, möge der Spital wohl ausrichten. 2. Daraus
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antwortet moii, sie sollten es mit den andern Landlenten halten, mit denen sie bisher Lieb und Leid getragen.

Die von Kcrzcrs betreffend lasse Freibnrg (die Berechtigung, Bestrafung?) gütlich zu, sofern es mit Brief

Siegel versichert werde, daß dies seinen Rechten keinen Eintrag thne. — Man erwidert, der Brief, ans

cs sich berufe, sei hinfällig („verschincn") und also nichts darauf zu setzen. Den verlangten Schein will
jedoch geben.

^ 1. Die Entschlüsse der beiden Städte werden der savoyischen Votschaft (soweit nöthig) mitgetheilt.

macht bemerklich, daß Lausanne vergessen sei, wo dem Herzog auch Abbruch geschehe. Ferner vcr-

^''"t sie, die Versetzung (der Waat) beziehe sich nur auf das zu erlegende Geld, und verlangt für die

sendete Zahlung eine Qnittanz. 2. Man bleibt aber bei obiger Antwort. 3. Die Savoycr begehren hierüber

^'n Abschied und wünschen, daß man es nicht übel nehme, wenn die auf Weihnachten fällige Zahlung (von

Kr.) acht bis vierzehn Tage länger ausbliebe.

Zu i» und ll liegen auch französisch coucipirte Antworten der beiden Städte vor, die jedoch hier übcr-
llongcn werden; dafür sei ein anderer Act beigefügt:

22. November, Bern. 1. Die savoyische Botschaft bittet, der Bürgschaft halb noch etwas Geduld zu haben,
wird ihr „in kurzer summ" gesagt, der Herzog solle bis St. Johannstag (27. Dec. o. 24. Juni?) dieses

^"hnltniß losen; sonst müßte man auf die Pfänder greifen. 2. Wenn Freibnrg einwilligt, so erbietet man
i'ch, mit denen von Lausanne zu reden, damit sie, dem Bnrgrecht gemäß, des Herzogs Rechte nicht antasten ?c.

NathSbuch LS6, p. IS«.

774.

(Mlpperswyl). 1582. 26. November (St. Konrads Tag).

Staatsarchiv Zürich: A->°» Ob°nv°ls->-

«s l..b.„ di- L.l,st.r di. d-- >m. sl- «n il,-m

w..d.u im.ch »is«.. d.l- d.. Mchw-Ich-ft. welch. ,m. ch..,, »d» w
"°«l>.ll lwm,--,,,Is->,; II. wW.n d.i dl-I-n -.IM nichl ,m». jl, w.m, ,h.. mchl Mch >

Sl. s.„,,ch...,n »°l..„ lich d-.lch.- »lld dmm b.sch,°„m. m, d„, S.. 'M°lw i» ^

dl. »l.,„ „„s l,.ul, ,.M,.ll l? l.nd zn d.. »«>>, ,,«,» ->«' /- s ^ ^"»d.. »„sznnch,..^ D,m Ammmm °°« Pl-sfl'-ll wl>d '»»'s °°» Sch»NH°« -

^ dm, d.m Ad, °m, «,„l,d.„, S.w.» lllld B.I.HI -.».d-ll. d,. M... P -h. <Sch j s ^Ml, S.dam, l>»>,„, di. Sism,dt.» «,l Zllnch. d.r Zw» ch.w.i.w« >md d.r
hx>... ^ l sl„ riinsiia an den bezeichneten Srtcn niemand fischen, wie°"r von Einsiedel» mit einander verabredet, es solle künftig an ocn veze.nM

Barchen und Briefe weisen und jeder Bote zu sagen weiß. ^ ^ ,
. .,. me? ä,> be n b crrc n (resp. Boten) sind n» Texte genannt:

Nähere Angaben über die Märchen fehlen. Alo ) sznns Eilckrat Pflcacr des Gottes-
«-lll-, P,l„ » ... c»°„ Ail.lch, I». d-s ^ s>°>-ll'-d d-. », .... El.Il-d.I» sp.-s-»Ilch .«l.l'.ll

d.II.nb.rg ss.r sich s-lbsl. Zu.«» H»»ö °°" f" Jfjl" ,z„,, „.dlich Wlch-l'H-inz, »m.M.Schultheiß, und Peter Zindclmeistcr (?) für den Spital z . pp
^ Abtes von Fisch in gen.

181
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777».

MziMll). 1533, 26. November (St. Cuonrads Tog).

Staatsarchiv Zürich: Tschudische Documenten-Sammlung Vd. X, Nr. 8. — Acten Oberwasser.

Gesandte: Zürich. Hans Bleuler, Obervogt zu Grüningen; Junker Bernhard von Cham. SchwYZ'
Ulrich Gnpfcr, der Zeit Obervogt im Gaster. Glnrus. Hans Aebli, alt-Ammann; Ulrich Stucki, d.
Obervogt zu Utznach.

Gütlicher Vergleich der drei Orte in Betreff der Schiffahrt auf dem Zürichsee und dem Walensee.

Eine unzweifelhaft gleichzeitige Ausfertigung dieses Actes haben wie nirgends gefunden; wir halten nur
an die wahrscheinlich älteste, deren Herkunft uns übrigens nicht bekannt ist.

1) „Ordnung der Oberwässcren halb, so die Lint »ffarcnd, wie sich die drn Ort. . . deren zno Uhnach
einander vereinbart Hand" . . .

1. „Item des ersten so soll jetlichs Ort ein schiffmcistcr geben, und die sond vertrösten, damit, ob s»
etwas bidcrbcn lüten vcrwarlosetind, die gnoten lüt, denen schaden geschieht, wissint, wo sy ires schadens
in und zuokoinen mögent. Onch mag jetlichs der drygcn obgemeltcn Orten ein schiffmeister nemen, wen u
Ivo es im fuogklich und eben ist; doch jetlichem Ort vorbehalten ir fryheit und gerechtigkeit, und denselben on
schaden, und sond dieselben dryg erwelten schiffmeister teil und gemein haben, was st) füercnd von Zürich unz
Walestad, deßglichcn von Walestad unz gan Zürich.

2. „Item, und ob einer der schiffmeistcrn oder zwen etwas vcrwarlosetind bidcrbcn lüten, sond sy all d>y!l
teil und gemein daran haben und glichen kosten und schaden tragen.

3. „Item so soll jetlichs Ort dapfere fromme und redliche miinner zno schiffmcistern annemcn und erivclcU'
die sond glichen lon nemen von den biderben lüten, die inen ir guot inleggcnt.

4. „Item und ob es fach wäre, daß die dri)g schiffmeister etwas vcrwarlosetind bidcrbcn lüten, wo w'b
in welichen geeichten und gepieten sy biderben lüten das iren (sio) verwarlosend, sond st) daselbs dem ansprel)^
und dem, dem der schad geschicht, eines rechten sin und soll daselbs der Handel gänzlich vollfücrt und "^istw'O
werden. Deßglychen ob einer oder zwcen der schiffmcistern etwas von liederliche wegen verwarlosetind, wo > ^
an welichen enden der schad geschieht, da sond st) onch daselbs einandern eines rechten sin und sol der han^'
daselbs gänzlich volnfüert und usgemacht werden.

3. „Item so sond onch unser Eidgnossen von Schwyz und Glarus zno Weesen drgg man crwclc»,
sond die schiff beschowcn und die ladnngcn. Deßglychen mögen unser Eidgnossen von Zürich onch bidcrb
darzuo verordnen, die die schiff und ladungen beschämend, so in ir statt kommend.

L. „Die obbcrüertcn schifflüt söllcnt onch schwceren, ire schiff nit tiefer zno laden, dann wie inen die d>y!b
von unfern Eidgnossen von Schweiz und Glarus darzno verordnet, das zeigent und hcißent, als sy
sorg zno finde, und by demselben cid one der dryger verordneten wissen und bestechendheiner uuder inen
laud ze faren, und was inen von frömden lüten ingeleit, das dahin zno antwurtcn, dahin es gehört, und

iren besten flyß zc thuon by guoten trüwc» ungcfarlich. Sy söllcnt onch kein schiff lengcr stieren dai»^ ^
schifflüt nf dem Walensee. Ob aber die dryg bedüecht die schiff buwfellig sin vor den zwey jaren, mogon
onch dieselben heißen stillstaan, on allein die gegcnschiff zno winters zyt.

7. „Item sy söllcnt onch den Walensce uf oder ab kein lüt noch roß stieren, es wäre dann soch ^
snnst kein schiff snren wöllt, oder daß sy lüt von Walcnstad biß gan Zürich zno stieren verdingctind,
ein loufman, dem sy sin gnot siiertind, er wäre zuo roß oder fnoß, mit inen lieber dann anderschwo fare»
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und mich Ivclich gan Dngkcn, Rapprcschwyl oder dannher von Walcnstad niit incn form, oder ob es sich

begeben, daß sy ungefarlich drygcn (oder) vieren notdürftig wärent, nnd die mit inen gern farcn wöltent, mögent

sy (die) ivol zno inen »einen; sy söllcnt gcfarlich darin nit handle,, noch nicmant zno inen zicchcn ivissentlich.

8. „Item es habcnt sich die drü Ort Zürich, Schwyz »nd Glarus niit einander vereinbaret nnd ivöllcnt,

daß die schifflüt in der statt Zürich, so allda zünftig, die Personen so je zno zytcn in der muchen kömcnd, nnd

ob sy gan Pfäfers in das bad, gan Nappreschwyl, Pfäffikcn oder andcrschwo hin farcn wöltind, mit schiffnngen

scrggc», also daß sich die dryg obbestimptcn schiffmci>ter deß niitzit beladen noch sy angan solle.

9. „Item die nidcrivasser mcister und knecht söllcnt kein koufmanschaft trybcn nnd von jetlichcm stuck, so

inen ingeleit wirt, und nf oder nidcr fücrcnd, den lon nemen, der inen bejtimpt ist, nnd was ivyns sy ferggent,

jcdcrman die faß ividcrumb antwurten an die cnd, da sy den min geladen Hand, nm denselben ton, der inen

vom selben ivyn morden ist, in einem monat, nachdem nnd sy an die schiffländi komcnt, by i,cn eiden, vor nnd

ec cii, nüivcr schiffmeistcr anstand, dann „üt dest minder die faß gcfertiget merdcn söllcnt.

19. „Item mann sy mit guot daS masscr ab farend, und die dryg man zno Weesen darzuo verordnet

bednnkt notdürftig sin, so söllcnt sy allmcg dryg guot knecht in ein schiff thuon nf und ab, mann sy die lcdi

stieren; mann aber die Luit groß wäre, nnd die dryg bcdncchtc, daß es von „Lten, so mögent sy heißen, vier

knecht oder mecr, onch schiff „nd gschir darthnon, das gnuogsam ijt, doch daß der lon niemand gesteigert meide,

sonder, wie der inen gesetzt ist, belybc bym cid; es märe dann fach, daß zno zytcn die ivnsser so fast angicngind

(nbgicngen?), daß man in zmeycn schisse» ein lcdi nit gefertigt» möcht, so sölle es staan an myncn Herren von

Zürich, Schivyz nnd Glarns, ivic sy incn den lon machtind, darby gänzlich zno bclybcn.

11. „Item die obgenannten schiffmeistcr söllcn kein knecht »,cc dann ein sart haben, sy habint dann die

ordinanz onch, wie sich gepürt, zno halten zno Gott geschworen.

12. „Item mann sy mit dem gnot hinnf gan Walcnstad koment, so söllcnt sy daS gnot förderlich entladen,

bamit die ivagncr, so des guots wartend, mögent gcfertiget werden.

13. „Item es soll onch keiner kein gnot stieren, er wüssc dann, daß der zoll zuovor nsgcricht nnd bc-
Zalt syge.

14- „Item daß dhciner mit dem salz ländcn ob der brück oder darnndcr und nit iiberhin faren sölle,

bann allein am Dornenbach mag einer mit fünfzig oder sechzig mäß ungefarlich länden und nnden nfher nnd

wann sy an der Ziegelbrnck ländent, so söllcnt sy gnot sorg haben, damit dann bidcrbcn löten das ir versorget

st)ge, »nd ob sy etwas ertranktind, sond sy einem eins rechten sin an orten nnd (in) gstalten wie obstat.

15. „Item die knecht mögent wol all wnchcn, nnd nämlich ein jeder zween mütt kernen tonfcn nnd nit mecr,

wie obstaat, dheincrlci frücht.

19. „Item wclicher dann ein schiffman ist, der soll das jar usdicncn und sin schiff nnd gschir nit vcr-

loufen „och vertuschen, und ob der koufman ein schiffman beschickte nnd im guot inleit, soll er fare», als ivyt

^ls ers an ivind und weiter hau mag, und nit von, schiff gan, sy müssint dann, daß das gnot gefcrgget syge.

17. „Item wann ein konfmail kouft, so soll der konfman sin gnot in das schiff zelcn, es wäre dann fach,

bnß die schiff „it vorhanden oder also (sw) spat in dem tag; denn mags einer den schifflnte» zöigcn, wo er slii

3»ot habe; denn söllcnt onch im die schifsnieistcr, wenn sy etwas ertranklind oder vcrwarlosetind, darnni an mnr

geben wie obstaat.

18. „Item und soll ein konfman den schifflütcn si» (iren?) Ion zno Zürich und gelt gc(bc)n, dav da

läufig syge, oder snnst mit incn abkomen, daran sy kaan (knmcn!) mögent. Wo es n er ein onsman ni

Ivette, >,„d die schifflüt im si» gnot licßent staan, so sond sy im geantwurt haben.

19. „Es söllcnt die dryg schiffmeistcr all Mittwnchen ein schiff an der Ziegclbrncken ha», damit sy unser»

Cidgnossen von Glarns ir guot abhin fcrggint. Dcßglychcn sond sy incn das erst schist am Mentag n» der

Ducken haben und darnach ein schiff mir das ander ferggen, und soll -deren von Glarns gnot dem znstmeister
überantwurt werden.



1444 November 1532.

2V. „Item die schiffmeister noch ire knecht söllent, nit spilen noch huoren, es nit einander gfarlich bringen

und zuotrinken, nnd die knecht den meistern gehorsam sin in allen zymlichcn billichen fachen.

21. „Item so söllent ouch die meister und knecht sorg haben, mann sy cincni biderman ein faß mit wyn

fücrcnd, daß sy lnogind, wenn sy den wyn inlcggint, daß sy könnind darnmb nntwurt geben, wenn sy an das

land konuncnt, ^doch mit einer maaß atd zwcycn nit gefcrdet werden,^ nnd so sy den wyn usschlnnd, sollend s>1

biderb Int darüber stieren nnd lassen lnogcn, ivns sy da finden!.

22. „Item so söllent onch die dryg von Zürich, Schwyz nnd Glarns verordnet meister ircn Herren »nd

ober» oder zünftcn von jedem schiff alles das nsrichten und geben, so inen gehört, nnd sy schuldig sind wie von

altem har.

23. „Und wclicher der obgeschribcnen stucken dheins übersüere nnd nit hielte, soll jetlicher den andern leiden

by sinem cid minen Herren von Zürich, Schwyz und Glarns, nnd soll dann der es überfnrcn hat, dannethin

nit nie farcn bis an ir wytcr erlauben nnd darzuo sin lyb nnd gnot by sinem cid nit verändern, sonder erwarten

der straf nach erkanntnuß des rechten.

24. „Sölichcr pnnctcn, artiklen und »winungen Hand sich die obgcmcltcn drü Ort mit einander vereinbart

güctiklich. Darby soll es setz nnd hienach bestaan, doch inen vorbehalten, ob es not wäre, meer artikel zno

setze» oder etlich (ze) mindern oder ändern, Hand sy inen sölichs vorbehalten, daß sy es mit einander» wol

tnon mögint."

In unserm Original, das sich in der Tschadischen Sammlung (s. o.) findet, folgen Schlußnahmen vom

I. 1536 und 1545. Am Nande und zwischen einigen Absätzen sind Aendcrungen oder Nachträge aus dem

Jahr 1556 beigefügt, ans welche hier keine Rücksicht genommen werden kann. — Die Namen der Gesandten

enthält der einleitende Absatz. — Eine Abschrift ans dem 7. Jahrzehend, ans der Zürcher Canzlci, hat auch

das Schwyzer Archiv, mit andern (später») bezüglichen Arten vereinigt.

Die Vorverhandlungen zu diesem Vergleich ziehen sich durch zwei bis drei Jahre hin; wir verweisen die

einschlägigen Korrespondenzen in eine andere Sammlung nnd fügen nur noch folgenden Act bei, den letzten, de>

uns aus dem Jahr 1532 vorgekommen ist:

2) 1532, 5. December (Donstag vor St. Nicolai). Ulrich Gnpfcr, Vogt der Herrschaft Windcck (Gaster)/

»nd die Boten von Schwyz und Glarns, „damals zu Weesen versammelt", an Zürich. Erinnerung an die

kürzlich in Utznach gepflogenen Verhandlungen betreffend die Schiffahrt zc. Ungeachtet der Abrede, daß die

Schiffmeister ans Mittwoch in Weesen erscheinen sollten, sei der zürcherische nicht erschienen; deßhnlb bitte man,

denselben ans den nächsten Mittwoch hiehcr zu schicken, indem man die diesseitigen auch abordnen wolle, da»»t

die Ordonnanz beschworen und aufgerichtet werde. Wenn aber Zürich das nicht thun wollte, so möge es sc>R

Gründe schriftlich anzeigen. St. A. Zürich: R. Oberwasser.

ll) Im Zürcher Archiv (A. Oberwasser) findet sich der Entwurf einer ähnlichen Ordonnanz für die

N i e d e r w a s s e r-Schifflcute, ebenfalls von den drei Orten aufgesetzt, aber undatirt. Dieselbe ist bedeutend kürzer,

enthält jedoch mehrere wesentliche Artikel obiger Verordnung beinahe wörtlich gleichlautend, so daß eine genauere

Vergleichung wohl wegfallen darf. Nur die drei letzten Sätze lassen wir als eigenthümliche Bestimmungen folgen.
„Item nnd söllent je zwcn schifflüt das salz abschlan helfen dem sö(u)mer.— Item und söllent die schilt'

lüt, so das Glarner schiff fücrend, an die Zust fnren und da usschlahen by ir(eni) cid. — Item so sind jetz
zuo Wesen erwelt seevögt Uoli Schcrer, Ryz Vögeli, Uoli Müller."

") Diese Stelle ist doppelt gestrichen, doch vielleicht erst später.
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77k.

Bern, (Basel, HolotlMn). 4532. 2- l.is 13. Deputier.

Archive Bern und S^lothurn.

Gütliche Verhaiidtiliig und Ausgleichung zwischen Basel und Solothurn über den seit 1531 uner-

ledigtcn Streit um die Grcuzcu und Gerichtsbarkeiten zu Gempen :c.

Der gütliche Spruch von Bern, datirt vom 13. Dccembcr, kann nicht einläßlich berücksichtigt werden;

er findet sich übrigens, in stattlichem Pcrgamentlibell. im K. A. Solothurn. Hier geben .vir einige kleinere

Acten, die zu diesem Geschäft gehören, um de» Gang der Verhandlung anzudeuten:

1) 1532, (o. 10. November?). Basel an Bern. Es wisse ohne Zweifel, daß die Späne nnt Solothurn

wegen der Landgrafschaft Sisgau noch nicht entschieden feie», und da man nun besorge, daß sie mit der Zeit

größer (verwickelter) und böser werden möchten, so bitte man freundlich, diese Angelegenheit wwdcr an die Hand

zu nehmen und eine gütliche Vereinbarung oder einen Nechtscntscheid herbeizuführen, -c. - (Datum^fchlt).

2) 1532 13. November. Bern an Solothurn (und Basel). Anzeige daß es geneigt wäre, die gütliche

Unterhandlung ' wegen des noch unerledigten Spans wieder aufzunehmen oder das Recht darüber einzuleiten;
Ansuchen um Antwort.

3) 1532, 18. November. Bern an Solothurn. Antwort: Da beide Theile zugesagt haben so bestinnne

u.a.. eine.. Tay anher auf den ersten Sonntag Deeen.bris (1. Dee.) und bitte, denselben zu besuchen und der

Botschaft die nöthigen Gewahrsam«, mitzugeben, -1 «>.d sn A. B-nn T°..gch M,. r.

4) 1532, 4. Dccembcr (Mittwoch nach Andreä), Solothurn. Instruction für Urs und HanS Hugi und

Stad.schreiber Her.wig, als Gesandte nach Bern. Nachdem abermals eine Botschaft von Bern (T.ll.nann und

Banmgarter) erschienen. ...,. die Annahme des Vertrags von Aaran zu empfehlen, hat man sich, aber nur ihrer

Bitte und nicht von Rechts wegen, entschlossen zu bewilligen, daß zu Gempen ke.n Hochgericht mehr aufgestellt

.verde; doch will ».an dort einen ..schranchen" (Schrägen?) oder Stuhl zu emem Landrecht (Landgericht

haben und über andere ...alestzische Händel, Diebstahl ansgenomnie», richten ».iml.ch m.t dem Schwert, m.t

Brand n.dgl.; auch sollen an andern Orten der Herrschaft Dorneck nach Belieben Hochgerichte aufgestellt werden

können. - Die Boten mögen i». klebrigen gütlich handeln lassen, doch nur ans H...techchbr...gen; der gekaufte.,

oder noch zu erwerbenden Zehnten halb (Verabfolg.mg ohne Abzug) haben sie Vollmacht, nach ihrem Er¬
messen, zc.

5) Ei», spsw- z »s.»,-.i°,, !». di- d-id-,, Hnz! ->»«., di. Um,.»,.,- d.s B.,»

«-.'zl.ich-., -«„sich,, «w. «»chm.ls -im« »->I«ch z« «mch.». -» »-d -d-> t.r,« p

„in di-s «ich, ->>-ichd°,. 1° s°« m d-m»i,st -«Sd.MUch
^ . «i und 0) i.» K. A. Soiolhnr»! Absch. Bd. 19.

von Bern zu Ehren »ach. . . ^ 5. ^ ^ > -i-
0) 1532, 5. Deeember. Bern an Bernhard Tillmann, derzeit ... Basel. Se.t dre. oder v.er Tagen

habe man in dem Span zwischen Basel und Solothurn unterhandelt ohne be. den Parteien Eingang zu finden

schließlich aber eine» Vorschlag gemacht, der dahin gehe, sie mochten bedenken, daß der b.,olg cincu Pro«,,..,

über den einzigen noch streitigen Pnnet. das Hochgericht zu Gempen. für p'de Part« ungewiß «. und den

Verting von Aaran mit der Bedingung annehm«'. daß Solothurn das Hochgericht beseitige, auch ...cht mehr

aufrichte »nd da weder mit Strick, Feuer »och Nad, sondern einzig mit de». Schweitc richtcn, dagegen Ucbc -
thäter wohl fangen n..d wegführen dürfe. Die Boten beider Orte habe» darauf ben.ahe gle.chform.g geantworte.

"Smlich daß sie nicht weiter bevollmächtigt seien, als früher angezeigt worden. H.enach habe man e.ne Bot,chaf.
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nach Solothurn abgefertigt, um da dringend zu rathen, den Vorbehalt in Betreff der Hinrichtungsweise fallen
zu lassen. Dies melde man nun in der Meinung, daß Basel ersucht werden solle, das erwähnte Mittel nicht
auszuschlagen; die Ankunft des einen Vasler Boten, der über diese Singe Bericht erstatten werde, sei zu erwarten;
denn man habe die Botschaften nicht wegreisen lassen wollen, indem man das Geschäft zum Abschluß zu bringen
hoffe, zc. St. A. B-M-. Zeutsch Miss. r. 7L7—7S0.

7) 1532, 23. December. Bern an Solothurn. Die Boten, die dort und in Basel gewesen, haben nicht

genug rühmen können, wie viel Ehre ihnen bewiesen worden; doch am meisten freue man sich darüber, daß

Solothurn den abgeredeten Vertrag auf diesseitige Bitte hin angenommen habe, wofür man den höchsten Dank

erstatte. Nun habe mau zur Vermeidung künftiger Irrungen für nöthig erachtet, in den Spruchbrief die vorher

vergessene Clause! einzuschalten, daß bei später sich erhebenden Mißverständnissen die Entscheidung bei dem hie¬

sigen kleinen Rath gesucht werden solle; mau wolle dies ohne Vorwissen und Zustimmung der beiden Orte nicht

in den Spruch setzen, erwarte aber zuversichtlich, daß sie das nicht abschlagen werden, :c.
St. A. B-rn! Zeutsch Miss. r. 7ZS, 7<0.

8) Bezügliche Aufzeichnungen enthält das Berner Rathsbuch (235) nuter den Daten 2., 5., 12. und

13. December, resp. pp. 214—219; 223—229; 257—230; 231, 232.

777.

Kucei'tt. 1532, 5. December (Dvnstug bor Nicolai).

Katttonsarchiv Fveivurg: Acten toelvralos.

Die Boten der V Orte schreiben an Freiburg, es sei dessen Botschaft auf dein letzten Tage zu Baden
die versprochene Antwort über die früher gestellten Begehren nicht abgefordertworden; weil aber den Herren
„taglich andere (neue) Beschwerden zufallen", so bitte man, die gefaßte Meinung auf dem bevorstehenden Tage
zu Baden eröffnen zu lassen.

Erschien die Gefahr so dringend, so mögen auch andere Geschäfte in Bcrathung gefallen sein.

77».

Bern. 1532, 7. und 9. Dccembcr.
Staatsarchiv Bern: Rathskmch Nr. sos, p. ssö-sso, ses, s«s.

I. 1. Der Herr von Challant erscheint mit einer Supplication gegen die von Neuenburg, die auch ihrer¬
seits eine Bittschrift einlegen. Jener erzählt, was sie (gegen ihn) gehandelt, und meint, wenn sie nicht davon
(abstünden und Genugthuung gäben?), so müßte er es doppelt vergelten, da er solche Schmach und Schande
nicht ertragen könnte. 2. Die Beklagten bringen vor, die von Valendis haben mit Gewalt Messe gehalten
an einem Ort, wo seit anderthalb Jahren keine mehr gefeiert und das Gotteswort angenommen worden
(Coffrane). 3. Challant erwidert, dort sei die Messe von jungen Leuten eigenmächtig abgestellt worden; die
Mehrheit wolle sie haben und keine Zinsen und Zehnten mehr geben, wenn sie ihnen nicht gelassen werde;
doch wolle er beides zulassen, wie es (im Landfrieden)zwischen den V Orten und Bern geordnet sei. 4. E»
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fallt hier in Betracht, wie Bern von Leuten, die das Gotteswort zu hören begehrt, darum angerufen
Korden; wie Farel, als er hinauf gekommen, geschlagen worden und den Anhängern des göttlichen Wortes
Boße Schmach widerfahren; es ist zu erinnern an den Handel mit dem Roß; das Wappen haben nicht die
^Nienburger zerschlagen;alles kommt von dem Hofmeister her, der immer Unfriede stiftet, wcßhalb man
kiwscht, daß ein anderer gesetzt werde. Um diesen Span zu schlichten, erachtet man für gnt, den Handel
"aufzuheben", jedoch zur Sicherung der Herrlichkeit dem Herrn von Challant einen besiegelten Abschied
5U geben, daß man die Neuenburger bei weiteren Vergchungen nicht mehr schützen, aber Unbill gegen sie
a»ch abwenden würde, und daß das Geschehene den Hohcitsrechtennicht schaden solle; zum Ersatz könne
'"an die Beklagten nicht anhalten. Man räth daher, die Sache zu gütlicher Schlichtung zu übergeben.

Challant vermeint, der Hofmeister habe sich nicht so arg verfehlt; doch wolle er Kundschaft aufnehmcn
lassen und ihn entfernen, wenn er sich wirklich vergangen hätte; derselbe habe Geschäfte zu verwalten,
d'e nicht jeder zu besorge,, wüßte. 6. Um des Friedens willen wird nun erkannt: Der Hofmeister mag
W bleiben, soll aber abgesetzt werden, wenn er (wieder) fehlt; die Schilde und Helme sollen ganz
L^ichförmig wieder hergestellt und die Kosten zur Hälfte von den Neuenburger», zur Hälfte von den Unter¬
tanen des Klägers bestritten werden. Man gibt ihm eine Bescheinigung, daß er (zu diesem Vergleich) sich
Schanden habe Bern zu Gefallen. 7. Er bittet um baldige Ausfertigung dieses Briefes. 8. Den Neuen¬
burger,, sagt man deutsch heraus, man erwarte, daß sie künftig sich aller Thtttlichkcitcn enthalten, und würde
(>»> Wiederholungsfall)dem Theil beistehen, der widerrechtlich bedrängt worden wäre. Auch mit Bezug auf
b)n Handel mit Burgund seien sie wohlmeincnd gewarnt, daß sie nicht im Vertrauen auf diesseitige Hülfe
f'ch weiter vergehen.

I>- (9. Der.) 1. Der Herr von Challant ersucht (der Zahlung halb) noch um drei Wochen Frist, sodann
'"u eine Abschrift des „Bnrgrcchts". Da Freibnrg die Quittung (für die 4000 Kronen) im Namen beider
Städte gebe, so wolle er sich damit begnügen. 2. (Antwort): Drei Wochen will man warten und Freiburg
^suchen, es auch zu thun. Eiue Copie soll er auf seine Kosten erhalten. Freibnrg wird ermächtigt, die
"'Uittanz für beide Städte auszustcllen.3. Bclper wird begnadigt, soll aber bis Fastnacht das Land meiden,

Kosten tragen und erklären, daß er den Schild von Bern ohne der Obrigkeit Wissen an das Haus
^schlage,, habe, und das Gericht, in dessen Kreis er gefrevelt, auch um Gnade bitten. Dem Grafen wird
geistlich bezeugt, daß man diesseits unbetheiligt sei; „den Brief" soll er dem Belpcr herausgeben. Dem
welcher (Gchülfcn von B.?) will man „den Pelz waschen" nach Nothdurft.

779.

Biel. 1532, 9. und 10. Dccember.

Staatsarchiv Bern : Bischof Basel, Münsterthal, Vd. ü, t <7.

Gesandte: Bischof von Basel. I. Turs Marschalk, Vogt in Zwingen; I. Siegfried Vorburgcr,
'^)er zu Dclsbcrg. Bern. Jacob Tribvlct, des Raths. Solothurn. Hans Ochsenbcin;Turs Schlüui;

b"de der Räthe.
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»>. 1. Zuerst eröffnet der Bote von Bern das Gesuch an die Batschaft des Bischofs, das; er in seiner

Landschaft Münstcrthal das Gatteswort zu verkündigen gestatte, soweit nämlich das Burgrecht mit Bern s»h

dort erstrecke. 2. Die Botschaft erwidert, sie wolle das an den Herrn bringen, der dann wohl gebührlich

antworten werde; es seien aber in dem Thal noch zwei Dörfer, in denen das Mehr gefallen, bei der Messt

zu bleiben; die könne man nicht zwingen, davon abzutreten, bis vielleicht Gott sie erleuchte. Sie (die Boten)

haben keinen Befehl, jemanden zu zwingen, :c.°ch Is- 1. Sodann erinnert Tribalet die Boten von SolothM»

an einen früher gemachten Abschied, laut dessen die Priester zu Münster sich ehrbar halten, ihre Metze» e»t-

fernen und dem gemeinen Mann kein Aergcrnis; geben sollten; sofern sie dies erfülle», werde Bern dahw

wirken, daß ihre Herren mit Propst und Capitcl in diesem Sinne reden werden. Dabei erklären auch s»'

das; sie keinen Auftrag haben, altgläubige Münsterthnlcr wider das Mehr von ihrem Glauben zu zwinge»'

s. k. Ferner verlangt Tribolet, das; der Bischof die Priester zu Münster, die in offenbaren Lastern »nd

Hurerei leben, nach Verdienen bestrafe, da Solothurn es nicht thuc; damit würde viel Uebel verhütet'

2. Darauf antworten beide Votschaften, besonders (aber) die des Bischofs, es sei deßhalb ein Mandat crlasst»

worden; wenn er vernehme, das; jemand es übertrete und „bübisch" lebe, so werde er denselben bestrafen; e>»^

solche Satzung habe Solothurn auch gemacht, und sie werde gehalten; beide Theile bezeugen übrigens g»ll'"

Willen, (dergleichen) Fehler zu ahnden, sodass Bern ein gutes Gefallen daran haben werde. «?. 1- (Endlich)

bringt der Gesandte von Bern an die Boten von Solothurn, es sei unter den Landlenten von Münster frühl»'

mit dem Mehr erkannt worden, daß die große Kirche zu Münster die rechte Hauptkirche sei; um sie mit

und Capitcl desto eher vereinbaren zu können, sollte nun Solothurn bewilligen, das; die große Kirche ofst»

bliebe, das Gotteswort darin verkündet und die Kinder da getauft würden, n. s. w. 2. Die von Solothur»

antworten, sie wissen nicht, daß die große Kirche vor oder mit der Stift gebaut worden sei; darum können s»'

von sich ans nichts bewilligen; die Leute haben ihre rechte Kirche unten im Dorf, wo sie nach ihrem Wille»

die .Kinder taufen und das Gottcswort predigen lassen mögen, und wenn sie den Taufstcin znrückbegehrcn, de»

sie in der großen Kirche haben aufrichten lassen, so müsse ihnen derselbe erstattet werden. Das Vurgrccht »»

Bern berühre die große Kirche nicht; vielleicht werde Solothurn dieselbe abtragen („gar schlhßen") oder si»»

nach Gutfinden darüber verfügen, v. I. Die Prädicanten von Dachsfelden tragen vor: 1. Bern habe ihm»

Brief und Siegel gegeben, daß sie allenthalben predigen mögen, soweit dessen Burgrecht reiche; in PrN»^"

und andern Orten haben ihnen aber die Amtleute des Bischofs verboten, das Gottcswort zu verkünden,

die Briefe von Bern verachtet rc. Nun begehren sie, das; ihnen der Bischof gestatte, in seinem ganzen La»^'

ungehindert von Amtleuten oder andern Personen, das Gotteswort zu predigen und die Leute zu unterweist"'

recht zu thnn. 2. (Weiter verlangen sie), das; der Bischof und die Herren von Bern die Ehebrecher,

Gotteslästerer und besonders diejenigen Personen strafen, die Eheweiber und daneben noch öffentliche (bekan» stst

Huren haben, was großes Aergerniß gebe; die Herrschaft dürfe das keineswegs dulden, :c. 3. Mo» I"

ihnen eine Präbende ans den Kirchcngtttern schöpfen, damit sie der Nahrung wegen nicht mit jemand rechts

müssen, was ihnen nicht geziemte, da sie nur in geistlichen Dingen handeln sollen. 4. Sie vernehmen, ^

man sie beschuldige („in zhg habe"), den gemeinen Mann zum Ungehorsam gegen die Obrigkeit anznrcist"'

") Das Original ist in den letzten Sätzen dieses Abschnitts »ndentlich gefaßt; wir lassen das °sß"wst Westn'tl'ch^w^ ^solgen: „alles nach lut und sag miner Herren von Bern missif, dero copy vermelterHerr Jacob Tnbolet )M c
nonnnen hat."
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-m kick, wohl erweisen, daß sie das Volk stets unterwiesen haben,
damit geschehe ihnen Unrecht; denn es mnßre i ^ und andere schuldige Leistungen
der .echten Obrigkeit, als von Gott ^ Amtleu.e von Prnntrnt seien damit zu
zu geben, rc. II. Antwort: 1. Für den - l') f Worte gebraucht, sondern nur freundlich

entschuldigen, daß sie verbot ^ ^ bem Psirter Amt
gewarnt haben, nicht ,n Wirthshansern - Prediger) seien nur gütlich ermahnt worden,
süßen, die nicht gern von l >'therischen Dingen n e ^ sei; wollten sie aber trotzdem im Prnn-
>» d„„ G.bl.l. ,u bl-ib-u. d°s d'»'„qchuldlzl >>»>>.». w.n« llM» ,l«u-
>-«>-- Ami pr.diz.u. s- wS-dk d.r ^>>^°',mi> A-uu.udu-i Hub.» «l>«,m.h-I. b.l
»!d°.l°«,ll„.s luz.zu.l-. ^ Dl. wl D-. .- Bll». >u MM» « w» dl.
der Messe zu bleiben; (daraushin) sei gcdro, w^ r ' die Leute den Meyer von Dclsberg nm Schutz
P-°di.»u„u lumi «--Md.. d°.l l>»b.« dl. Uul.-IlMl.« l» Aull- zu l-ß-n. du --
»»».Nlstul iusulz. d-II-u Hub. b.r «->>-- ^ f" Pr.dlu.r» uichls «ldriz.s b-s-zu-l. Di, Butschu» d.§
M-lb.« i.l ll,..m «-H- ich«»-» w-II-l I°«I> I" d>«(i » ^ K.,I d-u L-udl-ul.»
«schuft «Illlrl suduuu. dxsl .1 ulchl Ml.lU ^ ^ z.r Zumu-l!»« M l» d-° S«»
.«»»d. z,b.°. du .r all,!» d.l, I.chl.u Sluub.« z.u ^ .„.Mich«, w°».u. d.r.u Sl°Ill,-t,. Brildn
>°MUl.lu dull --»»«imulll. und .im F.°u.usd»I°» « » .z.„ „l- bM», «...
S-W-I.l,i <di-s.s Puuch I°l «»««-> z-zuus-». m» >-«>> d-l ihm dchl)»Ib juz.Iu.ld>.»
l°.iz.-. ....d!.u .. hud. !>. d.-P.l.d>.uu. ch D-u P-°di.°ul.u
Warnung des Bischofs; wie das de», gemeinen ""UM g l ' - ^ ^ie Pfründe zu bestimmen haben die
'st auf ihre Artikel weiter geantwortet worden, wie ß 'r die werden die Ansprcchcr
Boten nicht übernehmen wollen, da dies Propst ^ (io. Dccember). I- Felix Roman von
M'icscn. um sich mit denselben der Billigkeit gemäß cm ^sihmit im Begleit von Cornelius von
Solothurn. Vogt und Pfleger der Stift St. ° ^ ^ , gliche Landlcntc im Münsterthal. als
Lichtenfels, Herrn German und andern Chorherren Zehnten zu steigern, Ehrschatz z» ent-
°r Zinse und Zehnten habe einziehen wollen, ^ ^as her Stift zu großem Schaden gereiche;
Achten und Zehnten zu verwahren („Herbergen") ^ ^ ^e ^je verfallenen Zinse zc. leisten,
deßhalb bitten die Herren, dieselben rechtlich frr""' ' g^jben auch wünschen sie.
do» ihrem Vorsatze abstehen und die Stift bc, ihre» . gbergcben worden, verhört werden. >>- D.e
daß die Bcschwerdeartikel der Chorherren, wel^ 6 ^ belangen, wo sie wohnen; es werde
Wünsterthalerantworten, die Kläger mögen die Ungehors. ^ ^ Rechte des
ihnen gutes Recht widerfahren; denn der Eid ""pk' übrigens wissen sie nichts davon, daß ihnen

' Propstes sowohl zu erhalten, wie die Chorherren geß)M ' ' ' . einem Dorfe haben sie den
st'wand etwas schuldig geblieben oder die Zehnten fl 's ^ dafür bekannt
Ahnten um 16 Mtttt gesteigert, und zwar ans Ge allen ^ ^rechtfertigt werden; denn weder

daß er etwas vorenthalte oder Gewalt brauche. C' mrgr ^ ^ Die Stifts-
w Biel noch in andern fremden Gerichten werden sie An. a (derselben) zugesagt haben. d,e
Herren wissen, wie sie voriges Jahr, als eine Botschaft von ^ ^ ^ Prüdicantcn täglich
Deformationanznnchmcn. was sie aber nicht getha" W^ ^ widerspreche; darum wollen sie keine
B'lehrt. daß der Priester, der Messe halte, dem b> ern gut und gerecht erwiesen sc,;
Zwse und Zehnten mehr entrichten, bis die Messe am- .
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geschehe das, so werden sie es (wieder) mit den Herren halten und alles thnn, was sie schuldig seien; (sonst
aber) erklären sie, demjenigen nichts mehr schuldig zu sein, der die Reformation von Bern nicht halte.
III. Hierauf bemerken die Chorherren, sie haben niemandem zugesagt, sich au die Berner Reformation zu
halten, sondern nur wider Willen (soweit nachgegeben), daß zu Münster nicht mehr Messe gefeiert worden;
die Messe haben sie aber zu Courreudelin gehalten, da sie nicht davon abstehen wollen; darüber zu disputircn
seien sie nicht hieher gekommen, w. Vor (den Landleuten) wollen sie auch nirgends zum Recht erscheinen, da
dieselben überall parteiisch seien; zudem haben sie verordnet, daß nur der Beklagte appelliren dürfe, was dein
gemeinen Brauch zuwiderlaufe; darum mögen sie hier oder vor dem Bischof, als dem Oberhcrrn, zu Recht
stehen. IV. Die Landleute erwidern, sie beharren bei ihren Freiheiten und werden sich nirgends anderwärts
verantworten. Die Chorherren selbst seien daran schuld, daß der Kläger keine Appellation an die Kanuner
(mehr) habe, laut der Sprüche; darum bleiben sie bei der Satzung. V. Die Boten der beiden Städte eröffnen
endlich, daß sie Befehl haben, die Parteien völlig zu vertragen, sich aber nicht weiter einlassen wollen, wenn
es (von Seiten der Landleute?) bei obiger Antwort bliebe. VI. I. Diese bestätigen nun, daß sie weder hier
noch anderswo außer ihrem Lande ein Urtheil annehmen wollen. 2. Doch erbieten sie sich freiwillig, dem
Bischof allen Gehorsam zu leisten wie von Alter her; falls "sie es nicht thäten, möge er sie durch seine Weibcl
pfänden lassen nach dem bisherigen Brauch. VII. (Infolge dessen) erklärt („protestirt") die Botschaft des
Bischofs, daß alles, was die Gesandten der beiden Städte zwischen der Stift und den Unterthanen künftig
handeln (möchten), demselben an seinen herrschaftlichen Rechten und Einkünften :c. unschädlich sein solle-
N- Ueber den Handel des Junker Turs (Urs Marschall?) weiß jeder Bote seinen Herren Bericht zu geben-

7!!0.

Duden. 1532, 16. December f. (Montag vor St. Thomastag f.).

Staatsarchiv Lucern: Allgein. Abschi-de I. 2. k. 5gö. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Bd. ll, r, <üzo.
Staatsarchiv Born: Allg-I». Absch. IZIZ.417. KavtanSarchiv Frcibvr,,: Abschiede Bd. 13. Stiftsarchiv St. Galle».

K>a»to»sarchiv Basel: Abschiede. .irantvnSarchiv Sol»tl,ur»: Abschi-de Bd. ib. .irantoiisarchiv Tchafshailscn: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Haab; Caspar Nasal, beide des Raths. Bern. Haus Pastor, Veuner; (Hans)
Franz Nägeli. Lucern. Hans Golder, Schultheiß. Uri. Hans Brüggcr, Panuerherr. Schwyz-
Rychmuth, Ammann. Unterwaldeu. Vogt Zumbrunncn. Zug. Oswald Toß, Amman». Glarus-
Dionysius Bussy, Ammanu. Basel. Jacob Götz, Snlzherr; Antonius Schmid, beide des Raths. Fr ei bürg-
Ulrich Nix. Solothurn. Urs Hugi; Konrad Graf. Schaffhausen. Hans Waldkirch, Bürgermeister-
Appenzell. Ammann Eisenhut. — E. A. A. lul. 456.

Da der (zu Frauenfeld?) ausgegangene Abschied bestimmt, daß Solothurn zu Händen der V Olte
die Verschreibung des Prädicantcn halb nach Lucern schicken sollte, da man sonst die andern Ansprüche nickst
aufgeben und nicht mehr neben seinen Boten sitzen wollte, so haben jetzt die Gesandten von Glarus, Frcibnrg
und Appenzell angezeigt, wie Solothurn befürchte, daß die Ausstellung eines solchen Briefes den Freiheit^
und alten Bräuchen der Stadt nachthcilig wäre, und ernstlich gebeten, ihr dies zu erlassen und deren ÄotM
nicht abzusöndern, damit in allen Geschäftendesto erfolgreicher gehandelt werden könnte. Man hat frcilu)
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«wartet, das; sie dem Abschied bon Frauciifcld »achleben werde, da solches ihre» Freiheiten und Gerechtigkeiten

!Wz unschädlich sei, und man ihr dagegen auch Brief und Siegel geben will, sie gegen Jeden, der sie davon

S" drängen versuchte. nach Vermögen zu schützen; dcßhalb soll sie ohne Verzug ihren Brief Lncern zuschicken,

ihr dann den Gegcnbrief auch zustellen wird; geschähe dies nicht, so kann sie ihre Boten zu Hanse be¬

halten; dießmal ist man, obwohl ohne Vollmacht, ans die Bitten der drei Orte bei ihnen gesessen, k. 1. Zu

Anfang dieses Tages nehmen die sieben Orte den Span zwischen den V Orten und Zürich, die Mandate

treffend, zu Händen. Die Gesandten von Zürich tragen vor, das; ihre Herren vermeinen, als eine freie

Stadt und ein Ort der Eidgenossenschaft befugt zu sein, solche und andere Mandate für ihr Gebiet zu erlassen,

"wem ja die V Orte und die Ihrigen darin nicht genannt worden, und es ihnen nicht zu Leid oder Schmach

geschehen, weßhalb sie bitten, dieselben von ihrem Vorhaben gütlich nbznweisen. mit vielen andern guten Worten.

Bon dieser Erklärung gibt man den V Orten Kenntnis; mit dem Begehren, freundliche Mittel suchen zu

tasscn; sie willigen „nach langem" (Vortrag? Bedank?) dazu ein, aber mit dem ausdrücklichen Anhang, das;

^ Artikel in dem Mandat (von Zürich), die Messe betreffend, daraus beseitigt werde, da ihr Glaube durch

^"selben gröblich gescholten worden, und der Landfriede dies nicht ertrage. 3. Nachdem man die Parteien

beugsam verhört, hat man folgendes Mittel gefunden: Weil Zürich jenes Mandat in seinem Gebiet erlassen

Ww die V Orte darin nicht genannt, diese hingegen eines für das Rheinthal ausgegeben, das wohl hätle erspart

'"erden können, so sollen jetzt beide bestehen bleiben; wenn aber Zürich später Mandate erläßt, so soll es sich

^sser vorsehen, damit niemand dadurch geschmäht werde. 4. Die V Orte antworten, sie wollen dies heim¬

bringe», wenn beigefügt werde, daß Zürich ihren Obern» wenn alle oder die Mehrheit dies nicht annähmen,

W die Mahnung zu». Rechten solches ohne Verzug erstatten soll?, und die übrigen Orte sich verpflichten, es

anzuhalten. 5. Da die Instructionen der Schiedortc nicht gleich lauten, so hat man die V Orte nochmals

w höchsten gebeten, diesen Vorschlag treulich heimzubringen, indem man hoffe, das; die Obern solchen annehmen,

""d erwarte, daß ans dem nächsten Tag jeder Theil mit vollkommener Antwort erscheinen werde. 6. Sie

Widern, weil nicht das Recht daran geknüpft sei. so dürfen sie es nicht an ihre .Herren bringen; darum

bahren sie, daß man die Gesandten von Zürich nochmals anfrage, ob sie Vollmacht haben, zum Recht ein¬

willigen, wo nicht, daß einer heimreite und endliche Antwort bringe; wollte Zürich dann nicht den Blinden

gemäß des Rechten sein, so würden sie sofort heimkehren; was daraus folgen möchte, könne jeder crmessen w.

^ Nachdem man diese Antwort den Boten von Zürich mitgetheilt, ist einer heimgerittcn und mit dem Bescheid

W'ckgekchrt. daß die Obern nochmals dringlich und ernstlich bitten, sie bei dem Mandat gütlich bleiben zu

w"'- da sie das Mittel der Schiedlente gerne annehmen, im andern Fall jedoch das Recht nicht abschlagen

8- Dies wird den V Orten wieder angezeigt mit der erneuerten Bitte, die Umstände zu würdigen,

'"w denen das Mandat ausgegangen, und um des Friedens willen, auch den Schicdorten zu Gefallen, von

"" Recht gütlich abzustehen, damit weiterer Unwille und Kosten vermieden blieben w. 9. Die V Orte be-

indeß dabei, daß Zürich (ans dem nächsten Tage), wenn der Handel nicht gütlich abgethan werde,

Zusätzer, den Schreiber und Anderes, was „dazu" gehöre, bestimmen und angeben solle, e. Die Stadt

wswz appellirt vom Landgericht zu Frauenfeld an die Eidgenossen in ihrem Streit mit einigen Meyern in.

^""gau. per Domstift zinspflichtig sind; letztere bitten ebenfalls »m austrägliches Recht, da sie zur

''Wung wm Kosten gewiesen worden; weil die Sache nicht auf die Jahrrechnung verschoben werden kann, so

wb den Parteien erlaubt, sich ans nächstem Tage mit ihren Titeln einzufinden, wo man sie anhören und

'Mich entscheiden werde, weßhalb auch jeder Bote dazu Vollmacht bringen soll. Heimzubringen den
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Anzug Schultheiß Golder's von Lucern, betreffend die BeschwerdeVogt Fleckenstein's gegen den Zoll zn Bellenz >
deßgleichen die Neuerung, die demselben in Uri begegnet, v. Ncber die Bezahlung der schon öfter bespr»
chenen Kosten der Besatzung zu Gottlieben, der Ansprüchen don Glorns, Philipp Brnnncr's und der Erben
Vogt Deuchcr's sind die Instructionen (abermals) ungleich, indem einige Orte dieselben bezahlen wollen, die
andern aber nicht. Es sollen die letztem dies treulich nochmals heimbringen, da man hofft, sie werden sich
einer so geringen Summe wegen nicht absöndern und bedenken, daß auch die Kosten des Zusatzes in Luggar»-'
gemeinsam getragen worden, obschon einige Orte auch nichts von demselben gewußt; darüber sollen sie auf
nächstem Tage Antwort geben, k. Die französischen Gesandten melden, auf nächste Weihnachten werde»
wieder 50,000 Kronen aus Frankreichkommen; daher begehren sie, daß jedes Ort die Seinen zu Hanse be¬
halte, bis man bestimmt wisse, daß das Geld eingetroffen, um unnöthige Kosten zu sparen. K. Freiburg
wünscht, daß Lucern dem Commenthur von Engelsberg etwas von den Hänsern Hohenrain und Neiden verab¬
folgen lasse. Es soll dies heimbringen. Ii. Der Schultheiß von Lucern soll nicht vergessen, was Amm»»»
Tos; von Zug in Betreff der Steuer mit ihm geredet hat. I. Schultheiß Gelder stellt an die Anwälte aus
dem Rheinthal das Begehren, daß auf der Pfründe zu Rheineck Messe gelesen werde gemäß der Stiftung,
indem die Erben des Stifters, die Wirthin zum Nößli in Lncern und ihr Bruder, darauf dringen. Die An¬
wälte antworten, sie haben nichts dagegen und wollen es gütlich geschehen lassen. Ii. Dem Ammann Vogb»'
wird von fünf Orten Geleit ans den nächsten Tag zu Baden gegeben zum Recht und zurück; Lucern, Uri u»b
Unterwalden haben aber nicht dazu gestimmt. I. Lncern, Nntcrwaldcn und Zug sollen je 3 Kronen »ach
Schwyz schicken für Welti Gcrngroß; Uri hat seinen Antheil bezahlt. »». Da berichtet wird, daß der zn>»
Schaffner in Fischingen erwählte Andreas Egli eine Frau habe, so soll jeder Bote heimbringen, ob man ihn da
wolle bleiben lassen, i». 1. Die Fischer unterhalb der Stadt Baden beschweren sich, daß ihnen der Landvogt
aus Auftrag von Zürich geboten, die Spreitgarne nicht mehr zu brauchen, sondern ihm zu übergeben. Da »w»
nicht weiß, was für Freiheiten Zürich daselbst hat, dabei aber berichtet worden, daß sie von Bern (deßgleichen)
der Aare und auf dem ganzen Rhein abgestellt worden, so ist heimzubringen, ob man dieselben allenthalben verbiete»
wolle. 2. Auch wird (den Fischern) befohlen, die Fache in der Neust so weit wegzuschaffen, daß dieselbe Z»»'
dritten Theil offen stehe; nach Monatsfrist werden Lncern und Zug die Reust untersuchen und die Säumig^
ohne Nachsicht bestrafen. «. Die Botschaften von St. Gallen und den vier Höfen im Rheinthal bitte»
dringend, ihnen den Vertrag, den sie des Weinlanfs und des Bergwerks wegen mit einander aufgerichtet, >»'d
der jetzt die vormals bewilligte Dauer von zehn Jahren vollendet, wieder für eine Anzahl Jahre zn erneucr»,
da er den Eidgenossen keinen Schaden, den Parteien aber Vortheil bringe; dies bestätigt der Vogt; weil'»»"
jedoch nicht instruirt ist, so will man heimbringen,ob die von St. Gallen in das Rheinthal gehen sollen v^>'
nicht, i». 1. Lncern und Schwyz stellen (an Zürich) das Begehren, daß die Erben des Hauptmanns F"'"
über seine Hauptmaunschaft zu St. Gallen Rechnung ablegen. 2. Da derselbe drei Jahre darauf gcwest»-
so sollen auch die „andern zwei" Orte ihren Hauptmann drei Jahre daselbst lassen dürfen. 3. Glarus s°
den Hauptmann Fridli Mathys anhalten, die noch schuldige Summe zu bezahlen, »z. Der Landvogt
Baden und der Hofmeister zu Königsfclden erscheinen wegen eines Spans über eine Predigt des MeßPvu'ff^
z» Virmcnsdorf; nachdem man den Bericht über dieselbe und die Vorträge beider Parteien angehört und
jene Predigt ernstes Mißfallen ausgesprochen, dabei aber erfahren, daß die Prediger zu Nüti und Stäf» ^
Altgläubigen als glaublos gescholten und daß der Prädicaut zu Bern auch scharf wider den Landfrieden
predigt habe, so wird dies gegen einander aufgehoben, der Landvogt jedoch beauftragt, dem Priester zu -ti»'
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.f. und Verstoßung von der Pfründe. Es soll auch

Meusdorf solches zu verweisen, unter Androhung ^ ernstlichstcn verbieten, auf oder neben b" Eanzc
jedes O t feinen Predigern oder Priestern nemedmg de G ^ ^ ... Mr alle unerledigten

».„„Zmd --W 7 - NU» S., d >. w. 7 smnm.
»I«.. wnd «. °»w.. T-, nach -m- > ^ w AMg.» um 7
(kb33l^ « .sdeiinziibringeiidas Begehren cer . - Schultheiß Golder von Luccrn zug ,

die Kosten, welche sie bei Begleitung des den andern drei Städten sich zu Basel fm de,.

d°b Od..« u- 2->°° w 7 *'n 7»-u. D>-- >°« ""^7

H-Vz um, S»««m °-r,ch>ub-n. mcht >»uz» S> HM w«d !->S-ud- UMI!«

„cht lebmdcu) Vc.wandt.u der SUstung > s.nuptMs; mcuu auch su abgestar an sn .

d.» Iws du.... 'muchm.... i°»°ch °»>" ai» du

Stiftung gänzlich wieder dem ursprünglichen ^ e dachen wünschen, so sollen du >c reste

...H.nd7°»nh/°d.. » m.« w
dem Meßpriester zu Gute kommen, wogegen er s . ^ Mich dahin zu vermögen, b

hat. v. Renward Gäldli. Ritter, bittet 'bmn^gm dies so«-n die Boten Wn

Erbe von seiner Schwester ziikommen wn le dem nächsten ^rg . ^
heimbringen, da doch die Ansprache beider Bruder d.e g >ch ^ .,„t nch gm.

..Sind ingedenl der red, so Herr ^ ^^ern ^ Hnfmers.r ^ K ' .ßl
X. I» Betreff des Sigristen-Amts (zu Biensdorf last ^ ^ ^ Landvogt vech.gte H°ft aus dm

Lünzlich bei den alten Briefen und dem Herkommen ^ ^cht gleich einem her an rme ^
Zehnten wird abgekannt und sodann beiden The. en ' ^ ^^che Späne .

Glanben zn aeben sondern einander mündlich oder h für gute ehrliche E.d

Mos bisher zwischen ihnen vergangen ist, ^ W vorgeschlagenen
genossen.' ' v. Jacob Stnrzel frägt schr.ftl.ch ««' ^ ^ auf dem nächsten Tag Anwot

wie Zürich^der nichP das sollen die Gesandten an G 0bmr b^ g^^ ^ ^ s.

G geben. U Dem (alten) Vogt Brunner von Gla ' Bern, Lncern, Glarns und Scl i

sbr Tuch, das den Landgerichtsknechten g'G'ben 'vordem w°^^^ ^ ,ndern Orte ^lle^en^-n' ^a.
'lsten Theil bezahlen, sofern die S« " .)^f ^ ^chst,„ Tag Ai.tivort G'ben. ^
d«s Tuch den Gerichtsknechtcn geworden is, .wischen) den Franzosen nn ^ ^ ^ ggl

b°n Freibnrg hat die Schriften betreffend den ^ Begehren der W"lz° 'chen Botschaft^hat
begehrt, weil seine Zerren den ganzen 5)andel sons ' vor, der ihm r

d. d°ch°».,chh'>. lst -.'..-r M.N»» 7

^nn solche Sachen sich weiter zutrugen, dcr ^ es auch d u bnvge i ^

beansprucht werden sollten; das findet man aber ^ eirthur solle sich s"ncr ^ Ü ..^gz^sstststt
«>« -°.hnu D« Nr. S.uv> >m.d ,» 77 7.77's 77^77

w « !.ch «NM«. I-1° -,°t mm. «» ».m «-V»
hat, weil dieselbe nach der Abreise des Kaisers »)

»VI-.« m» h°. BM-. Ii. d.m Kail.- d>- «» ».'» M'«'"

«v. I. Auf diesem Tage hat man d.e ,
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(und in Zürich erlegt wurden) sind, nach Buden bringen lussen, dann die Ansprüchen nach einander »erhört und
darüber entschieden wie folgt: 1. Die »on Hauptmann Rahn verrechneten Kosten will man jetzt bezahlen; über
eine „Verehrung" auszurichtenläßt man bis zur zweiten Zahlung anstehen, um dann gütlich mit ihm abzu¬
kommen, wenn er nicht von dem Herzog befriedigt wird. 2. Auch dem Hauptmann Zeller will man die
gehabten Unkosten und was er (sonst) verrechnen kann, bezahlen. 3. Um die Sölde für die Acmtcr oder die
Nichter soll jedes Ort die Seinigen zufriedenstellen. 4. Da Zürich dem Hauptmann für seine Person (,,»f
sinen libe") kl) Sölde verordnet hat, und seither beschlossen worden, daß jede Gemeinde („commun") ihm noch
2 Mvnatsöldc geben solle, die auch bezahlt sind, mit einziger Ausnahme Zürichs, so soll dieses ihn für du
22 Sölde befriedigen. 5. Und da die Toggenburger vier Monate vor Andern abgezogen sind, so haben su
ihm 8 Monatsölde zu ersetzen, die Thurganer6, weil sie drei Monate früher abgezogen. 6. Hauptmann
Luchsinger fordert für gehabte Kosten 115 Kronen; weil aber die Boten hierüber keine Weisungen hatten, I"
wurde diese Summe bei dem Untcrvogt zu Baden hinterlegt;auf dem nächsten Tag ist zu antworten, ob i»a»
sie verabfolgenwill. 7. Sträbi von Glarus, Vogt in Mcndris, hat 22 Kr. gefordert; 8 sind ihm daran
geworden; daß er „damals" nicht mehr verlangt hat, soll heimgebracht werden. 8. Ferner beansprucht dcr Aunuann
von Glarus 40 Kr. für die Obrigkeit, als (Kosten der) Zehrung für die RathSbotcn, sodann 50 Gl. für KM»
an der Bastei (Postei), endlich 10 Gl., „als sy uff einem Pfaffen gewart(ct?) habend". 9. Die Gesandten von
Zürich ziehen an, wie viele Kosten ihre Herren gehabt für die Postei, auch für Blei und Pulver für du'
Knechte (Vorschüsse). Man bittet aber beide Orte des ernstlichstcn, von ihren Forderungen gütlich abzustehen
und zu bedenke», daß andere auch große Auslagen gehabt und nichts gewonnen haben; Vorschüsse an Ble>
und Pulver will man jedoch vergüten. II. 1. Von dem (zu verthcilendcn)Gelde sind nun (vorweg) »»-'
gegeben: An Hauptmann Rahn 393 Kr., Zeller 283 Kr., Luchsinger 115 Kr. (beiden, Untervogt); an Z»^
71 Kr. für Blei und Pulver; Scckelmcistcr Werdmüller 32 Kr., Bcrgcr 14^/z Kr., Heinrich Hemminger
Zürich 4 Kr., einem Läufer von Zürich 1 Kr., dem Schreiber zu Baden 3 Kr. für Briefe; jedem der gM»'
wärtigen Boten 2 Kr., zusammen 24 Kr., ihren Knechten je '/z Kr., was 7 Kr. ausmacht; den Schreibt
und dem Untervogt je 2 Kr.; dem Konrad Nollenbutz von Zürich, der das Geld gebracht hat, 2 Kr., t>0»
Stubenknechtdahier 1 Kr., den, Schreiber 2 Kr. an die Abschiede;Summa 957'/z Kr. 2. Die Thciüwb
unter die acht Orte wird nach der Zahl der Leute vorgenommen und auf den Mann 18 Kr. gerechnet; ^
trifft also auf Zürich 1440, Bern 2034, Glarus 432, Basel 720, Freiburg 432, Schafshauscn 282, AM"
zell 282 Kronen. Auch die Thurgaucr und Toggenburger werden hiebet bedacht; für den Mann 1^
gerechnet, erhalten jene 400, diese 80 Kronen. Darüber hinaus erhält jedes Ort noch 12 Kronen.

St. A. Bern: Allgem. Absch. ISIS. L0l—S00. — K. A. Basel: Abschiede. — K. A. Sch»fshaus->,: Absch. — St. A. Zürich: A. Müsserkrieg.

Der Landvogt im Nhcinthal soll das Plätzchen, das Hans Mittler (al. „Weckler")besitzt, d0»
Mcßpriester zustelle», der dagegen der alten Stiftung nachzukommen hat. Will dann Wättler den alten La>E
Vogt von Schwyz des Ehrschatzes nicht erlassen, so ist ihm das Recht vorbehalten, vv. Diebvld Huter, »
Pfarrer zu Appenzell, soll dem Landvogt im Rheinthal Bürgschaft geben, die der Abt von St. Gallen annehi»^
findet, daß er ihn um keinerlei Ansprachen vor geistlichen oder weltlichen Gerichten anderswo als vor den
VII Orten belangen werde, t'lst. Der Landvogt soll darauf halten, daß die bestimmten Spenden allenth»^^
der Stiftung gemäß gegeben werden. KA. Die Psenning-Zinse mögen die von Appenzell mit 25 h-1" ^
für 1 Pfund Zins ablösen; aber die Zehnten wollen die Herren nicht verkaufen lassen, sondern beziehe» 1"'
von Alter her. Die frühere Erkanntniß über die Pfründe zu Rheineck wird gänzlich bestätigt, tl»
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die Mehrheit der Orte dem Ainmmni Vogler Geleit zum nächsten Tag in Baden zugesichert nnd dabei ver¬
gönnt hat, durch seine Verwandten Kundschaft einzunehmen, so soll der Vogt im Rheiuthal die Zeugen aus
dem obern und dem untern Theil je auf einen Tag vorladen und in seiner Gegenwart rechtlich verhöre», die
Widersacher aber auch bciziehcu. 11^ Die von Balgach soll er nochmals gütlich zu vertragen suchen und
in> äußersten Fall ihnen ein unparteiisches Recht halten; wer sich dann durch den Entscheid beschwert fühlt,
Mag auf die nächste Jahrrechnuug an die Herren und Obern appellircn. II. Da sich WolfgaugZünd, Hans
Burlacher. Bartli Köbly und Rudi Nüst beklagen, unschuldig in große Kosten gekommen zu sein, so soll der
^andvogt sie mit der Gegenpartei gütlich zu vergleichen suchen, und wenn dies nicht geläuge, ihnen gutev
Gericht Haltenz der beschwerte Theil mag dann ebenso aus die Jahrrechnung appellircn. smit» Endlich hat
01 Vollmacht,denjenigen zu strafen, der „uns" und die von Appenzell geschmäht, und gegen die nach seinem
Gefalle» auch zu handeln, die mit ihm getrunken haben, sofern sie mitschuldig sind.

St. Sl. Zürich: Nheinthalcr Absch. Buch, 5. 04.

t—vv aus dem Zürcher, X, > aus dein Verncr, 5, aus dem Freiburger, >»>» nur, dem Bm.'ler
Abschied. Dem Zürcher mangeln i», «1, K? I», 8; Bern hat außer x, z nur 1-, «, v, t, «>, 1;
Freiburg n-v, v-x, in, <Z, i, t; Basel 1!,, t', <lt, i; Solothuru n-v, v, t, -j, i, 1; Schaff-
Hausen v, «i, 1. Eine besiegelte AnSfertig.n-g von i, n, N, «1<i wurde den, Nhe.uthater Laudoagt
zugestellt, dem Abt mm St. Gallen ein Abschied, der i, », enthält und in der öfter erwähnten
Documcuteu-Sammluug gedruckt ist; dieS alles liegt im Stijloatchiv St. Galten.

Zu l». Eine besondereAusfertigung, dd. Dienstag oor Thomas (17 Der.), hat das Mcher Staats¬
archiv in dem Acteufach „Landfrieden". — Einen vollständigenAbdruck hat Bullinger, III. 3t.lt 371, einen
Auszug p. 330.

Zu x. Freibnrg hat eine andere Fassung: „Herr llorich. sind ingedenk der antwnrt, so üch Herr ^chnltheß
Goldcr von Lncern geben berüereiid den Comcntur von Englispetg.

Zu»». In den Archiven Zürich. Bern. Lneern, Basel und Schaffhansen, vielleicht auch
anderwä rts, findet sich theils bei den Abschieden, thcils getrennt, ein Aetenheft, das den Proceß Arsent
b-rührt. immer nndatirt. sodaß die genaue Einordnung ohne andere Anhal.Spnnete n.cht n.ogl,eh wäre. Solche
bietet nun einerseits die (etwas sonderbare) Erwähnung in- Tert, ander,e.ts e.n Schreiben von Biburg. daS
wir hicr folgen lassen i

1) 1532 4 Deccmbcr Frcibnra an Lncern. Dank für die bisher gehabte Mühe in der Angelegenheit
Wilhelm Arse.tts. Dieselbe sei indes) »och nicht erledigt, nnd der Spruch, der letzthin zu Solothnrn hätte erfolgen
sollen, aufgeschobennnd zwar durch den (die?) französischen Znsätzer. Nun habe der Kläger ...» se.ner Freund¬
schaft wieder gebeten, bei Lneern dahin zu wirken, daß es den (e.nen) von der Cndgenostn.fcha t gewa I en Zu-
g°schten vermöge, ans den nächsten Tag in Baden z« kommen und zwar wenn er ...cht sonst (als Bo e) dah...
°°r°rdnet würde, an Kosten Arsents. Da nach allem Vermn.hen d.e Franzostn dort erscheinen werden ..nd
Z" hasse., sei, daß der ander, von Unterwatden gesetzte .Richter sich auch dah.n verfuge, eggle.chen der S adt-
schreiber von Solothnrn sich mit den bezüglichen Schriften einstellen werde. ,o bitte mm. Lneern diese.» Gest.che
SU entsprechen,damit der langwierige Handel abgcthan und weitete Kosten c.,pat llUKeen^ onn

Ans den. Hanptaet geben .vir die Einleitung »nd °iu° Missioe des Königs von Frankreich wörtlich,
°ine andere Missive desselben nnd die bezügliche Abschiedserzählnnganszngswe.,, nn.ner.ren aber d.e einzelnen
eheste fortlaufend.

2) ,Ms di,mm WZ sind mW z-m-wm Ewz.chm >°'»«m .«mm hmz.mm ZMH.W. wsm.
»°» ».Omz .mzi ilmwlch-s,. »»d u„- d-Z h -chst Z -W .M >mchw» .. -m .dM -Mch-,
-»spwchm che m» dm Swnz.,.« dm mm j«,i M mudz.j.zm .md abm n°ch d,p... z». «Am»
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durch ufzng der Franzosen nit Hab mögen komen, und aber des schweren kostens halb, dadurch er zno arinnot

kommen, lenger ufznoziechen nit erliden möge, mit underteniger pitt, mit den Franzosen zno verschaffen, damit

sölichcr rechtshandel zno cnd gebracht werde; »ff das haben k. Mt> von Frankrich gsandtcn ctlich bricf, von

k. Mt. usgange», uns überantwnrt, ires inhalts wie Harnach folget" . ..

3) „Franciscns, durch gottes gnaden knnig zno Frankrich. .Allerliebsten und großen frnnd, pnntgnosscn,

verivandten und lieben gcvattcr. Des gcncral Morlets seligen ivitwen und weisli habcnt uns zno verstau geben,

wie hicvor zwüschcnt honptman Wilhelm Arscnten von Frybnrg, kleger, an einem, und der gemelten witwe»

und linder nntwnrter, des andern tcil(s), sich ein rechtshandel in der rcchtfertigung erhebt Hab, by wclichcn

partyen sich der Handel verlauft by rij'" krönen, in wclichem Handel sind fürbracht zno beiden ststcn mcngcrley

rechnnngen, vcrhcißnngzcdel und missifcn, allesammen in französischer sprach geschriben, welichcr partyen an einem

und andern teil Hand gchandthabet falsch sin, je cntlichcn die richter durch uns und üch verordnet sind, (sich)

zesamen verfliegt, nmb disen Handel ze sprechen, und habend sy nit mögen vereinbaren, deßhnlb notwendig, daß

der fünft oder der obinan (dar)by syg ze lirteilen mit inen inhalt der capitlen, die wir mit nch habend, und

dieivyl uns die gemelten erben zno verstau habend geben, daß die richter, (so) durch nch gesetzt, kein erkanntnnß

der gcschrift und französischen sprach habend, durch welichcr erkanntnnß der Handel mag usgcmacht werden, und

nit anders, und so man allein scchc die vcrtolmetschnng, so mögent sy nit heben (sie) erkanntnnß vilcr snffoysche»

wörtcre», die in selben bliesen sigend, noch deßglichcn crkonnen verglichung von einem buochstaben an (den)

andern, damit man halten mög die warhcit der fnlschhcitcn, die beid teil je ein (party) an die ander vernieint;

hnbent die gemelten erben in willen, nch ze pitten und ankcrcn, (daß) üiver gefallen sy(g), mit den vier gcsatztcn

richtcrn und (dem) obman noch zwen ander man (uß) der Eidgnoschaft, unargivcnig, die habend wäre erkanntnnß

der gcschriften und französischer sprach, als bygcsessen(c) ze vergönnen, uns pittcndc daß wir olich nnscrs teils

noch zwen ander nnargwcnig man verordnen wällend, weliche vier Personen, durch üch und uns erivölt, mögend

bysin und richten um den gedachten Handel mit den gesagten vier richtcrn und obman mit glichem gemalt, si

die gemelten vier richter und obman habend; erpietcnd sich onch die gencmptcn erben, daß die vier gemelten

bysäßen in ircm kosten dise burdi usmachen (mögend). Harumb, erkennende die pitt der witwen und erben

gerecht und pillich sin; betrachtend(e) daß es anrnert witwen und weisen, dero ir und wir beschirmer sin füllend,

so habend wir vcrwillget und verwillgcnd, noch zwo Personen unargwenig für bysäßen zno verordnen, und pittcnb

nch, daß ir nwers teils wällend zwen unargwenig, die den buochstaben und französisch sprach verstandent, dar-

geben, und crlüterend uns, als vil an uns ist, das da gesprochen würt durch die nun gesagt Personen oder irc»

der mcrcntcil, söll sölichcr kraft und vermögen sin, daß die partyen meiner appellieren mögend noch witcr am

rnofcn; nch pittende, ir wällend üwcrs teils gliche erlütcrnng thnon; dnnll es uns bednnkt, daß soliches nützil

anders dann fromm und nutz beiden partyen bringen mag; dann je mer bidcrbcr löten darby ist, den span zna

verstau, je bas es gcnrteilt würt. Nüt dcstcr milider so vermeinend wir nit by disein brief ützit ernüwcrn nach

abzebrechen an (den) capitlen, die wir mit üch habend, snndcrs wällend und verstand onch wir, daß die allwegcn in

sincr (irer) kraft und stcrkc bclibc(n), und daß das hicnach nit mög fürzogen werden noch zno einem ingang

langen, lind hiemit. . . pittend wir den Schöpfer, daß er üch Hab in siner nUerheiligostcn und wirdigcn hnal-

Geschribenzno Parys, des vj'°" tags December M. M rrrij."

„Undersignicrt Franciscns. s Nndcrschribcn Breton." (Folgt übersetzte Adresse). — Das Original mag

verloren sein.

4) Nach Verlesung dieses Briefes eröffnen die französischen Gesandten weitläufig die gleiche

Meinung. Dann berichten die eidgenössischen Zugesetzten, Schultheiß Hng von Lnccrn und Amman» Amsie>»

von Unterwalden, wie die Sache schon lange umhergezogen worden, und wie sie beide, infolge einer Weisung >»

dem letzten Abschied, mit den Zugesetzten des Königs vereinbart haben, das Hnnpturtheil zu verfassen; dieses

haben dann sie zwei nach bestem Wissen und Vcrständniß gcthan, die Franzosen aber zudem ein Bcinrtheil gc°

geben und solches dem Obmann überantworten wollen; es sei aber dem Recht zuwider und ganz ungebräuchlich'

dem Obmann zwei llrthcile (zugleich) gegen ein Urthcil zu geben; auch erwarten sie nicht, daß jemand sie heiße»
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oder zwingen könne, ein anderes Urthcil zu^ geben. Sie seien nun vier Jahre lang Zugesetzte gewesen und

bitten ernstlich, sie zu entlassen und andere zu verordnen, welche die Schrift und die Sprache verstehe», wie der

König begehrt habe. Das wird in den Abschied genommen, um auf dem nächsten Tag darüber zu antworten,

was die Obern gut bcdünkc.

5) Schreiben des Königs an die Eidgenossen, dd. Paris, «. December 1532. Beschwerde

über eine Verschwörung gegen den Neccvcur zu Soissons, Stephan Laurent, der sich jetzt seiner Geschäfte wegen

ihren Landen aufhalte, indem Etliche denselben zu fangen trachten, um ihn dann in das Schloß St. Hippo¬

lyte zu führen, zu foltern und nach Willkür mit ihm zu handeln, und zwar aus Anlaß des Nechtshandels

Zwischen W. Arscnt und General Morclct's Erben, in deren Namen Laurent de» Handel früher betrieben habe.

Solcher Haß und Muthwille sei nun ihm, dem König, höchst befremdlich, auch den bestehenden Eapiteln mit

der Eidgenossenschaft und der Neutralität der Grafschaft Burgund, die er immer ihretwegen habe halten wollen,

offenbar zuwider und könnte nur üble Folgen haben; deßhalb seien die Gesandten beauftragt, Bestrafung der

Vcrschworncn zu fordern, und er (selbst, bitte, strafend gegen diese einzuschreiten; denn seinerseits würde er

dergleichen, wenn es auch de» geringsten Untcrthancn der Eidgenossenschaft beträfe, nicht ungestraft lassen, -c.

6) Vortrag der französischen Gesandten, unter dem 21. December. Ausführung der Klage

über W. Arscnt's Umtriebe gegen den Laurent, mit Verweisung auf Kundschaften betreffend Ficrabras von Cor-

bicres. Hauptmann Migno./oder Pseudonym Jacob Trottier. ferner einen Barjon und einen Piequeniot; dabei

werden Ilcbcrsetmngen der fraglichen Schriften vorgelegt, nach den Originalen gefertigt von dem Stadtschrcibcr

Zu Solothnr». ' Dann begehren sie, daß dieser Fall durch die versammelte.. Boten (sofort) entschieden und nicht

ou ein besonderes Gericht gewiesen 'verde, da er den Frieden und das Geleit berühre; denn in gleichem Falle

"»scheide auch der König selbst, wie es (z. B.) geschehen, als der Sohn des Hauptmanns .lmb.ost t Eigen)

"°" St. Gallen zu Lyon gefangen worden... (Folgen Notizen aus den Kundschafte... w.e Arsent den genannten

Personen Geld m a. anerboten, ..... sie für einen Handstreich zu gewinnen; ferner w.rd angefuhA .me er e,neu.

vorgegeben, es wäre den Eidgenossen oder wenigstens den Städten Bern und F.r.burg e.n Gefallen wenn

Laurent gefangen würde; Laurent sei gegenwärtig, um sich zu verantworten, wenn llnw.lle gegen .hn bestünde).

D" Botschaft von Frciburg erklärt im» instrnetionsgcmäß, ihre Ober» iv.sten van diesen Bingen »ich s und

uchme» sich deren nicht an; sie sei auch beauftragt, die Eidgenossen zu b't.en daß sie den Handel sc b, ent¬

scheide» „,.d „icht .nieder nach Frciburg weisen. Auch Bern will sich ,euer Bubere. mcht beladen. Arsent g.bt

"was z„, ,„«..t aber, die Franzosen '(stlbst) haben ihm mehr verhe.ßen und zum The.l aar gegeben, und

bi'tct, an den Grafen von Greyerz zu schreiben, er möchte den F.era ras von Corbers auf den nächsten Tag

"ach Baden schicken, dan.it ...an die Wahrheit erfahre. Von den eingelegten Brufen begehre er Ab chr.ften, um

sich darüber zu verantworten. Die französischen Gesandten behaupten dagegen er könne d.e von ferner e.gnen

Haud geschriebenen (doch) nicht verläugnen. Es wird darauf erkannt, es sollen dem Hauptmann Arsent A -

sch'iften gegeben werden, dan.it er auf de... nächsten Tage zu antworten w.sie und der Graf von Greyerz schrift¬

lich ersucht,' den Fierabras nach Baden zu fertigen. Die vorgebrachten Schnften sollen auch allen Orten zuge¬

bt werden, damit die Obern dieselben verhören und ihren Boten esto eher Bescheid geben können ob der

H"»dcl (gll-ich) auf de... nächsten Tage zu Baden erledigt werden solle - °uch b.ll.ch beschickst, d.e.vyl

den friden und das gleit bcrüert", — oder wie sie die Sache zu behandeln gedenken.

(Es folgen ...... die ..Knndschaftbriefe und Vergicht.< w G.arn-r^.pl°r (Tschud Samm¬

lung) 41 Seiten füllend. - Es müssen dieselbe... weil bloß den Deta.l entwickelnd, h.er be.se.t gelassen
werden).

Die Fortsetzung dieses Geschäftes ist in dem folgenden Bande z» suchen.

z» «. I». B-d-n. C..M R-I-I »,,d Hnni- H.°d . 2°"ch'

i H-m. di- O,i.. di- in, n-iissilch-n K.I.Z. di- « °» d.m H-, .-,

il-Ii-s.ri ,-i. „i. -d „ns d-n, ,-h.-» in ZIi,i» D« B° m d,n

ihn-n „ich! ->ns,«d.r ihr- Insirn-ii.n -«ihn»- "">1-»- nnch w-.d.n R.h»183
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und Zelter und Andere, welche Ansprachen haben, erscheinen; werden diese bereinigt, so habe es keine Roth, das
Geld zu erlegen. Die Eidgenossen seien damit nicht zufrieden und begehren, daß die Boten schreibe», man werde
in der Sache weder wenig noch viel rathschlagcn, bevor das Geld in Baden erlegt sei. Das können sie nicht
verbergen, zumal die von Basel, Schnsfhansen und Appenzell diesmal wenig mehr zu schaffen haben. 2. (8" ^
Das Recht um das Mandat betreffend, sei die Ansicht Zürichs durch die Schiedlcutc an die V Orte gebracht
worden, die es treulich heimbringen wolle», ebenso den gestellten Mittelsvorschlag.. . Sc. « Mich: A. MiMtri-g.

Der Abschied über die Rechnung wurde besonders, aber ohne Datum, ausgefertigt und ist dcßhnlb meh>-
orts versetzt.
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